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Nahrungsmitteluerforgung.
Allgemeine Maknahmen zur Sicherung der Berjorgung und

Breisregelung.

Befanntmadung,
betreffend Derteilung der Gejchäfte auf das Reidhsamt

des Innern und des Reihswirtihaftsamt.
Bom 31. DOftober 1917.

Syn BVerfolg des Allerhöchiten Erlaffes über die Errichtung des Neichömirt-
Ihaftsamts vom 21. Dftober 1917 beftimme ich wegen der Verteilung Der Ge-
ihäfte auf das NReich3amt de3 nnern und das Reichswirtichaftsamt, mas folgt:

I. Sm Gejchäftsfreis des Reich3amts des Innern verbleiben die Berfafjungs-
angelegenheiten, die auf den Bundesrat, den Reichstag und die Reichstagswahlen
bezüglichen Gejchäfte, die allgemeinen Angelegenheiten der Reichgbehörden und
der Neichdbeamten, die Staatsangehörigfeits-, Freizügigfeit3- und Ausmweifungs-
jachen, da8 Wuswanderungswefen, die Militär, Marine- und Schulangelegen-
heiten, insbejondere Kriegszuftand, Mobilmahung, Demobilmahung mit Aus-
ichluß der mwirtjchaftlihen Fragen, Samiliernunterftügungen, Aufwandsentichädi-
gungen, Kriegsichädenim Neichögebiete, mit Ausnahme derjenigen der Seejchiffahrt,
Verwaltung der bejegten Gebiete, Reichdentjchädigungslommilfion, das Armen-
wefen, die allgemeinen Polizeiangelegenheiten, insbejondere auf dem Gebiete des
Bereind- und Prejjerechts, des Paßivefens jomwie des Verkehrs mit Kraft- und Luft-
fahrzeugen, die Doppeliteuerfacdhen, Die Bearbeitung von mwijlenfhaftlihen und
fünftleriihen Angelegenheiten, daS Yuftfahrwwefen, die Prüfung der Handfeuer-
waffen, die Bauvermwaltung, das Medizinal- und Beterinärweien fowie endlich
diejenigen Neichdangelegenheiten, deren Bearbeitung nicht anderen Abteilungen
und Behörden übertragen ift.

Demgemäß gehören zum Gejchäftsbereiche des Neichgamt3 de3 Innern:
. gentraldireftion der Monumenta Germaniae historica,
. Reichsfommilfjare für das Auswanderungstmwefen,
. NReih3-Schullommilfion,
. Bundesamt für das Heimatiwefen,
. Entjheidende Dijziplinarbehörden,
. Gefundheitsamt,

. Reichgfommilfar für die Typhusbelämpfung im Südmeften des Reichs,

. Phyjikaliich-Technifche Reichsanftalt,

Hu a vallungen bei den Generalgouvernement3 in Brüffel undarichau,
10. Die Reichgentihädigungsfommilffion,
11. derKeihölfommiffar zur Erörterung von Gemalttätigkeiten gegen deutjche

Bivilperjonen in Feindesland,
12. der Reihsausfhuß und die Reichfommiffariate für die Feftftellung der

Kriegsihäden im Reichögebiete.
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Nahrungsmittelverjorgung.

II. Zum Gefchäftsbereihe de3 NReichswirtihaftsamis gehören Diejenigen
Angelegenheiten, welche auf die Fürforge für die arbeitenden Klaffen (Kranfen-,
Unfall», Snvaliden- und Hinterbliebenenverficherung, Arbeiterihub, Sonntagsruhe
ufm.), auf Wohlfahrtseintichtungen, die VBerjicherung der Angeltellten, die VBerhält-
niffe de3 Arbeitämarits und fonftige Fragen der Sozialpolitif fich beziehen, die wirt-
Ihaftlihe Seite ver Mobilmahhung und Demobilmadhjung, die gewerblichen Ange-
legenheiten einfchließlich des Verficherungsmejens, das Genojjenichafts- und
HHpothefenbankweien, die Wohnungsfürforgeangelegenheiten, die See- und Binnen-
Ihiffahrt ein hliehiic) der Poftdampferverbindungen und der Verwaltung desKailer Wilhelm-Ranal3 fomwie der Kriegsichäden der Seeidhiffahrt, Die See- und
Binnenfiicherei, daS Maß- und Gemwichtöweien, die land- und forftmwirtichaftliche
Biologie, Die Handelspolitif und die fonjtigen Handelsjadhen, in3bejondere die
Handelöverträge, die wirtichaftlihen Fragen der Landmwirtichaft und der Snduftrie,
die wirtichaftlihen Kriegsmaßnahmen einjchlieplich der- Bergeltunggmaßnahmen,
die wirtihaftliche Seite des Zoll- und Steuerwejens, das Ausitellungsmwefen und
die die Produftionsperhältnilfe des An» und Auslandes betreffenden Angelegen-
heiten, die allgemeine Gtatiftif, die Statiftil des Warenverfehrs mit dem Ausland,
das Bank- und Börfenmejen.

Demgemäß gehören zum Reichimirtichaftsamt:
1. Ständige Austellung für Arbeitermohlfahrt,
2. Börjenausichuß,
3. Berufungslammer in Börjen-Ehrengerichtsjachen,
4. Berufungstommiflion für da3 Oronungzftrafverfahren ivegen. ver-

botenen Terminhandels,
5. Berteilungsitelle für die Kaliinduftrie,
6. Berufungsfommilfion für die Kaltinduftrie,
7. Zechniiche. Kommiffion für Seefchiffahrt,
8. Reihsprüfungsinipeftoren,
9. Schiffspermeflungsamt, |

10. Behörden für die Unterfuhung von Seeunfällen,
11. Statiftiiches Amt,
12. Normal-Eihungsfommillion,
13. Biologiide Anttalt für Land- und Forftmwirtichaft,
14. Reichverfiherungsamt, |

15. Kanalamt,
16. Auflihtsamt für Privatverficherung,
17. Reichöverficherungsanftalt für Angeftellte,
18. Reichsjchiedsgericht für Kriegämirtichaft,
19. Reihgfommillar für Aus- und Einfuhrbemilligung,
20. der Reichsaugichuß für den Wiederaufbau der Handelöflotte jowie die

Bentralitellen für Kriegswirtichaft und die Kriegögejellihaften, jomweit
le ve „em Kriegsminifterium oder dem Kriegdernährungsamt unter-jtellt find, .

21. Neichöfommiljar für Übergangsmwirtichaft.!)
III. Zum Gefchäftsbereiche des Reichzjuftizamts ‚gehören Fünftighin:

die Angelegenheiten des geiftigen Eigentums und des gewerblichen Rechtö-
Ihubes jomie demzufolge ala nachgeordnete Behörde das Patentamt
und der Reihfommilfar für gewerbliche Schugredhte.

1) 3. 21 eingefügt durch Bekanntmachung vom 26. November 1917.
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Aderbejtellung. — Tüngemittel.

Befanntmadung
über die äußere Kennzeichnung von Waren.

Bom 5. Dezember 1917.
 uf rund Des $ 1 der Verordnung über die äußere Kennzeichnung von Waren(atuf Grund bed vom 18. Mai 1916.) ER

s 1. Die Beftinmungen der $$ 2 bi3 4, $5 Ab. 1 Cab 2 und 3, Abj. 2, $ 6
ver Befanntmadung über Die äußere Kennzeichnung von Waren vom 26. Mai
1916 finden auf Gewürze in jeder Form und deren Erfagmittel Anwendung.

Soweit die genannten Erzeugnifje vor dem 1. Sanuar 1918 in Badungen oder
Behältniffen in den Verkehr gebracht werden, Die den Beftimmungen der Befannt-
macdung vom 26. Mai 1916 nicht entfprechen, dürfen fie bis zum 15. Februar 1918
einjchließlich feilgehalten und verkauft werben. ’

$ 2. Diefe Belanntmachung tritt mit dem 1. Januar 1918 in Kraft.

Aerbefellung.
Derorönung über Sämereien.

Som 19. Kodember 1917.
(Auf Grund der Vergrönung über Krieggmaßnahmen zur Sicherung der Borll-

ernährung vom 22. Mai 1916/18. Auguft 1917.)
$ 1. Kleejamen, Grasjamen, Samen von Yutterrunfelrüben, von Sutter-

fohlrüben oder Wrufen, von Stoppel- oder Wafferrüben, von Futtermöhren und
Baftinat, Samen von Serradella und von Jonftigen Futterfräutern darf zu andern
als zu Saatzweden nur mit Genehmigung der Reichäfuttermittelitelle abgejekt
oder verwendet werden.

$ 2. Werder Vorihrift im $ 1 zuwider Sämereien ohne die erforderliche
Genehmigung abjeßt oder verwendet, wird mit Gefängnis bis zu einem Sahre und
Kit Geldftrafe bi3 zu zehntaufend Mark oder mit einer diejer Strafen beftraft.

Neben der Strafe fan auf Einziehung der Gegenftände erfannt werden,
auf die jich die ftrafbare Handlung bezieht, ohne Unterfchied, ob fie dem Täter
aehören oder nicht.

$ 3. Dieje Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Düngemittel
. Derorönungen

über die Abänderung der Preife für Fünftliche Düngemittel.
(uf Grund des $ 12 der Verordnung über Fünftliche Düngemittel vom 11. Sanuar

1916 in der Safjung der Verordnung vom 5. Suni 1916.)
Som 19. Dezember 1917.

Artifel I.
„ „pie durch Xrtilel I der Verordnung über die Abänderung der Rreife für

fünftlidie Düngemittel und die Milhung von Kunftdünger vom 28. Auguft 1917
für Superphosphate und Miichungen von Superphosphat, fehwefeljaurem Am-
moniaf oder Natrium-Ammoniumfulfat und Kali feftgefetten Hödhftpreife werden,
mie folgt, geändert:
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Nahrungsmittelverforgung.

Reine Superphosphate,
Preije für 1 kg%

wajjerlösliche Vhosphorjäure
(071)12u erseersreeseenennenenene 193 Pf.,
Gebiet II ...2cceeeeeeeeeeeeeenensnennenerereeetenenennenenen 185 „

Gebiet IIT .......222222o0eeeeeneessenenenreneneenerennnennnnna 183 „

Gebiet IV ........ Kansneuneneneernerensenesensetersnnenersnnn 179

Artifel II.

Der durch $ 3 Abf. 3der Verordnung über fünftlihe Düngemittel vom 11. a-
nuar 1916 für Lieferung in mehrfahen Bapierjäden feitgejebte, durch Artikel II
der Verordnung vom 28. Uuguft 1917 abgeänderte Auffchlag wird auf 1,45 Marf
für 100 Kilogramm erhöht.

Artikel II.

Diefe Berordnung tritt mit dem 1. Sanuar 1918 in Sraft.

Bom 28. Dezember 1917.

Artikel L

Sm Artilel Ider Verordnung über Die Abänderung der Preije für fünftliche
Düngemittel vom 19. Dezember 1917 werden die Nummern 2 und 3 geitrichen.
Die im Artikel LAbf. 2 der Verordnung über die Abänderung der PBreije für fünft-
lihe Düngemittel und die Milchung von Kunftdünger vom 28. Auguft 1917 unter A
Kummer 2 und 3 für Milchungen von Superphosphat, jchwefellaurem Ammoniaf
oder Ratrium-Ammoniumfulfat und Kali fejtgejegten Höchit preife bleiben beitehen.

Artifel IL

Diefe Verordnung tritt mit dem 1. Santar 1918 in Fraft.

Derordönung über die Preife und befonderen
Sieferungsbedingungen für Thomasphosphatmehl.

Sum 10. Dezember 1917.
(Auf Grund des $ 12 der Verordnung über fünftlide Düngemittel vom 11. Ja-

nuar 1916 in der Kafjung der Verordnung vom 5. Sunt 1916.)

Artikel 1.
Die in der Verordnung über fünftlihe Düngemittel vom 11. Santar 1916

beigefügten Lifte unter G aufgeführten Preife und bejonderen Lieferungsbedin-
gungen für Thomasphosphatmehl werden, wie folgt, abgeändert:

1. Breije.
Der Höcjtpreis beträgt. bei Lieferungen vom 1. Sanuar 1918 ab für 1 Rilo-

grammprozent:
Sefamt-Phosphorfäure .......rucccrcnen. Keensssnersnenerenene 341, Bf,
Bitronenjäurelöslihe Vhosphorfäure ........2reeeeenenennennnenn 391%, Pr.

2. Bejondere Lieferungsbedingungen.
a) Sracdht. Für die Berechnung der Frachtvergütung von 10 vom Hundert

bei Lieferungen nad) Stationen, die 500 Kilometer und mehr von der Frachtaus-
gangzitation entfernt liegen, ift Der Yusnahmetarif 3, Ralitarif, in der allgemeinen
Kilometertariftafel vom 1. Oftober 1917 maßgebend.
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b) Ver padung. Die Lieferung erfolgt nad) Wahl der Werke in haltbaren
Tapier- oder Gewebejäden. Wird in Papierfäden geliefert, jo wird ein Aufichlag
yon 50 Pfennig für je 100 Kilogramm berechnet. Werden Getwebefäde verivendet,
o wird bei Gäden mit 100 Kilogramm Faflungsvermögen ein Aufihlag von

3 Mark für 100 Kilogramm, bei Süden mit 75 Silogramm Zaljungsbermögen
ein Wuffclag von 2,50 Mark für 75 Kilogramm berechnet. |

Die Gemwebefäde find, menn jie unbejchädigt und zur Berjendung von Thoma3-
mehl nod) verwendbar iind, gegen eine Vergütung nach folgenden Säßen frei Werk

idzunehmen:mich raitung beträgt, je nachdem die Säde 100 oder 75 Kilogramm Fafjungs-
vermögen haben, wenn bie Rüdgabe erfolgt:
 por Ablauf der 4. Woche ....u........ 2,50 Marf oder 2,00 Mark,

„ nd rereerrnennnn 240 5. 1% „
 nm rerenenenen 215 un 15 5
, ml m reresernenen 1,90 „nn 140 „

Bu rereneenenne . 1656 „u 15 „-

Die Krift wird jeweils bom Tage des Empfanges der Lieferung an gerechnet.
Rad) Ablauf der 8. Woche find die Werke zur Rüdnahme der Säde nicht mehr
verpflichtet. .

Die Entfcheidung über die Brauchbarfeit der Güde fteht den Werfen zu.

Artitel 2. |

Diefe Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1918 in Kraft.

Atenihlide Schensmittelplanzlipen Uripenngs,
Derorönung

über den Ausdrufch und die Inanijpruchnahme von Getreide
und Hüljenfrücdten.
Bom 24. November 1917.

(Auf Grund der Verordnung über Krieggmaßnahmen zur Sicherung der Bolf3-
ernährung vom 22. Mai 1916.)

8 1. Die Beliker von Vorräten, die gemäß $ 1 der Neichögetreideordnung
fir die Ernte 1917 vom 21. Suni 1917 beichlagnahmt find, haben die Vorräte bis
zum 28. Kebruar 1918 einjchließlich auszudrejchen und, jeweild im unmittelbaren
Anflug an den Ausdrujch, jpäteftend bis zum gleichen Beitpunft abzuliefern,
joweit jie nicht gemäß $4 zurüdbehalten werden dürfen. AS Beliger im Sinne
diefer Verordrrung gilt auch der mit der Verwaltung der Vorräte für den Cigen-
fümer betraute Sinhaber des Gemwahrjam2.

_ Die Landeszentralbehörben haben, foweit e3 die Umftände geftatten, Die
Beendigung des Ausdrufches und der Ablieferung biß zu einem früheren geit-
punkt anzuordnen.

$ 5, $ 21 Abf. 2 der NReichögetreideordnung finden Unmendung.
$ 2. Die nad) den Verordnungen über Höchitpreife fir Getreide, Buchmweizen

und Hirje vom 12. Xuli 1917 / 27. Oktober 1917 und über Höchitpreife für Hüljen-
früchte vom 24. Suli 1917 / 21. Auguft 1917 für den Verkauf durch den Erzeuger
geltenden Höchjitpreife mit Ausnahme der Höchftpreije für Saatgut ermäßigen fic)
vom 1. März 1918 ab um je hundert Marf für die Tonne.
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Die Borjchrift im Abi. 1 findet feine Anwendung, joweit Die rechtzeitige
Ablieferung ohne Verjchulden des Bejigers unterblieben jt. Uber Streitigkeiten,
entjcheidet Die Höhere VBermaltungsbehörde. Gegen die Enticheidung der höheren
Bermaltungsbehörde jteht der Neichsgetreideftelle Die Bejchwerde an den Staats-
fefretär de3 Kriegsernährungsamts zu. |

8 3. Unmittelbar nad) Beendigung des Ausdrufches findet eine Feitftellung
jämtlicher bejchlagnahmter Borräte durch zu diefem Zwede in den Sommunal-
verbänden zu bildende Ausjchüffe ftatt. Die Feititellung muß fpäteftens zwei
Wochen nad) Ablauf der Friften im $ 1 Abi. 1, 2 beendet fein.

$ 4. Auf Grund der Feltftellung und im unmittelbaren Anichluß an sie
werben die Vorräte zuguniten des Kommunalverbandes, in dejjen Bezirk fie fich
befinden, in Anspruch genommen. Bon der Snanfpruchnahme bleiben ausae-
Ichlofjen die Mengen, die der Unternehmer eines landmwirtfchaftlichen Betriebs nacl)
den beitehenden Vorichriften verwenden Darf

a) zur Ernährung der Selbfiverjorger,
b) zur Fütterung des im Betriebe gehaltenen Biehes,
e) zur Beftellung der zum Betriebe gehörenden Grundjtüde.

Außerdem bleiben von der Sfnanjpruchnahme ausgeichlofien das anerkannte
Saatgut und fonftiges Saatgut, forweit der Unternehmer zur Veräußerung diefee.
Saatgut3 berechtigt ift (8 8, $ 10 Abf. 2, $ 12 Abf. 1 Nr. 2 der Verordnung über
den Berfehr mit Getreide, Hülfenfrüchten, Buchmeizen und Hirje aus der Ernte
1917 zu Saatzweden vom 12. Yuli 1917 in der Faljung der Verordnungen von
25. September und 27. Dftober 1917) fowie die von Der Reichsgetreideitelle zur
Verarbeitung aus der eigenen Ernte de Unternehmers freigegebenen Getreidc-
mengen.

85. Die nah $ 4 in Anfpruch genommenen Vorräte gehen mit der Aug-
jonderung durch) den Ausihug in das Eigentum de3 Ktommunalverbandes über,
in dejjen Bezirk jie jich befinden. Der Befiker ift verpflichtet, die Vorräte bis zur
Übernahme zu verwahren und pfleglich zu behandeln.

$ 6. Vorräte, die verheimlicht oder verjchiwiegen werden, Jind gemäß $ 70 der
Reichögetreideordnnung ohne Zahlung einer Entjchädigung für verfallen zu erklären.

$ 7. ‘Der Staatzfekretär des Kriegsernährungsamts farn Ausnahmen vot
den Borjchriften Diefer Verordnung zulalfen.

Bon den Vorichriften im $ 1 kann aud) die Neiögetreidcitelle (Verwaltungs-
abteilung) Ausnahmen zulafjen.

88. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Gelöftrafe bis zu zehntaufend
Mark oder mit einer diefer Strafen wird beftraft, wer der ihn nach $ 5 obliegenden
Berpflihtung zur VBervahrung und pflegliden Behandlung zumiderhandelt.

Dieje Verordnung tritt mit dem Tage der Verfündung in Kraft.

Derorönung
zur Abanderung der Derorönung über den Derfehr mit
Getreide, Hüljenfrüdhten, Bucdhweizen und Hirje aus der

Ernte 1917 zu Saatzweden.
Bom 22. Dezember 1917.

(Auf Grund des $ 5 der eicaBgeteibeO ring für die Ernte 1917 vom 21. uni

Wrtikelll.
Sn der Verordnung über den Verkehr mit Getreide, Hülfenfrüchten, Buch-

meizen und Hirle aus der Ernte 1917 zu Caatziweden vom 12. Sult 1917 in ver
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Qebensmittel pjlanzlihen Urjprung?.

Faffung Det Verordnungen pom 25. September 1917 und 27. Sftober 1917 werden
Ahlacnde nderungen vorgenommen: \

TS1Wf.1Sub 1 erhält folgende Sallung:
“gie Veräußerung, der Erwerb und die Lieferung von Früchten
(8$ 1, 2der Reicyögetreideordnung für die Ernte 1917 vom 21. Juni 1917),
‚u Saatzweden ift nur gegen eine mit dem Prüfungsvermerl und dent
Stempel der höheren Verwaltungsbehörde verjehene Saatfarte erlaubt.

‚81 %bf. 3 wird geftridhen.
‚87 Sab 1 erhält folgende Fallung:
 Die Ausflellung der Saatlarten fowie der Geichäftsbetrieb der
Saatgutwirtfchaften und zugelajfenen Händler unterliegt der Beauf-
fichtigung durd) Die Neichögetreibeitelle.

4. Sm $ 14 Gaß 2 ift Hinter den Worten: „im Sinne des” einzufügen:
„gs  bj. 1 Sab 1".

5. Sn dem der Verordnung vom 12. \uli 1917 beigefügten Mufter 1 der
Saatfarte wird der auf die Austellung Durch die Gemeinde bezügliche
VBordrudf geftrihen.

Artikel 2.

Tiefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

SeLu

Ausfühbrungsbeitimmungen
zu der Derorönung über Kleie aus Getreide.

Sum . Nopenber 1917.

(Auf Grund des $ 55 Abf. 2, 3 der Reichgetreideordnung für die Ernte 1917 vom
&gt;21. Juni 1917 und der Verordnung über Kleie aus Getreide vom 18. Dftober 1917.)

g 1. Us die Gtelle, zu deren Verfügung die Stleie nach $ 55 Ab]. 2, 3 der
Heichögetreideoronung und 88 3, 4 der Verordnung ‚über Sleie aus Getreide zu
jiellen ift, wird die Bezugsvereinigung der deutfhen Landwirte, &amp;. m. b. 9. in
Rerlin beftimmt.

g 2. Die Bezugsvereinigung hat alle zu ihrer Verfügung geftellte Mleie aus
(Hetreide gegen Zahlung eines angemefjenen PBreijes zu übernehmen.

Der Preis darf einhundertdreißig Mark für die Tonne (1000 Kilogramm)
nicht überlteigen. \

Bei zu Mehl verarbeiteten Getreide gilt al3 Kleie die gefamte Ausbeute,
die nicht ala badfähiges Mehl abzuliefern ift, mit Ausnahme der Spih- und Schäl-
Heie. YJuttermehle, Bollmehle, Grießfleie und dergleichen find eingejchlofjen.

Bei Geritenkleie gilt der im Abf. 2 feitgejeßte Preis nur für Ware mit einem
Nohfafergehalte von höchftena 15 vom Hundert, für jeden weiteren Hundertteil
mehr an Robfafer ermäßigt ji) der Preis um eine Mark fünfundjecdhzig Pfennig
jür die Tonne; überfteigt der Rohfafergehalt 25 vom Hundert, fo gilt die Ware
als Geritenfpelzen.
 ‚ei Haferkleie gilt der im Abf. 2 feftgefeßte Preis nur für Ware mit einem

Kohfajergehalt von höchftens 20 vom Hundert; für jeden meiteren Hundertteil
mehr an Rohfafer ermäßigt fich der Preis um eine Mark fünfundfiebzig Pfennig
für die Tonne; überfteigt der Rohfafergehalt 30 vom Hundert, jo gilt die Ware
al3 Haferfpelzen.
 . Der Lieferungspflichtige hat den Rohfafergehalt der Gerften- und Hafer-
fleie Ducch Vorlegung einer Analyfe der landwirtjchaftlichen Verfuchsftation feines
Bezirteö oder der Verfuchsanftalt für Getreideverarbeitung, Berlin, Seeftraße 11,
und durch Befcheinigung über die ordnungsmäßige Probenahme nacdjzumeijen.
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Die Probenahme hat durd) vereidigte Probenehnier, oder, fall3 jolche am
Berladeorte nicht vorhanden find, durch zwei Unparteiifche zu erfolgen.

Der Preis gilt für gefunde Ware von mindeitens mittlerer Art und Güte
frei Eijenbahnmwagen oder Shiff der Berladeftation nad; Wahl der Bezugs-
bereinigung. Wird die Kleie in Säden geliefert, jo ift für den Preis das Brutto-
gewicht maßgebend, gleichviel, ob die Lieferung einihliegli Sad oder in ein-
gelandten Säden erfolgt.

$3. Dasnad) $5 der Verordnung über Kleie aus Getreide beftellte Schied3-

gericht Da mi auch darüber, wer die baren Auslagen des Verfahrens zutragen hat
$ 4. Die Sleie ift nach Wahl der Bezugsvereinigungin lofer Schüttung oder

einihließlich Sad oder in eingejandten Eäden zu verfenden. Die Verwendung
von geflebten Bapierjäden tft nur mit Einwilligung der Bezugsvereinigung zu=
lälfig. Der LXieferungspflichtige hat die Sadbänder zu ftellen.

Bei Lieferung einfchlieglihd Sad darf der Sadpreis nicht mehr al3 3 Mark
für den Doppelzentner betragen, foweit gebrauchte Gemebeläde benust werden.
Tür andere Säde bitimmt die Reichöfuttermittelitelle den Prei2.

Die Sadpreije jhließen die Vergütung für Die Sadbänder mit ein. Bei
Lieferung in eingejandten Säden darf der Lieferungspflichtige für die Sadbänder
5 Pfennig auf den Doppelzentner Kleie berechnen.

8 5. Der Übernahmepreis ift von der Bezugsvereinigung jpäteftend 14 Tage
nach Berladung der Kleie zu zahlen. Für ftreitige Neftbeträge beginnt dieje Friit
mit dem Tage, an weldhem die Enticheidung des Schiedsgericht Der Bezugs-
vereinigung zugeht.

Soweit die Beträge nicht binnen 15 Tagen vom Tage der Berladung ge-
zahlt find, dürfen bis zu 1 vom Hundert Sahreszinjen über ReichSbanklombard-
lab zugefchlagen erden.

$ 6. Der Preis, zu dem die Stleie von der Bezugsvereinigung abzugeben ift,
darf bei Tieferungin lojer Ohüttung vierzehn Mark frebzig Pfennig für den Doppel-
zeniner nicht überfteigen; er gilt für Lieferung frei jeder deutjchen Eifenbahn-
jtation; $2 Xbj. 4, 5 findet entiprechende Anwendung. Bei Lieferung einfchließlich
Sad oder in eingefandten Säden dürfen außerdem Dieim $ 4 Abf. 2, 3 feltgejesten
Beträge berechnet werden.

Bei Lieferungen in Ladungen unter 200 Zentrter erhöht ich der Abgabepreis
um die Steigerung des Frachtjabes. Wird die Sleie in Säden geliefert, jo gelten
die Preije für Bruttogemwicht, gleichviel, ob die Lieferung einjchlieglih Sad oder
in eingejandten Lelhjäden erfolgt.

8 7. Diefe Beitimmungen treten mit dent Tage der Verkündung in Kraft.

Derorönung
über die Zujammenlegung von Brauereibetrieben.

Dom 2. November 1917.

(Auf Grund des $ 3 des Gejebes über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt-
Ihaftlihden Maßnahmen ujw. vom 4. Yuguft 1914.)$ 1. Zum Bmede der Zufammenlegung von Hrauereibetrieben werden von

der Aufjihtsbehörde ($ 16) Zulammenlegungsbezirte gebildet und Zujammen-legungsfommiljare beitellt. ih jeden Bezirk wird ein Bezirksausihhuß, bei jedem
Sulanmenlegungstommil far ein Zufammenlegungsausichuß des Brauereigewerbesebildet
® Die Mitglieder der Ausihülje werden von dem Zujammenlegungsfommiljar
unter Berüdiichtigung von Vorjchlägen des Brauereigewerbes ernannt,
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Bei den Ausichüffen werden von dem Sujammenlegungsfommijjar Ber-tianensleute Der I alereinrbeiter unter, Berüdfichtigung von Vorfchlägen der
Nrbeitnehmerverbände bejtellt.

g 2. Der Zufanmenlegungsfommiljar jest dem BezirkZausfchuß eine Seit
von mindefiens zwei Wochen zur Einreichung eines Zujammenlegungsplans. Sr
den Plane find die aufrechtzuerhaltendenunddieftillgulegendenBetriebeaufzu-
führen. Bei der Einreihung des Planes ift anzugeben, mie der Plan Ducchgeführt
werden joll und inwieweit die Durchführung durd) freitvillige Vereinbarungen
aefichert it. Ä kan

sei : 3. Der Zujammenlegungsplan ift von dem Bezirksausihuffe gleichzeitig
mit der Einreichung bei dem Yufammenlegungsfommiljar den Brauereibetrieben
nes WBezirtes Jowie dem Vertrauensmanne der Brauereiarbeiter mit Der Auf-
forderung mitzuteilen, ettvaige Einwendungen dagegen innerhalb zweier Wochen
bei dem Zufanmmenlegungsfommijjar geltend zu machen. |

$4. Der Zujammenlegungsfommiffar jet den Zufammenlegungsplarn end-
iltig felt.

" Ä 5 Wird ein Zufammenlegungsplar nicht rechtzeitig eingereicht oder gelingt
es nicht, den aufgeltellten Plan im Wege freiwilliger Vereinbarungen Dutchzu-
führen, fo bejhließt der Zujammenlegungsfommilfar über eine zmang3weife
Zujammenlegung.

$6. Der Zujammenlegungsfommifjer ijt befugt:
 1. Brauereibetrieben die Verpflichtung aufzuerlegen, aus dem ihnen zu-

jtehenden Kontingent bei einer anderen Brauerei gegen Lohn Bier
bereiten zu lafjen und für ftillgulegende Betriebe Bier in Yohn zu bereiten
(Lohnbrauverhältnis);

2. die Brauereibetriebe eines Bezirkes insgefamt oder teilweije ohrte ihre
Zuflimmung zu Gejellihaftern zu vereinigen.

$ 7. Die Bedingungen des Lohnbrauverhältniffes werden von dem Bu-
janimenlegungsfommijjar feilgejeßt und den Beteiligten befanntgegeben. Die
Belanntgabe erfebt die Erklärungen, Die nad bürgerlichem Rechte zur Begründung
des Lohnbrauverhältnifjes erforderlich find. Das Lohnbrauverhältnis fan von den
Beteiligten nur mit Genehmigung des Zujammenlegungsfommiffard aufgehoben
oder geändert werden.

$ 8. Die Rechtöverhältnifje der Gefellichaften ($ 6 Nr. 2) werden durch die
Saßung beflimmt. Die Sagung wird von dem Zufammenlegungstommiffar
erlafjen. Die Gefellichaft entjteht mit dem Exlaffe der Sabung. Sie ift rechtsfähig.
 89 Soweit in einem Bufammenlegungsbezirte bereil3 vor Inkrafttreten
der erordnung ein Zufammenlegungsplan aufgefiellt worden ift, fan der Bu-
jammenlegungsfommiljar von dem Verfahren nach den $$ 2 bis 4 abjehen, jofern
der Blan nach) jeiner Auffafjung den Friegsmirtichaftlichen Yedirfniffen entjpricht
und mit den Beteiligten ausreichend erörtert morden if. Der Kommiljar Hat
Jic, in diefem Tyalfe auf die zur Durchführung des Planes nod; erforderlihen Map-
nahmen zu beichränfen.

3 10. Die Bertrauensleute der Brauereiarbeiter find berufen, DieSstterefjen
der Ürbeiterfchaft Hinfichtlich der Bujammenlegung wahrzunehmen.

5 11. Bor der Feftfegung des Zufammenlegungsplans ($ 4) und vor Erlaf
von Anordnungen gemäß $$ 5 bis 9 ift der Bujammenlegungsausfchuß und ber bei
diejein beftellte Vertrauenemann der Brauereiarbeiter zu hören.
 r.rd. Hat eine Brauerei infolge der durch den Krieg herbeigeführten wirt-
Ibaftlihen Verhältniffe Die Lieferung an einen Runden ganz oder teilmweife auf-
geben müffen, fo it fie berechtigt, zu verlangen, daß die von einem anderen Betrieb
übernommene Lieferung de3 Kunden jobald und infomweit eingeftellt wird, als
lie wieder in der Lage ift, den Kunden jelbft zu beliefern. Sie hat dies Recht nicht,
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Nahrungsmittelverjorgung.

infoweit dem Stunden die Wiederaufnahme Des Bezugs billigerweile nicht zu-
eemutet werden fann.

AS Kunde gilt jeder Betrieb, in dem Bier weiterberäußert wird.
8 13. Das Verlangen ($ 12) muß fpätejtens innerhalb dreier Monate geftelit

werden. Die Frilt beginnt mit dem Zeitpunkt, von dem ab die Brauerei wieder
in der Rage tft, Jelbft zu liefern, jedod) früheitens mit dem Zeitpunft des Iynkraft-
tretens der Verordnung. °

“814. Uber Steeitigfeiten, die fich bei der Unmwendung der 88 12, 13 zwiichen
den Beteiligten ergeben, entiheidet auf Untrag eines Beteiligten ein Schied$-
gericht. US Beteiligter gilt aud) der flunde. Das Schiedsgericht befteht aus einem
Borlibenden und vier Beiligern. Für den Bezirk jedes Zulammenlegungsfon-
miflars wird ein Schiedsgericht gebildet. Der Borfibende wird von der Aufjichtö-
behörde, die BeiliBer werden von dem Zujammenlegungstommifjar ernannt.
Der Borligende joll zum NRichteramt oder zum höheren Verwaltungsdienite be-
fähigt fein. Von den Beiligern follen je zwei dem Sireile De3 Braugewerbes und
der Bierabrrehmer entnommen fein.

Ortlich zuftändig ift das Schiedsgericht, in deffen Bezirk der Kunde feinen
Wohnfis oder jeine gewerbliche Niederlaffung Hat. -

Der NReichsfanzler fann Borfchriften über das Verfahren vor dem Scieds-
gericht erlajlen.

$ 15. m Gebiete dernorddeutichen Braufteuergemeinichaftistbeizufammen-
gelegten Brauereibetrieben für die Höhe des Brauftenerjakes nicht die in Der
fortarbeitenden Brauerei insgejamt verbrauchte Menge von Brauftoffen, jondern
die atenge enticheidend, die auf jede einzelne der zufammengelegten Brauereienentfällt.

$ 16. Aufjichtsbehörde im Sinne diefer Verordnung ift für das Gebiet der
norddeutichen Braufteuergemeinihaft der Neicäfanzler, für die übrigen Brau-
fteuergebiete Die Zandezzentralbehörde. |

$ 17. Der Neichsfanzler kann Grundfäge für die Durchführung der Ber-
ordnung aufitellen. Die Auflichtsbehörde erläßt die zur Ausführung der Ber-
ordnung erforderlihen Beitimmungen.

$ 18. Die Berordnung tritt mit dem 12. November 1917 in Kraft. Der
Keichskanzler beitiriimt, warn und in welchem Umfang fie außer Kraft tritt.

Befanntmadung
über das Derfahren vor den nah S 14 Ab. 3 der Der-
orönung über die Zufammenlegung von Brauereibetrieben

vom 2. Hovember 1917 eingejeßten Schiedsgerichten.
Bom 3. November 1917,

(Auf Orund des $ 14 Abf. 3 der Verordnung über die Zufammenlegung von
Brauereibetrieben vom 2. November 1917.)

 $1. Wufdas Verfahren vor den Schiedögerichten finden die $$ 1 bis 12 der
Belanntmadjung über das Verfahren vor dem nach Artikel III $ 5 der Belannt-
machung über die Errichtung von Herftellungs- und Bertriebsgejellichaften in ber
Schuhindufttie vom 17. März 1917 eingefegten Schiedsgerichte vom 29. Juli 1917
mit „uönahme de3 8 3 Ab. 4 und des $ 10 Abf. 2 Halbjab 2 entjprecjende An-
wendung. | .

$ 2. Dem Zufammenlegungstommiffar find auf Verlangen die Prozek-
alten zur Einfichtnahme mitzuteilen. 9

$ 3. Die Beitimmungen treten mit dem 12. November 1917 in Kraft.
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zu der

Lebensmittel pflanzlichen Urfprunge.

Ausfühbrungsbeftimmungen
Derordnung über die Zufammenlegung von

Brauereibetrieben vom 2. November 1917.
Som 5. November 1917.

(Auf Grund ber Verordnung Über die Zufammenlegung von Brauereibetrieben
von 2.

I chen
bejtelit:

November 1917 für das Gebiet der norddeutichen Braufteuergemeinfchaft.&gt;
Artikel I.

Aufammenlegung3fommijjare für das Brauereigewerbe werden an den narh-
d ‚bezeichneten Orten für Die dabei angegebenen Zujanmenlegungsbezirfe

I. Zufammenlegungslommiljar zu Königsberg i. Pr.:
1. Zufammenlegungöbezirt Königsberg (Stadt Königsberg i. Pr., Mreis

2,

Königsberg i. Br., Kreis Labiau, Kreis Fiichhaufen, Kreis Wehlau,
Kreis Preuß. Eylau, Kreis Friedland, Kreis Gerdauen, Kreis Raftenburg,
Streis Heilsberg, Kreis Röflel).
Yufammenlegungsbezirt Tilfit (Stadt Tilfit, Kreis Tilfit, Kreis Niede-
rung, Kreis Hehdekrug, Kreis Ragnit, Kreis Pillfallen, Stadt Infterburg,
Kreis Infterburg, Kreis Memel, Kreis Gumbinnen, Kreis Stallupönen,
Kreis Darichmen, Kreis Goldap, Kreis Angerburg, Kreis Dlebfo).

11. Zufammenlegungsfommifjar zu Wllenftein:
1.

ID

Bujammenlegungsbezirf Allenftein (Stadt Mllenjtein, Kreis Ullen-
jtein, rei Ortelöburg, Kreis GSensburg, Kreis Dfterode i. Dftpr.,
Kreis Rofenberg i. Weftpr., Kreis Löbau, Keis Neidenburg, Kreis Jo-
hannisburg, Kreis Lößen, Kreis Tod).

. Zufammenlegungsbezirt Elbing (Stadt Eibing, Kreis Elbing, Sreis
Darienburg i. Weitpr., Krei3 Br. Holland, Kreis Braunsberg, Kreis
Stuhr, Kreis Mohrungen, Kreis Heiligenbeil).

1I1. Zufammenlegungsfommillar zu Danzig:
1.

LO

4.

Zujammenlegungsbezitt Danzig (Stadt Danzig, Kreis Danziger Höhe,
Kreis Danziger Niederung, Kreis Karthaus, Kreis Dirfchau, Kreis Berent,
Krei3 Neuftadt t. Weftpr., Kreis PRußig).

. Zufammenlegungsbezirt Graudenz (Stadt Graudenz, reis Graudenz,
Kreis Schmwes, Kreis Marienmwerder, Kreis Culm, Kreis Briefen, Stadt
Ihorn, Kreis Thorn, Kreis Straßburg i. Weftpr.).
Yufammenlegungsbezurt Konit (Kreis Konib, Kreis Schlochau, Areig
Tudel, Kreis Preuß. Stargard).
Yujammenlegungsbezirt Stolp (Stadt Stolp, Kreis GStolp, Freie
Schlawe, Kreis Rummelsburg, Kreis Bütomw, reis Lauenburg).

IV. Zufantmenlegungsfommiffar zu Bofen:
1.

2

Yufammenlegungsbeziit Bojen (Stadt Bojen, Kreis Pofen-Weit,
trei3 Pojen-Dft, Kreis Schroda, Kreis Gräb, Freid Samter, reis
Obornif, Kreis Schrimm, Stadt Koften, Kreis Schmiegel, Kreis Neu-
tomichl, Kreis Wrejchen, Kreis Birnbaum, Kreis Bomft, Kreis Meferi,
Streis Frauftadt, Kreis Lilfa, Kreis Goftyn, Kreis Kofchmin, Kreis Zarot-
\din, Kreis Schwerin, Kreis Ramitich, Mreis Krotofchin, Mreis Pleichen,
Kreis Adelnau, Kreis Oftromo, Kreis Schilöberg, Kreis Kempen i. Bofen)..
Zufammenlegungäbezirt Görlif (Stadt Görlik, AMreis Görlik, reis
Rothenburg i.d. Oberlaufib, Kreis Lauban, Kreis Bunzlau, Kreis Sagan,
Kreis Sprottau, Kreis Römenberg, Kreis Hirschberg, Mreis Schönau,
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AUYLUNGSMITIELDELJOTgUNG.

Kreis Goldberg-Haynau, Stadt Liegnib, Kreis Liegnib, Kreis Qübe
Kreis Glogau, Kreis Sauer, Kreis Hoyerswerda, Kreis Bolfenhapi
Kreis Landeshut, Kreis FSreyftadt, Kreis Grünberg.)

V. Zufammenlegungstommijjar zu Breslau:
1. Zufammenlegungebezirt Breslau (Stadt Breslau, reis Bresla

Kreis Ohlau, KeiS Strehlen, Stadt Schweidnik, Kreis Schmweidnil
Kreis Neumarkt, Kreis Trebnib, Kreis DIE, Sreis Wohlau, Stadt Brie:
Kreis Brieg, KreiS Steinau, Keis Militfch, Kreis Groß Wartenberc
Kreis Namzlau, Kreis Guhrau, Kreis Striegau).

2. Zufammenlegungbezirt Beuthen (Stadt Beuthen, Kreis Beuther
Stadt Fönigshütte, Stadt Gleiwib, Kreis Toft-Gleiwib, Kreis Tarnomit

Stabt Rattoroid, Kreis Kattomis, Kreis Hindenburg, Kreis Pleß, FreiRybnuf).
3. Bufammenlegungsbezirt Oppeln (Stadt Oppeln, Kreis Oppeln

Kreis Falkenberg, Kreis Groß Strelis, Kreis Lublinig, Kceis Rofenber
i. Oberfchlefien, Kreis Grottfau, Kreis Kreugburg).

4. Bufammenlegungsbezirt Sranfenftein (Kreis Frankenftein, Frei
Slab, Kreis Neichenbad, Kreis Münfterberg, Kreis Neurode, Frei:
Kimptich, Kreis Waldenburg, Kreis Habeljchwerdt).

. Zufammenlegungsbezirt Leobjhüs (Sreis Leobfehüb, Kreis Cojel
Stadt Ratibor, reis Ratibor, Kreis Neuftadt i. Oberjchlefien, Stad
Nteike, Kreis Neiße).

VI Bufammenlegungslommilfar zu Stettin:
1. Zufammenlegungsbezirt Stettin (Stadt Stettin, Kreis Random,

Kreis Naugard, Kreis Udermünde, Kreis Kammin, Kreis Regenmalde,
Kreis Greifenberg, Kreis Uledom-Wollin).

2. Zufanmenlegungsbszirt Stralfund (Stadt Stralfund, Kreis Franz
burg, Kreis Grimmen, Stadt Greifswald, Kreis Rügen, Kreis Demmin,
Kreis Anklam). |

3. Bufammenlegungsbezirt Stargard (Stadt Gtargard, Kreis Greifen-
Hagen, Kreis Pyriß, Frei Saabig).

4. Zufammenlegungsbezirt Köslin (Kreis Köslin, Kreis Kolberg-Körlin,
Kreis Bublis, Kreis Belgard, Kreis Shievelbein, Kreis Neuftettin, Kreis
Dramburg).

5. Zufammenlegungsbezirf Bromberg (Stadt Bromberg, Kreis Bromt-
berg, Keis Wirfid, Kreis Shubin, Kreis Hohenjalza, Kreis Flatorv,
Kreis Colmar, Kreis Wongromis Kreis Bnin, Kreis Mogilno, reis
Strelno, KreiS Gnejen, Kreis Wittfowo, Kreis Deutich-Krone, Kreis
Szarnilau, Kreis Filehne).

on

VII Zufammenlegungsfommilfar zu Berlin:
1. Zufammenlegungsbezirt Berlin (Stadt Berlin, Stadt Charlottenburg,

Stadt Berlin-Schöneberg, Stadt Berlin-Wilmersporf, Stadt Neukölln,
Stadt Berlinstichtenberg, Kreis Teltow, Kreis Niederbarnim, Kreis
DOfthavelland, Stadt Spandau).

2. Zufammenlegungsbezitt Potsdam (Stadt Potsdam, reis BZaud)-
Delzig, Stadt Brandenburg a.d.H., Kreis Weithapelland, Kreis Süterbog-
Rudenmalde).

3. Zufammenlegungöbezirf Landsberg (Kreis Lebus, Stadt Frankfurt
a. D., Kreis Weftfternberg, Kreis Oftfternberg, Kreis Landsberg, Stadt
Zandsberg a. d. W. mit Eüftrin, Kreis Oolvin, Sreis Friedeberg Neu-
mark, Kreis Arnsivalde).
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4.

3.

Qebengmittel pflanzlichen Urjprung®.

Zufammenlegungsbezirt Ruppin (SKrei3 Ruppin, Srei3 Oflpriegnig,
\ereis Weftpriegnib). |
Zujammenlegungöbegitl Cottbus (Streis Beesfom-GStorfow, Kreis
fudau, Kreis Lübben, Kreis Calau, Kreis Cottbus, Stadt Cottbus,
Stadt Guben, Krei® Guben, Kreis Erofjen, Stadt Fort, Kreis Sorau,
firei3 Spremberg, Kreis Züllidhau-Schwiekus.

;. Zufammenlegungsbezirt Prenzlau (Kreis Oberbarnim, Stadt Eber3-
walde, Kreis Angermünde, Kreis Templin, Kreis Königsberg Neu-
mark ohne Cüftrin, Kreis Prenzlau).

vIu. Zufanmenlegungsfommilfar zu Dresden:
1.

2,

Zufammenlegungsbezitt Dresden (Kreishauptmannihaft Dreäden,
Umtshauptmannjhaften Dresden-A. und Dresdent., Amtshaupt-
mannichaft Großenhain, Amtzhauptmannfhaft Meiken, Stadtkreis
Freiberg, Amtshauptmannfhaft Freiberg, Amtshauptmannihaft Dip-
poldismalde, Amtshauptmannihaft Pirna, Amtshauptmannicaft
Marienberg, Amtshauptmannihaft Flöhe).
Bufammenlegungsbeziit Bauben (Kreishauptmannjhaft Baugen,
Amtshauptmannichaft Baugen, Umtshauptmannjhaft Kamenz, Amt3-
hauptmannfchaft Zöbau, Amtshauptmannidaft Bittan).

IX. Aujammenlegungdfommijfar zu Leipzig:
1.

2.

Bufammenlegungsbezirt Leipzig (Kreishauptmannjdaft Leipzig,
Amtshauptmannichaft Leipzig, Amtehauptmannihaft Borna, Amts-
hHauptmannjchaft Grimme, Amtshauptmannihaft Ofchas, Amtshaupt-
mannjhaft Döbeln).
BZufammenlegungsbezirt Chemnis (SKreishauptmannichaft Chemnik.
Amtshauptmannichaft Chemnis, Stadt Zwidau, Amtshauptmannichaft
Bmwidau mit Ausnahme von: AUmtsgerichiäbezirk Kirchberg, Amtsgericht3-
bezirt Eibenftod, Amtsgerichtsbezirl Schneeberg, Amtshauptmannichaft
Glauchau, Amtshauptmannfhaft Stollberg, Amtshauptmannicaft
Schwarzenberg, Amtshauptmarnjhaft Annaberg, Amtshauptimann-
Ihaft Roclih).

. Zufammenlegungsbezirf Nesichfau (Stadt Plauen, Amtshauptmann-
Ihaft Plauen, Amtshauptmannihaft Auerbadh, Amtshauptmannicaft
Olanis, Amtögericht3bezirt Kirchberg, Amtsgerichtsbezirk&amp;ibenftod, Amt3-
gerichtsbezirt Schneeberg).

X. Bufammenlegungsfommillar zu Altona:
1. Zujammenlegungsbezirt Bremen (Stadt Bremen, Land Bremen

und VBegefad, Stadt Bremerhaven und die preußiichen Gebiete: Frei
Achim, Kreis Ofterholz, KreiS Blumenthal, Kreis Rothenburg, Kreis-
Ben Kreis Verden, Stadt Geeftemünde, Kreis Geejtemünde, Kreisehe).

. Zufammenlegungsbezirt Hamburg (Stadt Hamburg, Landherrfchaft
Ritebüttel, Landherrichaft Bergedorf und die preußilchen Gebiete:
Stadt Altona, Kreis Pinneberg, Stadt Wandöbef, Krei3 Stormarn,
Kreis Sork, Kreis Stade, KreiS Bremervörde, Kreis Neuhaus, Kreis
Kehdingen, Kreis Hadeln, Kreis Steinburg). |

. Zufammenlegungsbezirf Kiel (Stadt Kiel, Krei3 Edernförde, Kreis
Tlön, Kreis Bordesholm, Stadt Neumünfter, Kreis Rendsburg, Kreis
Rorderdithmarjchen, Kreis Süderdithmarichen, Kreis Schleswig, Kreis
Eiderftedt, Kreis Haderäleben, Kreis Apenrade, Kreis Tondern, Kreis
Sonderburg, Stadt Flensburg, Kreis Flensburg, Kreis Hufum, Kreis
Segeberg, Kreis Oldenburg und das oldenburgifche Fürftentum Lübed)..
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Kahrungsmittelverjorgung.

4. Bujammenlegungsbeziit Libed (Stadt Xübed und Das preußijche

&gt;.
Herzogtum Lauenburg). |
Sufammenlcegungsbezirf Roftod (die Großherzogtümer Dedlenburg-
Schwerin und Medlenburg-Strelib).

XI. Zufammenlegungsfommiljar zu Hannover:
1.

2.

Zujammenlegungsbezirt Braunjhweig (Herzogtum Braunfchmweig
und die preußiichen Gebiete: Kreis Gifhorn, Kreis Beine).
Zufammenlegungsbezirt Göttingen (Stadt Göttingen, Kreis Göüt-
tingen, Kreis Minden, reis Uslar, Kreis Northeim, Kreis Duderftadt,
Kreis Einbed, Kreis Ofterode, Kreis Zellerfeld, Kreis Zlfeld, Kreis Holz-
minden).

. Bufammenlegungsbezirt Hannover (Stadt Hannover, Kreis Hannover,
Stadt Tinden, reis Linden, Kreis Neuftadti a. R., Stadt Hildesheim,
Kreis Hildeshein, Grafihaft Schaumburg, Kreis Springe, Streis Gronau,
Kreis Marienburg, Kreis Nienburg, Kreis Hameln, Kreis Stolzenau,
Kreis Alfeld, Kreis Goslar, Kreis Hoya, Kreis Burgdorf).

. Bujammenlegung3bezirt Oldenburg (Großherzogtum Oldenburg und
die preußifchen Gebiete: Kreis Shfe, Frei Berjenbrüd, Kreis Weener,
Stadt Emden, Frei3 Emden, Kreis Norden, Kreid Wittmund, Kreis
Aurich, Kreis Xeer, Kreis Hümmling, Kreis Meppen, Kreis Lingen,
Stadt Dsnabrüd, Kreis Osnabrüd, Kreis Sulingen, Kreis Diepholz,
Kreis Melle, Kreis Wittlage, Kreis Shurg, Graffchaft Bentheim).

. Bufammenlegungöbezirt Ulzen (Streis UÜlgen, Stadt Celle, Kreis Celle,
Kreis Sfenhagen, Kreis Lüchow, Kreis Dannenberg, Kreis Bledede,
Stadt Lüneburg, Kreis Lüneburg, Kreis Soltau, Kreis Winfen, Stadt
Harburg, Kreis Harburg, Kreis sallingboftel).

XII. Zujammenlegungsfommijjar zu Magdeburg:
1.

2.

Bw
an

Zulammenlegungsbezirt Magdeburg (Stadt Magdeburg, Kreis Wanz-
leben, Kreis Wolmiritedt, Kreis Kalbe, Kreis Serichoiv I, Kreis Neu-
haldenzleben, Kreis Serihhom IN).
Bulammenlequngsbezut Nöderhof (Kreis Dfchersleben, Stadt Afchers-
leben, Stadt Halberftadt, Kreis Halberjtadt, Stadt Quedlinburg, Kreis
Duedlinburg, Grafihaft Wernigerode).

. Zufammenlegungdbezirt Salzwedel (Kreis Salzwedel, Frei Garde-
legen, Kreis Stendal, Stadt Stendal, Kreis Ofterburg).

. Zufammenlegungsöbezuut Merjeburg (Kreis Merfeburg, StreiS Duer-
furt, Saalfreis, Kreis Sangerhaufen, Kreis Delisfch, Kreis Torgau).

. Zufammenlegung3bezirt Halle (Kreis Bitterfeld, Stadt Halle, Kreis
Wittenberg, Stadt Eisleben, Mansfelder Gebirgöfreis, Mansfelder
Seefreis, Kreis Schiweinib). Ä

. Yufammenlegungsbezirt Weißenfels a. d. ©. (Etadt Weißenfels,
Kreis Weißenfels, Kreis Ceartöberge, Krei3 Naumburg, Kreis Lieben-

. werda, Stadt Zeib, Frei Zeib).
T.
8.

Zufammenleaungsbezirt Defjau (Herzogtum Anhalt).
Bujammenlegungsbezirt Altenburg (Herzogtum Altenburg).

XIII. Zufammenlegungsfommiflar zu Münfter:
1.

2.

"Zufammenlegungsbezirt Dortmund (Stadt Dortmund, Frei Bort-
mund, Stadt Hörde, Kreis Hörde).
Zufammenlegungsbezirt Herford (Stadt Herford, Kreis Herford,
Kreis Minden, Stadt Bielefeld, Kreis Bielefeld, Kreis Halle i. W.,
Tele Lübbede, Kreis Wiedenbrüd und das Fürftentum Schaumburg-Lippe).
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Zujanmenlegungsbegirk Münfter (Stadt Münfter, Kreis Münfter
Greis Steinfurth, Streis Coesfeld, Kreis Lüdinghaufen, Kreis Bedum,
Kreis Tedlenburg, Kreis Warendorf, Kreis Borken, Kreis Ahaus,
Stadt Hamm, Kreis Hamm). |
Aufammenlegungsbezirt Baberborn (Kreis Paderborn, Kreis Hörter,

 Kreid Warburg, Kreis Büren, Kreis Lippftadt, Kreis Goeft).

RR

10.

11.

12.

13.

Zufammenlegungsbegirt Detmold (Fürftentum Rippe).
; Yufammenlegungsbegirt Bohum (Stadt Bodum, Krei3 Bochum,

Stadt Witten, Stadt Herne, reis Hattingen, Stadt Geljenkirchen,
Kreis Gelfenfircchen, Stadt Nedlinghaujen, Kreis NRedlinghaufen).
Zujammenlegungsbezixt Eifen (Stadt Ejjen, Kreis Ejjen, Kreis Ober-
haufen, Stadt Mülheim a. d. R.).

. Zufammenlegungsbezirt Hagen (Stadt Hagen, Frei Hagen, Stadt
Serlohn, Kreis Sierlohn, Kreis Schwelm).\

‚ Bufammenlegungsbezirt Crefeld (Stadt Crefeld, Kreis Crefeld, Kreis
Sleve, Kreis Geldern, aus dem VIII. Armeelorps: Stadt München-
Sladbadh, Kreis Gladbach, Kreis Kempen, Kreis Rheydt).
Yufammenlegungsbezirt Wejel (Stadt Wejel, Streis Wefel, Kreis Rees,
Kreis Hamborn).
Zufammenlegungsbezirt Elberfeld (Stadt Elberfeld, Stadt Barmen,
Kreis Mettmann, Kreis Lernep, Stadt NRemjcheid, Stadt Solingen,
Kreis Solingen, au dem VII. Armeeforps: Kreis Wipperfürth).
Zufammenlegungsbezirt Düjjeldorf (Stadt Düfjeldorf, Kreis Düffel-
dorf, Stadt Neuß).
BZujammenlegungsbezirf Duisburg (Stadt Duisburg, Kreis Duisburg,
Kreis Mörs, Kreis Dinzlaten, Stadt Gterfrade).

XIV. Zujammenlegungsfommiljar zu Gajjel:
1.

er|

Bufammenlegungsbezirt Caffel (Stadt Caffel, Kreis Lafjel, Kreis
Hofgeismar, Kreis Wolfhagen, Kreis, Sriblar, Kreis Melfungen, Kreis
MWitenhaujen, Kreis Homberg, Kreis Ejchwege, KreiS Rotenburg a. d.
Fulda, Kreis Hersfeld, Kreis Sranlenberg, Kreis Ziegenhain, reis Kirch-
hain, Kreis Marburg, Kreis Biedenkopf, Kreis Hünfeld und die Fürften-
tümer Walded und Pyrmont).

. Zufammenlegungöbezirf Coburg (Herzogtum Coburg und der fadhien-
meiningenjche Kreis Sonneberg).

. Zujammenlegungsbezirt Greiz (preußiicher Kreis Ziegenrüd, Fürften-
tum Reuß &amp;. 2, Fürftentum Neuß j. %., der jachjen-meiningenfcheKreis
Saalfeld und der jchmarzburgiiche LandratSamtsbezirt Rudolitadt).

ujammenlegungsbezirt Eifenach (die fachjen-meimariichen Gebiete:
Stadt Eifenad, Berwaltungsbezirt Eijenady und PVermaltungsbezirk
Dermbadh fomwie die jachjen-gothaifchen Gebiete: Stadt Gotha und

|Landratsamtsbezirf Gotha).
. Zujammenlegungsbezirt Erfurt (Stadt Erfurt, Kreis Erfurt).
. Zujammenlegungsbezitt Sena (die jachlen-weimarischen Gebiete:

Vermwaltungsbezirt Weimar, Bermaltungsbezirt Apolda, Vermaltungs-
bezirt Neuftadt).

- Zujammenlegungsbezirf Hildburghausen (die fachjen-meiningenfchen
Gebiete: Stadt Hildburghaufen, Kreis Hildburghaufen, der fchwarzburg-
rudolitadtiche Landratsamtsbezirk Königfee und der preußifche Kreis
Schleufingen).

. Zujammenlegungsbezirt Meiningen (die fachjen-meiningenichen Ge-
biete: Stadt Meiningen, Kreis Meiningen und die preußifchen Gebiete:
Stadt Schmalkalden, Kreis Schmalkalden). |



Nahrungsmittelverjorgung.

9. Zufammenlegungsbezirt Mühlhaufen (die preußiichen Gebiete: 
Mühlgaufen, Kreis Mühlhaufen, Kreis Worbis, Kreis Heiligen
Kreis Langenfalza, Kreis Weißenjee).

10. Zufammenlegungsbezirf Nordhaufen (die preußiichen Gebiete: (
Nordhaujen, Grafihaft Hohenftein, der Schwarzburg-jondershaufi
Landratsamtsbezirt Sondershaufen und der fchwarzburgsrudolita
Landratsamtsbezirk Trantenhaujen).

11. Zufammenlegungsbezirt Arnjtadt (die jchmwarzburg-fondershaujer
Gebiete: Stadt Arnftadt, Landratsamtsbezirt Gehren, die fa
gothaifchen Gebiete: Zandratsamtsbezirt Ohrdruf, Landratsamt
Waltershaufen und die jachjen-meimariihe Stadt Slmenau).

12. Zufammenlegungdbezirt Sigmaringen (Fürftentümer Hohenzol!
XV. Yulammenlegungsfommiffar zu Coblenz:

1. Zujammenlegungsbezurf Cöln (Stadt Löln, Kreis Cöln außer €
Brühl, Stadt Mülheim a. Rh., Kreis Mülheim a. RH.).

2. Zujammenlegungsbezirt Grevenbroich (Frei Grevenbroich, $
Bergheim, Kreis Neuß).

3. Yujammenlegungsbezirt Nahen (Stadt Nahen, Kreis Aachen, $
Eupen, Kreis Montjvie, Kreis Geilenfirdhen, Krei3 Malmedy, $
Heinsberg, Kreis Jülich, Kreis Erkelenz).

4. Bufammenlegungöbezirt Coblenz (Stadt Coblenz, Kreis Cob
Kreis St. Goar, Kreis Mayen, Kreis Neumied, Kreis Cochem, $
Adenau, Kreis Ahrweiler, aus dem XVII. Urmeeflorp3: Unterive
waldfrei3).

5. Zufammenlegungsbezirf Düren (KreiS Vüren).
6. Yulammenlegungsbezirf Bonn (Stadt Bonn, Kreis Bonn, Kreis Rt

bady, Kreis Siegkreis, Krei3 Waldbroel, Kreis Gummersbad, |
Schleiden, Frei Gusfirchen, Stadt Brühl, Kreis Mlenkirchen).

7. Zufammenlegungsbezirt Trier (Stadt Trier, Kreis Trier, Kreis B
caftel, Kreis Bitburg, Kreis Wittlich, Kreis Prüm, Kreis Daun).

8. Bujammenlegungsbezirt Saarbrüden (frei Merzig, Stadt ©
brüden, Kreis Saarbrüden, Kreis Saarlouis, Kreis Dttmweiler, fi
Gt. Wendel, SfreiS Simmern, Kreis Zell, Kreis Kreuzrad), Kreis Mei
heim und das oldenburgifche Fürftentum Birkenfeld).

VI BZufammenlegungsfommiflar zu Sranffurt a. M.:
1. Zufammenlegungsbezirt Siegen (frei Giegen, Kreis Olpe, R

Dillreis, Kreis Wittgenftein, Stadt Lüdenjcheid, Kreis Altena, 8
 Mejchede, Kreis Arnsberg, Kreis Brilon).

2. Zujammenlegung3bezirt Limburg a. Zahn (Kreis Limburg, Unterla
freis, Oberlahnfreis, Kreis Weiterburg, Fries St. Goardhaufen, DI
wejtermalderfreis, Untertaunusfreis).

3. Zujammenlegungsbezirt Gießen (die Hejliihen Gebiete: Stadt Gief
Kreis Gießen, Kreis Alsfeld, Kreis Schotten, Kreis Weblar, Kreis ri
berg, Kreis Büdingen, Kreis Lauterbach und die preußiichen Frei
Kreis Fulda, Kreis Geröfeld).

4. Zufammenlegungsbezirt Frankfurt a. M. (Stadt Frankfurt a. 9
Kreis Höchit, Stadt Hanau, Kreis Hanau, DObertaunuskreis, Sr

RN Gelnhaufen, Kreis Schlüchtern und der heijiihe Krenbadh).
5. Bujfammenlegungsbezuf Mainz (die heifiichen Gebiete: Stadt Mai:

Kreis Mainz, Kreis Bingen, Kreis Gr. Gerau und die preußifchen €
biete: Stadt Wiesbaden, Kreis Wiesbaden, Nheingaufreis).
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6 ufammenlegungsbezirf Worm3 (die heffiichen Gebiete: Stadt Wormz,
" Rreis Worms, Kreis Alzey, Kreis Bensheim, Kreis Oppenheim, Kreis

sppenheim).
7; ammenlegungsbegirt Darmjtadt (die Heffiichen Gebiete: Stabt
"Darmftadt, Kreis Darmftadt, Kreis Dieburg, Kreis Erbach).

Urtifel I.

Zur näheren Ausführung der Verordnung wird beftimmt:
Bezeichnung der Organe.

g 1. Die Kommiflare führen die Bezeichnung „Zufammenlegungstommilfer
für das Brauereigewerbe zu ...... “, die Ausjchülje die Bezeichnung „Bezirks-
ausfhuß (Bufammenlegungsausihuß) für dad Braugemerbe 1 "Die
Bertrauensleute die Bezeichnung „Bertrauensmann der Brtauereiarbeiter bei dem
Bezirksausfhuß (Zufammenlegungsausfhuß) zu ......

Ausfchäffe.
$ 2. Der Zufammenlegungsfommiffar beftimmt die Zahl der Mitglieder der

Ausichüffe. Der Borfibende der Auzjchüfje wird bon dem Zujammenlegumngs-
tommiffar bei der Ernennung der Mitglieder bezeichnet.

Der Vorjigende vertritt den Ausihuß nad, außen und nimmt die ihm gegen-
über abzugebenden Erflärungen entgegen.

Der Borjibende beruft die Sigungen im Wege fchriftlicher Einladungen. Zu
jeder Sigung jind der Zufammenlegungsfommifjar jowie Die von ihm bezeichnetenStellen einzuladen. Der Kommiljar, fein Vertreter jowie die Vertreter anderer
Stellen haben beratende Stimmen.

Bei Stinmengleichheit entjcheidet die Stimme des Borjibenden.
Der Zufammenlegungslommilfar Tann dem Ausfchuß nähere Anmeifungen

über das bon ihm zu beacdhtende Verfahren geben.

Zujammenlegungsplan.
$ 3. Die Aufforderung an den Bezirtzausfhuß zur Einreichung des Zufam-

menlegungsplans jotwie die Einteihung des Plans und feine Mitteilung an die
Stauereibetriebe und den Bertrauensmann erfolgt durch eingefchriebenen Brief.

Einwendungen gegen den Plan find jchriftlich geltend zu machen.
‚sit Die Anhörung des Zufammenlegungsauzfchufjes geboten, jo wird der Plan

von dem Kommiljar dem Borfigenden des Zujammenlegungsauzfchuffes zimeds
Herbeiführung einer Bejchlußfaffung vorgelegt.

Der feitgejeßte Plan wird von dem Kommilfar unterfchriftlich vollzogen;
eine bon ihm beglaubigte Abjchrift ift dem Vorfitenden des Bezirkgauzfchuffes,
dem Bertrauensmann und, wenn der Plan dem Zufammenlegungsausichuß borzu-
legen war, auch dem Borfigenden diefes Ausfchuffes und dem bei ihm beitellten
Bertrauensmanne durch eingeschriebenen Brief mitzuteilen.

Ausfunftspflicht.
$ 4. Der Zujammenlegungstommiffar wird Hiermit auf Grund der Verord-

nung Über Ausfunftpflicht vom 12. Juli 1917 ermächtigt, von Brauereibetrieben
eines Bezirkes Auskunft über die für die Zufammenlegung in Betracht fommenden
Berhältniffe zu verlangen fomwie etiva erforderliche Nachprüfungen im Sinne des

3 der angegogenen Verordnung vorzunehmen.

Zmangsmweije Zufammenlegung.
3 5. Eine beglaubigte Abjchrift der vom Zufammenlegungstommiffer feit-

gejebten Bedingungen des Lohnbrauverhältnifies ift den beteiligten Brauerei»
beitieben Durch eingefchriebenen Brief mitzuteilen.
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 Die Sabung einer gemäß $ 6 Ubi. 1 Nr. 2 der Verordnung errichteten Gef
haft ift von dem Zufammenlegungstommiffar auf Koften der Gefellfchaft
Deutihen Reichsanzeiger befanntzumadhen.

Berehnung der Braufteuer.
8 6. Zum Zmede der Eingelberechnung der Braufteuer ift in den borgefcht

berren Steuer-Anmeldungen und Steuerbüchern nad) näherer Anordnung i
Steuerbehörde bei jedem Eintrag erfichtlich zu machen, wieviel von der von
tragenen Brauftoff- und Biermenge auf jede beteiligte Brauerei entfällt.

Anorönungen des Direktoriums der Reidhsgetreid,
jtelle zur Ausführung des 8 5 Abj. II der Derorönung üb:
die Malzfontingente der Bierbrauereien und den Mal

handel vom 20. November 1917.
Rom 13. Dezember 1917.

Umrehnungsverhältnis von Malz und Betreide.
Auf je 75 kg der für die einzelnen Bierbrauereien feitgejesten Gerjterrmal

ontingente entfallen 100 kg Gerfte, auf je 75 kg der feitgejeßten Weizenma!
Iontingente 100 kg Weizen.

Beitandsaufnahme.
Die Brauereien Haben den für fie zuftändigen Steuerbehörden auf dem v

der Neichögetreideftelle borgejchriebenen Yormblatt bis zum 15. Januar 19
anzuzeigen, welche Mengen Gerfte, Weizen, Gerften- und Weizenmalz fi a
31. Dezember 1917 um 12 Uhr Nachts in ihrem Belit befanden. Als m Bel
der Brauereien befindlich gelten alle Getreide- und Malzmengen, die der Braue
zur Verarbeitung zu Bier zur Berfügung ftehen, das jind alle Mengen, die fi

a) bei der Brauerei felbft, |
b) in eigener oder fremder Mälzerei befinden, und

-e) folde Mengen, die der Brauerei von der Reichögetreideftelle Gefchäfl
abteilung bei einem Kommunalverband oder Kommiffionär zur Pe
fügung geftellt find. |

Derordönung über die Malzfontingente der Bie
brauereien und den Malshandel.

Som 20, Rovdember 1917.
$ 1. Die Bierbrauereien Dürfen in der Zeit vom 1. Dftober 1917 ab in jede

Ralendervierteljahre nur 10 Hundertteile, die Bierbrauereien in Bayern rechts d
Rheins 15 Hundertteile der Malgmenge zur Herfiellung von Bier verwenden, 7
fie in dem entiprechenden Kalendervierteljahre der Jahre 1912 und 1913 dur
hnittlich verwendet haben. yedoch Dürfen Bierbrauereien, deren vierteljährli
durhicähnittlihe Malzperwendung in den Jahren 1912 und 1913 40 Doppelzentr
nicht überftiegenhat, 12 Hundertteile, in Bayern rechts des Nheines 16 Hunderttei
verimenden. Bierbrauereien, deren vierteljährlihe dDurchjchnittliche Malzveriwe
dung 40 Doppelzentner überftiegen hat, ditrfen mindejtens 4,8 Doppelzentn
in Bayern rechts des NAheines 6,4 Doppelzentner im Bierteljahre verwende
 Sm den Fällen. des $ 2 Gab 2 und 3 ver Belanntmacjhung, betreffend Ci

ISränfung der Malzverwendung in den Bierbranereien, vom 15. Februar 19
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 aa reien ei L, die Bierbrauereien in Bayern recht3 de3apieNierbrauereien em Gediftel, d rbra ah i

Ancinca ein Riertel der Menge verwenden, Die die Gteuerdireftivbehörde feit-
gefegt bat... ‚uftändige Steuerbehörbe jest für jede Bierbrauerei die Malz-

fe "nienac $lin den einzelnen Kalendervierteljahren zur Herftellung von
niengen Tell, werden Dürfen (Malzkontingent).
Der nr Hat eine Bierbrauerei in einem Salenderbierteljahr ihr Malzkontirgent
5 naff verwendet, jo darf fie den erjparten Teil in den folgenden Bierteljahren

nicht 0: sem 30. September endenden Kontingentjahres verwenden.
08 Eorweit die für das lebte Vierteljahr eine? Kontingentjahrs feitgefeten Malz-
miengen ‚nicht verwendet jind, dürfen fie in dem folgenden Slontingentjahre ver-

tt Ute .

ee Die Übertragung von Malzlontingenten, aud) wenn der Brauerei-
betrieb oder da3 Eigentum am Brauereigrundftüde mitübertragen wird, auf andere
Hierbrauereien ift nur inmerhalb ded nämlichen Braufteuergebiets und nur zum
Awede der eigenen Verwendung im Betriebe der erwerbenden Bierbrauerei zuläflig.
Sie bedarf im Gebiete der Rorddeutjchen Braufteuergemeinfch aft Der Genehmigung
der Reichögetreideftelle, Kontingentftelle, in Berlin, in den übrigen Brauftener-
gebieten der Genehmigung der vor ber Landeszentralbehörbe beftimmten Stelle.
Die Genehmigung joll nur erteilt werden, joweit auf leiten der übertragenden
Bierbrauerei ein wichtiger Grund zu ber Übertragung vorliegt und wenn die
für die Daucr der Übertragung auf das Kontingent bereits gelieferten oder zu=
geteilten Getreide» oder Die entjprechenden Malzmengen mitveräußert werben.
  — Diefe Beftimmungen gelten rücdwirkend für alle feit dem 15. Auguft 1917
erfolgten Übertragungen. rn

85. Der Reichslanzler befiimmt, inwieweit und in welcher Zeitfolge die
Bierbratiereien mit Getreide beliefert werden. Er fann über die Vermälzung des
gelieferten Getreides Beflimmungen treffen.
 Das Direktorium der Verwaltungsabteilung der Reichögetreidefielle hat die
Mengen an Getreide, die auf die einzelnen Bierbrauereien gemäß dem Malz-
fontingent entfallen, feitzufegen und die zur Durchführung und Überwachung der
Belieferung und der Verwendung erforderlichen Anordnungen zu treffen. 68
fann Bierbrauereien, die jich in der Befolgung der ihnen nad) diejer Verordnung
obliegenden Pflichten unguverläflig erwiefen haben, von der Belieferung aus-
Ichliegen.
” Die Neichsgetreideftelle, Gefchäftsabteilung, hat den Bierbrauereien die
jeftgejegten Mengen zu liefern und, foweit fie die Mengen im eigenen landwirt-
ihaftlichen Betriebe geerntet haben, auf Antrag aus der eigenen Ernte freizugeben.

$ 6. Verträge, ducch die eine Verpflichtung zur Lieferung oder zum Bezuge
von Bier über das zur Zeit ded Vertragsabichluffes laufende Kontingentjahr
hinaus begründet wird, Dürfen nicht vor dem 15. Auguft und nur für die Dauer
des nächitfolgenden Kontingentjahres abgefchloffen werden. Dies gilt nicht für
joldhe Verträge zwifchen Bierbrauereien untereinander.
 Verträge der im Abf. 1 bezeichneten Axt, Die vor dem Sntrafttreten diefer
Verordnung, aber nad) dem 15. Februar 1915 abgejchloffen find, find infomweit
richtig, als fie eine Verpflichtung zur Lieferung oder zum Bezuge von Bier über
den 1. Oftober 1917 Hinaus begründen. \

3 7. Über das zugeteilte Getreide oder da3 daraus hergeftellte Malz dürfen
Beräußerungs- und Erwerbögejchäfte nur abgefchloffen werden, wenn gleichzeitig
der entjprechende Teil des tontingent® gemäß $ 4 mitübertragen wird. Mälzereien
haben das gefamte hergeftellte Malz an den Betrieb. zurüdzuliefern, aus deffen
Noniingent das vermälzte Getreide Herrührt.
angehen AS Malz im Sinne der Verordnung ift jomohl Gerften- mie Weizenmalz
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$ 9. Der Reichslanzler fan Ausnahmen von den Borjchriften diefer
orönung zulafien.

$ 10. Beitimmungen zur Ausführung des $ 4 können für da3 Gebic
Norbdeutfhen Braufteuergemeinihaft von dem Neichöfanzler, für die üt
Braufteuergebiete von den Landeszentralbehörden erlafjen werben.

Sm übrigen erlafjen die Zandeszentralbehörden die Beftimmungen zur
führung diejer Verordnung.

$ 11. Die Landeszentralbehörden Lünen anordnen, daß landeste
feftgejegte Rechte der Bierbrauer auf Ausjchanf des eigenen Erzeugniffes f
Dauer der gefeglichden Einjchränfung der Malzverwendung aud) auf fremdes
ausgedehnt werben.

$ 12. Mit Gefängnis bis zu einem Sahre und mit Gelditrafe bis zu
taufend Mark oder mit einer diejer Strafen wird beftraft:

1. wer mehr als die zuläfjige Malzmenge verwendet,
2. werden Borfchriften in 88 4, 6, 7 oder den auf Grund des $ 5 getrof

Anordnungen oder den gemäß 8 10 erlafienen Ausführungsb:
mungen zumiderhandelt.

Neben der Strafe fan auf Einziehung der Yrücdte oder Erzeugnilfe er
werden, auf die fich die jtrafbare Handlung bezieht, ohne Unterfchied, ob fie
Täter gehören oder nicht.

$ 13. Die Verordnung vom 15. Februar 1915, betreffend Einfchrä
der Malzverwendung in den Bierbrauereien, vom 31. Januar 1916 über die £
legung der Malz- und Gerftenftontingente der gewerblichen Bierbrauereie
die Zeit vom 1. Dftober 1915 bis 31. Dftober 1916, vom 16. März 1916, betr
Übertragung von Malzfontingenten, und vom 4. Mai 1916 über das Verb:
Malzhandels werden aufgehoben. |

$ 14. Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Beitpunft des Außerfrafttretens beftimmt der Neidhfanzler.

Ausfühbrungsbejitimmungen
zu der Derorönung über die Malzfontingente der B
brauereien und den Malzhandel vom 20. November 1

Bom 19. Dezember 1917.
(Auf Grund de3 $ 10 Abf. 1 der Verordnung über die Malzkontingente der
brauereien und den Malzhandel vom 20. November 1917 für daS Gebiet der |

deutfchen Brauftenergemeinichaft.)
$ 1. Bierbrauereien, Die gemäß $ 4 der Verordnung über die Malzfontin

ver Bierbrauereien und den Malzhandel vom 20. November 1917 ihr Ma
tingent ganz oder teilweije auf andere Bierbrauereien zur eigenen Vertver
in deren Betrieb übertragen, haben bei der Reichögetreideftelle, Kontingent
in Berlin W50, Tauengtienjtraße 10, fchriftlic den Antrag auf Genehm
der Übertragung zu ftellen.

Sr dem Antrag find anzugeben:
1. die Art und Höhe jomwie der Preis des zu Übertragenden Kontinc
2. ver Zeitraum, für welchen Die Übertragung erfolgt;
3. die für Die Dauer der Übertragung bereit3 zugeteilten, gelieferten

freigegebenen Getreidemengen und, fall3 diefe bereit3 vermälzt fin
entfprechenden Malzmengen, ferner der Einftand3preis derfelben!

4. der Grund für die Übertragung.
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Lebensmittel pflanzlichen Urxiprungs.

uß dem Antrag eine Beicheinigung der zuftändigen Gteuer-Aueh N egt werben, daß das Malzkontingent, deffen Übertragung
‚ot werden joll, der Bierbrauerei für den Zeitraum, fir welche die Über-

genehmigt + unter Berüdfichtigung der bereit3 verwendeten Malgmenge noch
ng eh und bon der Steuerbehörde bis zur Genehmigung der Über-

gu rt ift.
Aa EN egetreideftelle, Kontingentitelle, fan weitere Angaben und Nach-
 re verlangen. Gie fann die Benugung von Vordruden borfchreiben.

weile ? Die Genehmigung zur Übertragung kann an Bedingungen gefnüpft
den zu deren Einhaltung die Bierbranereien verpflichtet find. Als Bedingung

N insbejondere die Sicherftellung der Belieferung der Kunden der veräußernden
N Ä die erwerbende Bierbrauerei auferlegt werden.
u Die Genehmigung joll in der Regel nur für das laufende und vom 15. Auguft

är das näcftfolgende Kontingentjahr erteilt werden.
an für das nad) . ar ir

s 3, 'Zit Die veräußernde ober erwerbende Bierbrauerei in einem Bezirke
aelenen, für den ber Zufammenlegungsplarn gemäß der Verordnung über Die Zu-
nmmenfegung von Brauereibetrieben vom 2. November 1917 endgültig feit-

gejcpt ift, fo joll vor ber Genehmigung der Zufammenlegungstommilfion gehört
were Bei der Berechnung der Malzmenge, die der gelieferten oder freige-
gebenen Getreidemenge entjpricht, wird, jofern nicht nachweislich ein anderes
Rermälzungsergebnis erzielt ift, das Umrechhnungsverhältnis zugrunde gelegt,
nach dem von dem Direktorium der Berwaltungdabteilung der Reichögetreideftelle
die Mengen an Getreide, die auf das Kontingent entfallen, fefigejebt find.

85. Der Preis des Kontingents Darf 100 Mark für den Doppelzentner nicht
überfieigen.

Neichsgetreideftelle, Kontingentftelle, ift berechtigt, zur Dedung ihrer
Unfoften von der ih, göierbrauerei eine Gebühr in Höhe von 2 Markiir den Doppelzentner zu erheben.

dylr bie miesufiefernbe Getreide- oder Malzmenge darf nicht mehr al3 der
nachgetviejene Einftandspreis nebft fünf vom Hundert Jahreszinjen vom Tage der
Aufwendung an bezahlt werben. Bei Getreide eigener Ernte gilt ald Einftands-
prei der zur Zeit der reigabe durch die Reichögetreideftelle in Berlin geltende
Höchftpreis zuzüglich der für die Freigabe entrichteten Gebühren. Für Malz,
das von einer PVierbrauerei in eigener Mälzerei hergeftellt ift, darf fein höherer
Nüälzungslohn als 8,50 Mark für Hundert Kilogramm Malz berechnet werden.

$ 6. Die Neichögetreideftelle, Kontingentftelle, fordert im Falle der Geneh-
niigung die erwerbende Bierbrauerei zur Zahlung des PBreifes für das Kontingent
und die mitzuliefernden Getreide- oder Malzmengen jowie der Gebühren auf.
Rad) deren Eingang ergeht an die veräußernde Bierbrauerei die Aufforderung,
der erwerbenden Bierbrauerei das Getreide oder das Malz, das mitübertragen
wird, zu liefern. Zugleich veranlaßt Die Reichögetreideftelle, Rontingentftelle, die
Abfchreibung des Kontingents bei der für Die veräußernde Bierbrauerei zuftändigen
Steuerbehörde unter Mitteilung der erwerbenden Bierbrauerei. Die Steuer-
behörbe darf die Abfchreibung exit vornehmen, wenn die veräußernde Bierbrauerei
nachgewiefen hat, daß fie Der erwerbenden Bierbrauerei das Getreide oder Malz
geliefert Hat. Die erfolgte Ablchreibung teilt fie der für die erwerbende Bier-
braucrei zufländigen Steuerbehörde mit. Diefe bewirkt die Zujchreibung des
Stontingents und teilt der Reichögetreideftelle, Kontingentftelle, Die erfolgte Zu-
\hreibung mit. Die Neichögetreideftelle, Kontingentftelle, bemirft aladann die
Auszahlung des Preifes, fomeit er nicht gejtundet oder verzeggnet ift, an Die-ver-
Außernde terbrauerei. Die von dem Eingang des Preifeg;,beider Reichögetreide-
tele, Sontingentftelle, bi3 zur Auszahlung aufgelaufetien Bankzinjen fallen
der veräußernden Bierbrauerei zu. | |
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Mabrungsmittelverforgung.

$ 7. Dieje Beltimmungen treten mit dem Tage der Berfündung in fi
Gie treten an die Gtelle der Befanntmadhung zur Ausführung des $ 4 der
ordnung über die Malz- und Gerjtenkontingente der Bierbrauereien fowie
Malzhandel vom 7. Oktober 1916. vom 8. Dezember 1916.

Derorönung
über Höhitpreije für Hafernährmittel und Teigwar

Bom 6. November 1917.
(Auf Grund der Verordnung über Krieggmaßrahmen zur Sicherung der

ernährung bom 22. Mat 1916 / 18. Auguft 1917.)
$ 1. Beim Berlaufe von Hafernährmitteln an Sleinhändler ($ 2) vi

folgende Breife für 100 Kilogramm nicht überjchritten werden:
bei gewöhnlichen Haferfloden

a) IDfe oo eeeeeeeenn. Keesseeenerenneensreeneree 81,20 9)
b) in Beuteln zu 250 Gramm .......cceneeeennn 111,00

bei Haferfloden (Kindernahrung) in gejchloffenen Padungen
a) zu 250 Gramm .......... eeenserenennenennn 116,75 9
b) zu 500 Gramm ........2ecesseneneeeennennn112,75

bei Hafermehl (Kindernehrung) in gefchloffenen PBadungen
zu 250 Gramm .....2eeueseneenenensennenune116,00

Die Lieferung zu Ddiefen Preifen hat frachtfrei Station (Bahn oder Sc
ded Empfängers zu erfolgen.

$ 2. Beim Berfaufe von Hafernährmitteln an Berbraucdher (Kleinhar
dürfen folgende PBreije nicht überjchritten werden:

bei gewöhnlichen Haferfloden
a) für 500 Gramm (lofe) .....--nreseneeeeenenenn 50 Pfen
b) für einen 230 Öramm-Beutel ......e.cceneenen. 3,

beit Haferfloden (Kindernahrung) |
a) für eine 250 Gramm-PBadung ......... 2200... 35 Pen
b) für eine 500 Gramm-PBadung ........-.rru... 68,

bei Hafermehl (Kindernahrung)
für eine 250 Gramm-PBadung ......2crccue... 35 Pfen

Beim Berkaufe Heinerer Mengen dürfen Bructeile eines Pfennig
ganze Pfennige nach oben abgerundet werden.

8 3. Hafernährmittel anderer Art oder in anderen Padungen, als in
$$ 1, 2 vorgejehen, dürfen nicht vertrieben werden.

Beim Verkaufe von Teigwaren an Kleinhändler ($ 5) dürfen folge
Vreije für 100 Kilogramm nicht überichritten werden:

bei Teigwaren aus Mehl von einer NAusmahlung von 75 vom Hund
für Röhren ...-.enneenereeeneennennennnnennne103M

„» Nöhrendbuh ........22ceeeenennennenneennnne 97

„ andere Teigwaren ....2reeeereenenennnenen 99
bei Teigwaren aus Auszugmchl:

für Röhren „......oeeeeeeeneeenennesnnenne141M
„» NRöhrenbuh .....22222eee ernennen nenn nn 134

„ andere Teigwaren ....ceeneneeeenennnnnnene 137

"Die Lieferung zu diefen Preifen hat frachtfrei Station (Bahr oder Sd
des Empfängers zu erfolgen.

85. Beim Verkaufe von Teigwaren an Verbraucher (Kleinhandel) din
folgende Preije für 500 Gramm nicht überfchritten werden:

bei Teigmaren aus Mehl von einer Ausmahlung von 75 vom Hunde
für Röhren 2.eeneeeeeereereerenesnernenenee 62 Pfen



Rebengmittel pflanzlichen Urfprungs-

für Nöhrenbruh .....-cnrencnenenennnnnen.... 58 Pfennig,
„ andere Teigwaren ..-.ereereeeneernenunen 6 u

hei Teigwaren aus Auszugmehl:
für Höhen. „ner ccuenseeeneeenennennennenu
„ Röhrenbruh .......-.errcr0n- ernennernne 7)

„ andere Teigwaren ..-..r2uereeeneenennere 2 oo,

Beim Verkaufe KHeinerer Mengen dürfen Bruchteile eines Pfennig auf
ganze Pfennige nad) oben abgerundet werben.
 86. Die in diejer Verorbnnung feitgejebten Preife find Höchftpreife im ©intte

yc5 Öefetes, betreffend Höchjftpreife, vom 4. Auguft 1914 in der Safjung Der De-
kanntmahung vom 17. Dezember 1914 in Verbindung mit den Befanntmadhungen
vom 21. Januar 1915, 23. März 1916 und 22. März 1917.

g 7. Wer der Vorichrift im 3 3 zumiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu
einen Sahre und mit Geldftrafe bi3 zu zehntaufend Mark oder mit einer diejer
Strafen bejtraft. uer Strafe kann auf Einziehung der Gegenftände erfannt werden,
auf die fi Die ftrafbare Handlung bezieht, ohne Unterfchied, ob fie Dem Zäter
gehören oder nicht. . | .

8 8. Der Staatsjefretär des Kriegsernährungsamts fonn Ausnahmen bon
ven Vorschriften diefer Verordnung zulafier.

Fir den Verlauf bon Teigwaren, die fich bereit3 im Handel befinden, fünnen
bi3 zum 30. November 1917 die LYandeszentralbehörden, Kommunalverbände
und Gemeinden Ausnahmen von den Vorihriften in den $$ 4 und 5 zulafien.

8 9. Die Verordnung über Höcjftpreife für Hafernährmittel vom 2. No-
vernber 1916 wird aufgehoben.

3 10. Diefe Verordnung tritt mit dem 11. November 1917 in Kraft.

Befanntmadhung,
betreffend Abjatverbot von Dörrobit.

Bom 20. November 1917.
(Auf Grund des $ 2 der Verordnung des Stellvertreter des Reichsfanzler über
die Verarbeitung von DObft vom 5. Auguft 1916/24.Auguft1917und der
Belanntmahung der Reichöftelle für Gemüje und Obft über die Herftellung von
Vilaumenmus, Dörrobft und Objtfraut vom 3. September 1917 wird unter Hin-
weis auf die Strafbeftimmungen in diefen Verordnungen mit Buftimmung des
Bevollmächtigten des Neichsfanzlers in Abänderung unferer Belanntmadhung

vom 5. Oftober 1917.)
Aller Abfab von Dörrobit ift verboten. Die vorhandenen Befiände an Dörrobft

werden von den zuftändigen Landes, Provinzial» und Bezirkgitellen für Gemüfe
und Objt aufgefauft werden.
 Rohnverträge Über das Dörren von Obft bedürfen in jedem einzelnen Falle
der Genehmigung der zuftändigen Landez-, PBrovinzial- oder Bezirkzitelle für
Semitfe und Obft.

Ausgenommen von den vorftehenden BVorjehriften ift der Abjag von Dörrobft
an die ftellvertretende Sntendantur des IX. Armeeforp3 in Altona und an Die

garirale für die Beichaffung der Verpflegung der Marine in Berlin W.10,
önigin-Wuguftaftraße 38/42, joweit abgefchloffene Verträge auf Lieferung von

Dörrobft an diefe Stellen bereit vorliegen. Der Abjchluß neuer derartiger Lie-
ferungöverträge ift unzuläffig.

„Daßda3voritehende Abjatverbot für alle gemerbmäßigen und nichtgemwerb?-
mäßigen Herfteller von Dörrobit gilt, wird befonderz hervorgehoben.
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Nahrungsmittelderforgung.

Nur wer im Jahre weniger alö 20 Doppelzentner Dörrobit nicht gemerbsmäpi
heritellt, bleibt vom Abjabverbot unberührt. Doch wird ausdrüdlidh darauf Hir
gemwiefen, daß jeder Weiterabjat von Dörrobft, das von foldhen Herftellern erivorbe
tourde, verboten und ftrafbar ift wie jeder Handel mit Dörrobit überhaupt.

Kriegsgefellihaft für Obitfonjerven und Marmeladen m.b.9.
Berlin SW.68, Kochftraße 6 I.

Befanntmadung,
betreffend den Handel mit Objt- und Rhabarberweinen

Bom 10. Dezember 1917.
Auf Grund des $ 2 der Verordnung über die Verarbeitung von Obft born

5. Yuguft 1916 und der fie abändernden Verordnung vom 24. Auguft 1917 wir
mit&amp;enehmigung des Bevollmächtigten des Reichsfanglers der Handel mit Obft
und Rhabarberwein, mit Ausnahme von Heidelbeermwein de3 SYah
gang3 1917, nad) Maßgabe der nachftehenden Beltimmungen freigegeben:

$ 1. Für rein herben und für gefüßten Upfelwein des SYahrganges 191
werden folgende Höchftpreife feftgejegt:

I. Beim Berlauf durch den Herjteller an den Handel:
1. in Zälfern oder offenen Gefäßen von 10 1 Inhalt und

DATÜDET onen seen ennnenennenernnennnenfür11409
2. in offeren Gefaßen unter 10 I Inhalt und im Au3-

Ihank ....22cceeeenneeneneseesenenennunnnfüri11 „10
3. in lachen zu mindeftens 0,7 1 Inhalt (Flajche ift

frachtfrei zurüdzugeben, andernfall3 zum Einfiands-
preis zu dergüüten) ».-uucc0nee nennen uns für1%. „ 10

TI. Beim Verlauf durch) den Herfteller an den Verbraucher und beim Weiter
verkauf im Groß- und Ziiichenhandel:

1. in Fällern und offenen Gefäßen von 10 1 Inhalt und
Darüber „.uuneneseereenueneensnnessnnsnnennunrl  Mil

2. in offenen Gefäßen unter 10 1 Inhalt ........... ri  „12
3. in Flajhen zu mindeitens 0,7 1 Snhalt (Flafche ift

frachtfrei zurüdzugeben, andernfalls zum Einftands-
preis zu vergüten) .....enoneeeneenerennennenfürisl„12

III. Bei der Abgabe an den Verbraucher durch den Groß, Zmwilchen- un:
Kleinhandel:

1. in Säffern und offenen Gefäßen von 10 1 Snhalt und
Darüber ..cenue een seeansennenseneenenenenn fürl1 1 412%

2. in offenen Gefäßen unter 10 1 Sinhalt .......... fürl  „1
3. im Ausihank ....ccceeeeee  seeeenennennnnnen fr1 „1%
4. in Slajchen zu mindeitens 0,7 1 Anhalt (Flajche ift

frachtfrei zuriidzugeben, andernfalls zum Einftands-
preis zu vergüten) „..0occeneseeneeeneneneennenfür1gl,„18

ür rein herben und gefühten Birnenmein des Jahrgangs 1917 ermäßigen
ih fämtlihe Preije um 10 B., fir Mifhungen von Apfel- und Birnen-
Seht aller Art des Yahganges 1917 tritt eine Ermäßigung obiger Preife umg.. ein.

$ 2. Für rein herben und für gefüßten oder jüß vergorenen Apfel- oder
Birnenmwein früherer Jahrgänge, die nicht mindeftens I Volumenprozent Alfoho!
enthalten, bleiben, auch wenn die lebteren gefüßt jind, die in der Bekanntmachung
vom 3. April 1917 fejtgejegten PBreife zuzüglich 10 Pig. Zulchlag bestehen, ebenjo
Ion auländiihe Apfel- und Birnenmweine früherer Sahrgänge und Arten,omweit nicht die Neichöitelle für Gemüfe und Obft, Verwaltungsabteilung Berlin
gemäß $ 7 der angezogenen Berordnung Ausnahmen zulaffen wird.
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Lebensmittel pflanzlichen Urfprungs.

Die Preife für ausländilche ae und Birnenmweine des Sahrganges 1917
peftimmt Die Keichöftelle für Gemitle und Obft, Vermaltungabteilung Berlin.
a g 3. Giüß vergorene Apfel- und Birnenmweine aller SYahrgänge, die I Volumen-

ente oder mehr Alfohol enthalten, dürfen, auch wenn jie gefüßt find, von Her-
en und Händlern nur mit Genehmigung der Kriegsgefellichaft für Weinobft-

intauf und -Verteilung, ©. m. b. 9., Berlin, abgejegt werden. SHerfteller und
e ndler, die jich im Bejiß jolcher Obftmweine befinden, haben ihre gefamten Be-
Sde daran bei der Kriegsgefellichaft für Weinobft-Einfauf und -Verteilung,

IR m. b. H., Berlin SW. 68, Kochjtr. 6 III, bi8 zum 28. Dezember 1917 anzu-
nelden.
u 4. Kür die folgenden Beerenmweine und für Rhabarberwein dez Jahr-
aanges 1917 werben nachitehende Höchitpreife feitgejegt:
———

8
=

B zn
. &gt; &amp;

8 28 2 sr! ,
= |28 1838| R
2 5582| 5
s |S58 28| 8
&amp; 29) | N &gt;

1. Beim Berfauf durch den Herfteller
m den Handel: |

1. in Fäljern oder offenen Gefäßen M Me. M, M.
von 10 1 Inhalt und darüber ......... für 1 1 10,80 | 1,70 11,80 | 2, —

2. in offenen Gefäßen unter 101 Fn-
halt und im Ausihant ....enccceneen. für 1 1 | 0,90 | 1,85 | 1,95 | 2,15

3. in Flajchen zu mindeitens 0,7 1 %n-
halt (Flafche ift frachtfrei zurüdzugeben,
andernfall3 zum Einftandsprei3 zu ver-
QÜLEN) annneeeeennnnennenennonennennefür151.[0,90|1,85|1,95 | 2,15

II. Beim Verkauf durch den Herfteller
an den Verbraucher und beim Weiterver-
fauf im Groß- und Zwilchenhandel:

1. in Säljern und offeren Gefäßen |
von 10 1 inhalt und darüber ......... für 1 1 | 1,—} 3,—| 2,10 | 2,30
 2. n offenen Gefäßen unter 10 1 Sn-
Malt oooeeeeeeneenennnnneunnenennunfür1 1 5 1,10 | 2,10 | 2,20 | 2,40

3. in Slajchen zu mindeftens 0,7 1 &amp;$n-
halt lajche ift frachtfrei zurückzugeben,
andernfalls zum Einftandöpreis zu ver-
GÜEN) onen eneneneennennnenenennnnne für 1 31.]| 110 | 2,10 | 2,20 | 2,40
II. Bei der Vbgabe an den Verbraucher

durch den Groß-, Bmwilchen- und Klein-
bandel:

1. in Säffern und offenen Gefäßen
von 101Snhalt und darüber ......... für 1  [1,05 | 2,10 | 2,20 | 2,40

2. in offenen Gefäßen unter 10 1 Sn- |
lt a für1 1 [| 110 | 215 | 2,25 | 2,45
Im Ausshant ooncneeeeeeennen. für 1 1 1 1,30 | 2,50 | 2,75 | 3—

„tin Slafchen zu mindeftens 0,7 1 $n-
yalt (Slafche ift frachtfrei zurüczugeben,
Andernfalls zum Einftand3preis zu ver-
EN) een neneneneen fir 1 51. [1,30 12,50 1 2,75 1 3,—
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Nahrungdmittelverforgung.

$ 5. Beerenweine und NRhabarbermweine aller früheren Jahrgänge fr
ausländiiche Beerenmeine und Rhabarberwein früherer Jahrgänge und Ar
jomweit nicht die Neichsitelle für Gemüfe und Obft, Berwaltungsabteilung Bei
für diefe leßteren gemäß $ 7 der Belanntmadjung vom 3. April 1917 Ausnan
zulaffen mwird, dürfen nur zu Preijen abgefebt werden, die unter den in $4:
gejesten Höchitpreifen liegen. Die Preije für ausländiichen Beeren- und Rha!
berwein des Kahrganges 1917 bejtimmt die Neichäftelle für Gemüfe und Obft, 2
waltung3abteilung Berlin.

8 6. Beim Verlauf in Heineren al3 0,7 1 fafjenden Frlajchen (vergl. 88 1:
4) müljen die Breife entiprechend ermäßigt werden. Bei Abgabe in Heinen Men
in Zlafchen oder offer darf der Preis auf 5 Pfg. nach oben abgerundet wert

&amp; 7. Sämtlihe BPreije gelten für Herfieller ab Bahn- oder Shifföitai
des Herftellungsortes, für Händler ab Bahn oder Schiffeitation des Händt,
bei Lieferung am Herftellunggort oder am Drte des Händlers für Heriteller
Händler frei Haus des Käufers, foweit Dies dem Drtögebraudh entjpricht. °
Flaichenpreis gilt ohne Slafche und ohne Berpadung, dieje Dürfen nur in Höhe
Gelbftkoften in Rechnung geftellt werden. Sonjtige Zufchläge irgendwelcher
dürfen nicht erhoben werden.

$ 8. Die Herftellerhaben die Verpflichtung, zu niedrigeren als den angeführ
Preijen abzugeben, wenn der Geftehungspreis fid) an Hand der Einkäufe der A
ware niedrigerer ftellt, die Händler desgleichen, wenn jeitens der Herfteller 
drigere PBreife zur Berechnung gelangten.

8 9. Die Landezftellen für Gemüje und Objt dürfen im Einverftänd
mit der Neichöftelle fir Gemüje und Obit, Vermaltungsabteilung niedrige
für den Ausichanf jedoch Höhere Preije feitfegen. Snöbejondere liegt eöden Land
jtellen ob, niedrigere Breije für landesüblich gemäflerte Apfel- und Birnenmwe
feitzujeßen.

8 10. Uber die Treigabe des Handel3 mit Heidelbeerwein des Ya
ganges 1917 und die Seftfegung der Preife dafür werden befondere Beftimmun«

ergeben. Bis dahin tjt der Abjab von Heidelbeerwein des Sahrganges 1917 vpten.
$ 11. Obftmeine des Sahrganges 1917, die aus bei der SKriegsgejellfch

für Weinobjt-Einfauf und -Berteilung, ©. m. b. 9., Berlin, bisher nicht an
meldeten Betrieben fowie aus nicht gewerblichen Betrieben herrühren, Dürfen n
wie vor nicht abgejeßt werden. Sm übrigen wird die Befanntmachung vom 1. Aug
1917 aufgehoben.

$ 12. Zumiderhandlungen werden gemäß $ I der Verordnung über die ®
arbeitung von DObft vom 5. YAuguft 1916 und der fie abändernden Verordnu
bom 24. Auguft 1917 beftraft.

$ 13. Dieje Bejtimmungen treten am Tage ihrer Belanntgabe im Reid
anzeiger in Kraft.

Keriegsgefellfchaft für Weinobit-Einfauf und -Berteilung, ©. m. b. 9.

Befanntmadung
über den Derfehr mit Saat: und Stedzwiebeln zu Saa

3weden und deren Hödjitpreiie.
Som 15. November 1917.

(Auf Grund der 88 4, 11 und 12 über Gemife, Obft und Güpdfrüchte ve
3. April 1917.)

$ 1. Sm Gebiet de3 Deutjchen Reiches Dürfen Saat- und Stedzmwiebeln
Saatzweden nur gegen Saatfarte und mit Genehmigung der zuftändigen Lande
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Lebensmittel pflanzifchen Uriprung2.

iir Gemüfe und Obit (in Preußen der Provinzial- und Bezirkäftellen für
Gemüfe und Obft) abgejegt werden. Die genannten Etellen erlafjen die näheren
Befiimmungen über bie Saatfarte und über Die Vorausfegungen, unter denen die
Genehmigung ZU erteilen it. u
 82, Die Beftimmungen bes $ 1 Abjab 2 der Bekanntmachung der Reichs-

teile für Gemüfe und Obft über Höchitpreife für Gemüfe vom 5. September 1917
(Meichdanzeiger vom 6. September 1917), nad) welcher Saatzwiebeln bi8 zum Ge-
wicht pon 3 Öramm für das Stüd nicht unter die Höcftpreife für Zwiebeln fallen,
wird aufgehoben und ftatt deijen beftimmt: Soweit Gaat- und Gtedzmwiebelt
ac $ 1 diejer Befanntmahung zu Saatzweden gegen Saatfarte und mit Geneh-
niqung der zuftändigen Stellen abgejegt werden, dürfen beim Verkauf durch den
Erzeuger bie nachftehenden Cäbe je Bentner nicht überfchritten werden:

für Saatzwiebeln „..ueesesseeseeeeeneneneneneensneneennenennn18MR.
für Gtedzmwiebeln:
 1. länglide und ovale:

Helfen f

Größe I unter 115 cm Durcdimeffer ........zenneereenenn 100 M.
Größe II 145 bi5 2 cm Durchmeffer ...:.2.2.222222creeen 50
Größe III 2 bis 21, cm Durhmeflt ...........22cer200 60 „

2. plattrunde (Jübdeutiche):
Größe I unter 2 cm Durhhmefjer .......cruenueensen120M.
Größe II 2 biö 215 cm Durchmelfer ........22cceeereen. 1009 „
Größe III 21%, 513 3 com Burchmefler .... 22.2. rseeenee nn 80

s 3. Diefe Befanntmahung tritt mit dem Tage ihrer Verfündung in Rraft.
Reichäftelle für Gemüfe und SOpbft.

Befanntmadung,
betreffend Albja von Dörrgemüle.

Bom 22. Nodember 1917.
Auf Grund von $ 2 der Verordnung über die Verarbeitung von Gemüfe vout

5. Auguft 1916 wird mit Genehmigung des Bevollmächtigten des Reichsfanzlers
folgendes beftimmt:

81. 1. An Stellederim $2Dder Befanntmachung der Kriegögefellichaft über
den Abfag von Dörrgemüfe vom 1. Februar 1917 (Neichsanzeiger Nr. 32) feit-
gefesten Abfagpreife dürfen die Herfteller von Dörrgemüfe beim Abjfah folgende
Preife nicht überfchreiten:
1. für Gtedrüben .......222222seeeeeeee nennen für 100 kg netto 190 M.
2. , Rarotten...ooeenseueneeeeneneennnereenenn„Mk „ BOM.
I. Wirfinglohl 2.22222222222ernennen„10kg„395„
a TER eennneeeneeneeeeeen 10 ke „ 310.
In Örünlohl oonneeeeeeenerenseen„I10kg „ 354 „
BREI eaeeeeeeeneneeeeneenenenen „10 ke „ 340 .
 05 Spinat een. eneunanenennernenn „10ks „: 610 „

I. Bwiebeln uoncecuneeeeeeenerenseenrennen„t0k:„ 525 „
9. „ Milchgemüfe in der Zufammenjchung von:
a) 55%, Gtedrüben für b) 35%, Stedrüben für

20%, Karotten 100 kg 30% Karotten 100 kg
10% Weißkoh! netto 20% Weißkopl netto
10% Wirfing 276 M. 10% Wirling AM.
3% Suppengrün 5%, Suppengrän
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Nahrungsimittelverjorgung.

2. ne Herftellung von Mifchgemüfe ohne Beimichung von Guppengijt zulälfig. |
3. Die Preije gelten für forgfältig und fauber gepußte Ware, blandhiert vi

nit blandhiert, unverpadt ab Herftellungsort.
4. Für die Berpadung in Kiften ift ein Auffchlag bis zu 20 M., in Sute- ot

Papiergemebeläden bi3 zu 15M., n Kreppfäden und vierfach geflebten Bapierfäd
bis zu 10 M. für je 100 kg zuläflig.

5. Für Gemüfemehle und Gemitljepulver darf für Nadtrodnung und 8:
mahlung ein Zufchlag von 60 M. für 100 kg zu den in $ 1 feftgejegten Abjaspreij
berechnet werden.

“ Öemüfemehle oder Gemüfepulver aus minderwertigem Dörrgemüje od
aus mindermertigen Abfällen von Dörrgemüfe dürfen nicht hergeftellt werde

6. Someit nach den näheren Beftimmungen der Landeszentralbehörden d
weitere Verteilung des Dörrgemüifes feitens der in $ 1 Abj. 2 der Befanntmacdu:
der Rriegsgefellichaft vom 1. Februar 1917 (Neichsanzeiger Nr. 32) bezeichnet
Stellendem Groß- und Kleinhandelüberlaffen wird, dürfen im Großhandel Höchite
715%, im Rleinhandel höchfien3 weitere 20% zu den in $ 1 feitgejeßten Preife
hinzugejchlagen werden.

2. Die Beitimmungen der S$ 1 und 3 der Belanntmadung der Krieg:
gejellfhaft über den Abfa&amp; von Dörrgemüfe vom 1. Februar 1917 (NeichSanzeige
Nr. 32) jowie der Schiedögerichtsordnung für Streitigkeiten aus der Kieferung vo
Dörrgemüfe bleiben unberührt. |

$ 3. Aufdie Strafbeftimmungen der vorgenannten Verordnung vom 5. Augu
1916 wird ausdrüdlich Hingemiefen.

Kriegsgejellichaft für Dörrgemüfe m. b. 9.

Befanntmadung
zur Ausführung der Derorönung über den Derfchr mi:

Suder.
Som 4. Dezember 1917.

(Auf Grund der Verordnung über den Verkehr mit Zuder vom 17. Oftober 191
und der Ausführungsbeftimmungen vom 18. Oktober 1917.)

Der in der Befanntmahung zur Ausführung der Verordnung über den Verkehr
mit Zuder vom 23. Dftober 1917 in Anlage 3 unter Nr. 6 für Groß Gerau und
Srop Umftadt in Spalte 2 angegebene Preis wird dahin berichtigt, daß an Stelle
der Yahl „31,45" die Zahl „31,50 tritt.

Derorönung
über Kunjthonig.

Bom 7. Dezember 1917.
{Auf Grund der Verordnung über Krieggmaßnahmen zur Sicherung der Volfg-

ernährung vom 22. Mai 1916/18. Auguft 1917.)
$ 1. Kunithonig darf nur in fefter Form hergeftellt werden. Er darf nur in

fejter Zorm und nur unter der Bezeichnung ald Kunjihonig unter Ausjchluß von
lt ent die den Eindrud echten Honigs erweden fünnen, in ven Berlehtgebradyt werden.
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Lebensmittel pflanzlichen Urjprungs.

Kunfthonig darf zur gewerbämäßigen Herfiellung anderer Nahrungsmittek
nicht verwendet werden. | Ä

2. Der Preis für Kunfthonig Darf beim Verkaufe durch den Herfteller,
omeit nicht unmittelbar an Klemhändler oder Verbraucher verfauft wird (8 3),
\nfehließic Verpadung für je 50 Kilogramm Neingemwicht nicht überfteigen:
7 pei Lieferung in Paketen oder Dojen mit einem Inhalt bis zu 1 Kilo-

gTAMM anearennenenn renen Keesssersseenunenennne 58,25 Marf,
bei Lieferung in Behältmifjen mit einem Inhalt von mehr

als 1 Kilogramm ....22e neuen nereeneneenenennnene 53,705 5.

Die Vreife [liegen die Stoften der handelsüblichen Verpadung und der Ber-
iendung biß zur Station (Bahn oder Schiff) de Empfängers ein.

g 3. Der Preis für Kunjthonig darf beim Berfauf an Kleinhändler ($ 4) fo-
wie beim Berfaufe durch den Herfteller an Verbraucher einfchließlich Verpadung
für je 50 Kilogramm Neingewicht nicht überfteigen:

bei Xieferung in Paketen oder Dojen mit einem Smhalt bis zu 1 Rilo-
gTAMM zueureneeunensennnanennennsnensnenennnennn 63,00 Maik,

bei Lieferung in Behältniffen mit einem Inhalt von mehr
als 1 Kilogramm ........... Keeeneesensennenienne DD on.

Diefe Preife gelten frei Lager, Laden oder Wohnung des Empfängers und
idliegen die Koften der handelsüblichen Verpadung ein.

$ 4. Der Preis für Kunfthonig darf beim Verkauf an Verbraucher (Klein-
handel), abgejehen vom alle des Verkaufs durch den Herfteller (8 3), für 1 Pfund
Reingemwicht nicht überfteigen:

bei Abgabe in PBaleten oder Dojen mit einem Inhalt bis zu 1 Rilo-
GTAMM „.neenneneneeneeneenennsnnnnnenensenennen 75 Pfennig,

im Übrigen .ooceeneseeeeeensnnanenenennnennrennnen3 u.
Bei Abgabe in Paketen oder Dojen gilt der Preis einjchließlich Verpadung.
Beim Verlaufe Heinerer Mengen dürfen Bruchteile eines Pfennigs auf

ganze Pfennig abgerundet werden.
 $5. Die Preife find Höchitpreife im Sinne des Gefebes, betreffend
Höcftpreife, vom 4. Auguft 1914 in der Fallung der Belanntmahung vom
17. Dezember 1914 in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21. Sa-
nuar 1915 ufm.

$ 6. Auf die Einfuhr von Runfthonig, Zuderfirup, flüffiger Raffinade und
ühnlihen zuderhaltigen Aufftrichmitteln finden die Beftimmungen in den $8 20
bis 25 der Ausführungsbeitimmungen zu der Verordnung über den Verkehr mit
Zuder vom 18. Dftober 1917 entfprechende Anmendung.

Die Durchfuhr der im Abf. 1 bezeichneten Erzeugniffe durch das Gebiet deg
DVeutfchen Neichs ift verboten.

$ 7. Die Reichszuderftelle farn von den Vorfchriften Diefer Verordnung
mi Do omigung des Staatzjefretärs de Kriegsernährungsamt3 Auönchmenzulaffen.

$ 8. Wer den Vorfchriften im $ 1 oder den Vorfchriften über die Einfuhr
($ 6 Abf. 1) zumiderhandelt, wird mit Gefängnis biß zu einem Jahre und mit
Gelditrafe bis zu zehntaufend Mark oder mit einer diefer Strafen beftraft.

Neben der Strafe fan auf Einziehung der Gegenftände erfannt werden,
auf die fich die ftrafbare Handlung bezieht, ohne Unterfchied, ob fie dem Täter
gehören oder nicht.

‚3 9._Diefe Verordnung tritt mit dem 12. Dezember 1917 in Kraft. Mit dem
a Ro punit tritt Die Verordnung über Kunfthonig vom 14. November 1916außer Kraft.
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agrungsmittelverjorgung.

Derorönung
über Kaffeeerjatmittel.

Som 16. Kovember 1917.

Auf Grund der Berordnung über Kaffee, Tee und Kakao vom 11. November
1915/4. April 1916.)

$ 1. Wer Saffeeerjabmittel in nicht verpadter Form(loje Ware) an Xer-
braucher abgibt, ift verpflichtet, Durch deutlich fihtbaren Aushangin den Verlaufe:
räumen den Namen oder die Firma und den Ort der gewerblichen Hauptnieder-
‚allung desjenigen, der die Ware herftellt, jowie den Kleinhandelspreis befannt-
zugeben.

Sur Kaffeeerjagmittel, die in Padungen oder Behältnijen an Verbraucher
abgegeben werden, bleiben die Vorjchriften der Verordnung über die äußere Fenn-
zeichnung von Waren vom 2%6. Mai 1916 unberührt.

8 2. AS Kaffeeerfagmittel im Sinne diejer Verordnung gelten auch Mifchun-
gen von foldhen mit Bohnentaffee.

Das Bermifchen von Kaffeeerfagmitteln aus Getreide oder Malz mit anderen
Staffeeerfagmitteln ift nur mit Genehmigung des Kriegsausfchufjes für Kaffee
Tee und deren Erjaßmittel, &amp;. m. b. 9. in Berlin zuläffig.
e® 83. Der Preis für Kaffeeerfagmittel au Getreide oder Malz darf nicht
hberfteigen:

a) beim Verlauf an Großhändler
für Ware in gefchloffenen Padumgen oder

Behältniffen ............. 44,30 Mark für 50 logramm,für fe Ware ............... 37 ‚15 "nn 0 j
b) beim Verkauf an Sleinhänpler

für Ware in geichlofjenen Radungen, oder
Behältniffen ----......... 48,00 Mark für 50 Kilogramm,für Iofe Ware ......2....2..0.. 42, 00 5050 „ ;

e) beim Verlauf an Verbraucher ($Meinhande)
für Ware, die in gefchloffenen Badngen oder Behältnijjen an denMleinhändler geliefert worden ift .. 56 Pfennig für 1 Pfund,
for andere Ware ......2ceeeeenennn. 52

Beim Berfaufe Heinerer Mengen dürfen Bruchteileeines Pfennigs
auf ganze Pfennige nad) oben abgerundet werden.

$4 Der Preis für andere Kaffeeerfagmittel darf nicht überfteigen:
a) beim Verlauf an Großhändler

für Ware in gejchloffenen Padungen oder
Behältniffen ............. 68,50 Mark für 50 Kilogramm,

für Iofe Ware .......222222... 61, 5 5 u 50 1 ;

b) beim Verlaufe an Kleinhändier
für Ware in gejchloffenen Padungen oder

Behältniffen ............. 72,50 Mark für 50 Kilogramm,
für lofe Ware ................ 66, Bun 1

e) beim Verlauf ar Verbraucher (Kleinhandel)
für Ware, die in gejchloffenen PBadlungen oder Behältnifjen an

den Kleinhändler geliefert worden ift 84 Pfennig für 1 Pfund,
für andere Ware .....22020eeeeennn0,

Beim Verlaufe Heinerer Mengen Dürfen Bructteile eines
Pfennigs auf ganze Pfennige nach oben abgerundet werben.

Der Kriegsausfhuß für Kaffee, Tee und deren Erfahmittel, ©. m. 5. H. in
Berlin fan mit Genehmigung des Staatsfelretärs des Kriegsernährungsamts für
die Preife von Feigenkaffee und KRaffeeejjenzen abweichenden Beftimungen treffen.
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Leben3mittel tieriiyen Urjprung?.

g5 Beim Verlauf an Großhändler und Kleinhändler hat die Lieferung zu
en feftgejeßten Preijen frachtfrei Station (Bahn oder Schiff) des Empfängers
ve KafieBlich Verpadung zu erfolgen. | | |
anf 6. Wer Stoffe zur Verarbeitung auf Kaffeeerjagmittel durch) den Striegs-
| sfchuß zugetviefen exhält, hat bie von ihm hergeftellten Kaffeeerfagmittel, auch

eomeit \ic aus anderen Stoffen hergeftellt find, nach) den Weifungen be Striegö-
stmufses zu liefert.

al in diejer Verordnung feigefegten Preife jind Höchjtpreife im
Sinne des Gejebes, betreffend Höchjtpreije, vom 4. Auguft 1914 in der Faflung
vor Befanntmadhung vom 17. Dezember 1914 ufm.
 38. Mit Gefängnis bis zu jechs Monaten oder mit Gelditrafe biz zu fünf-

‚chntaufend Mark wird beftrajt: | | |
° 1. wer der ihm nad) $ 1 Abf. 1 obliegenden Verpflichtung nicht nadhfommt

oder in dem vorgejchriebenen Aushang Angaben macht, die der Wahrheit

nicht en:3, wer den Vorichriften im $ 2 Abi. 2, $ 6 oder den auf Grund des $ 4
Ad. 2 erlaffenen Beftimmungen zumiderhandelt.

Neben der Strafe fan auf Einziehung der Vorräte erlannt werden, auf die jich
die Zumiderhandlung bezieht, ohne Unterjchied, ob jie dem Täter gehören odernidit.

8 9, Der Staatzfekretär des Kriegsernährungsamts Farnn Ausnahmen von
den Vorfchriften diefer Verordnung zulajlen.

ir den Verkauf von Raffeeerjagmitteln, die fich bei nerafttreten diefer
Rerordnung bereit8 im Handel befinden, fünnen die Kommunalverbände und
Gemeinden Ausnahmen von den in diefer Verordnung feitgejegten Preifen bis
zum 15. März 1918) einjchließlich zulafien.

$ 10. Dieje Verordnung tritt mit dem 23. November 1917 in Kraft.

Mensclide Schensmittel fierifhen Urfprungs.
Derorönung

über die Ausgeftaltung der Reichsfleiichlarte.
Rom 29. November 1917.

(Auf Grund des $ 5 Abf. 3 der Verordnung über die Regelung des TFleifchver-
braudh8 und den Handel mit Schweinen in der Faffung der Belanntmachung

vom 19. DOftober 1917.)
$ 1. An Stelle derdurcdh $1der Verordnung über die AusgeftaltungderFleifch-

farte vom 21. Auguft 1916 vorgefchriebenen Mufter treten vom 24. Dezember 1917
ab die nachftehend abgedrudten Mufter?) (Mufter 1: Bollfarte, Mufter 2: Kinder-
farte) in der aus ihnen erjichtlichen Größe.

Ein Mindeftgewicht für das für die neuen Fleilchlarten zu verwendende
Papier wird nicht vorgefchrieben. .

. Sr übrigen bleiben die Vorjchriften der Verordnung vom 21. Auguft 1916unberührt.
$ 2. Dieje Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Sleiichkarten nach den bisherigen Muftern, die vor dem 7. Dezember 1917

hergeitellt find oder mit deren Herftellung vor diefem Zeitpunkt begonnen ift,
dürfen auch nach dem 24. Dezember 1917 noch zur Ausgabe gelangen.
—,

') Zaut Belanntmachung vem 18. Dezember 1917.
2) Hier nicht abgedrudt.
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 Nahrungsmittelverforgung.

Derorönung
über die Preife von Schladhtichweinen.

Bom 23. Kovdember 1917,

(Auf Grund des $ 8 Abf. 2 der Verordnung über die Preije der landtvirtfchns,.
fihen Erzeugnijje aus der Ernte 1917 und für Schlatvieh vom 19. März 1917
in Abweichung von $ 2 Abi. 1 der Verordnung über Die Schladhtvieh- un,

sleiichpreife für Schweine und Rinder vom 5. April 1917.)

Artikel L

Die in der Verordnung über die Preije von Schladhtichweinen vom 15. ©
tember 1917 zunächft bi3 zum 30. November 1917 einfchließlicd) feftgejeßten Höcit-
preije für den Verkauf von Schlachifchweinen durch den Viehhalter Dürfen big zum
15. Zonuar 1918 einjchließlich meitergemährt werden. Daneben dürfen bis zum
gleichen Zeitpunkt für jedes zum Verkaufe gelangende Schwein, das mehr als 15
und nicht mehr al3 75 Kilogramm Lebendgewicht hat, folgende Beträge (Stüdzu-
fchläge) zugefchlagen werden: Ä .

wenn das Lebendgewicht des Schmweines beträgt:
mehr al3 15 bi3 einjchlieklich je Kilogramm 1 Mark,

0, 0 „
" n n „ 75 n 6 n°

Urtifel II.

Dieje Berorönung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

" m „ "

Anorönungen. |

der Reichsftelle für Speifefette zur Derorönung über die
Bewirtihaftung von Mil und den Derfcehr mit Milk

vom 3. November 1917.
Bom 8. November 1917.

Zu $2. Unter Milch) und Milcherzeugniffen im Sinne der Verordnung
jind audy auslänsifhe Milch und Milcherzeugnilje zu verjiehen.

Zu 8 3. 1. Rubhhalter im Sinne der Boridhriften über die Gelbit-
berjorgung ift nur, wer Milchvieh für eigene Rechnung im eigenen Betriebe Hält.

2. Zu den Gelbftverjorgern zählen u. a. nicht Schnitter, fogenannte Satjon-
arbeiter und Sriegsgefangene. Auf dieje fowie auf andere Wirtichaftsangehörige,
die nicht zu den GSelbftverforgern gehören, finden die Vorjchriften de $ 4 An-
wendung. ”

3. An Stelle von Magermildjlieferungen fünnen die Kommunalverbände
Duarflieferungen anordnen, wenn eine derartige Verordnung awedmäßig und
wirtichaftlich ducchführbar erfcheint. Solche Lieferungen unterftehen der Ber-
fehrstegelung durch die Kommunalverbände ($ 6 der Verordnung): |

Zu $4. 1.Der täglihe Gefamtbedarf der Vollmildverforgung?*
bereihtigten ift nach folgenden Anfäben zu erredhnen: :

a) für Kinder im 1. und 2. Libenzjahre, foweit fie nicht ger
iilt merden, je 1 Liter,

b) für jti cuäde Frauen je 1 Liter auf jeden Säugling,
e) für Kinver im 3. und 4. Lebensjahre je %4 Liter, |
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a) für jhwangere Zrauen in den legten 3 Monaten vor der
(Entbindungje%4Liter,

eo) fiir Kinder im 5. und 6. Xebensjahre je I, Liter,
f) für Krante 1 Liter, geredet auf 2 0. 9.der Bevölferung,

3, Die Zahl der vollmilhbebürftigen hwangeren Frauen wird gleichgefegt
em vierten Zeile der Geburten im vorhergehenden Fahre.

3 Wenn örtlihe Verhältniffe, inäbejondere das Vorhandenjein.
größerer granfenanftalten, eine Hohe Bumeilung von Bollmild
In Kranke notwendig maden, jo fanr der bem Anjag zu 1f zu-
arunde zu legende Prozentjaß Der Bevöllerung mit Zujtimmung
her zuftändigen Berteilungsitelle erhöht werden, jedod ohite &amp;e-
nehmigung der NReichsftelle nicht über 3 v. 9.

4, Der Kommunalverband hat die Form der Beicheinigungen, auf Orund
welcher Stranfe für vollmilchverjorgungöberechtigt erklärt werden jollen, vorzu-
ichteiben. Die Beicheinigungen dürfen nur für beftimmte Zeit und in der Regel
für höchftend 2 Monate augejtellt werden. Der Kommunalverband fan geftatten,
Fat die Beicheinigungen für die miafien von Krankenhäufern und ähnlichen An-
talten durch Die Anitaltzleitung, und zwar für jämtliche vollmilverjorgung?-
berechtigte Infafjen, in einer Urkunde ausgejtellt werden.

Soweit Kaffenärzte nicht verpflichtet werden fünnen, Die amtlich borgefchriebe-
nen Beicheinigungen ohne Berechnung beionderer Koften für die Antragjteller zu
henugen, hat der Kommunalberband die Beugnifje der Kaffenärzte, vorbehalt-
tich der Nachprüfung durch Die von ihm zu bezeichnende Stelle, feiner Entiheidung
zugrunde zu legen.

Zu 86. 1. Die Gemeinden Haben Der zuftändigen Stelle fofort Anzeige
u erftatten, jobald Stodungen in der Belieferung mit der erforderlichen Bedarfs-
milch eintreten oder einzutreten Drohen.

2, Die Rommunalverbände find berechtigt, für Heinfte Gemeinden Ausnahmen
von der Vorichrift des $ 6, Ab. 3 zugulafien, jofern Hierdurch) Die Überficht und
Aufficht über den Milchverbraud nicht erjchwert wird.

3, Gemeinden über 10000 Einwohner find -verpflichtet, der Reichzitelle
bis zum 10. jedes Monats Nachweifungen beizubringen

a) darüber, wie groß in dem vorhergehenden Monat der Voll-
mildgefamtbedarf ihres Bezirkes nach den zu $4 erlafjjenen
Anordnungen gemejen if, und zwar unter Aufführung
der einzelnen Anfäße unter a bis f und Angabe der in den
Anfügen a big e berüdjihhtigten Kopfzahlen;

b) darüber, wie groß in dem vorhergehenden Monat die Vollmilhmengen
und Magermildhmengen gemwejen jind, die
1. in ihren Bezirk geliefert,
2. in ihrem Bezirk gervonnen,
3. in ihrem Bezirk zum Verzehr abgegeben,
4. aus ihrem Bezirk ausgeführt jind,
und zwar zu 1 und 4 getrennt nad) den liefernden und empfangenden
Kommunalverbänden;

e) darüber, wie groß in dem vorhergehenden Monat die zut
Berbutterung gelangten Bollmildmengen gemefen jind.

 4 Gemeinden, in denen Bollmild nur gegen Bezugslarten
oder anderen behördlichen Ausweis verabfolgt werden darf, haben
den Kommunalverbänden, freisfteie Gemeinden der übergeord-
neten Berteilungzftelle auf Verlangen bis zum 10. jedes Monats
Nahmeifungen gemäß Ziffer 2 beizubringen.



5. Gemeinden und Kommunalverbände, die Nil aus andere,
Gemeinden oder Kommunalverbänden beziehen, jind auf Verlangen
verpflichtet, der liefernden Gemeinde oder dem Kommunalverbany
bi3 zum 10. jedes Monats Nahmeijungen über die im VBormong;
bezogenen Milmengen beizubringen. Die gleiche Verpflichtung
beiteht auch gegenüber der übergeordneten Gtelle und gegertüher
Der Neichsfielle.

6. Alle Mildhfarten müljen den augenfälligen Aufdrud tragen:
„Milch ift im Haushalt fofort abzufochen.”

Die Kommunalverbände haben menigftens einmal monatlich in den Amts:
blättern, durch Anjchlag oder in fonft geeigneter Weile für ausreichende Aufklärung
der Offentlichkeit zu jorgen, daß Milch im Haushalt aus Gejundheitsrüdfichten
lofort abzufochen ift.

gu 87. 1. Zum Bmwede der Gidherftellung des Bedarfs der Gemeinden
an Vollmilh und Magermild ind die Milchlieferungsbeziehungen, die am 1. Auguft
1916 bejtanden haben, grundjäßlich aufrechtzuerhalten (vgl. $ 14 Abf. 1 der Wer.
ordnung über Speijefette vom 20. Juli 1916 und die Grundfäße der Neichzftelfe 5;
$ 14 unter Ziffer 3 Abj. 2). Wo diefe Milchlieferungsbeziehungen nicht genügen,
jind fie zu erweitern, und mo fie fich al3 zu weitgehend ermeijen, jind fte einzu.
Ihränfen. Einjchränfende Anordnungen bedürfen der Zuftimmung der Ber-
teilungsitelle, in deren Bezirk die Liefernde und empfangende Stelle liegt, und,
mern beide Stellen in demfelben Kommunalverbande liegen, diejes Verbandes:
erfolgte Die Lieferung bisher aus einem Bundezftaat in einen anderen, jo ift die
Zuftiimmung der Reichsftelle einzuholen.

2. Bei Anordnungen zur Sicherftellung des Milchbedarfs ift, fofern die Lieferung
nicht unmittelbar an den Kommunalverband oder die Gemeinde verfügt wird, die
Wahl des Abnehmer: dem Lieferer tunlichjt zu überlafjen.

3. Die anordntende Stelle fanrn insbefondere aud) den Zmwangs-
anihluß don Kuhhaltungen an Molfereien anordnen und zur Sicher:
jtellung des Erfolges jolher Maßregeln den Milchlieferern die Herftellung vor
Butter verbieten oder die Schließung von Zentrifugen und Handbuttermafcinen
aufgeben, wenn eine derartige Anordnung mwirtichaftlicd zmedmäßig und durd-
führbar erjcheint.

Zu $ 10. Die Kommunalverbände werden ermädttigt,
a) mit Yultlimmung der Landeszentralbehörden die Erlaubnis der Ber:

fütterung von Vollmild ar Kälber weiter zu bejchränfen,
b) die Verfütterung von VBollmild an Schweine bis zu 6 Wochen für die

Fälle zu geftatten, wenn das Muttertier eingegangen ift oder nicht ge-
nügend Milch gibt.

Bu 8 11. 1. &amp;3 ijt verboten, ohne befondere Erlaubnis der NReichzftelle in
gewerblichen Betrieben |

a) Dauerwaren (fondenjierte, Homogenifierte, trodene, fterili
jterte Milch und dergleichen),

b) Rährmittelerzeugnifje jegliher Art
aus Milch Herzuitellen.

2. Soweit die Reichzftelle eine Erlaubnis zur Herftellung von Dauermildiwarei
gibt, jind die Waren an die Zentral-Einfaufsgefellichaft m. b. H., Berlin, oder eine
andere bon der Reichäitelle beftimmte Stelle abauliefern.

3. Soweit die Reichöitelle die Herftellung von Heilmitteln aus Mild) geftatte:,
dürfen dieje in Zukunft nur noch an behördlich zugelafjene Ausgabeftellen, ;. E-
Krankerhäufer, Kliniten, Säuglingsfürforgeftellen, amtsärztliche Prüfungsftellen,
Apothefen u. dgl., abgegeben werden. Den Kommunalverbänden fteht es frei,
die Nährmittel unmittelbar von den Fabriken zu beziehen und an die Huagabe-
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elfen ZU verteilen oder den Yabriten Die bezugSberechtigten Ausgabeftellen
N entlich zu Pezeichnen. Die Nommunalverbände haben zu überwachen,
vr die nad) dem durchichnittlichen Bedarf benötigten Mengen diejer Heilmittel
a Möglichkeit in den Ausgabeftellen jederzeit zur Berfügung gehalten
WE lenvaren und Heilmittel aus Milch dürfen, foweit fie nicht auf behörd-
fichen Wege verteilt werden, an Verbraucher nur auf Grund ärztlicher Bejcheini-
zung (Verihreibung) abgegeben werben.

Bemerkung:
1. Die Reichgftelle Hat die Erlaubnis zur Herjtellung von Daueriwaren aus

Magermild) erteilt.
9, Die Reichäftelle hat die Erlaubnis zur Herftellung von folgenden Heilmitteln

egeben:
 a) Eimeiß nad, Sinkelftein &amp; Meyer

den Töpferfchen Trodenmilhmerfen in Böhlen in Sadjen,
b) Buttermilch, |

derfelben Firma und den Deutjchen Milchwerfen int Zwingenberg,
Großherzogtum Helfen,

e) Zarojan (Kafein-Kalzium)
ven Vereinigten Chemijchen Werten in Grenzachh in Baden,

de) Klasmon
der Firma PBlasmon G. m. db. 9. in Neubrandenburg in Medlenburg,

e) Namoger
den Deutfchen Milchwerfen in Zwingenberg, Großherzogtum Helen

3u $ 16. Zur Vermeidung des Verderb3 der bejchlagnahmten Gegenflände
wird auf Artifel II der Verordnung vom 22. März 1917 veriiefen.

Zu 8 18. Die Durchführung der Vorjchriften des $ 3 Abj. 3, des $ 5 und
de3 86 Nbf. 3 ift bis zum 15. Dezember 1917 zu bewirfen.

Anorönung
der Reichsitelle für Speijejette.

Bom 15. Dezember 1917.
(Auf rund des $ 6 Ziffer 1 der Verordnung über Speijefette von 20. Juli 1916.)

Die auf den Kopf der Bevölferung entfallende Verbraud3-
menge an Speifefetten beträgt bis auf weiteres für 1 Woche Höchftens:

auf den Kopf des Tettjelbfiperforger3 100 g und
auf den Kopf des Verjorgungsberechtigten 70 g.

 Die vorjtehend feftgejegten, auf den Kopf entfallenden Berbrauchsmengen
Ind Höchftmengen. Fhre Zuteilung ift wie bisher von dem Umfange der zur Ver-
fügung ftehenden Menge an Speifefetten abhängig, jo daß ein Anfpruch auf die
Xieferung beftimmter Kopfmengen nicht befteht. Ä

Die bezüglich der Zulagen für befondere Benölferungsklafien (Schwerfit-
arbeiter uf.) beitehenden Borichriften finden mit den fi) aus vorftehenden
ergebenden Maßgaben weiterhin Anwendung.

Diefe Anordnung tritt mit dem 1. Januar 1918 in Kraft.
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Derorönung
über die Bewirtihaftung von Milk und den Derfen:

mit Mild.
Bom 3. November 1917.

(Auf Grund des $ 41 der Verordnung über Speijefette vom 20. Juli 1916,
I. Bemwirtihhaftung von Mild.

 1. Die Bemirtihaftung von Milch erfolgt durch die Reichzitelle für Speii,.
fette und wird den auf Grund der Verordnung über Speifefette vom 20. Juli 1914;
errichteten Berteilungsftellen übertragen. Fhre Zuftändigfeit richtet fich nad) ver

“Verordnung über Speijefette.
s 2. Mil im Sinne diefer Verordnung find Kuhmilch in unbearbeiteten,

und bearbeitetem Yujtande, ner alle Beftandteile, die Durch Berlegung oderlonftige Verarbeitung Diejer Mil gervonnen werden (Sahne, Magermild), Butie:-
milch, Molte, Mioltereimeiß, Kajein, Milchzuder und dergleichen), endlid) alle G-
zeugnifje, Die ganz oder borzugsmweile aus Kuhmildh Hergeftellt werden (Dauermitc,
und Dauerjahne jeder Art, Yoghurt, Kefir, Larofan und ähnliche Erzeugmijis;
jowie Quark, nicht aber andere Käfearten und Butter. .

Sahne ift jede mit Sett angereicherte Milch.
Dauermildh ift inSbejondere:fondenjierte, fterilijierte, Homogenijierte, trodene

Milch; Dauerjahne ift insbejondere: fondenfierte, fterilifierte und trodene Sahne.
1. Berfehr mit Ftifämild.

$ 3. Gelbftverforger find die Kuhhalter nebft ihren Haushalt3- und denjeniacn
MWirtichaftsangehörigen, bei welchen herfömmlich die Gewährung von Bollmild
einen Teil der Entlohnung bildet. |

Selbitverforgern ift Der Bedarf an Milch (Abi. 3) zu belaffen. Hierdurch werden
die für die Buttererzeugung und Butterverjorgung getrofferren befonderen Re-
ftimmungen der Verordnung über Speifefetie vom 20. Suli 1916 und der dazu
von der Neichäitelle aufgeitellten Grundjäße nicht berührt.

Die Kommurnalverbände haben die Bedarfsmengen der Gelbitverforger an
Bollmilh zum eigenen menihlihen Verbrauch und für Verfütterungsziwede feii-
aufeben. Die Landeszentralbehörden fönnen hierfür einheitliche Grundfäge auf-tellen. 2.

Soweit e3 zur menjhlihen Ernährung erforderlid ift, Tünnen die Kon-
munalverbände anordnen, daß Halter von Kühen jfomwie Molfereien oder ander
Stellen einen Teil der anfallenden Magermild an beftimnite Stellen abliefern.
Die Landeszentralbehörden können hierfür einheitliche Grundfäge aufitellen.

Gegen die Feftjegungen oder Anordnungen nad Ab]. 3 und 4 it Bejchwerde
an die zuftändige Behörde ($ 15) zuläffig; jie hat Feine aufjhiebende Wirkung.

$ 4. Bollmildverforgungsberedhtigte find
a) Kinder bis zum vollendeten jechjten Lebensjahre,
b) jtillende rauen,
ce) jchwangere rauen in den legten drei Monaten vor der Entbindung,
d) Kranke auf Grund amtlich vorgefchriebener Beicheinigung.

Die NReichzftelle trifft nähere Beftimmungen über die den Vollmilchverjor-
gungsberechtigten zu gemährenden Sefamtimengen.

Die Unterverteilung diefer Gefamtmengen, insbefondere die Beltimmung
der den einzelnen Gruppen der Vollmilchveriorgungsberechtigten. zu gemährenden
Tagesmengen ift Sache des Kommunalverbandes. Er fanr auch unter entjpreden-
der Kürzung der den Vollmildhverforgungsberechtigten zu gerwährender Tagts
mengen weiteren Bevölferungsgruppen (3. B. Kindern über fechs Kahre, Perjonen
über fünfundjechzig Jahre) Vollmilch zumeilen.
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aminnich auf Zuteilung von Vollmilh nad Mapgabe der örtlichen Yeft-
ur la In injomweit, alö jie vorhanden ift. |
jez, Beicheinigungen zu Üpdf. 1A find von dem Amtsarzt oder: einer von dem
sommunalverbande zu bezeichnenden Stelle auszuftellen oder nachzuprüfen.
ne den Kommumnalverbänden übertragenen Befugniffe ftehen aud ben
(Semeinden au,Denen 2araelung des Milchverfehts fir ven Bezirfder Eemeinde,ihertragen iit (8 6 Abi. 2).
nern Vollmilch über die von der Neichöitelle gewährten oder feit-
aefeßten Sefamtmengen hinaus zur Verfügung Iteht, ift fie zu entrahmen und zu

en Rollmilh aus technifchen Gründen nidht oder nur mit bejonderen
Schwierigfeiten entrahmt und verbuttert werden, jo darf jie als Sriichmilh ver-
endet werden; diefe Vollmilchmenge ift jedoch dem KommunalverbandebeiAuf-
scllung des Fettverteilungsplans ($ 6 Abf. 1 Nr. 2der Verordnung über Speifefette
yon 20. Zuli 1916) in Anrechnung zu bringen. Hierbei ift ein Liter Bollmild) acht-
mdzwanzig Gramm Bett gleihgujegen..  — —

8 6. Die Kommiunalverbände haben die Einrichtungen zu eirter geregelten
Erfajfung und Verteilung der in ihrem Bezirle gemonnenen und in ihren Bezirk
gelieferten Vollmild und Magermild) zu treffen, joweit fie nicht den Selbjtver-
iorgern nach $ 3 zu belaffen ift. .
 - "Sie Rommunalverbände fönnen den Gemeinden die Regelung für den Be-
‚ivt Der Gemeinde übertragen. |
"Sie. Verabfolgung von Bollmild oder Erzeugrijfen aus Vollmild ($ 2) an
die Verbraucher, jomeit fie fie nicht al3 Selbitverjorger erhalten, darf nur gegen
Bezugsfarte oder anderen behörblihen Ausweis erfolgen. Die Neichöftelle Fann
Ausnahmen zulaffen und diefe Befugnis auf andere Stellen übertragen.

Die Rommunalverbände können für ihre Bezirke oder für beftimmte Gemeinden
ihres Bezirkes anordnen, daß die Abgabe von Magermild und Buttermild, art die
Rerbraucher, foweit fie jie nicht al3 Gelbftverjorger erhalten, nur gegen Bezugs-
farte oder anderen behördlichen Ausweis erfolgen darf.

$ 7. Soweit e8 zur Sicherung de3 Milchbedarfs erforderlich ift, Tönnen
Halter von Kühen, unbejchadet ihres eigenen Bedarfs, jowie Miolfereien und
Milhauffäufer angehalten werden, Mil an Molfereien oder andere Stellen,
insbefondere aud) an Kommunalverbände und Gemeinden, zu liefern.

Die anordnende Stelle beftimmt, an wen zu liefern ift, jeßt den Preis und
die Lieferungsbedingungen feft und enticheidet über Streitigkeiten, die jich aus der
teferung ergeben. Ste fann aud) Kommunalverbänden oder Gemeinden die
Lieferung von Milch an andere Kommunalverbände oder Gemeinden aufgeben
(Landlieferung). |

Die anordnende Stelle fanr die zur Durchführung ihrer Anordnungen er-
forderlihen Maßnahmen treffen, insbejondere auch verlangen, daß ihr die bisher
bei der Milchlieferung benubten Molferei- und fonftigen Einrichtungen und Geräte
(Kühleinrichtungen, Gefäße, Beförderungsmittel und dergleichen) von dem Be-
fiber gegen eine angemefjene Vergütung zur Verfügung gejtellt werden. Die Ver-
gütung ift bon der anordnenden Stelle zu zahlen, vorbehaltlich des Rüdgriffs gegen
die Berjon oder die Stelle, zu deren Guniten fie erfolgt. Uber ihre Höhe entjcheidet
in Streitfällen die untere VBerivaltungsbehörde. .
 Zuftändig ift die Verteilungsftelle, in deren Bezirk die liefernde und emp-
tangende Stelle liegen, und, mern beide Stellen in demjelben Kommunalverbande
liegen, diefer; joll die Lieferung in einen anderen Bundesitaat erfolgen, jo ift die
Reichäftelle zuftändig.
a. Segen die Anordnungen ift Beichwerde zuläflig; fie hat feine aufichiebende
rung. Über die Beichmerde entjcheidet.dieLandeszentralbehörbe,bei Be-
Ihwerden über die Reichsitelle der Reichgfanzler. Die Entjcheidung ift endgültig.
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III, Breisporjchriften.
8 8. Die Kommunalverbände und Gemeinden jind beredhtigt, Söcftpreiie

für Milch jeder Art ($ 2) beim Verkaufe durd) den Erzeuger fowie im Groß: un,
Kleinhandel feitzufeben. Gemeinden von mehr als zehntaufend Einwohnern fin,
zur SeftfeBung von Höcitpreifen für Vollmilh, Magermild) und Buttermild, im,
Kleinhandel verpflichtet. - |

Die Höchftpreisfeftfegung bedarf der Zuftiimmung der Landeszentralbehörke,,
Die Reiäftelle Tann Anordnungen über die oberen Grenzen für die Hör.

preisfeitjeßungen treffen.
Die feftgefegten Preife jind Höditpreife im Girne des Gefeges, betreffen

Hödjltpreife, vom 4. Auguft 1914 in der Faljung der Befanntmahung vom 17. T.
zember 1914 in Verbindung mit den Belanntmachungen vom 21. Sanuar 1915
vom 23. März 1916 und vom 22. März 1917. "

Hinfihtlich der Preije für Quark verbleibt e3 bei den Borfchriften der Bor.
ordnung über Käfe vom 20. Dftober 1916.

IV. Staatlihe Berfehrs- und Preisregelung.
$ 9. Die Landeszentralbehörden fünnen die Kommunalverbände und G.-

meinden zur Regelung des Milchverfehrs und der reife anhalten; jie fönnen jie
für die Ymede der Regelung vereinigen und den Verbänden die Befugnifje und
Pflichten aus den $$ 6 bis 8 ganz oder teilmeije übertragen. Gie Tönnen die Ntege-
lung für ihren Bezirk oder Teile ihres Bezirkes felbjt vornehmen. Soweit nad,
diejen Vorjchriften die Regelung für einen größeren Bezirk erfolgt, ruhen die Be:
fugnifje der zu.diefem Bezirke gehörenden Kommunalverbände und Gemeinden.
Die Borichrift des $ 8 Ab). 3 findet entiprecddende Anmendung.

| V. Berbotsporjchriften.

$ 10. &amp;3 ijt verboten:
1. Bollmilch und Sahne in gewerblichen Betrieben außer zur Herftellung

von Butter und Käje zu verimenden; |
. Milch) jeder Art bei der Brotbereitung und zur gewerbämäßigen Her-

jtellung von Schokoladen und Süßigkeiten zu verwenden;
. Sahne in Konditoreien, Bädereien, Gaft-, Schank- und Epeifewirt-

ichaften fomwie in Erfriichungsrtäumen zu verabfolgen;
. Sahne in den Verkehr zu bringen, außer zur Herjtellung von Butter

und Käje in gewerblichen Betrieben und außer zur Abgabe an Kranic
und Sranfenanftalten auf Grund amtliher Bejcheinigung (8 4);

. gejhlagene Sahne (Schlagjahne) oder Sahrenpulver berzuftellen;

. Milch bei Zubereitung von Karben zu verwenden;

. Mil) zur Herjtellung von Kafein für techniiche Zmede-zu verwenden;

. Bollmilh an Tiere zu verfüttern, ausgenommen an Kälber, die nicht
| älter als 6 Wochen find.
 Die Reichäftelle fan Ausnahmen von den Verboten zulajjen; fie Fann diefe

Befugnis auf andere Stellen übertragen.

VI, Allgemeines.
. $&amp;11. Die Reichöitelle ann weitere Anordnungen für den Verkehr und der

Verbrauch von Milch erlajjen und in Einzelfällen Ausnahmen von Beftimmungen
diejer Verordnung zulaffen. Sie kann inbefondere nähere Beftimmungen treffen

a) über die Bemejjung des Bedarfs der Gelbjtverjorger;
b) über den Verbraud) von Magermild); | |
e) über Art und Umfang der Heritellung von Mildjerzeugnifjen fotwie über

die Milchlieferungen at Betriebe, in denen foldhe Erzeug.iiffe hergeftellt

&gt;aDD

DINen
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werden, und über die Regelung des Berfehrs und des Verbrauchs
tolcher Erzeugnifje jowie über die Mildhlieferung an Margarinefabriten
und andere Betriebe, die zur Herjtellung ihrer Erzeugnijje Milch be-
nötigen.

Die orteilungaftellen, Kommunalverbände und Gemeinden jowie Die nad)
x 9 gebildeten Verbände Haben, jomweit ihnen bie Regelung des Milchverfehrs
übertragen it, der Reichäftelle auf Verlangen Ausfunft zu erteilen und ihren
Meiungen Folge zu leitten. Die NReichöitelle ift befugt, mit ihnen unmittelbar
„ berfehren.

.g 12. Kuhhalter jowie Unternehmer oder Leiter von Betrieben, die Milch
„ewerblidh verwerten oder verarbeiten, haben
* a) den Anordnungen der Reichzitelle, der Verteilungsitellen und der Kom-

munalverbände zu entiprechen; dies gilt aud) hinfichtlich der Art und
Serftellung der Verarbeitung jowie der zur Heranihaffung von Milch
erforderlichen Maßnahmen; |

b) zum Stmede de3 Nrachweijes der Erfüllung, der ihnen obliegenden Ber-
pflichtungen der Reichäftelle, der Berteilungsftelle und dem Kommunal»
verband auf-Berlangen Auskunft zu geben, deren Beauftragten Ein-
ficht in die Gejhäftsaufzeichnungen zu gewähren und die Bejichtigung
der Geichäftsräume und der Vorräte zu geftatten.

Die Beauftragten find verpflichtet, über die Einrichtungen und Gejchäfts-
verhältniffe, die hierbei zu ihrer Kenntnis fommen, Berichwiegenheit zu beobachten.

‘13. Die Kommunalverbände können mit Zuftimmung der Yandezentral-
hehörden beftimmen, daß Ziegen- und Schafhalter nebft ihren Haushalts- und
Wirtichaftsangehörigen von der ihnen nad) Maßgabe diejer Verordnung oder der
auf Grund diefer Verordnung erlajjenen Anordnungen zuftehenden Befugnis,
Rollmilc) oder Magermilch zu beziehen, ganz oder teilmeije ausgefchlojfen werden,
und Höchftpreife beim Verkaufe von Ziegen- oder Schafmild) Durch den Erzeuger
fowie im Grof- und Kleinhandel feitjegen. |
 Die gleiche Befugnis fteht den Landeszentralbehörden für alle Kommunal-
verbände ihres Bezirkes zu.

Die Reichäftelle Tann weitere Beitimmungen über den Berlehr mit Biegen-
und Schafmild, treffen. Sie kann dieje Befugnis auf Die Landeszentralbehörden,
übertragen.

8 14. Bei der Durchführung diefer Verordrtung haben die Verteilungsitellen
Kommunalverbände und Gemeinden mitzumirtfen.

$ 15. Die Landeszentralbehörden erlafjen die Beftimmungen zur Ausfüh-
tung diefer Verordnung. Sie fünnen beftimmen, daß Die Kommunalverbänden
und Gemeinden übertragenen Anordnungen durch deren Vorftände erfolgen.
Sie beftimmen, wer al höhere Verwaltungsbehörde, zufländige Behörde, Kom-
munalverband und Gemeinde anzufehen ift. Sie fünnen die ihnen zuftehenden Be-
fugniffe ganz oder zum Teil auf andere Stellen übertragen.

| vII Strafvorjchriften.

 816. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldjirafe bi3 zu zehn-
taufend Mark oder mit einer diejer Strafen wird beitraft:

1. wer den VBorfchriften im $ 10 zu iDderhandelt,
2. wer den auf Grund der $$ 3, 6, 7, 9, 11 bis 13, 15 getroffenen Be

flimmungen oder Anordnungen zumiderhandelt.
Der Berfucd ift ftrafbar.

. Neben der Strafe kann auf Einziehung der Erzeugnifje erfannt werden, auf
ee ftrafbare Handlung bezieht, ohne Unterfchied, ob fie dem Täter gehörennicht.
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VII. Übergangsporjgriften.
$ 17. Die VBelanntmachung über die Bewirtjchaftung von Milch und xx,

Berkehr mit Milch vom 3. Dftober 1916 tritt außer Kraft.
Die auf Grund der Befanntmadhung vom 3. Oftober 1916 erlafjenen »,

immungen bleiben, foweit fie nicht Durd) die Borfchriften diefer Verordnun
aufgehoben ind, jo lange in Straft, bis fie Durch die auf Grund diefer Verordnum:
zu erlajjenden neuen Beitimmungen erjeßt werden. Zumiderhandlungen gegen
jie werben mit Gefängnis bi zu einem jahre und mit Geldftrafe bis zu zehn.
taufend Mark oder mit einer diefer Strafen beitraft. |

$ 18. Dieje Verordnung tritt mit dem Tage der Verfindung in Straft,

Befanntmadhung, betreffend die Herijtellung von
Margarine und Kunitipeijefett.

Bom 22, Dezember 1917.
(Auf Grund des $ 3 des Gefeßes über die Ermächtigung des Bundesrats zu twin

Ihaftlihen Maßnahmen ujw. vom 4. Yuguft 1914.)
$ 1. Die Herftellung von Margarine und Kunftfpeifefett ifi nur denjenigen

Betrieben geftattet, denen der Reichsfanzler oder die von ihm betellte Stelle di:
Genehmigung dazu erteilt. Die Genehmigung ift widerruflich und fan von Be-
dingungen abhängig gemacht werden.

$ 2. Wer ohne Die nach $ 1 erforderliche Genehmigung Margarine oder Stunfi
jpeijefett herjtellt oder den Bedingungen, an die Die Genehmigung geknüpft ijt,
zumwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem “jahre und mit Geldftrafe bis
zu fünfzehntaufend Mark oder mit einer diejer Strafen beitraft.

Neben der Strafe fan auf Einziehung der Gegenftände erfannt werden,
auf die fich die ftrafbare Handlung bezieht, ohne Unterjchied, ob fie dem Täter
gehören oder nicht.

$ 3. Die Verordnung tritt am 28. Dezember 1917 in Kraft.
Der Reichskanzler bejtimmt den Beitpunft des Außerfrafttretens.

Befanntmadung,
betreffend Ausführungsbeitimmungen zur PDerorönung,
betreffend die Heritellung von Margarine und Kunit-

ipeilefett vom 22. Dezember 1917.
Vom 22. Dezember 1917.

Auf Grund des $ 1 der Belanntmachung, betreffend die Herftellung von
Margarine und Kunftfpeifefett vom 22. Dezember 1917 wird der Margarineverband
(Berband der Margarine= und Speifefettwerfe), ©. m. b. 9. in Berlin als Die-
jenige Stelle bejtimmt, die die Genehmigung zur Herftellung von Margarinte- und
Kunftjpeifefett zu erteilen berechtigt ift.

Befanntmadhung
über den Abfat von Sifcdhen im Regierungsbezirf Danzig.

Bom 29. November 1917.
$ 1. Auf Grund des $ 2 der Belanntmachung über die Beauffichtigung der

Slchverjorgung vom 28. November 1916 wird für den Regierungsbezirt Danzig
folgendes beftimmt:
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Lebensmittel tierifchen Urjprung?.

s 2, Fiicher, Die im Regierungddegirt Danzig wohnen oder fich zum Zivedde
neB Fiichfang® im NRegierungsbezirt Danzig aufhalten, dürfen die von ihnen ge-
engen en Zijche nur mit Genehmigung des Regierungspräjidenten in Danzig
Kir der bon ihm beftimmten Stelle abjegen. Sie jind nad; näherer Anordnung
103 Negierungsprälidenten verpflichtet, die Filche an bie Filchhandelsgejellichaft
Ieft preußent, &amp;. m. b. 9. in Danzig, oder an die von Diejer beftimmten Stellen

„zuliefertt- | Ä

abet Der Regierungspräfident in Danzig kann Ausnahmen von der VBorfchrift
 5 &amp; 1 zulaflen. 9
dei : 1 Sul berhandkungen gegen die VBorfchrift des $ 2 werden nach $ 6 Nr. 1
der Nerordnung über die Beaufjichtigung der Fijchverjorgungvom28.November
1916 mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldftrafe bis zu zehntaujend
Mark oder mit einer diefer Strafen beitraft; neben der Strafe Fünnen Die Gegen-
jtände, auf die fich die ftrafbare Handlung bezieht, eingezogen werden, ohrte Unter:
ichied, ob fie dem Täter gehören oder nicht.
 25. Diefe Belanntmadhung tritt mit dem 1. Dezember 1917 in Kraft.

Der NReihsfommillar für Filchverjorgung.

Befanntmadung,
betreffend änderung der Befannimadhung, über den
Derfehr mit Knochen, Knocdhenerzeugnijjen, insbejondere
Knochenfetien, und anderen fetthaltigen Stoffen vom

15. Sebruar 1917.
Bom 14. Dezember 1917.

(Auf Grund des $ 3 Abf. 3und $AANb|. 2 der Bekanntmachung über Den Ber-
fehr mit nochen, Arochenerzeugnifien, insbejondere nochenfetten, und anderen

fetthaltigen Stoffen vom 15. Februar 1917.)

Artitell
$ 3 Abf. 1 Nummer 4 und $ 4 der Belanntmachung über den Verkehr mit

Knochen, Knochenerzeugniffen, insbefondere Snochenfetten, und anderen feti-
haltigen Stoffen vom 15. Februar 1917 erhalten folgende Faljung:

$3Ab|. 1 Nummer 4: allemit Bajfer, Dampf oder Löfungsmitteln gewonnenen
Dle, Fette, OL- und Fettjäuren, alle durch Ummandlung aus Rohftoffen jeder Art
gewonnenen Ole, Fette, OI- und Fettjäulten jowie alle öl- und fettjäurehaltigen
Raffinationsrücditände; |
 84 Der Preis für die nachftehend aufgeführten Ole und Fette darf für

100 Kilogramm Reingewicht nicht überfteigen:
bei technifhem Knochenfett mit einem Gehalt an freier Yyettjäure bi$

zu 20 vom Hundert .eecnessnnensensenennnneenenne 300 Mark,
bei techniihem inochenfett mit einem Gehalt an freier Fett-

läure von mehr als 20 vom Hundert ....rereernnen 30 „
bei Speijefnochenfett .........- Keeresteenennennennnne 35 „
bei zohem Alauenöl ......22:2seneeeneenuneerennn nenn 400 „
bei Übdedereifett ......cceernneeeeineneensnreenennne 30 „-

_ Tie Preife gelten frei Waggon Berfandftation, und zwar bei technijchem
Knochenfett, Speifenochenfett und rohem Klauenöl einjhließlih Werpadung,
bei Abdedereifett ausfchlieglich' Verpadung.
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Rahrungsmittelverjurgung.

Ber Reichslangler kann vorftehende Preife abändern jowie Höchftpreije Fi
Knochen, dieim $3 bezeichneten vdernach$3zubezeichnendenStoffeunddie daraus
gewonnenen Dle, Fette, Ol- und Fettfäuren feftfegen.

Die im Ab}. 1 und 2 oder gemäß Abi. 3 fejtgejegten Preife find Höchftpreij.
im Sinne des Gejeßes, betreffend Höchftpreife vom 4. Yuguft 1914 in der Falun
der Belanntmachung vom 17. Dezember 1914 ufm. |

Yrtilel I.

Die Beftimmungen treten mit dem 20. Dezember 1917 in Kraft.

Befanntmadung,
betreffend Anderung der Ausführungsbeitimmungen zur
Derorönung über den Derfehr mit Knochen, Knocden-
erzeugniljen, insbejondere Knochenfetten, und anderen

fetthaltigen Stoffen vom 16. Sebruar 1917.
Som 14. Dezember 1917. |

(Auf Grund der $$ 2, 3, 5 der Belanntmachung über den Verkehr mit Senocen,
Knochenerzeugniffen, insbejondere Anochenfetten, und anderen fetthaltigen Stoffen

bom 15. Yebruar 1917.)
Artifel I.

. Die 38 3 und 5 der Ausführungsbeftimmungen zur Verordnung über den
Verkehr mit Stnochen, Sinochenerzeugniffen, insbefondere Srtochenfetten, um
anderen jetthaltigen Stoffen vom 16. Februar 1917 erhalten folgende Faffung;:

$ 3. Wer gemwerbsmäßig Rinder, Pferde, Schafe, Biegen oder Schweine
Ihlachtet, ift verpflichtet, auf Verlangen des Kriegsausfchufjes für pflanzliche und
tieriihe Dle und Fette (Anochenftelle) die anfallenden friichen Knochen den von
diejem bezeichneten Stellen unmittelbar zuguleiten. Das Verlangen des Friege.
ausichuffes ift auf deijen Erfuchen durch die Gemeinde öffentlich befanntzumanhen.
Knochen, Die mit der Fleifchration in regelmäßigen Sleinverfauf an die Bevölte-
rung abgegeben werden, mit Ausnahme der Rinderfüke, fallen nicht unter dieje
Beftinmung.

‘Die Preisbeftimmung erfolgt nad) $ 2 Abf. 1 Cab A.
8 5. Betriebe und Gemerbetreibende, bei denen Etoffe der im $ 3 Abi. 1

Nr. 2 bis 8 oder gemäß $ 3 Abf. 3 der Bekanntmachung über den Verkehr mit
Knochen, Krochenerzeugnifien, insbefondere Anochenfetten, und anderen fett
haltigen Stoffen vom 15. Februar 1917/14. Dezember 1917 bezeichneten Aut
borhanden jind, geruonnen werden oder abfallen, find verpflichtet, die Stoffe den:
Kriegsausichufle für pflanzliche und tieriiche Ole und Fette anzubieten. Betrieb:
und Gewerbetreibende, bei denen die Stoffe fortlaufend gewonnen werden oder
abfallen, Haben anzubieten, jobald die vorhandenen Mengen mindeftens 100 Silo-
gramm betragen; alle übrigen haben die gewonnenen oder angefallenen Mengen
bi3 zum 1. jedes Monats anzubieten. Der Kriegsausihuß ift ermächtigt, im Einzel-
fall eine bejondere Vereinbarung über fortlaufende Kieferung der Stoffe zu treffen.

Die Borjehriften des 8 4 Abi. 2 finden entjprechende Anmendung.

Artikel IL.

Die Beitimmungen treten mit dem 20. Dezember 1917 in Kraft.
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Futtermittel.
Derordnung über die den Unternehmern landwirte
Ihaftliher Betriebe zur Ernährung der Selbitverjorger

und zur Sütterung 3u belajjenden Srüchte.
Som 15. November 1917.

(Auf Grund des $ 7 der eichBgelteibenang für die Ernte 1917 vom 21. Xuni
$ 1. Unternehmerlandwirtichaftlicher Betriebe dürfen ausihren jelbftgebauten

&lt;rüdten vom 15. November 1917 bis 15. Auguft 1918 einjhlieglich verwenden:
I. zur Ernährung der Gelbftverjorger auf den Kopf und Monat:

1. an Gerfte und Hafer insgefanit zwei Kilogramm;
2. an Hülfenfrüchten (Exrbjen einfchließlich Pelufchlen, Bohnen einjchließ-

lich Aderbohnen, Linjen und Gaatwiden [vicia sativa]), indgefamt ein
Kilogramm. Gemerge, in dem jich Hülfenfrüchte befinden, gilt als
Hüljenfrüchte;

11. zur Fütterung des im Betriebe gehaltenen Biehes:
1. an Hafer, einichließlid) Gemenge aus Hafer und Gerfte, inögefamt

folgende Mengen:
a) für Pferde und Maultiere je jechd Zentner;
b) für zur Zucht verwendete Zuchtbullen mit Genehmigung des

KRommunalverbandes je zwei Bentner;
2. an Hafer, an Gemenge au Hafer und Gerjte oder an Gerfie mit Ge-

nehmigung des Kommunalverbandes für Zuchtfauen bis zu fünfund-
vierzig Pfund bei jedem Wurfe und für Eber, die zum Sprunge benußt
werden, je ein halbes Pfund für den Tag.

$ 2. Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Derorönung
über Höcdhjtpreife für Hafer und Gerite.

Bom 24. November 1917.
(Huf Grund des $ 8 der Verordnung über die Preife der landwirtichaftliden Cr-

zeugnijje aus der Ernte 1917 und für Schladhtvieh vom 19. März 1917.)
$1. Der nad $ 5 der Verordnung über Höchitpreife fir Getreide, Buch-

weizen und Hirje vom 12. Yuli 1917 /27. Dftober 1917 geltende Höchitpreis für
Hafer erhöht fich, wenn die Ablieferung biß zum 31. Dezember 1917 einjchließlich
erfolgt, um eine Lieferungsprämie von 70 Mark fir die Tonne, wenn die Ab-
lieferung bi zum 31. Sanuar 1918 einichließlich erfolgt, um eine Lieferungs-
prämie von 30 Mark für die Tonne.

Die Lieferungsprämie von 70 Mark wird für alle bis zum Inkrafttreten diejer
Verordnung erfolgten Ablieferungen von Hafer aus der Ernte 1917 auf Antrag
nahhgezahlt. Der Antrag muß bei Vermeidung de3 Ausfchluffes bis zum 31. März,
1918") einschließlich bei der Stelle geftellt werden, an welche die Ablieferungen
erfolgt iind. Die Kommunalverbände haben Die Anträge, die bei ihnen eingehen,
an Die Reichögetreideftelle in Berlin weiterzugeben und bei der Durchführung
der Nachzahlung nach deren Anmweifungen mitzumirken.

’) Saut Verordnung vom 19. Dezember 1917.
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Nahrungsmittelverjorgung.

$ 2. Die durch $ 1 der Verordnung über Srühbrujh vom 2. Juni 1917
feitgejebte und Durch die Verordnung vom 11. Auguft 1917 für Hafer und Gerfte
bi3 auf weiteres aufrechterhaltene Drufchprämie von 60 Mark für die Tonne bieip:
noch bis zum 31. Januar 1918 einjchlieplich beftehen und fällt dann vollftändig iweg,
 83. Die Lieferungdprämi: für Hafer und die Drufchprämie für Hafer un

Verfte dürfen auf Antrag auch noch nad) Ablauf der Friften im $1Abj. 1, 89
gezahlt werden, joweit die Ablieferung der rechtzeitig ausgedrofchenen Früchte
aus Gründen, die der Lieferungspflihtige nicht zu vertreten hat und die aufe.-
halb feines Betriebs Tiegen, nicht reditzeitig hat erfolgen fünnen. Der Antrag
ift nur injoweit zuläffig, als die Ablieferung innerhalb 14 Tagen nac) Ablauf ver
Stifter im $ 1 Ab. 1, $ 2 erfolgt, und muß gleichzeitig mit der Ablieferung he;
der Stelle geftellt werden, an die Die Ablieferung jtattfindet. Über Streitigfeiten
enticheidet die Höhere Bermaltungsbehörbde endgültig. Als höhere Vermaltungs:
behörde gilt die auf Grund de 8 72 der Rei hsgetreideordnung für Die Ernte, 1917
bom 21. Suni 1917 beitimmte Behörde,

$ 4. Dieje Veroronung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Derorönung
zur Abänderung der Derorönung über zuderhaltige Sutter-

mittel vom 5. Oftober 1916.
Bom 15. November 1917.

(Auf Grund des $ 3 des Gejeges über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt-
Ihaftlihen Maßnahmen ufm. vom 4. Nugujt 1914.)

Artikel l.

Die Verordnung über zuderhaltige Zuitzemittel vom 5. Oftober 1916 wird
wie folgt abgeändert:

1. 8 2 Abf. 2 Nr. 2 erhält folgende Yallung: |
2. Rübenverarbeitende Yuderfabrifen dürfen von den zuderhaltigen Futter-

mitteln, die fie im Betriebzjahr 1917/18 Herftellen, an die rübenliefernden
Landwirte Höchjhteng zurüdliefern:

a) 85 dom Hundert de3 Gejamtgemwichts der anfallenden najfjen
Shnigel in Form von najjen Schnikeln oder die entfprechende
Menge in Form von Trodenjchnigeln oder Melaffejchnibeln oder
50 vom Hundert ded Gejamtgewicht3 der anfallenden Zuder-
Ichnigel (Gteffenihe Brühjchnigel), mober’ein Teil Soden ünise!
ae nelanipet mindeltens zehn Teilen naffer Schnibel gleid)-zujeßen ift;

b) Rohzudermelafje im Gefamtgewichte von einen Fünftel vom
Hundert der gelieferten Rüben; die Melafje fan als Melafje oder
angetrodnet ar Schnigel geliefert werden; im lebteren alle
dürfen entfprehend mehr Melafjefchnibel al3 nad) a zuläffig zurüd-
geliefert werden.

bj. 3 wird geftrichen.
dj. 1 Sab 3 erhält unter Streichung des Schlußpunftes folgenden

Rohzudermelafje”.
5. 5m $ 4 Ab}. 2 wird nach „befiten” eingefügt:

„auf Verlangen der Bezugsvereinigung vor anderen”.

d

4. Sm 8 3 Abi. 2 Saß 2 it Hinter dem Worte „Schnibel” einzufügen:n
4
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Yuttermittel.

6. Im $ 4 Abi. 3 Nr. 2 ift Hinter dem Worte „Schnibel” einzufügen:
„und Rohzudermelajje”. |

inter $ 4 it cl&amp; $ 4a folgende Vorfchrift einzufügen:
 Die Yuderfabrifen haben der Bezugsvereinigung auf Verlangen

eine fteueramtlihe Bejcheinigung über die von ihnen verarbeiteten
Rüben und die daraus germonnene Melaffe einzureichen. Sie find ver-
pflichtet, Der Bezugsvereinigung auf Verlangen die zur Feftftellung der
Menge der abzuliefernden Suttermittel erforderliche Auskunft zu erteilen.

Die Menge der NRohzudermelafje, die gemäß $ 2 Abf. 2 Nr.2 an
die Randwirte geliefert werden darf, ift am Schluije jedes AMalender-

- monat3 aus der Menge der jemweil3 verarbeiteten Rüben zu errechnen.
8. 8 6 Abf. 1 erhält folgende Fafjung: - |

Die Bezugsvereinigung hat dem Eigentümer für die von ihr ab-
genommenen Mengen einen angemefjenen Übernahmepreis zu zahlen.
Diefer Preis darf folgende Beträge nicht überfleigen:

or
x

 N

für naffe Schnitel .........2.0.. 0,80 Mark für 50 Kilogramm
„ geläuerte Schnigel Januar) |

März-Rieferung -............ 0 5 u 50 „

m Ipätere Lieferung ererenne 1,05 n n 50 „
„ ZTrodenfhnigel oder Melajje-

ichnißel ohne Sc .......... 12,00 „ „50 "
BZuderjchnitel nad) dem Gieffen-
ihen Brühperfahren ohne Sad 15,00 „ „ 50 "
Melafie mit einem Yudergehalte

bon 50 vom Hundert ........ 7, "#5 ER

Die Breife für zuderhaltige Futtermittel anderer Art und die Sad-
preije fann der Reichsfanzler feitfegen. Für zuderhaltige Futtermittel
aus der Ernte 1916 bleiben die bisherigen Preife in Geltung. Der
Reichöfanzler Tan beitimmen, daß für Melaffe, Die aus nach dem
30. September 1917 verarbeitetem Nohzuder alter Ernte gewonnen ift,
der neue Preis maßgebend ift.

9. Sm $ 6 Abi. 2 ift Hinter Sah 1 einzufügen: Anträge auf jchiedsgerichtliche
Entjeheidung find nur innerhalb dreier Monate nad) Lieferung zuläffig. - -

10. Sm $ 18 Abi. 1 Nr. 2 ift Hinter dem Worte „erjtattet” einzufügen:
oder wer der ihm nach $ da obliegenden Verpflichtungen zumiderhandelt.

Wrtifel II.

Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft; mit dem
gleidhen Zeitpunkt treten $ 6 der Verordnung über Rohzuder und Zuderrüben
im Betriebsjahr 1917/18 vom 2. Dezember 1916 und die Berordrnung über die
Preije für zuderhaltige Futtermittel vom 5. Oftober 1916 außer Kraft.

w

  . Anordnungen .

zu der Derorönung über zuderhaltige Suttermittel vom
5. Öftober 1916 / 15. November 1917.

Som 21. November 1917.
Auf Grund der $A Ab. 1, 85 Abf. 2, 86 Ab. 1 der Verordnung über zuder-

haltige Zuttermittel vom 5. Oftober 1916 / 15. November 1917 wird bezüglich der
Erzeugniffe des Betriebsjahrs 1917/18 in Abänderung der Anordnungen vom
21. Oftober 1916 folgendes beftimmt:
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1. Zu 81 %bj. 3: Der Hödhjftgehalt an Zuder, der.in der Nohmelafje bezan;,
werden darf, beträgt 54 dom Hundert. Bu

2. 8 2 und $ 4 Abf. 1 erhalten folgende Faljung:
$2. Der Lieferungspflichtige hat die Ware nad) Wahl der Bezuns.

bereinigung einschließlich Sad oder in Leihjäden oder in eingefandten
Säden zu verjfenden. Getrodnete Schnigel dürfen nicht in Leihfäden
verjandt werden. Geflebte Papierjäde gelten nicht als Säde im Sinne
diejer Beltimmungen.

Wird in Leihfäden geliefert, jo Tann der Lieferungspflichtige vor
demjenigen, an den verladen wird, eine Leihgebühr von 1/, Pfennig
für den Tag und je 50 Kilogramm Melafjefutter verlangen, die Lein-
gebühr ift zu berechnen vom Tage der Verladung bis zum Tage der
Wiederabjendung, höchftens aber für 30 Tage.

Sind die Säde nicht binnen 30 Tagen wieder abgejandt, jo Hat der
Lieferungspflichtige neben der Leihgebühr Anjpruh auf Erfak der
Süde in Höhe von 2 Mark für je 50 Kilogramm Melaffefutter.

Anfprüche aus der Stellung von Reihjäden entjtehen nicht gegen die
Bezugsvereinigung, jomeit die Ware nicht an fie verladen wird.

Die Beftimmungen in Abf. 2 und 3 gelten auch zwifchen Der Bezugs-
vereinigung und den Stellen, an die fie die Futtermittel abjegt.

$ 4 Abj.1. Die Vergütung für Aufbewahrung, pfleglide Be-
handlung und PVerfiherung ($5 Abf. 2 und $13der Verordnung vom
5. Dftober 1916 /15. November 1917) beträgt fürje50 Kilogramm
und jeden angefangenen Monat |

bei getrodneten GSchniteln, einichließlih der Zuderjchnitel und
Melaffefchnigel „....o..-neeeeneeenenenennn8Pfennig

bei Melalle „...... 22 eeseeeeeeneneseneenennnnenn 3
”

Derorönung
über die Gewinnung von Laubheu und Suiterreijig.

Som 27. Dezember 1917.
Auf Grund der Verordnung über Krieggmaßrrahmen zur Sicherung der Volks:

ernährung vom 22. Mai 1916 /18. Auguft 1917.)
$ 1. Die Landeszentralbehörden werden ermäditigt, Vorfjehriften über die

Gewinnung von Zaubheu und Futterreifig zu erlaffen.
Sie oder die von ihnen bejtimmten Behörden können zu diefem Ymede ins-

befondere den Einichlag in Raubholzbeftänden und die Aufarbeitung der bei diejen
Einichlag anfallenden Zweige zeitlihen Bejchränfungen unterwerfen jomwie Forjt-
eigentümern und jonftigen Forjinußgungsberechtigten Die Verpflichtung auferlegen,
gegen Vergütung Laubheu und Futterreifig abzugeben und den Ermwerböbered)-
tigten da3 Betreten Der Yaubholzbeftände und das Errichten von Anlagen in ihnen
zu geftatten.

82. Wer den gemäß $ 1 erlaffenen Vorjchriften zumiderhandelt, wird mit
are bis zu drei Monaten oder mit Gelöftrafe bis zu fünfzehnhundert Marfeftraft.

$ 3. Dieje Verordnung tritt mit dem Tage der VBerfündung in Kraft.
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Sonftige wirtfhafllihe Maknahmen.
Befanntmadung,

petrefjend wirtichaftliche Betriebsverhältnifje der Brannt-
weinbrennereien.
Bom 25. Oftuber 1917.

Yuf Srund Det Borjhriften unter Ib Abf. 5 und IIT c Abi. 2der Verordnung
über die Regelung der wirtjchaftlihen Betrieböverhälmilje Der Brannttvein-
hrennereien UjW. vom 18. Oftober 1917 wird folgendes beitinimt:

{. Bei Übertragung des Durcjfchnittsbrandes der Brennereien im Betriebs-
jahr 1917/18 ift in gleicher Xeife mie im Borjahr nad) der Befannt-
machung vom 14. November 1916 zu verfahren. „in ’Örernereien, die
eigenen Ducchjichnittäbrand nicht bejigen oder Diejen bereit3 erledigt
haben und fi) über den Erwerb anderen Durhjcänittöbrandes durd)
den vorgefchriebenen Exrlaubnisichein noch nicht ausmeijen Tönnen, ift
die Betriebsauflage zunächit fo zu berechnen und zu erheben, al3 wenn
der Branntwein innerhalb des Durchfchnitisbrandes hergeftellt wäre,
iofern der Brennereibejiger fich verpflichtet, Erlaubnisjcyeine in dem
erforderlichen Umfang bis zum 1. Januar 1918 nachzubringen. Kommen
die Beteiligten diejer Verpflichtung nicht nach, Jo ift alSbald die Be-
triebsauflage andermweit nach den Sägen für Überbrand zu berechnen
und der zu wenig eihobene Betrag nachzufordern.

2, Bei der Ablaffung von Zuder unter Ermäßigung der Zuderfieuer auf
2 Mark für 100 kg al Bumaijcftoff zu mehligen Stoffen oder Rüben-
jtoffen ift grundfäglich nach den Vorichriften der Anlage zu Wr. V ber
Verordnung dom 4. Februar 1915 zu verfahren. Die Diveltivbehörde
wird aber ermächtigt, das Verfahren andermeit, injonderheit unter
Bulaffung anderer Vergällungsmittel als Kohlenftaub oder in der Art
zu regeln, daß der Zuder von dem Brennereibefiger unter jteueramt-
licher Überwachung (auf Begleitfchein) bezogen und auf dem Brennerei-
grundftücd vergällt oder ohne Vergällung unter amtlicher Überwachung
verwendet wird. Dabei find befondere Nuffichtsmaßnahmen gegen miß-
bräuchliche Verwendung des Zuders namentlich während Der Zagerung
beim Brennereibeliber zu treffen.

Derorönung,
betreffend Ergänzung der Befanntmadhung über Zigaretten

tabaf vom 20. Öftober 1917.
om 6. November 1917.

(Auf Orund des $ 3 de8 Gefeges über die Ermächtigung des Bundesrat zu wirt»
ichaftlichen Maßnahmen ufm. vom 4. Auguft 1914.)

Artikel l. |

 Lie Verordnung über Zigarettentabaf vom 20. Oftober 1917 erhält im $ 10
als Abjab 4 folgenden Yufag:

Er fann Vorichriften über die Ducchfuhr von Bigarettentabal erlajjen.
| Artifel II.

Zie Verordnung tritt mit dem Tage der Verfündung in Kraft.
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Befanntmadung,
betreffend Ergänzung der Ausführungsbeitimmungen
vom 24. Öftober 1917 zu der Derorönung über Zigarettien-

tabat.
Bum 15. November 1917,

(Auf Grund des Artitel Ider Verordnung, betreffend Ergänzung der Veroronu
über Bigarettentabaf, vom 6. November 1917.) i

I

Die Ausführungsbeftimmungen vom 24. Oftober 1917 zu der Verordnung
über Higarettentabaf werden durd folgende Beitimmung ergänzt:

3 6. Die Durhfuhr von Bigarettentabat über die Grenzen des Deutichen
Reichs ift verboten.

ug

II,
Die Beitimmung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Befanntmadhung,
betreffend Ergänzung der Ausführungsbeitimmungen
vom 24. Oftober 1917 zu der Derorönung über Zigaretten:

tabat.
Bom 27. Dezember 1917.

(Auf Grund des $ 2 Abi. 2, $5 der Verordnung über Bigarettentabaf vom 20. Of-
tober 1917.)

I

Die Ausführungsbeitimmungen vom 24. Dftober 1917 zu der Verordnung
über Zigarettentabaf werden durch folgende Beftimmungen ergänzt:

$ 7. om 1. Tebruar 1918 ab darf bei der Verarbeitung von Bigaretten-
rohtabat eine Höchjlftmenge nicht Hberfchritten werden, die für den Kalendermonat
einem Sechftel der in der Zeit vom 1. Zuli bis 31. Dezember 1917 zum einfachen
Kriegsaufichlage Herftellbaren Zigarettenmenge entjpricht. Hierbei ift al3 Durd)-
Ihnittsgewicht für 1000 Stüd Zigaretten anzunehmen:

a) fiir Betriebe, die in den erften 8 Monaten des Zahres 1917 zur Her-
jtellung von 1000 Stüd Zigaretten ‚durchfehnittlich 850 Gramm oder
mehr Tabak verwendet haben, 850 Gramm;

b) für Betriebe, Die‘ in der bezeichneten Zeit im Durdhjchnitt weniger
als 850 Gramm Tabak auf 1000 Stüd Zigaretten verarbeitet haben,
diejes Gemicht.

8 8. Die Gefellichaft darf für die Zuteilung von Tabak an die Herfteller Ge-
bühren bis zur Höhe von 3 vom Hundert des Rechnungswerts erheben.

II,

Diefe Beitimmungen treten mit dem 1. Februar 1918 in Kraft.
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Befanntmadung,
betreffend Ergänzung der Derorönung über Rohtabat

vom 10. Oftober 1916.
Bom 22. November 1917.

Auf Grund des 8 3 deS Gelebes über Die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt-
“ ichaftlihen Maßnahmen uf. vom 4. Auguft 1914.)

Artikel l.

Die Vorjehriften des $ 6 der Verordnung über Robtabaf vom 10. Dfiober
1916 finden auf ungegorenen, unberfteuerten Rohtabaf inländiiher Ernte aus
yem Erntejahr 1917 Anwendung.

Artikel 2.
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Befanntmadhung,
betreffend weitere Anderung der Ausführungsbeftim-
mungen vom 10. Oftober 1916 zu der Derorönung über

Rohtabaf.
Bom 27. Dezember 1917.

(Huf Grund des 8 3 Abi. 2, $ 13 der ne über Rohtabaf vom 10. Oftober

Die Ausführungsbeftimmungen vom 10. Oftober 1916 in der Faffung der
Bekanntmachungen vom 21. November 1916, vom 15. Dezember 1916, vom
30. Dezember 1916, vom 17. Sanuar 1917, vom 20. März 1917 und vom 12. April
1917 werden mie folgt geändert:

sm 8 3 hinter Abf. 6 ift folgender Abjas einzufügen:
Die Übertragung born teligat an it nur auf Antrag der Zentrale mit

a sung der Auslandsgefellihaft unter Zujtimming des Reichstommijjarszuläffig.

Befanntmadung,
beireffend Derwendung von Hopfen zur Heritellung von

Raudtabaf.
Tom 29. November 1917.

. Auf Grund des Beichluffes des Bundesrat vom 29. November 1917 be=
tmme ich:

1. Hopfen darf nur zur Herftellung von nicht zigarettenfteuerpflichtigemn
anchtabaf jowie von Zigaretten al3 Beimijchung zu Tabak verwendeterden;

2. die al3 Tabaferfaßftoff verwendete Hopfenmenge var bei Rauchtabaf-beritellern nicht mehr al3 10 vom Hundert der Tabalmenge betragen,
deren Verarbeitung ihnen gemäß $ 3 Abf. 1 und 2 der Verordnung
über Rohtabaf vom 10. Oktober 1917 und der dazu erlaffenen Ausfüh-
wungsbeftimmungen geftattet ift, bei Sigarettenherftellern nicht mehr
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al3 10 vom Hundert der jeweilödem Zigarettentontingent entjprechene,
Tabafmenge, mobei für je 1000 Stüd Higaretten 1000 Gramm Tabet
in Anja zu bringen find;

3. das Mifchungsverhältnis des Hopfens zum QTabaf darf bei den einzeiye,
Tabaterzeugnifjen 20 vom Hundert des Gefamtgemichtz der Mifkur,
nicht fiberfteigen. a

Befanntmadungen,
betreffend Derwendung von Budenlaub bzw. Zichorien-

bläatter zur Heritellung von Tabaferzeugniffen.
Som 6. Dezember 1917.

Der Bundesrat hat beichloffen zu genehmigen, daß den Herftellern von Tapaf.
erzeugnifjen die Verwendung von Buchenlaub und SZichorienblätter als Erjasftoff
bei der Herftellung von Tabalerzeugniffen und tabafähnlihen Waren mit der Mas.
gabe gejtattet werden darf, daß die jährlihe Mindefimenge 20 kg beträgt und
im Abrigen die Beftimmungen der Tabaterjasftoffordnung Antwendung zu finderhaben.

Befanntmadhung
der Reichsbefleidungsftelle über Aufhebung der Aus-
nahmebewilligungen für Erporteure und bei Anderung

der Warenart (Beiheinigung Il und II.
om 22. Dezember 1917.

Die allgemeinen Ausnahmebemilligungen der Erläuterung II vom 24. Kumi
1916 unter C. IL (für Erportgefchäfte) und C. III (bei Einrichtung auf neue Waren-
arten) werden hiermit aufgehoben. Die von den amtlichen Handel3- oder Gemwerbe-
bertretungen erteilten Befcheinigungen II und III find unverzüglid an Diefe
zurüdgureichen.

Gemerbetreibende, die bis zum 22. Dezember 1917 im Befibe der Befceini-
gung II oder III gemefer? find, dürfen Web-, Wirk- oder Stridtwaren, zu deren
Lieferung fie entgegen der Bejtimmung des $ 7 der Bundesratöverordnung über
die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strid- und Schuhmaren vom 10. Juri
/23. Dezember 1916 Durch den Befit der Beicheinigung II oder III bisher be-
rechtigt waren, auch) in Zukunft an folhe Abnehmer liefern, mit denen jie bis zum
22. Dezember 1917 auf Grund der genannten allgemeinen YAusnahmebemilli-
gungen in Geihäftsperbindung getreten waren.

Befanntmadhung
der Reichsbekleidungsitelle über baummwollene Derband:

jtoffe.
Bom 1. Dezember 1917.

(Auf Grund der $$ 1 und 2 der Bundesratverordnung über Befugnifje der Reicht
befleidunggftelle vom 22. März 1917.)

$ 1. Sertige Verbandftoffe aus Web-, Wirk- oder Stridwaren (Meterware
und fertig gefchnittene Binden), die ganz oder zum Teil aus Baummolle Hergeftelli
find, dürfen, foweit fie fich im Befibe von Verbandftoffabrifen oder von Händlern
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arnhenoder Fünftig von Berbanditoffabriten fertiggejtellt werden, im Großhandel
ee ie von der Neich3befleidungsftelle zu bezeichnende Stelle und von Diejer
nut an Apothelen veräußert werben.
nur Kerbandftoffabrifen dürfen fünftig Verbandftoffe aus Web-, Wirl- oder Gtrid-
naren, Die ganz oder zum Teil aus Baummolle hergeftellt find, nicht mehr im
Heinhanbel an Verbraucher veräußern. Ausgenommen hiervon jind Die zur Zeit
S5 Snteafttretend ber Befanntmachung bei ihren Sleinhandelsverfaufsitellen
pefmblihen Beftände. Die Verbanditoffabrilen haben ihre gejamten Beitände
an derartigen Berbandftoffen mit Ausnahme der zur Zeit des Snktafttreteng diefer
astanntmachung bei ihren Kleinhandelöverfaufitellen befindlihen Beftände un-
yerzüglid) det Neichsbelleidunggftelle nach Art und Menge mitzuteilen.
 82. Von der Borihrift Des $ 1 bleiben die Mengen unberührt, die als fog.
Anitaltäfontingent zur Verfügung der ReichSbefleidungsftelle zu halten jind,
cbenfo die Mengen, die auf Grund von Aufträgen des Heeres oder der Marine

fertigt ind.ange Ne Veräußerung bon Verbandftoffen aus Web-, Wirl- oder Strid-
waren, pie gang oder zum Teil au Baumwolle Hergeftellt find, an Die Verbraucher
ift allen anderen PVerjonen als den in $ 4 genannten Gemwerbetreibenden verboten.

"Tg 4, Gewerbetreibende, deren fländiger Gemwerbebetrieb auf Kleinhandel
it Verbandftoffen aus Web-, Wirf- oder Stridwaren gerichtet ift, inSbejondere
Ypothefen und Drogenhandlungen, dürfen folde Berbandftoffe an Verbraucher
nur auf jehriftliche Verordnung eines approbierten Arztes (auch Zahn- oder Tier»
arztes) veräußern.

Die Ärzte dürfen für ihren eigenen beruflichen Bebarf Berbandftoffe der in
$ 3 bezeichneten Art fich jriftlic) verorbnen.

"SieärztlicheVerordnungdarfnur den für die allernächite Zeit des Heilungs-
‚prozeffes bzw. Deö beruflichen Bedarfs des Arztes erforderlichen Vorrat zubilligen,
und zwar unter Berüdjichtigung der Möglichkeit, an Stelle fonftiger Web-, Wirk-
oder Stridwaren für den vorliegenden Ziwed Verbandfioffe au Bapiergam-
geweben oder Papier zu verwenden.

Zu der chriftlihen Verordnung Der Urzte find befondere Berordnüngäzettel
zu verwenden, die anderweitige Verordnungen nicht enthalten Dürfen.

8 5. Für den beruflichen Bedarf anderer Medizinalperjonen al3 approbierter
Üezte, in3befondere von Heilgehilfen, Hebammen, Zahntechnifern und dergl.,
dürfen die in $ 4 genannten Gewerbetreibenden Verbahdftoffe aus Web-, Wirf-
oder Stridwaren, Die ganz oder zum Teil aus Baumtolle hergeftellt find, nur gegen
eine befondere Befcheinigung einer der von den Landeszentralbehörben unter

ne Regelung des Verfahreng für diefen Zmed beftimmten ärztlichen Stellenveräußern. \

 Pie Befcheinigung hat de benötigten Verbandftoffe nad) Art und Stüdzapl
bzm. Maß genau anzugeben. Sie foll nur denjenigen Vorrat für. die allernädjlte
Feit enthalten, deffen die Medizinalperfon unter Berüdjichtigung der örtlichen
Berhältniffe zur Fortjegung ihre3 Gewerbe, jedoch nur bei ihren eigenen beruf-
fihen Handreichungen bedarf. E3 ift Hierbei ebenfalls auf die Möglichkeit Rüdficht
zu nehmen, an Gtelle fonftiger Web-, Wirk- und Stridwaren für Die vorliegenden
Awede Verbandftoffe aus Wapiergarmgetveben oder Papier zu verwenden.
 86. Die Gemwerbetreibenden (AUpothefen ufw.) haben die ärztlihen Berord-

tungen bzw. Bejcheinigungen durch deutlichen Vermerk unter Angabe des Liefer
in ungültig zu machen, die ungültigen Scheine zu jammeln und zur Ermög-Ädung einer Nachprüfung 6 Monate hindurch geordnet aufzu ewahren.
mad Damenbinden find Feine Verbandftoffe im Sinne diefer Belannt-.
ur Die Apotheien haben unverzüglich, jpäteftens aber bi zum 15. Dezember

1917, ihren gefamten Beltand an Verbandftoffen aus Web-, Wirk- oder Strid-
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waren, die ganz oder zum Teil aus Baummolle hergeftellt find, nad, Gat,,
und Menge bei der Reichäbekleidungsitelle, Vermaltunggabteilung (Abteityn, "
für Anftaltverforgung) in Berlin W. 50, Nürnberger Pla 1, zu melden. u

$ 9. Die Vorjehriften Diefer Belannimadhung finden feine Anwentune-
1. auf Verbanbitoffe, die bei plöglihen Unfällen oder Erkrankungen },.

nötigt werden, wenn die ordnunggmäßige Beihaffung der Verban.
ftoffe nach den Beltimmungen diefer Befannimad;ung die Ber,
de3 Verunglüdten oder Erkrankten gefährden mirde; b

2. auf die von den SHeereöverwaltungen oder der Marineverwaltur
beichlagnahmten Berbanditoffe während der Dauer der Beihlagnenn..

3. auf den Erwerb von Berbandftoffen jeitens der Heereöverwaltungen
und der Marinevermwaltung. \

$ 10. Al? zuftändige Behörden, Die zur Zeitjegung der näheren Beitimmunge,
zur Ausführung und Überwadhung der Einhaltung der Vorjehriften diefer A.
fanntmadjung berufen find, gelten Die im $ 13 der Bundesratsberordnung über,
die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strid-und Schuhwaren vom 10, Juni;
23. Dezember 1916 in der Faljung der Abänderungsverordnung bom 1. März 1917
Hinfihtli) der Bezugsicheine bezeichneten Behörden.

$ 11. Die Reichsbelleidungsftelle behält fich vor, weitere Ausnahmen von den
Borjchriften diefer Bekanntmachung zuzulafien. " |

$ 12. Wer den Beitimmungen diefer Befanntmachung zumiderhanket:
wird auf Grund der Vorfchrift des $ 3 der Bundesratzverordnung über Befugniiie
der NeichSbefleidungsitelle vom 22. März 1917 mit Gefängnis bi3 zu einem Jahr
und mit Geldftrafe bis zu zehntaufend Marf oder mit einer diejer Strafen beftraft.

Neben diefen Strafen kann auf Die in $ 3 der Bundesratöverorönung über Be-
fugniffe der Reichöbekleidungsftelle bezeichneten Nebenftrafen erfannt merven.

$ 13. Die Belanntmacdhung tritt fofort in Kraft.

Befanntmadhung der Reidhsbefleidungsitelle über
die zum Erwerb und zur Deräußerung von baumwollenen

Derbandftoffen berechtigte Stelle.
om 1. Dezember 1917.

Auf Grund des $ 1 Abfab 1der Befanntmadhung der Reichöbekleidunggftell:
über baummollene Berbanditoffe vom 1. Dezember 1917 wird die Hageda (Handels:
gejellichaftdeuticher Apothefer) in Berlin NW. 87, Dortmunder Straße 12, ala Stelle
bezeichnet, an welche und von welcher fünftig die dort genannten Verbandftoffe
veräußert werden Dürfen.

Beftanntmadung der Reidhsbefleiöungsitelle über
Zulajjung einer Ausnahme von S 6 der Bekanntmachung
über baumwollene Derbanditoffe vom 1. Dezember 1917.

om 15. Dezember 1917.
(Auf Grund der $$ 1 und 2 der Bundesratöverorönung über Befugniffe der Reid.
befleidungäftelle vom 22. März 1917 und des $ 11 der Belanntmachung der Reid:

befleidungsitelle über baummollene Berbandftoffe vom 1. Dezember 1917.)
Soweit Gewerbetreibende, deren ftändiger Gewerbebetrieb auf Kleinhandel

mit baumtollenen Berbandftoffen aus Web-, Wirk- und Stridwaren gerichtet it,
insbejondere Apothefen und Drogenhandlungen, verpflichtet find, die ärztlichen
Verordnungen auf VBerabfolgung derartiger Verbanditoffe bei der Einreichung
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rer Nechrung an Kranfentafjen und dergl. beizufügen, geht die im 86 der Befannt-
ung vom 1. Dezember 1917 aufgeftellte Pflicht, die Verordnungen zu fammeln

il ‚ur Grmöglihung einer Nachprüfung 6 Monate hindurch georönet aufzu-
 hahren auf die Kranlenlafje und dergl. über, Der die Verordnungen bon dem
seinhändler (Apothefer und dergl.) ausgehändigt worden find.

Befanntmadung
der Reichsbefleidungsitelle über eine fnderung der Aus-
nahmebewilligung zu $ 7 der Bundestatsverorönung vom
10. Juni / 25. Dezember 1916 für Lieferungen an Klein-
händler und Derarbeiter auf Grund der Bejheinigung IV.

om 1. Dezember 1917.
Die Ausnahmebemilligung I vom 21. Yuguft 1916/8. Januar 1917 zu $ 7

ser Bundesratöverordnung über die Regelung des Berfehrs mit Web-, Wirf-,
S;rid- und Schuhrwaren vom 10. Juni/23. Dezember 1916 wird geändert, twie folgt:

I.

Die Beftimmung unter d des Abjages 1 erhält folgende Fafjung:
d) der Abnehmer über dad Vorliegen diefer Borausjeßungen — mit

Ausnahme der Bedingung unter b — eine jederzeit miderrufliche
Beicheinigung der für ihn zuftändigen amtlichen Handels- oder Gemwerbe-
vertretung bejißt.

II.

Der Abfag 2 erhält folgenden Wortlaut:
Diefe Beicheinigung ift vom Snhaber aufzubewahren. Diejer

hat eine Abichrift der Befhheinigung por jeder Lieferung dem Lieferer
zu übergeben. Auf der Abjchrift ift genau die Perjon de3
Lieferers und der Gegenftand der Xieferung nad) Art und
Menge, fowie die Zeit der Lieferung zu vermerken.

Der Lieferer hat dieje Abjchrift bei feinem Rechnungspoppel auf-
zubewahren.

Befanntmadhung der Reidhsbefleiöungsitelle zur
Abänderung der Befanntmahung über die Erteilung von
Bezugsf&amp;heinen bei Abgabe gebraudter Kleidung und
Wälde vom 13. Oftober 1917 und Eritredung diejer

Befanntmahung auf Schuhwaren jowie Uniformen.
Bom 1. Dezember 1917.

(Nuf Grund der $$ 1.und 2 der Yundesratsverordnung über Befugniffe der Reichs-
otleidungsftelfe vom 22. März 1917 verbunden mit 88 11 und 19 der Bundesrats-
veiordnung über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strid- und Schuh-

waren vom 10. Suni/23. Dezember 1916.)
ttlihe Befhränfung der Bezugsfcheinerteilung gegen Abgabe-

befheinigung nur bei Oberfleidung.
831 892 Abjab 5 Sa 1 der. Bekanntmachung der Reichsbekleidungzftelfe

hber die Erteilung von Bezugsicheinen bei Abgabe gebrauchter Meidung und
S

Säle vom 13. Oftober 1917 erhält folgende Kaffung:
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aeenn auf Oberfleidung nad) Abjag 1 dürfen fürdiejelbe zu berforgeng,Perjon von Inkrafttreten diejer Belanntmachung bis 1. Auguft 1918 nur orte;
werden bis zu zwei Gegenftänden derfelben Art.” “

Bezugsiheine auf Shuhmaren bei Abgabe gebrauditen Shudwers:
5 2. Die Bejlimmungen in $$ 2 bis 4 der Belanntmadhung der Keiksper,..

dungsftelle über die Erteilung von Bezugsicheinen bei Abgabe gebrauchter Kein,
und Wälche vom 13. Oktober 1917 werden auf Schuhmmaren erftredt. Das in biefe,
Bejtimmungen für „Stüd” beftimmte gilt bei Schuhmwaren für „Paar“,

Eine Abgabebejheinigung für Schuhtvaren wird nur gegen Abgabe vo,
zwei nach Verwendungszwed (d. h. für Erwachfene einerjeit3 oder für Kinderandererjeitö) gleichartigen Paar Schuhen und Stiefeln mit Lederunterboden exteij,
falla fie nad) Entjeheidung der Abnahmeftelle od) jo gut erhalten find, daß fie ohne
erheblihe Snjtandjegungsarbeiten zum Straßengebraud fi) eignen. Befohlen
gilt nicht als erhebliche Inftandjegungsarbeit.

&amp; Auf Stoff oder Leder zur Herjtellung von Schuhmwaren wird ein Bezugsfcheinnicht erteilt.

Bezugsfheine auf bürgerlihe Dberklleidung bei Abgabe gebraudter
Uniformen.

$ 3. Die Beftimmungen über Oberfleidung in $$ 2 biö 4 der Befanntmachung
der Reichöbekleidungsftelle über die Erteilung von Bezugsiheinen bei Abgabe g-
braucdhter Kleidung und Wälche vom 13. Oktober 1917 werben auf Oberfleidungs-
ftüde von Militär-Uniformen und von Uniformen bürgerlicher Beamter erftredt.
Unter Anmweifung von $ 2 Abj. 4 der Befanntmadhung vom 13. Oftober 1917 find
auch für bezugsfcheinfreie Militär-Uniformen Abgabebefcheinigungen zu erteilen.

Bollftändige Uniformen, Männer:, Sünglings- oder Snabenanzüge gelten
im Sinne des $ 2 Ab. 1 der oben bezeichneten Befanntmadjung vom 13. Oktober
1917 jowie des Aufdrudes auf der Vorder- und NRüdfeite vorliegender Belannt-
madung al3 Mufter beigefügter Ubgabebefcheinigung ald „nad) Berwentungsztvcdgleichartige Stüde” beziehungaweite al3 „Stüde der gleichen Art”. Teile einer
Uniform und entfprechend verwendbare Teile eines Männer, $ünglings- oder
Stnaberranzuges gelten im Sinne diefer Beftimmungen ebenfalls als „nach Xer-
mwendungszwed gleichartige Stüde” beziehungsweife al3 „Stüde der gleichen Art“.
&amp;3 fann Daher 3. B. gegen eine Abgabebefcheinigung über ein bzw. zwei Wafferröde
(Überröde, Heine Röde, Literofen, Bordjadetts, Bergmannäfittel, Ulanfa, Uttilas,
Koller oder Marinejaden) ein Bezugsfchein ALL oder BII über einen Rod (Gehrod
oder eine Sad- oder Shortjade over dergleichen), gegen eine Abgabebefcheinigung
über einen Uniformmantel oder einen Uniformmantel und einen bürgerlichen
Mantel ein derartiger Bezugzichein über einen Überzieher oder Mantel oder
Umbang erteilt werben.

Auf Uniformen, foweit joldhe überhaupt bezugsicheinpflichtig jind, dürfen
Bezugsicheine gegen Abgabebejcheinigung nicht erteilt werden.

Geänderte Abgabebeiheinigung.
$ 4. Für die Abgabe gebrauchter Uniformen und Schuhmaren ift diejelbe

Abgabebefcheinigung zu verwenden wie für bürgerliche Kleidung.
Der erfte Bedarf an dem entfprechend diefer Bekanntmachung abgeänbertcn

und ihr al3 Mufter angefügten VBordrude R.B.St. 506 der Abgabebejcheinigung
geht den Kommiunalverbänden ohne Beftellung unentgeltlich zu; für Veftellung
weiteren Bedarf gilt $ I Biffer 4 der oben in $ 1 bezeichneten Belanntmadung
vom 13. Oftober 1917. Bor jeiner Verwendung find die vorhandenen Beftände
des Vordruds R.B.St. 450 aufzubraudhen. Der den Beftimmungen vorliegender
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gelanntmachung nicht entfprechender Aufdrud auf dem Vordiude R.St.B. S. 450
‚oht der Ausfertigung eines Bezugsicheins AII, BII nad; Maßgabe vorliegender
Aefanntmadung nicht entgegen.

Sgnlrafttreten, Übergangsbeftimmungen.
s 5. Diefe Bekanntmachung tritt fofort in Sraft.
Die bisherigen Vordrude der „Ubgabebefcheinigung für Schuhmwaren“ (Drud-

iacye Nr. 152) dürfen von den Annahmeftellen nicht mehr verwendet werden.
 ir nod) nicht eingelöfte, bisher gültige Abgabebefcheinigungen für Scuh-
waren (Drudjadye Nr. 152) dürfen Bezugsicheine D für Luzusihuhmaren von den
Ausfertigungäftellen nur nod) bis 31. Dezember 1917 erteilt werben.

Noch nicht eingelöfte Bezugsiheine D werben vom 1. März 1918 ungültig;
yie Gemwerbetreibenden dürfen fie von da ab nicht mehr annehmen.

Änderung bisheriger Beftimmungen.
86. 1. &amp;3 werden aufgehoben, und zwar mit fofortiger Wirkung, jomeit

nicht nad) $ 5 Diefer Belanntmadhung eine bejchränkte Musitellung des Bezugs-
iheins D für Lurusihuhmwaren nod) bis 31. Dezember 1917 zugelafjen und Die
Gültigkeit der bis dahin erteilten Bezugsicheine D bis Ende Februar 1918 aufrecht
rhalten tft:” a) \ 2 der Belannimadhung des Neichöfanzlerd über Cchuhmaren vom

23. Dezember 1916.
b) $ 2 der Ausführungsbelannimadung der NReich$belleidunggftelle zu

$8 1, 11 und 12 der Bundesratsverordnung vom 10. Suni/23. Dezember
1916 über die Regelung des Verkehrs mit Web-, Wirk-, Strid- und
Schuhmwaren vom 23. Dezember 1916.

2. Der $ 5 der Anmweilung der Reich3befleidungsitelle über abgelieferte ge-
tragene Uniformen vom 31. Januar 1917 (Mitteilungen Nr. 4 ©. 1) erhält folgende
xaflung:Sutlung Erteilung von Abgabebefheinigungen.

„5. Wegen der Erteilung von Abgabebefcheinigungen für gebrauchte Uni-
fornien ift nad) der Befanntmahung der Reichöbefleidungsftelle zur Abänderung
der Belanntmachhung über die Erteilung von Bezugöfcheinen bei Abgabe ge-
brauchter Kleidung und Wäfche vom 13. Oftober 1917 und Erftredung diefer Be-
fanntmadhung auf Schuhmaren jomwie Uniformen vom 1. Dezember 1917 zu ver-
fahren.”

3. Der $ 3der Ausführungsbeftimmungen der Reichäbefleidungftelle über ge-
tragene Kleidung, Wälche und Schuhmwaren vom 23. Dezember 1916 in der Faffung
des $1 Ziffer 2der oben in $ 1 bezeichneten Befanntmachung vom 13. Oftober 1917
erhält folgenden Wortlaut:

Ausftellung von Abgabebejheinigungen.
„Ss 3. Die Kommunalverbände haben die Befugnis, Abgabebeicheinigungen

zur Erlangung der Bezugsicheine AIL, BII und D (D nur nod) bis 31. Dezember
1917) zu erteilen. Sie fünnen diefe Befugnis auf die Stellen oder Perjonen liber-
‚ragen, deren fie jich zur Durchführung des Erwerbs getragener Kleidungs- und
Rälheftüde und getragener Schuhmaren bedienen.

.. (Belanntmadung über Bezugsiheine vom 31. Dftober 1916 $ 3 [bejchränft
gilltig noch bis Ende 1917], Ausführungsbefanntmadhung der Reich3befleidungzftelle
vom 31. Oktober 1916 $ 7 [befchräntt gültig noch bis Ende 1917], Befanntmachung
der ReichSbelleidungsftelle über die Erteilung von Bezugsfheinen bei Abgabe
gebrauchter Kleidung und Wäfche vom 13. Oktober 1917, Befanntmadung der
Reihsbefleidunggftelle zur Abänderung der Bekanntmachung über die Erteilung
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bon Bezugsicheinen bei Abgabe gebrauchter Kleidung und Wäfche vom 13, Oftohs
1917 und Erftredung diejfer Befanntmacdhung auf Schuhmwaren fotrvie Uniformen
vom 1. Dezember 1917; Bekanntmachung über Schuhwaren vom 23, Dezember
1916 $ 2 [bejchränft gültig noch bi8 Ende Februar 1918], Ausführungsbefannt.
madhung der Neich$befleidungsftelle vom 23. Dezember 1916 $ 2 [befchränft Gültie
noch bis Ende Februar 1918].)“

4. Die Ziffer II4, Sab 1 der Richtlinien der Reichöbekleidungsftelle fir die
Durchführung des Erwerbs, der Verarbeitung und Beräußerung getragene:
Stleidungs- und Wäfcheftüde, Uniformen und Schuhmaren vom 23. Dezember 191r
Mitteilungen Nr. 2 ©. 12) in der Safjung des $1 Ziffer 3 der oben in $1 bezeid,.
neten Belanntmacdhung vom 13. Oftober 1917 erhält folgende Zaflung: |

Ubgabebejheinigungen.
Um die Ausgabe von Abgabebejcheinigungen zur Erlangung von Bezugsicheinen

AII, BII oder D gegen Abgabebeicheinigung (D nur nod) bis 31. Dezember 1917)
überwachen zu fönnen, ijt e3 unerläßlich, jofort bei Ablieferung der Stüde fefzu-
jtellen, ob eine Abgabebejcheinigung verlangt wird oder nidt.

Befanntmadung
der Reihhsbefleidungsitelle über Beihhlagnahme der im
Befite von Althändlern und ähnlichen Gewerbetreibenden
befindlihen gebrauchten Kleidungs: und Wäjcheitüde,

Bom 29. Dezember 1917.
(Auf Grund der Bundesratsverordnung über Befugnijfe der NeichSbekleidungs-
ftelle vom 22. März 1917 in Verbindung mit der Belanntmacdhjung der Reichöbe-
Heidungsitelfe über Befchlagnahmen und Enteignungen durch die Reichbekleidungs:

jtelle vom 4. April: 1917.)
$ 1. "Gebrauchte Kleidungs- und Wälcheftüde, die zur Veräußerung oder

andermweitigen Bermwertung bejtimmt find oder fih im Belite von Gewerbe:
treibenden befinden, Deren Betrieb auf ven Erwerb, die Veräußerung oder ander:
meitige Verwertung der bezeichneten Gegenftände gerichtet ift,, werden bejclag-
nahmt, fomweit fie nicht von den Heeresverwaltungen oder der Marirteverwaltung
für ihren Bedarf in Anspruch) genommen find.

As jolche Gewerbetreibende gelten in3befondere : Althändler, Trödler, Tandler,
Monatsgarderobenhändler und Pfandleiher.

$ 2. Die Beichlagnahme wird fofort wirkjam.
$ 3. Die Bejiger der von der Beichlagnahme betroffenen Gegenftände find

verpflichtet, fie aufzuberwahren, pfleglich zu behandeln und die zu ihrer Erhaltung
erforderlihen Handlungen vorzunehmen.

$ 4. Un den beichlagnahmten Gegenftänden dürfen unbejchadet der Br-
fimmungen des 8 3 Veränderungen, insbejondere Ortsveränderungen, midt
vorgenommen werden. NRechtögefchäftlihe Verfügungen über fie find verboten.
Den rechtögejhäftlihen Verfügungen ftehen Verfügungen gleich, die im Wege
der Zmangsvollitredung oder Arreftvollziehung erfolgen.

Trob der Beichlagnahme find Verfügungen zugunftendes Kommunalverbandes,
in defjen Bezirk fich die beichlagnahmten Gegenftände befinden, zuläflig.

. Die von der Beihhlagnahme betroffenen Gegenftände find durch die
Bejißer dem nach $ 4 Abf. 2 zuftändigen Kommunalverbande zu melden.
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: Gegenftänden, die von der Beihhlagnahme betroffen find und fich nicht
An evahfam ber Beliters befinden, ift neben Dem Befiger aud) Der Gewahrfams-
 aber melbepflihtig. . | a

 Die Kommunalverbände haben nähere Anordnungen über die Meldung zu
rlaffen. Diele find auch berechtigt, dert Bejtand der von der Beichlagnahme be-
“ aenen Gegenfitnne durch Beauftragte feftitellen zu lafjen.
“ 5 6. Die beihlagnahmten Gegenftände, deren Übereignung an die Kom-
munalverbände nicht freihändig erfolgt, werden gemäß $ 2 der Bundesratsber-
ordnung über Befugnijle Der Neichöbelleidungsitelle vom 22. März 1917 und
der Belanntmadjung der Reichöbelleidungsitelle über Beichlagnahmen und Ent-
eignungen durch Die Neichsbelleidungsftelle vom 4. April 1917 auf, Antrag des
‚uftändigen Rommunalverbandes enteignet werden.
787, Zumiderhandlungen gegen die vorjtehenden Bellimmungen und Die
nach S5 Ab. 3 von den Scommunalerbänden zu erlafjenden Anorönungen werben
auf Grund der Vorfehrift des $ 3 ber Bundesratäverordrung über Befugnifje
her Reichsbekleidungsitelle vom 22. März 1917 mit Gefängnis bis zu einem Jahre
md mit Geldftrafe bis zu 10000 Mark oder mit einer diefer Strafen beftraft.

Neben viefen Strafen kann auf die in $3 der genannten Bundesrat3verordnung
bezeichneten Nebenftrafen erlannt werden.

8 8. Dieje Bekanntmachung tritt jofort in Kraft.

Derordönung, betreffend Anderung der Beflannt-
mahung über Säde vom 27. Juli 1916.

Bom 20. Dezember 1917.
(Auf Grund ded $ 3 de3 Gejeges über die Ermächtigung des Bundesrat3 zu mwirt-

Ichaftlihen Maßnahmen ufmw. vom 4. Auguft 1914.)
Artikel

An der Belanntmacdhung über Säde vom 27. Juli 1916 werden folgende
Anderungen borgenommen:

1. Sm $ 1 wird die Zahl 3800 erfeßt durch Die Zahl 3000.
Dem $ 1 wird ala Abjab 2 zugefügt:

„Der Reichöfanzler wird ermächtigt, die Borfchriften diefer Ber-
ordnung auch auf andere Säde auszudehnen.”

. Die 88 6, 7 und 8 find zu Streichen.

.$ 9 erhält folgende Fafjung:
„Xeere Säde dürfen. nur an die Reich8-Sadftelle oder an die Heeres-

verwaltungen oder an die Marineverwaltung zum Eigentum oder
zur Benußung überlaffen werden. An Dritte dürfen fie nur mit Ge-
nehmigung der Reichd-Saditelle überlaffen werden.“

4. $ 23 erhält folgende Faflung:
 „Die Reich3-Sadjtelle fanr: Beftimmungen über den Berfehr mit
Säden und die Behandlung von Säden erlajjen.”

5. $ 24 ift zu ftreichen.
6. m 8 28 Abi. 1 wird die Ver. 1 geftrichen.

Abi. 2 erhält folgende Fallung:
„Reben der Strafe fan auf Einziehung der Säde erkannt werden,

auf Die fi) die ftrafbare Handlung bezieht, ohne NRüdficht darauf, ob.
jie dem Täter gehören oder nicht.”

Artifel IL,
die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

m
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Ausfühbrungsbeftimmung VI
der Reidhs-Safitelle.

Bom 20. Dezember 1917.

(Auf Grund der 88 9 und 23 der Belanntmadung des Bundesrats über Sir
vom 27. Juli 1916 in Verbindung mit der Befanntmachung betreffend Änderung
der Befanntmadhung über Säde vom 20. Dezember 1917 und der Belanttmahun,

des Bundesrat3 über Ausfunftspfliht vom 12. Juli 1917.) ns

I. Beitandsanmeldung.
$ 1. Die Sadhändler und die Herfteller von Säden aller Art haben an

1. eine3 jeden Monats, alle übrigen Eigentümer von Säden, die mehr als 100 Stür
bejigen, haben am 1. de3 erften Monats eines jeden Stalenderbierteljahrz Ihren

DBeftand an Gäden der Reich3-Saditelle, Geihäftsabteilung, Berlin W. 35, Lüson.
ftraße 89/90, auf dem vorgefchriebenen Formblatt anzuzeigen.

$ 2. Die Sadbeftände der Heerevertwaltungen und der Marineverwaltun
unterliegen nicht Der Meldepflicht, Die übrigen im Eigentum des Reichs, der Bundes.
faaten und Eljaß-Lothringens befindlichen Beftände nur infoweit, alß fie in ihren
gewerblichen Betrieben Verwendung finden.

II. Bedarfsanmeldung.
33. Der Bedarf an Süden, fomweit er nicht aus den eigenen Beständen

gededt werben kann, ift erjtmals am 5. Januar 1918 für das erfte Vierteljahr 1918,
jobann biß zum 15. des leßten Monat3 eines jeden Kalendervierteljahrs für das
folgende Kalendervierteljaht bei der Reich3-Sadftelle, Gejhäftsabteilung, Berlin
w.35, Lüorftr. 89/90, auf dem vorgefchriebenen Formblatt anzumelden.

III. Berbraudstegelung.
3 4. Neue Säde aus reinem Papiergewebe und neue geilebte PBapierjäd

dürfen nur zu folchen Biveden verwendet werden, für Die fie von der Reiche-Sad:
ftelle freigegeben jind.

Keue Säde anderer Art dürfen nur mit Zuftinimung der Reichg-Cadfteite
in Benubung genommen werden.

Gebrauchte Säde, die fich für die Beförderung von menfhlichen Nahrunas-
mitteln eignen, dürfen für andere Zivede nicht benubt werden.

$ 5. Das Auftrennen und Berfchneiden von Gelpinftfäden ift verboten.
Das Auftrennen und Zerfchneiden von zerriffenen Gejpinftfäden zmeds Aus-

befjerung anderer Säde ift mit Zuftimmung der Reicdhe-Sadftelle geftattct.

IV. Überlaffung von mit Waren gefüllten Säden.
$6. Der Verkauf von Waren in Säden erfolgt entweder einjdliehlid

Sad oder unter mietsweifer Überlafjung des Sade2.
$ 7. Die miet3weife Überlaffung von mit Ware gefüllten Säden ift all-

gemein gejtattet, wenn jie zur Beförderung von menjhlihen Nahrungsmittelnienen.

Sind die Säde mit anderen Waren gefüllt, jo darf ihre miet3weile Über
laffung nur mit Zuftimmung der Reich3-Sadftelle erfolgen.

Die Benubungzfrift bei mietsweifer Überlaffjung beträgt 4 Wochen. Bei
Äberfchreitung diefer Frift ift für jede angefangene weitere Woche eine Miete
in doppelter Höhe in Rechnung zu ftellen. Über 8 Wochen darf die Benubungzfriit
nicht ausgedehnt werden. Die Säde dürfen nur zu den bei der miet3 eijen ber
laflung beftimmten Bmeden benubt werden. . Die Rüdgabe der Säde ifl durd
Bertragditrafe zu fihern. Die Vertragsftrafe muß mindeftens den doppelten
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guetrag ber bon Der Neih3-Sadftelle für gebrauchte Güde feftgefegten Verkaufs-
preife erreichen en bon Diejen Beflimmungen bedürfen der Genehmi=I er NEld) -Saultelle.

gung D° Cämtlihe Säde, mit "uanahme ber gellebten Papierfäde, die mit
are gefüllt von ben Verbrauchern einjchließlich Sad erworben find oder erworben
erben, jind nad) ihrer Entleerung burd) die Befanntmachung der Reich3-Sadftelfe
vom 7. Auguft 1917 in Anfpruch genommen und an die beftellten Sadhändler
nd Sammeljtellen gegen die vom NReicöfangler feftgejebten Höcftübernahme-
„reife abzuliefern.preife an Heered- und Marineverwaltungen ftellen nad) einem Überein-
tomnten beim Bezug bon Waren die erforderlichen Säde, mit Ausnahme ber
geflebten Bapierläde, jelbit. Sie haben ficd) verpflichtet, die Säde zurüdzugeben
oder gleichwertige Cäde ald Erjah zu liefern, wenn die Ware bereit3 in Säde
gefüllt oder es ihnen im einzelnen Fall nicht möglich ift, rechtzeitig Säde zur Füllung

inzufenden. -
en Se Berkäufer der Ware werben angetwiejen, den Wiedereingang derartiger
an die Heered- oder Marinevermaltungen gelieferter Säde forgfältig zu liber-
wachen und ber Neih3-Saditelle, Berwaltungsabteilung, Anzeige zu erftatten,
falls die Rüdlieferung nicht innerhalb 6 Wochen erfolgt.

v. Schlußbeitimmungen.
$ 10. Die Ausführungsbeftiimmung I der Reidi3-Gadjielle vom 27. Zuli

1916 und die Ausführungdbeftimmung III vom 16. Augufi 1916 werden auf-
ehoben.en $ 11. Die für die Beilants- und Bedarfsanmeldungen borgeichriebenen.

Sormblätter find bon den amtlihen Hanbelövertretungen oder bei der Reichs-
Sadjielle, Gejchäft3abteilung, Berlin W.35, Liübomftr. 89/90, anzufordern.

$ 12. Dieje Ausführungsbeftimmung tritt mit dem Tage der Verfündung
in Kraft.

Ausfühbrungsbeftimmung VII
der Reihs-Saditelle.

Bom 20. Dezember 1917.
$1. MS Sadleihanftalten werden nur foldhe Firmen zugelafien, die bereits

vor dem 1. Auguft 1914 Säde gemerb3mäßig vermietet und am 1. Juli 1917 einer
Beiland von mindeftens 10000 Leihfäden angemeldet haben.

Die Genehmigung wird von der Reicdh3-Sadjtelle widerruflidh erteilt.
sm alle eines jachlihen VBedürfniffes Tann die Reichg-Sadflelle von der.

Erfüllung der unter Abf. 1 feftgejegten Bedingungen abfehen.
_ 32 Die Reich3-Gaditelle beftellt Reviforen, um bie Erfüllung ber für Die
Sodleihanftalten gültigen Borjehriften zu prüfen. Die Sadleihanflalien find
verpflichtet, dem mit einem entiprechenden Ausweis verjehenen Revilor Die Be-
ihtigung der Gefchäftzräume zu geftatten und ihm fämtliche Geihäftsbücher
und die zur Prüfung erforderlihen Unterlagen vorzulegen.
 33. Die Sadleihanftalten dürfen die von der Reichd-Sadftelle zur miets-

weilen Überlafjung freigegebenen Säde nur für diefen Bwed verwenden.
 84. Die mietömweije Überlaffung von leeren Säden ift nur dann geftattet,
wennfiezurBeförderungvon menfchlihen Nahrungsmitteln dienen. ,
 Sollen die Säde zu anderen Zmweden veridendet werben, fo barf ihre ntiet3-

weile Überlafjung nur mit Zuftimmung ber Reich8-Sadftelle erfolgen.
‚Die Benugung bon mietsweife überlaffenen Säden zu anderen Zmeden als
den freigegebenen it verboten.
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$5. Die Miete beträgt pro Ead und Tag
1. für einen mindeitens 75 kg Schwergetreide fajjenden Sad Pf
2. für Heinere Säde 34 Pfennig. \

N B Die Benubungsfrifi bei mietsweijer Uberlaffung beträgt höchstens6 Wochen. 2

Ki Überihreitung diefer Srift ift daS Doppelte der in 85 feitgejegten Veträgeu zahlen.
j ° ber 3 Monate hinaus darf die Benugungsfriit nicht ausgedehnt erden

$ 7. Die Säde müffen heil und unverjehrt zurücigegeben erden.
Veränderungen oder Berfchlechterungen der Säde, Die durch den vertrags-

mäßigen Gebrauch herbeigeführt werden, hat der Mieter nicht zu vertreten.
- 88. Werden die Side nad Ablauf von 3 Monaten nicht zurüdgegehen

To ift außer der Miete eine Entihädigung für jeden fehlenden Scd zu bezahlen
Die Entichädigung beträgt:

1. für einen mindeftens 75 kg Schwergetreide fallenden Cad. 6,— M
2. für Heinere Güde .....esennnenenesnnenenenennnennen4,50

- Die Reih3-Sadftelle ijt befugt, die Höhe der Entjchädigung anderieitie
feftzujeßen, fall3 die Rüdgabe der Säde ohne Verjhulden des Mieters unmöglid
‚gemorden ilt. \

$ 9. Die Benugungsfrift wird gerechnet vom Tage der Aufgabe auf der
Verfandftation des Vermieters zur Beförderung bis zum Tage des Wiederein-
treffens der Säde auf diefer Station. Am Plage ift der Tag der Übergabe der
Säde maßgebend. u

$ 10. Die Koften für die UÜberjendung und Rüdjendung der Säde trügt
der Mieter mit Ausnahme der Koften, die dur) den Transport der Säde vom
Lager des Vermieters bis zur Verfandftation und zurüd eniftehen. Diefe. trägt
der Vermieter. Am Plate trägt der Vermieter die durch die Verfendung und
Rücfendung entitehenden Koften.

$ 11. Die Nusführungsbeftimmung tritt mit Dem Tage der Verkündung
in. Kraft.

en tig,

Beftanntmadung
zur Ergänzung der Ausführungsbeitimmungen zu der
Derorönung über den Derfehr mit Schuhfohlen, Sohlen-
jhonern, Sohlenbewehrungen und Ledererjagitoffen vom

4. Januar 1917. |
Rom 7. November 1917.

Auf Grund des $ 1 der Befanntmachung über den Verkehr mit Schuhlohlen,
Sohlenjhonern, Sohlenbewehrungen und Ldererjagftoffen vom 4. Januar 1917.)

Artikel I.

$ 1 der Ausführungsbeftimmungen zu der Verordnung über den Verkehr
‚mit Schubfohlen, Sohlenichonern, Sohlenbewehrungen und Ledererjaßfioffen vom
4. Sanuar 1917 erhält folgenden Ablab 2:. | |
 Die Erfabfohlen-Gefellichaft ift berechtigt, ihre Yuftimmung bon der Int-

richtung von Gebühren abhängig zu madhen. Der Reichsfanzler fan Grundjäße
über die Höhe der Gebühren aufitellen.

 Artitel I. |

Tie Beftimmung tritt mit dem Tage der Belanninahung in Kraft.
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Es SSETIEHT MIT EDEL,

Befanntmadhung,
petreffend weitere finderung der Befanntmahung der
Griagjohlen-Gejellihaft m. b. 9. vom 23. September 1917
(bezüglich Derbot der Heritellung und des Dertriebs von
sohlenijhonern und Sohlenbewehrungen, die ganz oder
| zum Teil aus Leder bejtehen).

Bom 22. Dezember 1917.

‚uf Grund det Belanntmachung, betreffend Ausführungsbeitimmungen zu ber
Nrordnung über den BVerfehr mit Schuhjohlen, Sohlenihonern, Sohlenbe-
vehrungen und Lebererjasftoffen, vom 4. Januar 1917 in Verbindung mit den
fanntmachungen, betr. Anderung diefer Ausführungsbeftiimmungen vom
" 1. August 1917 und vom 7. November 1917.)

Wrtifelll.
Ar die Stelle des 8 3 (Vertriebönerbot) der Bekanntmachung der Erjabjohlen-

öejelfichaft m. b. 9. dom 23. September 1917 mit Anderung vom 22. November
1917 treten die folgenden Vorjähriften:

Der Vertrieb der in $ 1 bezeichneten Sohlenjchoner und Sohlenbemehrungen
it vom 1. Januar 1918 an verboten, injoweit fie nicht aus fernigem Blarl-
oder Bodenleder ausgeftanzt find und nicht eine Stärte bon menigjtens 2 mm
pefigen. Nur der Vertrieb folder Sohlenfhhoner und Sohlenbemehrungen, Die
aus fernigem Blanf- oder VBodenleder ausgeftanzt find und eine Stärfe bon
wenigftend 2 mm haben, ift nocd) bis zum 28. Kebruar 1918 geftattet,
unter der Bedingung, daß die Kleinverfaufspreife für das Stüd

a) bei einer Länge von 2 bis gu 3em ......ecucee. 4 Pfennig,
b) bei einer Länge von mehr ald 3 em ............. 5

nicht überfchreiten.
Aufwendungen für Verpadung, Kartons und Ähnliches dürfen nicht bejonders

berechnet werden.

[4

Artikel II.

Diefe Beftimmungen treten am 1. Januar 1918 in Kraft. Gleichzeitig tritt
der $ 3 (Vertriebsverbot) der Belanntmachung der Erjagjohlen-Gefellihaft vom
23. September 1917 außer Kraft, ebenfo der $ 4 (Meldepflicht), infomweit er fich
auf die in Artifel I Ab. 2 diefer Befanntmachung verbotenen Sohlenigponer
und Sohlenbewehrungen bezieht. Jm übrigen find die in $ 4 borgejchriebenern
Meldungen binnen 10 Tagen nad) Eintritt des Vertriebgverbot3 (fpäteitens aljo
am 10. März 1918) zu eritatten.
 Anmerkung: Die fonftigen Beftimmungen der Belanntmahung pom
23. (21.) September 1917, in3bejondere das Herftellungverbot für ganz oder zum
Zeil aus Leder beftehende Sohlenfchoner, bleiben unverändert. Die Preisprüfungs-
tellen werden darauf achten, daß die in Artitel I borgefchriebenen Kleinverlauf3-
preife nicht überjchritten werden.

Erfaßjohlen-Gejellihaft m. b. 9.
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Befanntmadung Ur. 10
des Hauptverteilungsausfchujjes des Schuhhandels,

om 22. Dezember 1917.
Mit dem 31. Dezember 1917 hören die monatlichen Veftandsmeldunge,

an die Reichsbelleidungöftelle auf. '
Die Shuhhändler haben mit diefem Tage ihre Lagerbücdher abzufchliegen
Bom 1. Januar 1918 ab müffen alle Eingänge von neuen Schuhivarenander,

Hauptverteilungsausfhuß des Schuhandels monatlid in vereinfachter Form
gemeldet werden nad) folgenden Borjähriften: |

-1. Für die Meldungen ift ein vom Hauptverteilungsausihuß des Sun.
handelö angeordneter Vordrud (Nr. 21) zu verwenden, den jeder Schuhbändfer
bei feiner Schuhhandelsgefellihaft beziehen Tann.

2. Am erften Werktage eines jeden Monat ijt Die Anmeldung
Jämtlider Eingänge für den vergangenen Monat auszufhreiben
und zu jenden an den Hauptverteilungsausfhuß des Schuhhandels
Berlin ©.2, Neue Friedricdjitr. 23. '

Die erjte Meldung ift demnah am 1. Yebruar 1918 über die
Eingänge Des Monats Januar 1918 zu erjiatten.

3. jeder Schuhhändler hat eine Abjchrift der Anmeldung für fid, zurüdzu-
behalten und geordnet aufzubewahren.

4. Die Anmeldung umfaßt nur die eingegangenen Waren.
Bezahlte Waren, die noch nicht eingegangen find, jollen erft im Eingangs-

monat aufgeführt werden. "
5. Die Waren find nicht zum NRechnungsbetrage, jondern zum Geftehungs-

preije aufzunehmen, da der Geftehungspreis die Grundlage für die Zuteilung bildet.
Hauptverteilunggausfchuß des Schuhhandelß2.

Befanntmadung
der Reichsbefleidungsitelle zur Aufhebung der Befannt-
medung, betreffend die Sührung eines Lagerbudyes durd)

die Schuhwarenhändler, vom 28. Sebruar 1917.
Som 22. Sezember 1917.

Sul Grund des $ 8 Abjat 6 der Bundesratsperordnung über die Regelung des
Berlehrs mit Web-, Wirl-, Strid- und Shuhtvaren vom 10. Suni / 23. Dezember16.)

$ 1. Die Bekanntmachung der ReichSbefleidungsitelle, betreffend die yührung
eines Lagerbuches durch die Schuhmwarenhändler, vom 28. Februar 1917 wir
aufgehoben.

$ 2. Dieje Belanntmahung tritt am 1. Januar 1918 in Kraft.

Beftanntmadung,
betreffend Ausführungsbejtimmungen zu der Derorönung

über Atalfalien und Soda vom 16. Oftober 1917.
Som 183. Dezember 1917.

(Auf Grund der Verordnung über Äallalien und Sopa vom 16. Dftober 1911.)
$ 1. Hbalkalien und Soda forwie Pottafhe dürfen nur mit Genehmigungder

Bentralftelle für Agalfalien und Soda in Berlin abgefebt oder im eigenen Betriebe
des Erzeuger3 verwendet werden.
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Berfehr mit Darzerjagitoffen.

Die Bentralftelle it ermächtigt, Übalfalien und Soda jorwie Pottajche rrach
annger Keftimmung deö Neichdfanzlers für die Friegswirtichaftlihen Bedürfnifie
 rd zu nehmen. Wird die Übereignung verlangt, fo geht das Eigentum

die in Det Anordnung bezeichnete Stelle über, jobald die Unordnung dem
a fattung VBerpflichteten zugeht. Kommt eine Vereinbarung über den Preis“ur iberlaffung " g |

jr juftande, fo eeetest durch das NReihsihiedsgericht für Kriegäwirtichaft inYsrl endgültig Te .
Rn Sentraiftelle beiteht aus Abteilungen für Soda und Ahnatron, für Übkali
 ie für Bottalche. Sie unterfteht der Aufjicht des Reichsfanzlers.
0 g9, Mit Gefängnis bis zu jehs Monaten und mit Geldftrafe bis zu zehn-
taufend Mark oder mit einer diejer Strafen wird beitraft:

{. wer Übalfalien, Soda oder Pottafche ohne die im $1 Abf.1vorgefchriebene
Genehmigung abfegt oder verwendet;

3, wer den Bedingungen zumwiderhandelt, unter denen eine zu $ 1 Ab. 1
vorgejchriebene Genehmigung erteilt wird;

3. wer den auf Grund des $ 1 Ubf. 2 getroffenen Anordnungen zumider-
andelt.

geben der Strafe kann auf Einziehung der Stoffe erkannt werden, auf die
sich die ftrafbare Handlung bezieht, ohne Unterfhied, ob jie dem Täter gehören
„der nid)t.
” $3. Die Beftimmungen treten am Tage der Verkündung in Kraft. Sie
treten ar die Stelle der Ausführungsbeftiimmungen zu der Verordnung über
Kbalfalien und Soda vom 17. Dftober 1917.

Befanntmadhung
über den Derfehr mit Barzerjagitoffen.

Bom 1. Kovdember 1917.
uf Grund des $ 3 der Belanntmahung über den Berfehr mit Harz vom

7. September 1916.)
‘1. Die Vorichriften der Bekanntmachung über den Verkehr mit Harz

von 7. September 1916 werden ausgedehnt auf Harzerjasitoffe jeder Art, [oweit
nicht bereit3 eine Regelung duch die Belanntmachung über den Verkehr mit
Gumaronharz vom 5. Dftober 1916 und durch die Belanntmahung über Aus-
dehnung der Verordnung über den Verkehr mit Harz vom 22. Januar 1917 er-
folgt ift. '
| 8 2. Die Beitimmungen treten mit dem 5. November 1917 in Kraft.

Befanntmadung,
betreffend Ausführungsbeftimmungen zur Befanntmadhung
über den Derfehr mit Harzerfasjtoffen vom 1. No-

vember 1917.
om 1. November 1917.

uf Grumd de $ 3 der Bekanntmachung über den Verkehr mit Harz vom 7. Sep-
tember 1916 in Verbindung mit $ 1 der Befanntmahung über den Verkehr mit

Harzerfagftoffen vom 1. November 1917.)
 34. Wer mit Beginn des 10. November 1917 Harzerjagftoffe im Sinne des
at Bekanntmachung über den Verkehr mit Harzerfahftoffen vom 1. November
17 im Gewahrjam hat, ift verpflichtet, die Beftände getrennt nad, Eigentümer,
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Sonjtige wirtichaftlide Maßnahmen.

Arten und Sorten in handelsübliher Bezeichnung unter Angabe der Ma.
des Eigentümers und des Lagerungsort3 und unter Beifügung verfiegelter Prob
dem Kriegaausihufje für pflanzliche und tierifche Ole und Fette, ©. m. y 5
Geltion Schellad, in Berlin bis zum 25. November 1917 durch eingefchriehen.,
Brief anzuzeigen. en

Mengen die jid) mit Beginn des 10. November 1917 unterwegs he
ind von Dem Empfänger anzuzeigen.

Wer Stoffe der im Abf. 1 bezeichneten Art erzeugt oder ohne Genrehmigun.
de3 Kriegsausichuffes für Dle und Fette in Berlin erwirbt, Hat dem Kriegen
ihuffe die im Vormonat erzeugten oder erivorbenen Mengen biß zum 10. ie...
Monats durch eingejchriebenen Brief anzuzeigen, jofern nicht andere Bereinbar
getroffen find.

$ 2. Der Kriegsausichuß Hat ji) innerhalb 3 Wochen nach Erhalt der Anzeig
zu erklären, ob er die Ware übernehmen will. Geht innerhalb diefer Frifi in
Erflärung nicht ein, oder erflärt der Kriegsausihuß, daß er die Ware nicht über.
nehmen mill, jo erlijht Die Lieferungspflict., Erfärt der Kriegsausihuf, y.
angemeldete Ware übernehmen zu wollen, jo ift fie auf fein Verlangen unper.
zügli) an die von ihm angegeberre Udrefje zu verladen.

Das Eigentum geht auf den Kriegsausichuß in dem Zeitpunkt über, in welchen
Die nn agmeerflärung dem Eigentümer oder dem Snhaber des Getwahrfamszugeht.

Vom Kriegsauzfchuß übernommene Beitände find feitens der Gemahrfam.
Halter mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu behandeln und in handelte.
üblicher Weije zu verjichern. |

$ 3. Wer aus dem Ausland Stoffe der im $ 1 Abf. 1 bezeichneten Art ein-
führt, ift verpflichtet, den Eingang der Ware im nland dem Sriegsausichufie
für pflanzliche und tierifche Ole und Fette, ©. m. b: H. in Berlin unter Angab:
der Menge, der Arten und Sorten, Des Einfaufspreijes und des Aufbewahrung:
ea unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat durch eingefchriebenen Brief zuerfolgen.

AS Einführender im Sinne diefer Verordnung gilt, wer nad) Eingang der
Ware im Inland zur Verfügung über jie für eigene oder fremde Rechnung ke-
rechtigt ift. Befindet fich der Verfügungsberechtigte nicht im Inland, fo tritt
an feine Stelle der Empfänger. |

$ 4. Wer aus dem Ausland Stoffe der im $ 1 Abj. 1 bezeichneten Art er-
führt, Hat fie an den Krieggausichuß zu liefern. Er hat jie bis zur Abnahme mit der
Sorgfalt eines ordentlihen Kaufmanns zu behandeln, in handelsüblicher Weije
zu verjichern und auf Abruf zu verladen. Er. hat fie auf Verlangen des Kriegs:
ausschuffes an einem von diefem zu beftimmenden Orte zur Bejichtigung zu Stellen
oder Proben einzujenden.

Der Kriegsausihuß Hat fich unverzüglich nad) Empfang der Anzeige oder
nach der Befichtigung oder nad) Empfang der Proben zu erflären, ob er die Stoffe
übernehmen will. |

Das Eigentum geht auf den Krieggausfhuß über mit dem Zeitpumit, m
weldhem die Übernahmeerflärung mit Einführenden oder dem Snhaber ded Ör-
wahrjams zugeht.
 85. Der Kriegdausfchuß jest für die von ihm übernommenen Stoffe den

Übernahmepreiß feft. \
St der Verpflichtete mit dem bon dem Kriegsausjchuß angefebten ‘Breit

nicht einverftanden, fo fett Die Höhere Vermaltungsbehörde, die für den Dit zur
ftändig ift, von dem aus die Lieferung erfolgen foll, den Preis endgültig fell. Die
höhere Berwaltungsbehörde beftimmt darüber, wer die baren Auslagen des Ber
fahrens zu tragen hat. Der Verpflichtete hat ohne Rüdficht auf die endgültige

finden,

jedes
ungen
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zeftjtellung des Preijes zu liefern, der Krieggausihuß vorläufig den von ihm
icftgefekten Preis zu zahlen. . |

KT E Die Zahlung erfolgt fpäteftens 14 Tage nad) Abnahme der Ware. Für
sreitige Reftbeträge beginnt die Frift mit dem Tage, an dem die Entjcheidung
Ver nöheren Verwaltungsbehörde dem Krieggausichuffe zugeht.

g 7. Dieim $1 bj. 1 aufgeführten Stoffe dürfen nur mit Zuftimmung des
arieggausichufles verarbeitet werben. Das Verbot der Verarbeitung jchließt das
per Hofflihen Veränderung ein.

Hies gilt nicht für die Verarbeitung, die zur Erfüllung eines unmittelbaren
Auftrags einer Heered- vder Marinebehörde notwendig ift, fofern mit der Ver-
arbeitung bereitö vor dem „snkrafttreten Diefer Belanntmacdhung begonnen war.
Bon folhen Verarbeitungen ift jedoch dem Kriegausjchuß unverzüglid) Mitteilung

maden.“ ‘E Mit Gefängnis bi zu jeds Monaten oder mit Geldfirafe bis zu zehn-
taufend Mark wird beftraft:

1. wer die im $$ 1, 3 und87Ab. 2 vorgefchriebenen Anzeigen nicht recht-
zeitig erjtattet oder mer miljentlich faljche oder unvollitändige An-
gaben madt,

2. wer den Vorjchriften des $ 2 Abf. 1 Sat 2, des 8 A Abi. 1 oder des $ 7
Adf. 1 zumiderhandelt.

Keben der Strafe fan auf Einziehung der Stoffe erfannt werden, auf die
fich die ftrafbare Handlung bezieht, ohne Unterjchied, ob fie dem Täter gehören
oder richt. “

$ nn Die Beitimmungen treten mit dem 5. November 1917 in Kraft.

Befanntmadung,
beireffend Anderung der Derorönung über den Derfehr

mit Eumaronharz vom 5. Oftober 1916.
Zum 22, November 1917.

(Anf Grund des $ 3 des Gejekes Über die Ermächtigung des Bundesrats zu mwirt-
ihaftlihen Maßnahmen uji . vom 4. August 1914.)

Artikel L

$ 5 Abf. 2, $ 6 und $ 7 der Verordnung über den Berlehr mit Cumaron-
harz vom 5. Oftober 1916 erhalten folgende Faltung:

$ 5 Abi. 2. Sit der Erzeuger mit dem angebotenen Preife oder der Erwerber
mit dem bon dem Kriegausichuffegejorberien Preije nicht einverftanden, Jo wirdder Breiß von dem Neichsichiednsgerichte für Kriegswirtichaft endgültig feftgefekt.
Das Reichsfchiedsgericht entjcheidet auch über alle fonftigen Streitigkeiten, Die jich
zwilchen den Beteiligten aus der Aufforderung zur fäuflihen Überlafjung jomwie
aus der Überlaffung und aus der Abgabe des Cumaronharzes durch den Friegs-
ausichuß ergeben. E3 bejtimmt auch darüber, wer die baren Auslagen des
Verfahrens zu tragen hat. |
.. 36. Der Verpflichtete Hat ohne Rüdficht auf die endgültige Feftfebung des
Übernahmepreifes zu liefern. Der Krieggausihuß hat vorläufig den von ihm
für angemeffen erachteten Preis zu zahlen.

‚Das Recht, eine Preisfeftiegung durd) das Reichsfchiedsgericht zu verlangen,
erliicht, wenn der Verkäufer oder der Abnehmer nicht unverzüglid nad) Mit-
teilung des Preisangebot3 oder der Vreisforderung feitens des Kriegsausichuffes
davon Gebrauch machen.
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$ 7. Der Reichöfangler erläßt Beftimmungen darüber, in weldyer Zufammen.
jegung das Reichsjhiedsgericht für Kriegsmwirtiaft in den ihm Durch Diefe Re,
ordnung übermwiejeren Sachen entjcheidet.

Artifel II.

Diefe Verordnung tritt mit dem 26. November 1917 in Kraft.

Befanntmadung, betreffend Anderung der Aus-
führungsbeftimmungen zu der Derorönung über den

Derfcehr mit Cumaronharz vom 5. OTtober 1916.
om 22, Kovember 1917.

(Auf Grund des $ I der Verordnung über den Verlehr mit Kumaronharz vom
5. Oftober 1916.)

Wrtifell.
Die 88 1, 3 und 4 der Ausführungsbeftimmungen zur Berordntung über den

Verkehr mit Cumaronharz vom 5. Dftober 1916 erhalten folgende Faffung:
$ 1. Das Reihsichiedsgericht für Kriegsmirtichaft enticheidet in den Fällen

des $ 5 Abf. 2 der Verordnung über den VBerfehr mit Cumarondharz in der Be-
jebung von drei Mitgliedern. Den Vorfig führt der VBorfigende des Neichzfchieds-
gericht3 oder jein Vertreter. Die beiden Beiliber find den Mitgliedern de3 jtändigen
Ausichuffes für Cumaronharz ($ 3) zu entnehmen, mit der Maßgabe, daß je ein
Beiliber dem Sreije der Erzeuger und dem reife der Verbraucher angehören
joll. Auf das Berfahren finden die Borjchriften über das Verfahren vor den
Reihsichiedsgericht entiprechende Anmendung.

$ 3. Die Preife gelten für Lieferung ausjchlieplich Verpadung. Der fländige
Ausfhuß für Cumaronharz beftimmt, welche VBerpadung jeiveilig anzumenden f
und welche Preile dafür in Anjab gebracht werden dürfen.

Die Mitglieder des Ausichufjes werden vom Reichöfanzler ernannt; fie folfen
ven Freien der Herfteller und der Verbraucher von Cumaronharz entnommen
werden. Den Borligenden ftellt ver Kriegdausihuß für pflanzliche und tierische
Ole und Fette. |

Wird eine Verpadung verwendet, die den auf Grund des Ab}. 1 erlafjenen
Beltimmungen nicht entjpricht, fo geht ein während der Beförderung etwa ent-
tandener Berluft zu Laften des Erzeugers, e3 jei denn, daß der Verluft aud) bei
der Verwendung Der vorgejchriebenen Verpadung entjtanden wäre.

$ 4. Die Vorfchriften der $$ 2 und 3 find auch für die Entjcheidung des
Neichsichiedsgerichts für Kriegsmirtichaft bindend.

Urtifel II.
Die Beitimmungen treten mit dem 26. November 1917 in Kraft.

Befanntmadhung
zur Anderung der Ausführungsbejtimmungen über den

Derfehr mit Zündwaren vom 16. Dezember 1916.
um 29. Dezember 1917.

I,

Auf Orund des $ 1 der Verordnung über den Verfehr mit Zündwaren bon
16. Dezember 1916 werden die Ausführungsbeftimmungen über den Verlehr mit
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Verkehr mit Zindwaren.

ssmaren vom 16. Dezember 1916 in der Faffung der Bekanntmachungen von
aenar 1917 und 8. Oltober 1917 wie folgt geändert: Sure
ar m $ 1 treten am Stelle der Abfäge A und C folgende Vorchriften:

"x, Bei Abgabe durch den Herfteller darf der Preis folgende Säbe nicht
überfteigen (Habrikpreig)

1. 1. für Sicerheitshölger und überall entzündbare Hölzer in einer
Länge bis zu 70 Millimeter in Schachteln zu je 60 Stüd

für ’/, Kifte zu 1000 Bad zu je 10 Schachteln 400,00 Marf,
für ?/, Kiften zu je 500 Bad .......222... 405,00 „
für %/, Kiüten zu je 250 Bad 2.2.2220... 407,50
für 2%, Kilten zu je 100 Pad ............ 410,00 „;

2. für imprägnierte bunte Hölzer die unter A I 1 genannten Süße
mit einem Zujchlag von je 40 Marf;

3. für weiße oder bunte flache Hölzer in Schachteln zu mindefteng
je 50 Stüd die unter A I 1 genannten Gäße mit einem Zufchlag
von je 50 Mark. N

II. für Sihherheit3- und überall entzündbare weiße Hölzer in einer
Ränge bis zu 70 Millimeter
1. in Schachteln oder Koffern zu je 600 Gtüd

für !/, Kifte zu, 1000 Schadteln oder Koffern 390,00 Maxf,
für ?/, Kitten zu je 500 Schachteln oder Koffern 395,00
für %/, Kiften zu je 250 Schachteln oder Koffern 397,50
für 20/,, Kiften zu je 100 Schachteln oder Koffern 400,00 „;

2. in Schachteln oder Koffern zu je 480 Stüd
für Y Kifte zu 1000 Schachteln oder Koffern.. 330,00 Mark,
für ?/, Kiften zu je 500 Schadteln oder Koffern 335,00 _,
für %, Kiften zu je 250 Schachteln oder Koffern 337,50
für 20/,, Kiften zu je 100 Schachteln oder Koffern 340,00 „;

3. in Schachteln oder Koffern zu je 300 Stüd
für 1/, Kifte zu 1000 Schachteln oder Koffern.. 215,00 Mark,
für ?/, Kilten zu je 500 Schachteln oder Koffern 220,00
für */, Kilten zu je 250 Schachteln oder Koffern 222,50
für 7%/,, Kiften zu je 100 Schachteln oder Koffern 225,00

c. Beim Verkauf im Kleinhandel darf der Preis nicht überfteigen
für die unter A I 1 genannten Zündhölger

—

für daS Bad zu 10 Schaditeln .....rr20..... 50 Bfennig.
für eine Schadtel .......errecseeennnnn ed

für die unter A I 2, 3 genannten Zündhölzer
für das Pad zu 10 Schaditeln ....n.ucne..... 5,
für zwei Schadteln ......-ercnneeneneenenn 1 „

für die unter A IT 1 genannten Zündhölger
für die Schachtel oder den Koffer ............ 50,

für die unter A II 2 genannten Yündhölzer
für die Schachtel oder den Koffer ............ 42

für die unter A II 3 genannten Bündhölzer
für die Schadhtel oder den Koffer ............ 28

Kleinhandel ift jeder Verkauf an den Verbraucher.
2. 5m $ 3 Abf. 1 werden Hinter „Preife” die Worte eingefchaltet:

„und Die im $ 2 bezeichneten Bedingungen”.

11.

die Beftimmungen treten mit dem Tage der Verfündung in Kraft.
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Derordönung über Sammelheizungs- und m
wajjerverjorgungsanlagen in Mieträumen,

"Bom 2. November 1917.

(Auf Grund des $ 3 des Gejeßes über die Ermädjtigung des Bundesrats
Ihaftlihen Maßnahmen ujw. vom 4. Auguft 1914.) -

$ 1. Gemeinden mit mehr al3 zwanzigtaufend Einwohnern find berpflicie
andere Gemeinden find berechtigt, Schieditellen zu errichten, welche die in Ye
$$ 2 bis 7 fejtgejeßten Befugnijje haben. Die Landeszentralbehörden oderdi |
von ihnen bejtimmten Behörden können die Errihtung bon Schiedäftelfenau
in Gemeinden, die nicht mehr al$ zwanzigtaujend Einwohner haben, ANordnen.
Schiebsftelle Fann aud) ein Einigungsamt oder die amtlide Stelle fein, der dis
Unterverteilung der Hausbrandfohlen obliegt. |

- Die Errichtung der Schiedgitelle ift von der Gemeindebehörde in ortZühlicher
Weile befanntzumacen. | is

Die Landeszentralbehörde oder die von ihr beflimmtie Behörde Fan
flimmungen über Die Zufammenfegung der Schiedäftelle erlaffen. e.

82. Die Schiedäitelle fann beftimmen,
1.. in welcher Weije ein Vermieter Die Menge bon Heigitoffen, die er nad,
 Unordnung der zuftändigen Behörde während des Winters 1917/18

‚.verwendendarf, auf beftimmte Zeiträume (Monate, Wochen, Tage) au
verteilen und in welchem Umfang er die-Sammelheizungs- und Warm-
wafjerverjorgungsanlagen der Mieträume in Betrieb zu halten hat;

2. ob und in welcher Höhe der Mieter einen Anfpruch auf Minderung
 bei Mietzinjes oder der bejonderen Vergütung für die Heizung oder

Warmimajjerderjorgung geltend machen fan, wenn die dur Anord-
‚nungender zuftändigen Behörde oder Durch Enticheidung der Schieda-
ftelle (Nr. 1) feftgefeßten Leiftungen des Vermieter3 an Heizung der; Mieträume und SGeferung bon warmem Wajjer Hinter dem vertrag:
mäßigen Umfang diejer Leiftungen zurüdbleiben;

3. ob der Mieter, menn die Borausjegungen der Nr. 2 vorliegen, berechtigt
iit, das MietöverhältnisS ohne Einhaltung einer Kündigungsfrift zu
fündigen. on \

Die Beitimmung Tann durd, allgemeine Anordnung oder auf Anrufen des
Bermieterd oder des Mieterö im einzelnen Falle getroffen werden. Allgemeine

nm aen ind von der Schiedftelle in ortsüblicher Weije öffentlic) befaunt-umaden.
j $ 3. Die Schiedsftelle entjcheidet nad) billigem Ermelfen. Shre Entjcheidung
it unanfechtbar. |

Werden nach der Enticheidung von der zuftändigen Behörde neue Anord-
nungen, in3bejondere über die Zuteilung oder die Verwendung don Heizjtoffen
getroffen oder tritt fonft eine Anderung der bei Erlaß der Entjcheidung beftehenden
tatfächlichen Verhältnilfe ein fo fönnendie Beteiligten Die Entjcheidung der Schied?-
ftelle erneut antufen. | |

$ 4. Die Beitimmungen der Schiedsftelle gelten,al3 vereinbarte Beltimmun-
gen des Miet3vertragd. Soweit der Vermieter die Anordnungen der zuftändigenBehörde und die Beflimmungen der Schiedäftelle über Die Verwendung der Heiz
ftoffe und den Betrieb der Sammelheizungs- und Warmmafferberforgungsanlagen
erfüllt, find weitergehende Anfprüche des Mieter3 ausgefchloffen. u

$ 5. Hängt die Entfcheidung eines Rechtzftreit3 ganz oder zum Teil von der
Entjcheidung der Schiedäftelle ab, jo hat das Gericht auf Antrag einer Partei
a aneit daß die Verhandlung bis zur Enticheidung der Schiedäftelle auszu-een jei.

Arm.

ZU toi,
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SOUYELJIEHUNG DET WUSANILAITEN.

6, Zit eine Entjheidung gemäß $ 2 Rr. 1 von dem Vermieter und dem
oder von bem Vermieter gegen mehrere Mieter desjelben Haufes oder von

Mietern desjelben Haufes beantragt, jo fann die Schiedsftelle die Ver-
 fung und Entfcheidung über die Anträge verbinden.
 au Soweit diefe Verordnung feine Vorjchriften enthält, regelt der Reichs-
 ler das Verfahren vor der Schiedgftelle. Das Verfahren ift gebührenfrei; die
u epäitelle bejtimmt, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat.
TS Die Anwendung diefer Verordnung fanrr durch Vereinbarung der

richt ausgefchloffen oder bejchränft werden.
9. Tiefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Sie Schiedstelle fann die ihr übertragenen Beitimmungen mit rüdtwirkender
+ pom 1. Oftober 1917 an treffen.
Die Zuftändigfeit der Schiedäitellen und Die Anwendung der Borichriften

yiejer Nerordnung wird nicht Dadurd) ausgejchlofjen, dak ein die Anfprüche wegen
yiung von Mieträumen oder Lieferung bon warmem Wajjer betreffendes Ver-
fahren vor den ordentlichen Gerichten anhängig ift.

Mieter
nebre ren

Narietent 1
Ki

kraf

Befannttnahung
iber die Sicyerftellung des Betriebes der Gasanitalten.

Som 2. Kovdember 1917.

Auf Öieumd der $$ 3, 5, 6 und 7 ber Belannimacdhung über Elektrizität und Gas
fowie Dampf, Drudluft, Heiß» und Leitungswafjer vom 3. Dftober 1917 als
Nachtrag zur Verordnung Des Neihstommijjars für Cleftrizität und Gas vom

6. Auli 1917, betreffend GSicheiftellung des Betriebes der Gasanftalten.)
1. In der Verordnung vom 26. Juli 1917 und den zugehörigen Ausführungs-

beitimmmungen tritt an die Stelle des NReichefommiljars für Elektrizität und Gas
überall der Neihsfommiljar für die Kohlenverteilung.

2, für jedes in ftaatlihem oder fommunalem Betriebe ftehende Gasverfor-
qungsunternehmen fann der Reihfommilfjar für die Kohlenverteilung auf Antrag
ver Staat3- oder iommunalbehörde, der das Unternehmen unmittelbar unterfteht,
tiefer den Erlaß der Ort3vorjchriften übertragen, während die anderen Aufgaben
der Vertrauensleute eine von ihr bezeichnete Dienftjtelle oder Perfon übernimmt.

Cine Verpflichtung der Bezeichneten auf ihre Obliegenheiten nach der Be-
fannimachung des Bundesrats vom 3. Mai 1917 entfällt, jomeit e3 fich dabei um
Staats- oder Kommunalbeamte handelt.

Sasverjorgungdunternehmungen, die fi) zum Zeil in jtaatlihem oder fom-
numalen, zum anderen Teil in privatem Belt befinden (gemijchtwirtichaftliche
Unternehmungen), gelten al3 Staat3- oder Kommunal- oder private Unternehmen,
je nachdem der Borjißende des Auflichtsrats Vertreter des Staats, der Kommune
oder deö beteiligten privaten Kapitals üt.

3. Rüht die Gejamtgasabgabe eines Werkes erkennen, daß Die getroffenen,
den Gasverbrauch einjchränfenden Maßnahmen in ihrer Wirkung das auf Grund
der Berordrtung vom 26. Yuli 1917 und der zugehörigen Ausführungsbeftimmungen
erwartete Ergebnis haben, jo kann der Reihstommiffar für die Kohlenverteilung
widerruflid, genehmigen, daß die den Verbrauch einichränkenden Beitimmungen
nur mjoweit Anmendung finden, al3 die zuftändigen örtlichen Organe (vergl.
Ziffer 1 der Verordnung vom 26. Juli 1917 und Ziffer 2 diefer Befanntmachung)
u zur fortgejegten Aufrechterhaltung des erzielten Ergebniffes für erforderlichen.

serner bejtimme ich, daß die Ausführungsbeftimmungen zur Verordnung
vom 26. Juli 1917, betreffend Sicherftellung des Betriebes der Gasanftalten,
folgende Faffung erhalten:
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Sonftige wirtjchaftliche Mahnahmen.

1. a) Der Abjab des gegen Entgelt abgegebenen Gajes joll bis auf mei...
jo geregelt werden, daß die Verbraucher, die jchon im vorigen Jahre Gas hr
zogen haben, jeßt von Monat zu Monat oder in anderen für die Ablefung ve
Gasmeifer üblichen Zeiträumen insgefamt nicht mehr als 80% ihres vorjäkr; rn
Bezuges erhalten. gen

b) Sit jeit dem Borjahre der Heiziwert des Gajes nachgewiefenerma
jtiegen oder gejunten, jo vermindert oder erhöht jich die eingejchränfte Ga
menge im gleihen Verhältnis.

c) Außer der auf Grund bon a und b zugeteilten Gadmenge können Gasye,.
braucher noch) fernere 10%, ihres vorjährigen Verbraucyes bewilligt erhalten _
doc im ganzen feinesfalld mehr als ihre vorjährige Bezugsmenge —, wenn
zur Beleuchtung ausfhließli Gag verwenden. ‘

d) AS Borjahr gilt jtändig das Kalenderjahr 1916.
2. Bleibt unverändert.
3. Gasmwerke, in deren Ubgabegebiet bereits im VBorjahre Einfehräntungen

des unter Ziffer 1 der Ausführungsbeftiimmungen fallenden Gasverbraudis ..
ftanden, fürmen bei dem Neihhsfommiljar für Die Stohlenverteilung beantragen
daß die jegige Einfchränfung entfprechend vermindert wird. .

4. bi3 6. Bleiben unverändert
Dieje Beitimmungen treten mit dem Tage ber Belanntmahung in Straft,

Der Reihstommillar für die Kohlenverteilung.

ben NR:
SDe zugs-

Ale Zufhriften in Angelegenheiten, die diefe Befanntmad;ungen betreffen
find zu richten an den ’

Reihsfommifjar für die SKohlenverteilung (Wbteilung
Gas und Waffer bzw. Abteilung Elektrizität), Berlinsw. L,
Königgräßer Str. 28. |

Dradtanjhrift: Kraftlichtfohle. |
Ferniprecher: Berlin, Amt Nollendorf Nr. 4253 und 4254.

Befanntmadhung
über die Einjchranfung des Derbrauds elektrifcher Arbeit,

Som 2. Kobember 1917.
(Auf Grund der Bekanntmachung über Elektrizität und Gas fowie Dampf, Drudluft,
Heiß- und Leitungswalfer vom 21. Suni 1917 und der $$ 1, 3 und 6 der Belannt:
machung über Elektrizität und Gas jowie Dampf, Drudluft, Heiß- und Leitungs-

walfer vom 3. Oftober 1917.)

Berbraudsregelung.
$ 1. a) Der Verbrauch) der eleftriichen Arbeit wird eingefchränft Jowohl bei

den Berbraudhern, die fie von einem Stromverjorgungsunternehmen beziehc,
als auch bei denen, die fie in eigener Anlage (Einzelanlage) erzeugen.
 b) Der Verbrauch wird für alle Verbraucher von eleftriiher Arbeit, aljv

auch für Friegsnotmwendige Betriebe, eingejchränft, und zwar im allgemeinen auf
80% des Berbrauds im gleihen Monat des Kalenderjahres 1916. Sit Der
Verbrauch im Bergleichömonat aus bejonderen Gründen außergemöhnlidge
mwejen, fo fann ein anderer Zeitraum zugrunde gelegt werden. Erfolgt Die Ablejung
des Gleftrizität3zählers an anderen Tagen ald am Monatserften, fo find die biher
üblichen Ablefezeiträume für die Bemeffung der Einjchräntung maßgebend. _

ce) &amp;3 bleibt vorbehalten, einzelne Verbraucher in ftärferem Maße als auf
80% Des Verbrauchs bon 1916 einzufchränfen.
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Einfchränfung des Verbrauchs elektrifcher Arbeit.

d) Kriegänotwwendige Betriebe, Deren Verbrauch infolge von Erweiterungen
ogenüber den de3 gleichen Monats des Jahres 1916 weentlich gejtiegen it, werben

nf 30%, des Durhjähnittöverbraudhs der Monate Auguft, September und Oftober
‚017 cingejhränft. Können bei bejonders frieganottvendigen Betrieben die Ber-
sranchszahlen bam. die DurhichnittszahlenbonAuguftbisDitober 1917 zum
Rorgleid) nich! herangezogen werden, jo wird der Verbrauch nad) billigem Er-
chen geregelt." NEr Betriebe, Die befonders krieganotwendig oder im nterejfe de? öffent-
iichen Zebens und der öffentlichen Sicherheit dringend notwendig find, Tann auf
trag die Cinjehränfung des Verbraud3 eleftrifcher Arbeit teilmeife oder ganz
außer Kraft gejeßt werden. Bon jeder berartigen Genehmigung ijt dem Neich3-
tommiffar für die Kohlenverteilung Mitteilung zu machen.

f) Verbraucher, die vor \suerafttreten Diejer Belanntmadhung bereit3 Ein-
ichränfungen de Verbrauchs eleftriicher Arbeit vorgenommen hatten, fönnen Be-
rfichtigung bei Durchführung der Beftimmungen diejer Belanntmadhung bean-
tragen.

’ ge) Die Regelung des Verbrauchs — bei neu hinzutretenden Abnehmern die
Sejtjebung Dded zulälfigen Verbrauds — erfolgt für Frieggnotwendige Betriebe
durd) die Kriegsamtäitelle ($ 7), für alle übrigen Verbraucher durch die, Ktom-
nunalbehörde (88 5, 8), in beiden Fällen im Einvernehmen mit dem Bertrauens-
narn ($ 4). Bei der Durchführung find die vom Reichsfommiffar für die Kohlen-
verteilung herausgegebenen Richtlinien zu befolgen. Kommt eine Einigung zrilchen
Yem Xertrauensmann und der Frieggamtöfielle bzm. der Kommunalbehörde
nicht zuftande, fo entjcheidet der Reichtommiffar für die KRohlenverteilung.

h) Kleinverbraucdher werden von der Einfchränfung des Verbrauchs eleftriicher
Mrbeit nicht betroffen, fofern der Jahresverbrauch 250 Kilomattftunden nicht über-
teigt. Die Kommunalbehörden find berechtigt, für den vor der Einichränfung
nicht betroffenen Kleinverbrauch den örtlichen Verhältnifien entjprechend eine nie-
drigere Grenze feftzujegen oder mit Zuftimmung des Reichsfommiljars für die
ohlenverteilung den von der Einfchränfung nicht betroffenen VBerbraudy zu erhöhen.

j) Zür Stromverforgungsunternehmen, die in ihrer Leifiungsfähigfeit nicht
erschöpft find und bei deren Betrieb außerdem eine Erfparniz an Kohle oder Treitöl
nicht möglich oder nicht notwendig ift (gemiffe Wafferkraftanlagen, gemwilje Braun-
fohlenwerfe, geroiffe mit Abfallproduften betriebene Kraftwerke ujm.) fann der
Reichsfommiflar für die Kohlenverteilung auf Antrag die Beftimmungen diejer
Sefanntmachung ganz oder teilmeife außer Straft jegen.

k) Sämtliche Unträge und Bejhhwerden, auch in den der Entjcheidung des
Neidsfommifjars für die Kohlenverteilung vorbehaltenen Fällen, find an den
Vertrauendmann zu richten, der fid) mit der Kriegsamtzftelle bzw. mit der Stom-
munalbehörde in Verbindung jeßt.

Jeuanihlüjje und Ermeiterungen.
82. a) Neuanihlüffe fowie Erweiterungen beftehender Anlagen dürfen

nur auf Grund bejonderer Genehmigung ausgeführt werden. Dieje darf nur un
dringenden Fällen und nur dann erteilt werden, wenn der Mehrbedarf an Stohle
oder Treiböl fihergeftellt ift, und wenn die Leiftungsfähigfeit des Stromverjorgung3-

‚unternehmens e3 zuläßt.
b) Zuftändig zur Erteilung der Genehmigung it

1. bei Anschlüffen bi zu 10 KW und bei Erweiterung Heinerer Anlagen
bi8 auf diefen Anfchlußmert der Bertrauensmann,

2. bei höherem Anjchlußmwert die Kriegsamtäftelle im Einvernehmen mit
dem Vertrauensmann. Kommt zmwijchen diefen eine Einigung nicht
zuftande, fo enticheidet der NReichsfommifjar für die Kohlenverteilung.
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Sonftige wirtjchaftliche Maßnahnen.

Belaftungsausgleid.
8 3. Die für die Einjchränkung des Verbraudyd eleftrijcher Arbeit zuftändigen

Stellen find berechtigt, Maßnahmen zu treffen, Die eine bejjere zeitliche Verteitun,
der Belaftung bezmeden. ’

Pertrauensmänner.
84. a) Fir die in ihrem Bereich liegenden, von privater Geite betriebenen

Stromverjorgungsunternehmen ernennt jede Kriegsamtöftelle Bertrauensmänner
im Bedarfsfalle auch Stellvertreter. Sie weijt jedem VBertrauensmann einen ab.
gegrenzten Tätigfeit3bezirk zu. yrt diefem ift der Verfrauensmann nicht nur für
die öffentlichen Eleftrizitätsmwerfe und die an fie angejchlojjenen Verbraucher au:
ftändig, fondern auch für die Einzelanlagen, jedoc) nur eh al3 für Dieje richtbejondere Vertrauensmänner ernannt jind. Erftredt ji der Verbrauchhezirt
eirtes Stromberforgungsunternehmens über die Bereiche mehrerer Friegsants:
Stellen, fo ernennt der Reichdfommifjar für die Kohlenverteilung den Bertrauens-
mann und gegebenenfalls Stellvertreter, wenn die beteiligten Striegsamtäftelfen
zu feiner Einigung gelangen.

b) Für vom Reich, einem Bundezitaat, einem Sommunalverband oder einer
Gemeinde betriebene Stromverjorgungsunternehmen und Einzelanlagen bezeichnet
die Reichgftaat3- oder Kommunalbehörde, der da8 Unternehmen unmittelbar unter-
fteht, eine Dienftftelle oder einen Beamten al3 Träger der Aufgaben des Rer-
trauensmannes. Die Dienftftelle oder der Beamte ijt dem Keichsfommijjar für
die Kohlenverteilung und der Kriegsamtöftelle zu benennen.

c) Bei Stromverforgungsunternehmen, die jih zum Zeil in ftaatlichem
oder fommunalem, zum anderen Teil in privatem Befig befinden (gemijchttirt-
Ichaftliche Unternehmen), it für das Verfahren bei Beftellung des Vertrauens-
manns ausfchlaggebend, ob der Borjigende des AuflihhtäratS Vertreter des Staats
bzw. der Kommune oder Vertreter des privaten Kapitals ift.

d) Sn der Pegel follen die technifchen Leiter der Stromberjorgungsunter-
nehmen zu Vertrauensmännern emannt werden. Soweit Die Vertrauendmännter
und ihre Stellvertreter nicht Neichs-, Staats- oder Kommunalbeamte find, find fie
bon der ernennenden Stelle auf ihre Obliegenheiten nach der Bekanntmachung
des Bundesrat vom 3. Mai 1917 zu verpflichten. Dem Neichdfommiljar für die
Kohlenverteilung ift von der erfolgten Beftellung jofort Anzeige zu erjtatten.

e) Die VBertrauensmänner und die im Abfat b genannten Dienftjtellen oder
Beamten haben die Uufgabe |

1. mit den riegsamtzftellen und den Kommunalbehörden bei der Durd-
führung der auf Grund diefer Bekanntmachung notwendigen Mah-
nahmen zufammenzumirfen,

2. die ihnen durch diefe Befanntmachung oder durch die Drtöporjchriften
($ 5) übertragenen Rechte und Pflichten auszuüben.

f) Die Bertrauensmänner üben ihre Tätigfeit ehrenamtli aus.

Drtsporjähriften.
$ 5. Die Kommunalbehörden, und zwar in Gemeinden mit mehr als 10 000

Einwohnern die Gemeindevorftände, im übrigen die Vorjtände der Kommunal-
perbände, haben fobald wie möglich im Einvernehmen mit den Vertrauensmännenm
Borichriften über die Einfchränfung und die zwedmäßige Verteilung Des Ber-
brauche eleftrifcher Arbeit zu erlaffen, in3befondere über die Einjchränfungfürdei
Kleinverbrauch gemäß $ 1 Abjat h diefer Belanntmachung.

Unvrdnungen in dringenden Notfällen.
8 6. Ergibt. fich bei einem Stromverforgungsunternehmen infolge Mangels

an Brennftoff oder aus fonftigen Urfachen Die unbedingte Notwendigteit, |hleunigit
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Einihränkung des Verbrauchs elektrifcher Arbeit.

njdhräntungen des Verbrauchs elektriicher Arbeit vorzunehmen, fo hat der Ver-
„jauensmtanit die nach Lage des alles erforderlihen Maßnahmen anzuordnen.
Jom Ver
nereiltgt en
u machen.

praucher hat er tunlichft von der Durchführung Kenntnis zu geben. Den
Kommunalbehörden und Kriegsamtzftellen hat er unverzüglich Meldung

Kriegsamtzftellen.
 &lt; 7. An Stelle der Kriegsamtöftellen treten überall da, mo Kriegsamts-

henjtellen beftehen, die Kriegsamtsnebenftellen; beim Fehlen von Kriegsamts-
Sollen tritt an deren Stelle das Friegsminifterium.

Landeszentralbehörden.
s 3. a) Die Landeszentralbehörden beftimmen, wer im Sinne Diejer Belannt-

macung al® Kommunalverband, Gemeinde, Vorfiand des Kommunalverbandes
v al$ Gemeindeborftand anzujehen tft.

p) Die Landeszentralbehörden Fönnen im Einvernehmen mit dem Neich3fom-
niffar für Die Ktohlenverteilung andere Stellen als die Vorstände der Kommunal-
verbände oder Gemeinden mit ben in diejer Bekanntmachung den Vorjländen
her Kommunalverbände oder Gemeinden zugemwiejenen Aufgaben beauftragen
oder einzelne diefer Aufgaben jich jelbit vorbehalten.

c) Die Landeszentralbehörden oder Die von ihnen beauftragten Stellen können
einzelnen Gemeinden oder Öruppen von Öemeinden mit weniger als 10 000 Ein-
wohnern die in diefer Belanntmachung den Gemeinden von mehr als 10 000 Ein-
wohrtern zugetviefenen Aufgaben übertragen.

Aufpreis für den Mehrverbraud.
$ 9. Verbraucher, die pon einem Stromverjorgungsunternehmen eleftrifche

Arbeit gegen Bezahlung erhalten, haben für jede troß bejonderer Warnung über die
zugelajfene Menge hinaus verbrauchte Kilowatiftunde einen Aufpreis von 50 Pfen-
nigen zu zahlen.

un

Strafbeftiimmungen.
$ 10. a) Wer troß bejonderer Warnung mehr elektriihe Arbeit verbraucht,

als nad) diejer Belanntmadjung und den Ort3porjchriften oder den gemäß $ 6
getroffenen Anordnungen des Bertrauensmannes zuläffig ift, oder wer den Bor-
schriften des $ 2 diefer Befanntmachung oder den auf Grund diejer Bekanntmachung
ionft erlaffenen Beftimmungen zumiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem
Nahr und mit Geloftrafe bis zu 10 000 M. oder mit einer diefer Strafen beitraft.

b) Die Strafverfolgung tritt nur auf Antrag ein. Antragsberechtigt ift
1. ver Reihafommiflar für die Kohlenverteilung oder die von ihm mit der

Antragsitellung fhriftlih beauftragte Perjon,
2. bei Zumwiderhandlungen gegen Borjchriften, die von einer anderen Be-

hörde al dem NReihöfommiljar für die Kohlenverteilung auf Grund
diejer Bekanntmachung ergangen find, die Behörde, Die fie erlajjen hat,
ir Berfehlungen gegen $ 2 diejer Befanntmachung die Kriegsamts-elle.

Nchtet fich der Antrag gegen einen NReich3-, Staat3- oder KKommunalbeamten
wegen einer in Ausübung feiner Dienjtgeichäfte begangenen Zumiderhandlung,
jo tt nur der Reichöfommilfar für die Kohlenverteilung antragsberedhtigt.

Schluß- und Übergangsbeftimmungen.
$ 11. a) Borftehende Beftimmungen treten mit dem Tage ihrer Belannt-

machung in Kraft.
„bei bejonders Frieganotwendigen Betrieben oder Betrieb3abteilungen
fan von der Kriegsamtsftelle bi3 zur Regelung der Einjchränfung der Verbraud;
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eleftrijeher Arbeit im bisherigen Umfange geftattet werden, jedod) längfieng b
zum 30. November 1917. is

c) Die Kommunalbehörden haben dieje Belannimadjung und die von ihn
'aufgeftellten Vorfchriften öffentlich befannt zu machen und die Drt3borfchrifte,
nah Crlaß fogleich dem Reichslommiljar für die Kohlenverteilung Dotzuleger

Der Reihsfommijfar für die Kohlenverteilung.

Befanntmadhung,
betreffend Meldepflicht für gewerbliche Derbrauder von
Kohle, Kofs und Brifetts über 10 Tonnen monatlic im

Januar 1918.
Bom 20. Dezember 1917.

Auf Grund der $$ 1, 2, 6 der Verordnung des Bundesrats über Regelung des
Verkehrs mit Kohle vom 24. Sebruar 1917 und der $$ Lund 7 der Belanntmadjung
des Reichöfanzlers über die Betellung eines Reichzfommifjars für die Kohlen.
verteilung vom 28. Februar 1917 und unter Abänderung Der Belanntmadiung,
betr. Meldepflicht für gewerbliche Verbraucher von Kohle, Koks und Brifetts vom
17. Suni 1917 wird beftimmt:

Zeitpunft der Meldung.
$ 1. Meldungen über Kohlenverbraucdh und -bedarf find in der Zeit vom

1. bis fpätejten3 5. Januar erneut zu erflatten. Siehe aud) $ 11.

Meldepflihtige Berjonen.
$ 2. 1. Zur Meldung verpflichtet find alle gewerblichen Berbraudher (natürliche

und juriftifche PBerfonen), melde im Sahrespurchichnitt oder bei nicht dauernd
arbeitenden Betrieben im Durdfcähnitt der Betriebsmonate mindeftens 10 t (1t=
1000 kg = 20 Ztr.) monatlich verbrauchen, gleichgültig, ob fie die Brennitoffe per
Bahr, Schiff oder im Landabjat beziehen. Auch das Reich, einjchlieklic, der
Heeres- und Marine-Verwaliung, die Bundezftaaten, Kommunen, öffentlid)-
rechtlichen Körperihaften und Verbände find für ihre Betriebe (3.8. Gasanftalten,
Gemwehrfabriten, Werften, Waflerwerfe, Straßenbahnen) meldepflidhtig. Yud
Betriebe, denen die Srenmftoffaufuhr gefperrt ift, find meldepflichtig.2. Der Meldepflicht unterliegen nicht, und zwar ohne Rüdficht auf die Höhe
de3 VBerbrauds:

a) die Staatdeijenbahnen;
b) die Haiferl. Marine für ihre Bunterlohlen; |

ce) die „geereäbetviebe, lomeit der Bedarf durch Antendanturen beicafft
mird; ,

d) Sciffebefiger für ihren Bedarfan Bunkerfohle fowie für die zur Heizung
der Schiffsräume beftimmte Kohle ;) \ Du

e) Bechenbefiger, foweit fie felbft erzeugte Kohlen, Kols und Drifetts
al Deputatfohle und zur Aufrehterhaltung ihres Grubenbetriebes
(Bechenfelbftverbrauch) oder zum Betriebe eigener Kofereien (mit oder
ohne Nebenproduftenanlagen), Teerdeftillationen, Gereratorgad- und
fonftiger Gasanftalten oder Brifettfabrifen verwenden (verfofen, bri-
lettieren), wenn diefe Werke in unmittelbarem Anjchluß an die bemjelben
BZechenbefißer gehörige Zechenanlage errichtet jind;

1) Die Meldepflicht gegenüber der zuftändigen Bunterfohlenftelle wird hierdurch
nicht berührt.
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f) die landwirtjchaftlicyen Nebenbetriebe, d.h. jolche Betriebe, die in wirt-
ichaftlihem Zufammenhang mit einem lantwirtfchaftlichen Betriebe
von dejjen sinhaber geführt werden, jo weit fie nicht Gegenftand einc&amp;
felbftändigen gewerblichen Unternehmens find;

s) Schlahthöfe, Gaftwirtichaften, Gafthöfe, Badeanflalten, Warenhäufer,
Zadengeichäfte, Krankenhäufer, Strafanftalten und ähnliche Betriebe,
ferner Bädereien, Schlächtereien, jomweit fie dem Bedarf der in der
Gemeinde wohnenden oder fi) vorübergehend aufhaltenden Bevölfe-
rung dienen.

3. Ob hiernad) ein Verbraucher meldepflichtig ift, beftimmt im Zmeifelöfclie
‚unäcjft Die für den Sit des Betriebes zuftändige Kriegsamtsftelle. Der Reichs-
fommiffer für die Stohlenverteilung fann über die Meldepflicht abweichend von
diefer Beftimmung entjheiden.

Snhalt der Meldung.
$ 3. 1. Die Ungaben Haben in Tonnen = 1000 kg zu erfolgen

und find unter genauer Adrejjenargabe des Liefererd oder der Lieferer ned) Art
(Steinfohle, Gteinfohlenbrifetis, Braunfohle, Braunfohlenbrifetis, Bechentofe:
und Gasfots), Herkunft rrach Gebieten der Amtlihen Berteilunagftellen, mit der
genauen Bezeichnung gemäß $ 6 (4. B. Gebtete recht? der Elbe, Sachfen linfs der
Elbe, Ruhrgebiet ufw.) und Sorten (Fett-, Mager-, Förder-, Stüd-, Nuß-, Staub-,
Schlammfohle ufm.) zu trennen. Die Meldungen haben folgende Angaben zu
enthalten:

a) Beitand am Anfang des Vormonat,
b) Zufuhr im Vormonat,
c) Beitand zu Beginn des laufenden Monats,
d) Berbraud) im Vormonat,
e) Bedarf für den laufenden Monat,
f) voraugfichtlider Bedarf für den folgenden Monat.

2. Als Monatsbedarf (Spalten 8 und 9 der Meldefarte) darfnur angegeben
werden die tatjächlich zur Führung des Betriebs in dem angegebenen Monat be=
nötigte Brennjtoffmenge. SnSbejondere dürfen eiwaige Rüdflände nicht in die
Bedarfsanmeldung eingeftellt werden. Betriebe, die laut amiliher Verfügung
von der Belieferung ganz ausgejchlojjen find, Haben al Betarf Null anzugeben;
jolde, die von der Belieferung über eine beftimmte Brennfloffmenge oder quote
hinaus ausgejchloffen find, haben nur dieje al3 Bedarf anzumelden.

3. Unter „Zufuhr im Vormonat” find aud) gelegentliche Aushilfen mit Nen-
nung des Aushelfenden anzugeben.

Nahyprüfung der Angaben.
$ 4. Der Meldepflichtige hat fortlaufend über Zufuhr und Verbraud) an.

Brennftoffen nach Art, Herfunftsgebiet und Sorte in folder Weife Buch zu führen,
dak eine Nachprüfung der Beitände möglid) ift.

Meldeftellen.
$ 5. 1. Die Meldungen find zu erflatten:
l. an den Reihstommilfar für die Kohlenverteilung in Berlin;

_ 2. an die für den Ort der gewerblichen Niederlaffung des Meldepflichtigere
jujländige Kriegsamtäftelle; |
. ‚&gt; an diejenige Amtliche Verteilungzftelle welche unter Berlidfichtigung der
Derfunft der meldepflichtigen Brennftoffe zuftändig ift (fiehe $ 6). Bezieht der
Meldepflichtige Brennftoffe aus den Gebieten mehrerer Amtlicher Verteilungs-
Nelfen, jo find an alle dieje Amtlihen Verteilungsftellen Meldeflarten einzufenden-
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4. an den Lieferer des Meldepflichtigen. Befiellt der Meldepflichtige hg;
mehreren Lieferern, jo ift an jeden Lieferer eine bejondere Meldefarte zu richten
Bezieht er von einem Lieferer Brennftoffe aus mehreren Herfunftsgebieten, jo hu,
erdiejem Lieferer joviel ftarteneinzureichen, mie Herfunftsgebiete in Frage fommen
Für Die von einem im Auslande wohnenden Lieferer unmittelbar bezogenen
böhmifchen Kohlen jind die Meldefarten nicht an den ausländifchen Lieferer, jonden
(jomeit e3 ji um nicht im Königreich Bayern gelegene Betriebe handelt) an ya,
Kohlerrausgleid, Dresden (fiehe $ 6, Hiffer 7) zu jenden, und zwar mit der Auf.
Ihrift: „Auslandsfohle”. Für Betriebe, die im Königreich Bayern liegen, find Dieye
Meldelarten an die Amtliche Verteilungsitelle München ($ 6, ®) zu jenden und zwar
mit derjelben Aufichrift.

II. Außerdem haben Meldepflichtige, deren Berbrauchzitelle im Abfasgepier
der Rheiniichen Kohlenhandels- und NRhedereigejellichaft liegt, eine befondere
nad) $ 7 t zu befchaffende Einzelmeldefarte an den Kohlenausgleich Mannheim‘
Barkring 27/29, zu jenden.

II. Sämtliche Meldefarten find gleichlautend auszufüllen. Auch mern mehrere
Karten an verjchiedene Amtliche Verteilungsftellen oder verjchiedene Lieferer zu
richten find, müffen fäntlihe Karten in allen Teilen genau gleichlauten. Dies
RL ji) aud) auf die Bezeichnung:der Sorten und Diengen und die Namen derieferer.

IV. Für Gaskofs fällt die unter Abfaß I, Ziffer 3 genannte, an die Amtliche
Berteilungsftelle zu richtende Meldekarte fort.

Amtlihe Berteilungsftellen.
$ 6. Amtliche Berteilunggitellen find:
1. Für Steinkohle!) aus Ober- und Niederjchlefien:

Amtlihe Berteilungsftelle für fchlefiihe Steinkohle in Berlin W. $,
Unter den Linden 32.

2. Zür Nuhrlohle!):
Das Rheinisch-Weftfäliiche Kohlen-Syndikat in Ejjen.

3. Zür GSteinfohle!) au dem Aachener Revier:
Amtlihe Berteilungsitelle für die Steintohlengrifden des Nachener
Reviers in Kohlicheid (Bez. Machen).

Rn be Für die Steinfohlet) aus dem Saarrevier, Lothringen und der bayerifchenPfalz:
Amtliche Berteilungsitelle für daS Saarrevier in Saarbrüden 2 (Sönig-
lihe Bergmwerfödireftion).

5. Zür Die Braunfohle?) aus dem Gebiet recht3 der Elbe:
AUmtlihe Berteilunggftelle für die Braunfohlenmwerfe rechts der Elbe
in Berlin NW. 7, Reichätagsufer 10.

6. Für die mitteldeutiche Braunkohle?) (links der Elbe) mit Ausnahme der
anter 7 genannten:

Amtliche Berteilungsftelle für den mitteldeutjchen Braumntohlenbergbau
in Halle a. ©., Landwehrltr. 2.

?. Zür Braunfohle:) aus dem Königreich Sachjen, links der Elbe und dem
Herzogtum Sacdjen-Mltenburg, fowie für böhmifche nad) Deutjchland (auker
Bayern) eingeführte Kohle und für jähhliihe Steinfohler):

Kohlenausgleich Dresden, Linienfommandantur E, Dresden.

 ») Auch Steinkohlenbrifetts, Schlammfohle und Koks.
2) Aud; Braunfohlenbrifett3, Nabpreßiteine und Grudefofs.
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Verkehr mit Kohlen ufw.

8. Zite cheiniihe Braunkohle‘), Braunkohle?) der Grube Guftan bei Dettingen:
und Brauntohle aus dem Dillgebiet, Dem Wefterwald und dem Großherzogtum

geilen Amtlihe Verteilungsftelle für den rheinischen Braunfohlenbergbau in
Söln, Unter Sadhjfenhaujen 5/7. |

9, Für. Stein) und. Braunfohle?) aus dem rechtärheinifchen Bayern (ohrie
Grube Guftan bei Dettingen) und für böhmijche, nad) Bayern eingeführte Kohlet,2):

Amtlihe Berteilungsftelle für den Kohlenbergbau im rechtsrheinifchen
Bayern, Münden, LYudmigitr. 16.

10 Zür Steintohle!) des Deifterd und feiner Umgebung (Obernfirchen,
Barfinghaufen, Jbbenbüren uftw.):
” Amtlihe Berteilungäftelle für die Steinfohlengiuben des Deifters

und feiner Umgebung Barlinghaufen a. Deifter.

Art der Meldung.
g 7. 1. Die Meldungen, die mit deutlicher Namensunterfchrift (Firmen-

unterjchrift) de3 Meldepflichtigen verjehen fein müfjen, dürfen nur auf amtlichen:
ir Sanuar bejtimmten Meldelarten mit braunem Drud eftattet werden, die

jeder Meldepflichtige bei der zuftändigen Drts- oder Bezirkäitelfe, beim Fehlen.
einer foldhen bei der zuftändigen Striegemwirtichaftftelle, wenn auch diefe fehlt,
bei der zuftändigen Kriegsamtäftelle gegen eine Gebühr von 0,15 ME. für vier
zufammenhängende Karten beziehen fan. Auch, die etwa noch weiter erforder-
lihen Meldefarten (jiehe $5, I?und *, $5, ITund 89 ? find dort einzeln für 0,03 ME.
das Stüd erhältlich.

2. Hat ein Meldepflichtiger Betriebe an verichiedenen Orten, fo müfjen für.
jeden Betrieb Die Meldungen gejondert erfolgen.

3. Die Meldelarten enthalten eine Einteilung nach Berbrauchergruppen..
Seder Meldepflichtige hat die für ihn in Frage fommende Berbrauchergruppe
durch Durchkreuzen Tenntlich zu machen. Falls ein Meldepflichtiger nad) der Art.
feine3 gewerblichen Betriebes zu mehreren Berbrauchergruppen gehört, ift maß-
gebend, zu welcher Berbrauchergruppe der wejentlidfte Teil feines Betriebes gehört...
 ihm vom Keichsfohlenfommiljar eine Berbrauchergruppe angemwiefen worden,
\o hat er dieje zu Durchfreuzen. &amp;3 ift unzuläflig, mehrere Verbrauchergruppen
u Durd;frenzen:

Meldung im Falle der ÜÄnnahmevermweigerung der Meldefarten
durch Lieferer.

$ 8. Wenn ein Meldepflichtiger feinen Lieferer zur Annahme jeiner Melde-
fatte bereit findet, jo hat er neben der für den Reichsfommiljar für die Kohlen-
verteilung in Berlin beftimmten Meldelarte auch die für den Lieferer beftimmtie
Meldefarte dem NReichefommifjar für die Rohlenverteilung in Berlin einzufenden,
und zwar mit einem befonderen Begleitichreiben, in dem anzugeben ift, aus welchem
Örunde die Meldekarte nicht an einen Lieferer weitergegeben wurde, und welcher.
Lieferer vorgefchlagen wird.

Weitergabe der Meldungen durd die Lieferer.
$ 9. 1. Syeder Lieferer, dem eine Meldefarte zugegangen ift, hat fie ohne

Verzug feinem eigenen Lieferer weiterzugeben, bis fie zu dem „Hauptlieferer”
gelangt. Hauptlieferer ift das Liefende Werk (Zeche, Kosanftalt, Brifettfabrif).
oder, wenn e3 einem Dritten (Berkaufzkartell oder Handelzfirma) den Alleinvertrieb.
jeiner Produktion überlaffen hat, diefer Dritte.

’) Auch Steinkohlenbriketts, Schlanmfohle und Kos.
2) Auch Braunfohlenbritetts, Naßprekfteine und Grudefof2.
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Sonftige wirtichaftlihe Maßnahmen.

2. Falls ein Lieferer (Händler) die in einer Meldefarte aufgeführten Bcn,.
Toffe von mehreren Vorlieferern bezieht, jo gibt er nicht die urfhriftliche Merpe.
farte weiter, jondern verteilt deren Ssnhalt auf joviel neue Meldelarten, wie Ko.
lieferer in Stage fommen. Die neuen Meldelarten hat er an die einzelnen Ro-
lieferer weiterzugeben. Die Mengen der neuen aufgeteilten Weldefarten dürfen ;,..

en nicht mehr ergeben, al3 die der urjchriftlihen Karte. Yede neue Merne.forte hat:
a) Die auf dieje Karte entfallende Dienge,
b) die auf die anderen Karten verteilten NRejimengen der urichriftlichen

Karte mit Nennung der Lieferer und der bon jedem bezogenen Einzei-
mengen und Sorten zu enthalten. Die neuen Meldefarten find mit den.
Vermerk „Aufgeteilt” und dem Namen der aufteilenden Firma zu ver-
jehen. Die urjchriftliche Karte ift BiS zum 1. April 1918 forgfältig auf:
zubemwahren.

3. Seder Lieferer (Händler), der von einem im Auslande wohnenden Lieferer
böhmilhe Kohlen bezieht, hat die betreffenden Meldefarten nicht an den aus-
ländifchen Lieferer, jondern, fall® es fi um Meldefarten handelt, die von im
Königreich Bayern gelegenen Betrieben herrühren, an die Amtliche Verteilungs-
ftelle München ($ 6°), andernfall® an den Sohlenausgleich Dresden ($ 6?) zu
jenden. Die Karten für jolche ausländifchen Lieferungen find mit der Aufichrift
„Auslandgfohle” zu verjehen.

Unzuläffigfeit von Doppelmeldungen.

ent $ 10. Meldungen derjelben Bedarfmenge bei mehreren LXieferern find ver-
oten.

Wirkung unterlafjener Meldung.
$ 11. Ein Meldepflichtiger, der jeiner Meldung nicht oder nicht friftgerecht

genügt, oder faljche oder unvollftändige Angaben madt, hat neben der Beitrafung
gemäß $ 14 zu gewärtigen, daß ihn der Reichölommijjar für die Kohlenverteilung
oder die Amtliche Verteilungsftelle von der Belieferung auzfchliekt.

Anfragen und Anträge.
8 12. YUnfragen und Anträge, die diefe Befanntmachung betreffen, find an den

Reihslommilfar flir die Rohlenverteilung, Berlin, zu richten.

Berwendung von gewerbliden Kohlen für andere Zwede.
$ 13. &amp;3 ift verboten, Brennftoffe, die nach Maßgabe diefer Belanntmachung

bezogen find, ohne Genehmigung des Neichdfommifjars für die Kohlenverteilung
einem anderen al3 dem aus der Meldefarte erjichtlihen Zmwede zuzuführen.

Strafen.
$ 14. BZumiderhandlungen gegen dieje Verordnung werden nady der eingangs

erwähnten Bejtimmung des $ 7 Der Befanntmadjung vom 28. Yyebruar 1917 mit
Vefängnis bi3 zu einem Sahr und mit Geldftrafe bis zu zehntaufend Mark oder
mit einer diefer Strafen beitraft.

Neben der Strafe fanr auf Einziehung der Brennftoffe erkannt werden,
auf die jid) die Zumiderhandlung bezieht, ohne Unterjchied, ob fie dem Täter ge-
hören oder nicht.

Snfrafttreten.
$ 15. Dieje Belanntmadhung tritt am 1. Januar 1918 in Kraft.

Der Reihskommiljar für die Kohlenverteilung.
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Anordnung
für das Derfahren vor den Schiedsitellen.

om 2, Kodember 1917.

Auf Grund de $ 7 der Verorbnung über Sammelheigungs- und Warmwajjer-
‚iorgungsanlagen in Mieträumen vom 2. November 1917 wird für das Ber-
ren vor den Schiedöftellen zur Entjcheidung über Anträge von Bermietern oder

Mietern folgendes bejtimmt: j
' 1. Die Schiedätellen jind berufen, in den im $ 2 der Verorbnung über
Eammelheizungs- und Warmtmafjerverforgungsanlagen in Mieträumen bezeich-
„sten Fällen endgültig zu entiheiden.

Sie Mitglieder der Schiedäftellen find vor ihrem Amitsantritte dur Hand-
ihlag an Eides Statt zu treuer und gewillenhafter Führung ihres Amtes zu ver-
pflichten. Gie find zur Amtsverichwiegenheit verpflichtet.
N &amp; 2. Der Antrag auf Enticheidung ift an Die Schieböftelle zu richten, in deren
Hezirt fi die Mietjache befindet.

Her Antrag ift jchriftlich oder zu Protokoll des Schriftführers der Schiedgftelfe
zu ftellen. x joll unter Darlegung Der KTEe und Angabe der Beweismittelfrz begründet werden; det Antragfteller joll Die ihm zugänglichen Beweisurfunden,
inabefondere Bertragsurfunden und Briefe beifügen. oo |
 83, Die Schiedäitelle verhandelt und enticheidet in nichtöffentlicher Gigung.

$ 4. Vor der Entiheibung ift der Gegner des Antragfiellers zu hören.
Der Leiter der Schiedgitelle fan anordnen, daß eine mündliche Verhandlung

init den Parteien ftattfindet. Er Tann das perjünliche Erfcheinen der Parteien
onordnen; er Tann andere Perjonen, die ein rechtliches \sntereffe an der Ent-
kheidung haben, zu der Verhandlung zulafjen.
 85. Die Parteien find von Ort und Zeit der Sigung zu benadjrichtigen.

Wird mündliche Verhandlung angeordnet, jo find jie zu diejer zu laden.
Die Ladung erfolgt durch eingefchriebenren Brief. Der Leiter der Schiedsftelle

fonn eine andere Art der Ladung anordnen.
Die Barteien können fih in der mündlichen Verhandlung, jomweit nicht

da3 perfönliche Erjcheinen angeordnet ift, durch eine mit jchriftlicher Vollmadt
verfehene Perfon vertreten laffen; find fie oder ihre Xerireter troß rechte
seitiger Qadung nicht erjchienen, jo wird gleichwohl in der Sache verhandelt und
entirhieden." 6. Die Schiedgitelle Fann den Beteiligten aufgeben, binnen einer beftimmtert
Frift Tatfachen zur weiteren Aufklärung des Sachverhalt anzugeben und Bemeis-
mittel, insbejondere Urkunden vorzulegen oder Zeugen zu Stellen.

Bei Berfäumung der Frift fann die Schiedgitelle nach Lage der Sache ohne
Serücfichtigung der nicht beigebrachten Beweismittel enticheiden.

$ 7. Die Schiepgftelle fan auf Antrag oder von Amts wegen Beweife
rheben, insbefondere Zeugen und Sachverfländige eidlich vernehmen fowie Ver-
icherungen an Eides Statt entgegennehmen. |
 Auf die Erledigung des Zeugen- und Sachverftändigenbemweifes finden die
Sen der Hivilprozeßordnung entfprechende Anwendung. Die Zeugen undzaherftändigen erhalten Gebühren nach Maßgabe der Gebührenorönung für
gegen und Sachverftändige.

Die Gerichtö- und Verwaltungsbehörden Haben innerhalb ihrer Zuftändigfeit
ven Erfuchen der Schiedäftelfen um Aufnahme von Beweifen zu entjprechen.
el die bon den Gerichten zu leiftende Rechtshilfe finden die Vorjchriften des
eehnten Titels des Gerichtöverfaffungsgefebes entiprechende Anwendung.
 5 Die Befugniffe aus den $$ 6, 7 ftehen auperhalb der Situngen dem
seiter der Schiedgftelle zu.
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Sonftige wirtichaftlihe Mabnahmen.

$ 9. Zu den Verhandlungen wird ein Schriftführer zugezogen, der yon;
Reiter der Schiedäftelle durch Handichlag an Eides Gtait zu treuer und em
hafter Führung feines Amtes verpflichtet mird. fen.

Über die Verhandlungen wird eine Niederihrift aufgenommen, die pp b5
Leiter der Schiedgftelle und dem Schriftführer zu unterzeichnen ift. Eie io
und Tag der Verhandlung, die Bezeichnung der mitwirkenden Perfonen .-
der Beteiligten jowie das Ergebnis der Verhandlung enthalten. Sie for vn
anivejenden Beteiligten vorgelefen oder zur Durchjicht vorgelegt und von Mia
unte Ko ceben werben. bung ber Siieböftelle erfolgt buzd) kr. Die Enticheidung Der iedsftelle erfolgt dur eihluß, De, x
Schluß enthält die Namen der Mitglieder, Die bei der En iiheibune Mita
haben, und ift von dem Leiter der Schiedäftelle zu unterjchreiben. u

$ 11. Die Beichlüffe find von dem Schriftführer auszufertigen; er befcheini.,
die Übereinftimmung mit der Urihrift. “

Die Beichlüffe find den Beteiligten, joweit jie nicht in deren Gegentog
verkündet find, in der im $ 5 Ab. 2 vorgefchriebenen Weife mitzuteilen "

$ 12. Für das Verfahren werden Gebühren nicht erhoben.
Die Schiedäftelle beflimmt, wer die baren Auslagen des Verfahrens zu trage

hat, und jegt die Höhe der Auslagen feit. Die Enticheidung hierüber ift vollftreciher,
Die Bollfttedung richtet fi nad) den Vorjehriften über die Veitreibung von %.
meindeabgaben. " |

Die Barteien haben feinen Anfjpruc, auf Erftattung ihrer Auslagen,

Befanntmadung,
betreffend Derfehr mit verdichtetem Sauerjtoff ufw.

Bom 6. November 1917.

(Auf Grund des $ 1 Abj. 2 der Verorbnung des Bundesrats vom 8. März 1917
überden Berfehr mit eifernen Flajchen in der Fafjung.der Belanntmadune

| vom 4. Dftober 1917.) |

 IL Bei Abgabe von verdihtetem Gauerjtoff an die Verbraude
darf bi auf weiteres fein anderer Preis al? 1,60 M./cbm ab XBerf gefordert werden.
Abmweihende Preife können vom Neichsfommifjar auf Antrag bemilligt oder in
befonderen Fällen feftgejebt werben.

Beftehende Lieferurgsperträge, die zu anderen Preifen abgejchlojjen fin,
gelten mit dem Smerafttreten diefer Belanntmachung als zu dem in Ab]. 1 bezeitt-
neten oder den vom Reichdfommilfar befonders feitgejesten Preifen abgejälofien,
foweit die Lieferung zu diefem Zeitpunkt noch nicht erfolgt it.
 IL Die Errihtung neuer Anlagen und die Erieiterung beftehendt:

Anlagen Zum Bmwede der Herflellung von Gauerftoff mird verboten. Ter
Reichsfommiffar fan Ausnahmen zulajien. Dies gilt auch für Anlagen,
beren Srriöhtung oder Erweiterung bereit bei Smfrafttreten der Belanntmacungegonnen ill.
 11. Biffer 6 Abf. 1 der Belanntmachung vom 25. Juni 1917 (Deutiäe

Keichsanzeiger und Königlich Preußifcher Stant3anzeiger vom 29. Jun! 1917)
wird wie folgt geändert:

‚Wer die vorgenannten Gafe in Leihflafcehen bezieht, hat neben
der dem Eigentümer vertraglich zufließenden Leihgebühr für IE
angefangene Woche, während der er die Slafche ohne Genehmigung dit
Keichstommifjars über 30 Tage — vom Tage des Berjandes bis zum
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Tage des Wiedereintreffens beim Eigentümer gerehnet — in Belit
behält, eine an die Reichsfafje fließende Abgabe von 3 M. zu zahlen.”

v. Die Beftimmungen diejer Belanntmadhung treten.am 15. November
1917 in Kraft. ,

Der Kommiljar des Reichöfanzlers
ie bie Bemirtihaftung der verflüjligten und verdichteten Cafe jomie der dazu
f erforderlichen eijernen Flajchen.

Belfanntmadung,
betreffend den Betrieb der Anlagen der Großeijeninduftrie.
. Vom 1. Dezember 1917.

(Auf Grund der $$ 120, 139 b der Gewerbeordnung.)
Unter Aufhebung der Beftimmung vom 23. November 1916 wird der $ 7

yer Befanntmacjungvom4.Mai1914,betreffend den Betrieb der Anlagen der
Großeifeninduftrie tie folgt geändert:
 87. Die vorftehenden Beitimmungen treten am 1. Dezember 1918 in Kraft

an Stelle der Belanntmachhung vom 19. Dezember 1908.
Die auf Grund des $ 3 der Belanntmachung vom 19. Dezember 1908 ge-

hatteten Ausnahmen bleiben, wenn ihre Dauer nicht auf einen Fürzeren Zeit-
punft befchränft ift, Dis zum 30. November 1918 in Geltung, treten aber am 1. De-
sember 1918 jämtlicd, außer Kraft. |

und

Befannimadung
über Höchitpreije für Zement.

Bom 20. Dezember 1917.
(Auf Grund des $ 1 der Bundesratöverordnung vom 25. Januar 1917.)
Die dur) die Belanntmachung des Reichölommifjars für Zement vom 1. DL-

tober 1917 für die Zeit vom 1. Oftober bis 31. Dezember 1917 feitgejegten Kriegs-
teuerungsaulagen für Zementlieferungen bleiben auc, für die Zeit vom 1. Januar
bis 31. März 1918 beftehen. 1 on

Der Reihstommilfar für Zement.

Befanntmadung
zur Ausführung der Belanntmachung der Reichsfaßitelle
über Enteignungen durch die Reichsfaßitelle vom 26. Sep=

tember 1917. | |

 Rom 9. November 1917.
Zur Ausführung der Befanntmadhung über Enteignungen durch die Reidh?-

Iiteite vom 26. September 1917 wird auf Grund des $ &amp; der Verordnung des
Öundestats über den’ Verkehr mit Fälfen vom 6. Juni 1917 und des $ 1 der Be-
Ionntmachung des Reichtfanzler3 über die Einrichtung. einer Reichäftelle für Fap-
benirticäftung vom 28. Juni 1917 beftimint:
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Sonftige wirtihaftliche Diabnahmen.

I. Enteignung von bejhlagnahmten Fäljern, Kübeln, Bottice,
oder ähnlichen Gebinden. N

1. Die mit Ausmweisfarten verfehenen Sakhändler haben dem Borftande y,
für da3 betreffende Arbeitsgebiet zuftändigen Berteilungäitelle für Fakberir.
Ihaftung — in der Provinz Brandenburg und der Stadt Berlin der Geichäfite.
abteilung der Reichsfaßftelle, Berlin W.50, Spiernfir. 23 — alsbald Arzei,.
zu erflatten, wenn ihnen oder ihren Unterbevollmäghtigten der Auffauf befchlar.
nahmter Fäller ufw. nicht gelungen it. ”

Hierbei jind anzugeben:
a) Namen, Stand und Wohnort des Beliters bzw. Gewahrfamzintaners

der Fäller ujm.; Be
b) Zahl, Art, Größe (Faffungsvermögen), Zuftand, Bauart, feßter Per.

mwendungszwed und Lagerort derjelben;
e) der angebotene und der verlangte Prei3;
d) Grund der Verweigerung des Verkaufs.

2. Die Vorftände der Verteilungsftellen und, joweit die Probinz Brandenkurg
und die Stadt Berlin in Betracht fommen, die Gejchäftäabteilung der Reichsfar-
jtelle haben auf einen gütlichen Ausgleich zwijchen den Beteiligten aud) Hinfichtlig
etwa durch die Zuziehung von Sachverftändigen entftandener Koften hinzumirken,
Sachverftändige find mrr beizugiehen, wenn über den Preis Meinungsverfchieden-
heiten beftehen, eine Sachverftändigenjchägung unvermeidlich ift. und Die Durd) die
Beiziehung von Sachverfiändigen entjiehenden Koften zum mutmaßlichen un-
gefähren Werte der Fäffer im Verhältnijje jtehen.

Findet die Verhandlung an Ort und Stelle ftatt, fo ift eine Niederjchrift auf-
zunehmen, welche von den erjchienenen Perjonen zu unterjchreiben ift. |

3. Kommt ein Ausgleich nicht zuftande oder beftehen gegen die Veräußerung
oder den Erwerb der Fälfer ufm. Bedenken, fo haben die Borjtände der Verteilungs-
ftellen die verlaufenen Verhandlungen der Gejchäftsabteilung der Reichsfaßitelle
mit eingehendem Berichte vorzulegen.

4. Rebtere leitet die Verhandlungen der Kriegövereinigung Deuticher Yah-
händler zur Hußerung und Erklärung zu, ob fie Antrag auf Enteignung ftellt. In
gleicher Weife mird verfahren, wenn die Gejchäftsabteilung der Reichöfafftelle
jelbft die Ausgleichöverhandlungen geführt hat. (Siehe Ziff. 2.)

5. Der Untrag auf Enteignung hat zu enthalten:
a) Die genaue Bezeichnung des Namens, Standes und Wohnortes des

Beliber3 bzw. Gemahrfamsinhaber;
b) die genaue Angabe der Zahl, Art, Größe (Fafjungsvermögen), Bauart,

des legten Vermwendungszmedes und Lagerortes; "
e) die Erklärung, daß die Enteignung zugunften der Kriegäpereinigung

Deuticher Faßhändler erfolgen foll;
d) die Angabe, an wen und wohin die Fälfer ufm. abgeliefert werden jollen.

6. Die Verbindung mehrerer gegen verjchiedene Perjonen gerichteter Ent-
eignungsanträge in einem gemeinjamen Antrag ift unzuläffig.

7. Stellt die Kriegsvereinigung Deutjcher Faphändler Antrag auf Enteignung,
fo hat die Gefchäftsabteilung der Neichsfaßftelle die Verhandlungen der Ver-
maltungabteilung mit gutadhtliher Nußerung mitzuteilen.

8. Der Geichäftsabteilung der Reichzfaßitelle fteht es in jedem alle frei,
Antrag auf Enteignung, fei eg zu ihren, fei e3 zugunften einer anderen juriftilhen
oder einer natürlichen Perjon zu ftellen. i

9. Bor Erlaß der Enteignungsanordnung wird der Befiter oder Gemahrjams-
inhaber der Säffer ufmw. unter Mitteilung des Antrages auf Enteignung aufge-
fordert, etwaige Einwendungen gegen die Enteignung binnen 14 Tagen Aus
ihließender Zrift, vom Tage der Zuftellung der Aufforderung an gerechnet, bei
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Trudpapier.

der Yerwaltungsabteilung der Reichsfahftelle, Berlin W.50, Spichernftraße 23,
jchriftlich oder mündlich anzubringen.
 10. Werden rechtzeitig Einwendungen auf Grund der $$ 5e und d, 6c der

Relanntmahung des Neichölanzler3 über die Beichlagnahme von Fäflern vom
98. Juni 1917 erhoben, jo hat die Verwaltungabteilung der Reichsfaßftelle un-
verzüglid; die Enticheidung der zuftändigen Landeszentralbehörde oder der von
giejer beftimmten Behörde ($ 7 a. a. D.) herbeizuführen.

11. Die Enteignungsanordnung wird, wenn nicht öffentliche Bekanntmachung
erfolgt, nach Anlage 2 erlajjen und den Beteiligten nachteiglich zugeftellt. _
 Sm lebteren Falle wird in der Regel in der Enteignungsanordnung der Über-
nahmepreis fefigejest und über Die Koften des Verfahrens entjchieden.

12. Binnen 14 Tagen ausihließender Frift vom Tage der Zufiellung der
Anordnung an: gerechnet fan die öehjeßung des Übernahmepreijes durch dasReichäfchiedsgericht für Kriegäwirtichaft beantragt werden. Der Antrag ift bei der
Rerwaltungsabteilung der Reichsfaßftelle, Berlin W. 50, Spichernftraße 23, oder
beim Reichsihiedsgericht für Kriegäwirtichaft in Berlin fchriftlich zu Stellen.

13. Kommt e3 in einem erfahren, in weldhem Koften entftanden find, weder
zu einer gütlichen Einigung nod) zu einer Enteignung, fo entjcheidet die Reichs-
faßjtelle darüber, wer die Koften des Verfahrens zu tragen hat, endgültig.
 14. Unterläßt der von der Enteignungsanordnung Betroffene die ihm durch
$ 3 der Befanntmadjung über Enteignungen durch die Reichsfaßftelle vom 26. Sep-
tember 1917 auferlegten Berpflihtungen zu erfüllen, fo Tann die Reichsfaßftelle
iunbefchadet der Strafverfolgung die erforderlihen Zmangsmaßnahmen treffen.
Eje entjcheidet darüber, wer die dur) Diefe Zmangsmaßnahmen entftandenen
often zu tragen hat. |

II. Enteignung von Fapftäben, Japdauben und Faßböden.
1. Die Enteignung erfolgt auf Antrag des Kriegsverbandes der Faß- und

Faßholzfabrifanten Deutichlands oder der Gejchäftsabteilung der NReichsfaßftelle
zugunften juriftifcher oder natürlicher Perjonen.

“2. Der Antrag hat zu enthalten:
a) Die genaue Angabe des Namens, Standes und Wohnortes des Befikers

oder Gemwahrjamsinhabers;
b) der Menge, Art und des Lagerortes der zu enteignenden Gegenftände;
e) an wen Diefe Gegenjtände abzuliefern find,
d) die Bezeichnung des angebotenen und des verlangten Preifes und
e) die Angabe des Grundes der Verweigerung des Berfaufes.

„3. Biffer 12, 6, 9, 11—14 finden finngemäße Anwendung mit der Maßgabe,
daß die Ausgleichäverhandlungen von der Gejchäftsabteilung der Reich3faßftelle
zu führen find.

Der Reichstommifjar für Fapbemwirtichaftung.

Betanntmadung
über Drudpapierpreife.

om 29. Dftober 1917.

 Auf Grund der Belanntmachung des ReichZfanzlez, betreffend die NReichs-
itelleA; Drudpapier, vom 12. Februar 1917 wird folgendes beftimmt:

‚ Mafchinenglattes, holzhaltigeg Drudpapier, das für den Prud von Taged-
zettungen beftimmt ift, darf, foweit Lieferung in der Zeit vom 1. November 1917
bi3 zum 31. März 1918 erfolgt, nur zu folgenden Preijen abgefegt werden:
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$ 1. jeder Empfänger hat den Preis zu zahlen, den er für die legte ihn,
bor dem 1. juli 1915 gemachte Lieferung an den damaligen Lieferer ZU Zahlen
Hatte, zuzüglich eines Auffchlages u

a) für Rollenpapier von Mark 27,75,
b) für Sormatpapier von Marf 31,75

für einhundert Rilogramm.
‚sn dem Auflage ift die vom 1. Auguft 1917 ab zu entrichtende Kohlen:

und Frachtiteuer einbegriffen.
$ 2. Die Lieferung hat im übrigen zu den Bahlungg- und Lieferungspe-

dingungen zu erfolgen, die im zweiten Vierteljahr 1916 gegolten haben.
3 hat jedoch

1. in den Fällen, in denen Lieferung frei Haus des Empfängers erfolgt
der Empfänger dem LXieferer den Unterjchied zwischen dem Rollgeldfan,
der im zweiten Vierteljahr 1915 von dem Lieferer zu bezahlen war
und demjenigen, den er für Lieferungen in der Zeit vom 1. November
1917 bi3 zum 31. März 1918 bezahlen muß, zur erftatten;

der Empfänger ift jedoch berechtigt, die Abfuhr des Drudpapiers
jelbjt vornehmen zu lajfen. Jr diefem Falle hat der Lieferer dem
Empfänger den Rollgeldfas, der im zweiten Bierteljaht 1915 zu be-
zahlen war, zu bergüten;

2. in den Fällen, in denen Lieferung auf dem Wafjerwege vereinbart
mar, der Empfänger dem Lieferer den Unterjchied zwiichen dem für
Wajjerverfendung im zweiten Vierteljahr 1915 geltenden und dem für
Wafjerberjendung in der Zeit vom 1. November 1917 bis zum 31. März
1918 zu bezahlenden Fradtfag zu erftatten.

3.3. Erfolgt die Lieferung vom Lager eines Papierhändlers, fo fanr der
Händler auf den auf Grund de3 $ 1 zu zahlenden Betrag einen weiteren Aufichlag
bon 10 vom Hundert berechnen.

5 4. Bei allen Lieferungen von Drudpapier vom Lager eines Papier:
händlers hat der Händler auf den Rechnungsbetrag (abzüglic, Fracht, Berpadung
und etwaiger Zufchläge nach $ 2 Abf. 2) einen Rabatt von 2 vom Hundert zu ge
währen, wenn die Bezahlung der Rechnung durch den Verleger bis zum dreißigiten
Tage nad; Eingang der Rechnung erfolgt.

Wird Die Rechnung an den Händler bis zum fecdhzigiten Tage bezahlt, fo Fann
der Händler die Bezahlung ohne Abzug von Rabatt verlangen.

Erfolgt die Bezahlung nach dem fechzigften Tage, fo ift der Händler berechtigt,
auf den’ Rechnungsbetrag (einjchließlid Fracht, Verpadung und etwaiger Zufchläge
nach $ 2 Abi. 2) 2 vom Hundert aufzufchlagen.

Weitere al die in, den $$ 1 bi3 4 zugelaffenen Aufichläge für Lieferungen
REN Lager darf der Händler auf die nad) $ 1 zu zahlenden Preije nichtordern.

$ 5. Hatte die Lieferung vertraggmäßig vor dem 1. November 1917 zu
erfolgen, jo gelten die Beftimmungen diefer Befannimadjung nur injoweit, als
die Kriegöwirtichaftzftelle für das Deutiche Zeitungsgemwerbe in Berlin befcheinigt,
daß die Lieferung bi3 zum 31. Oftober 1917 nicht möglich war. Anderenfalls
gelten die Beftimmungen der Befannimadung der Reichgitelle für Drudpapier
bom 31. Mai 1917.

Neichsitelle für Drudpapier.
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.Beihaffung von Papierholz ujiw.

Derorönung nn

über Beihaffung von Papierholz für Zeitungsdrudpapier.
Som 2, November 1917.

Of Grund des $ 3 de Gejebes über die Ermächtigung des Bundesrat zu mwirt-
Ihaftliden Maßnahmen ufm. vom 4. Auguft 1914.)

g 1. Die Durchführung der Beichaffung von Papierholz für die Verforgung
der Tagedzeitungen mit Drudpapier zu angemejjenen Preijen Liegt der Reichaitelle
für Bapierholz in Berlin ob. Gie ijt eine Gejellihaft mit bejchränkter Haftung.

Sie hat einen Auflichtsrat. Er befteht au dem Vorfigenden und zwanzig
Mitgliedern, von denen zehn auf Reich und Bundezftaaten, vier auf Beitungs-
drudpapierfabrifen, eins auf Bellftoffabrifen, einz auf Holzichleifereienundvier
auf Zeitungsverleger entfallen. Der Reichfangler ernennt den Vorfißenden und
die Mitglieder des AuflichtSrats.

Der Auffichtzrat beftellt Die Gejchäftzführer, deren Beftellung der Beftätigung
des Neichsfanzlers bedarf. . |

. Die Änderung der Sagung der Gejellichaft und Änderungen in der Zufammen-
jekung des AuffichtsratS bedürfen der Genehmigung des Neichskanzlerz.
 $2. Zur Serjorgung der Tageszeitungen mit mafchinenglattem, Holz-
haltigen Drudpapier jind für die Zeit vom 1. November 1917 bis zum 31. Oftober
1918 600 000 Raummeter Papierholz alsbald zu fichern.

Bon der Holzmenge müfjen zur Verfügung geftellt fein:
ipätejtens bis zum 28. Februar 1918 ......... 300 000 Raummeter,
jpäteftens bi zum 31. Suli 1918 ....... en 300 000 Raummeter.

Diefe Holzmenge wird von dem Neichgfanzler für das ganze Wirtfchaftsjahr
im voraus auf die einzelnen Bundezftanten und Elfaß-Lothringen nach der Be-
völferungszahl umgelegt.

Det Neichslanzler fanrn Die Holgmenge herabjegen und die Termine hinaus-jchieben.
Sofern Langholz geliefert wird, gilt für die Umrechnung, daß 0,7 Feftmeter

glei 1 Raummeter find.
$ 3. Die umgelegten Holzmengen müfjjen der NReichöftelle in PBapierholz

mittlerer Art und Güte in einer Hopfitärfe von mindefteng jieben Zentimeter ohne
Rinde und in handelsübliher Aufmachung an einer Stelle angeboten merden,
von der aus fie ohne bejgndere Schwierigkeiten zur Bahn oder zum Waffer zweds
Verfendung abgefahren werden fünnen.

AS Papierholz ift grundfäglich Fichtenholz zu liefern. Tannenholz darf in
größerer Menge als bis zur Höhe von 25 vom Hundert der Gefamtlieferung des
Lieferungspfliätigen rw angeboten werden, joweit die Forftverhältniife eine
Lieferung von Fichtenholz untunlich erjcheinen laffen. 9

Die Reichgitelle für Papierholz hat fich Tpäteftens innerhalb vier Wochen
zu erflären, ob fie die angebotenen Holgmengen. übernimmt. Gie ift berechtigt,
joldhe zurüdzumeifen, wenn den Erforderniffen der Abfähe 1 oder 2 nicht genügt
it oder wenn durc, Lagerung oder Fortfchaffung der angebotenen Mengen außer-
gewöhnliche Schwierigkeiten, Unfoften oder Gefahren hervorgerufen werden. Für
hiernac, zurücgewiefene Mengen ift von dem Lieferungspflichtigen Erfah in Holz
oder Geld ($ 6) zu gewähren.: Someit die Neichäftelle fich innerhalb diefer Frift
nicht erklärt, gelten die angebotenen Mengen al3 angenommen.

 Stteitigfeiten über die Berechtigung der Zurücweifung entjheidet ein. Schiedg-
gericht, deffen Zufammenfegung und Verfahren der Reichsfanzler beftimmt.

‚Die Reichsftelle für Papierholz muß größere Mengen, als der Lieferungs-
Pflicht eines Bundezftant3 oder Eljaß-Rothringens zu einem beftimmten Termin
entfpricht oder zu früheren Zeitpunften als umgelegt ift, abnehmen, wenn ihr.
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die Mengen vier Wochen vorher mitgeteilt find und dadurd) Die gejamte lteferungs-
pflichtige Menge des Bundesitanis oder Elfaß-Rothringeng nicht überfchritten wird

$ 4. Die Reichöitelle für Papierholz hat für Die von ihr abgenommenen
Holzmengen, nad) deren Lage, Güte und Aufbereitungsart einen entjprechenden
Übernahmepreis zu zahlen. Diefer Preis darf einschließlich der Beförderungsfofien
bi3 zum Abnahmeorte ($ 3 Abi. 1) zwölf Mark für daS Raummeter gejchälten
Holzes und zehn Mark vierzig Pfennig für das Raummeter ungejchälten Holzes
nicht überfchreiten.

st Die Landesbehörde mit dem bon der Reicdöftelle gebotenen Preife nic
einverjtanden, jo jet das Schiedsgericht ($ 3 Abf. 4) den Preis innerhalb der
im Abf. 1 feitgejegten Preisgrenzen endgültig feit. Ohne Rücdficht auf die emd-
gültige ejtjegung des Übernahmepreifes hat die Landesbehörde dag Holz zu
übergeben und die Reichzftelle das Holz abzunehmen und den vorläufig von ihr
gebotenen Preis zu zahlen.

Die Zahlung ift fpäteftens jechd Wochen nad) der Abnahme des Holzes zu
leiften, für ftreitige Rejtbeträge binnen vier Wochen von dem Tage ab, an welchen
die Entiheidung des Schiedögericht3 der Reichgftelle für Papierholz zugeht. Erfolgt
die Bezahlung nicht innerhalb diefer Frift oder im Falle des $ 3 Abi. 5 nicht inner-
Halb jech3 Wochen nach der Anzeige, jo ift der Kaufpreis mit 2 vom Hundert über
den jeweiligen ReichSbankdisfontjab zu verzinjen. |

$ 5. Ein Auzjhuß von neun Mitgliedern, der vom Reichskanzler aus Forji-
jachverftändigen ernannt wird, ftellt vor dem 5. November 1917 und vor dem
1. Mai 1918 auf Grund der Holzverfaufgergebniffe im legten vollendeten Kalender-
halbjahre die von den Forftverwaltungen der Bundesfiaaten und Eljaß-Loihringens
am Abnahmeort im Walde erzielten Holzpreife feit. Er veranschlagt auf Grund
diejer Teftftellungen den durdhichnittlichen Preis des Papierholzes am Ahnahmeort
im Walde für den genannten Zeitraum.

Bon diejer Veranjchlagung ausgehend febt der Reichöfanzler nad) Anhörung
des Aufjihtärat3 der Neichöftelle für Papierholz einen durchfenitilicken Ein-
jtandöpreis des Papierholzes der Betriebe ($ 7) für die dem Zeitpunkt der Rer-
anfhlagung folgende Preißperiode für Zeitungsdrudpapier feit.

3 6. Die Bundesflaaten und Elfaß-Lothringen fönnen Statt der Holzlieferung
eine entjprechende Zahlung an die Reichzitelle für Papierholz leiften. Des Reid)
leiftet die entjprechende Zahlung für eine Gefamiholgmenge von 300 000 Raum-
meter. Die Zahlung der Bundezftaaten und Elfaß-Loihringens erfolgt jeweils
für die abgelaufene zsrift des $ 2 bis zum 25. des folgenden Monats und wird
bon ber Reichgitelle für Papierholz bi3 zum 10. des Monats aufgegeben.

Sie berecinet ih aus der Menge des für diefe Frift umgelegten Holzes und
dem Unterfdhiebe zwilchen dem lÜibernahmepreife ($ 4 Abf. 1) und dem durd)-
jhnittlihen Einftandspreife ($ 5) des Papierholzes.

Dur die Zahlung vermindert fich die zu liefernde Holgmenge ($ 2) ent-predyend.
Der Neichslanzler fann im Einverftändnis mit der in Betracht Fommenden

Landesregierung und nad) Anhörung des Auffichtsrats der Reichzftelle für Papier-
holz bejtimmen, daß und wieweit Holz geliefert oder ftatt der Holzlieferung Zahlung
geleiftet werden muß.

$ 7. Die von der Reichöftelle für Papierholz aufgeforderten Befiger von
gellftoffabrifen, Holzichleifereien und Drudpapierfabrifen haben ihre Bapierholz-
beitände am 1. jedes Monats, ferner die im abgelaufenen Monat hiervon bver-
arbeiteten Holamengen und die daraus gewonnenen Mengen an Zellftoff und
Hkihliff, ferner Die gefamten in ihren Betrieben hergeftellten und abgelieferten
Mengen an Papier, Darunter gefondert an Beitungsdrudpapier, bi3 zum 10.
jedes Monats der Reichzftelle für Papierholz nad; deren näherer Yeftimmung
anzuzeigen.
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g8. Die Reic;öftelle für Barierholz Tann anorönen, Daß ohne ihre Genehmi-
in 5 Beliker von gelfftoffabrifen, Holzichleifereien und Drudpapierfabrifen an

En nad) $ 7 angezeigten Beftänden feine Veränderung vornehmen Dürfen. Das
ice gilt bon rechtögefchäftlichen Verfügungen mie von Verfügungen, Die im

SReae per Zivangvollitredung oder Urreftvollziehung erfolgen.
 Die Anordnung ift an den Befiger zu richten. Sie muß binnen zehn Tagen
nad) Eingang der Anzeige getroffen werden. Die Reichtjtelle für Papierholz
hat bei folgen Anordnungen auf Anträge des Papiermadher-Kriegsausichufjes die
m Heeresintereije erforderlihe Rüdjicht zu nehmen.
 Die Heranfhaffung von PBapierholz non einem anderen Lagerungdorte nac

der Nerarbeitungsftätte ift zuläfjlig.
9, Befiker von Bellitoffabrifen, Holzichleifereien und Diudpapierfabrifen

haben ba3 ihnen bon der Keicgftelle für Bapierholz zugemwiejene 'Bapierholz an
der non ihr beftimniten Stelle abzunehmen und ihr binnen vier Wochen zu bezahlen.
Zie haben dad zugeiiejene fowie ta in ihren Beftänden befindlihe PBapierholz
auf Verlangen det Neiczftelle für Papierholz nad) deren Weilung für Die Her-
ttellung bon Beitungedrudpapier binnen angemefjener Frilt zu verarbeiten. Gie
haben das Papierholz wie die gewonnenen Erzeugnijje bis zum Abruf jorgjam
‚u verwahren, handelsüblich zu verjihen und pfleglich zu behandeln.

Weigert ich der Befiker eines derartigen Betrieb, jo Tann bie Reichsitelle
für Bapierhol die erforderlichen Arbeiten auf feine Koften mit den Mitteln feinesBetrieb buch Dritte vornehmen laffen.

Für die Lagerung von Papierholz, dejjen Verarbeilung nicht binnen jedhs
Monaten nach der Abnahme (Abf. 1) oder nech der Stellung de3 Verlangen
($ 8) angeordnet wird, und von Erzeugnifjen, die nicht binnen zwei Monaten
nad) der Anzeige ihrer Fertigftellung abgerufen. werben, ift tom Beginne de3
folgenden Monat3 ab eine angemefjene Vergütung zu zahlen.

Streitigkeiten,DieauderAbnahme,Bezahlung, Lagerung und Verarbeitung
entjtehen, entjcheidet ein Schiedägericht, defjen Zujammenjegung und Verfahren
der Reichgfanzler beftimmt. |

8 10. Die Reicigftelle für Papierholz hat dem Bejier eines Betriebs ($ 7),
der auf ihr Verlangen Bapierholz aus feinen Beftänden verarbeitet, bei Ablieferung
der Erzeugniffe den Betrag zu erftatten, Der dem Unterfchiede zwilchen dem Über-
nahmepreife (8 4 Abf. 1) und dem Einftanbspreife des verarbeiteten Papierholges
entipricht. Dabei Darf der Einftandspreis Höchftens zu dem nad) $ 5 feitgejeßten
durchichnittlichen Einjtandspreis angejest werden.

$ 11. Erzeugniffe, die aus Papierholz nach $ 9 Hergeftellt find, müjjen nad)
Anordnung der Reichgftelle für Bapierholz an die von ihr bezeichneten Stellen
gegen Barzahlung geliefert werden. Streitigkeiten aug der Lieferung entjcheidet
das Schiedägericht nach $ I Abf. 4.

$ 12. Der Reichsfanzler fann nach Anhörung der Reichäitelle für Papierholz
1. die Preife für Zellftoff und für Holzihliff zur Drudpapierherftellung

jomwie für Beitungsprudpapier feitfegen; Die Preife find Höchitpreije
im Sinne des Gejeßes, betreffend Höcjtpreije, vom 4. Augujt 1914
in der Faffung vom 17. Dezember 1914 in Verbindung mit den Ber-
ordnungen vom 21. Januar 1915 und vom 23. März 1916; .

2. die Lagerungsvergütung nad) $ I Abf. 3 beftimmen. | |
813. Die Reichsitelle für Papierholz Tann die Befugnifje nach $$ 7 bis 11

auch gegenüber Vereinigungen von Betrieben derjelben Art anwenden, went jie
hinreichende Gewähr für die erforderlichen Leiftungen bieten.
nung ieir Der Reichslanzler farn Beftimmungen zur Ausführung Diejer Berord-tungtreffen. |

Der Reichslanzler Tann in Berüdfichtigung der Kriegsverhältnijfe für Eljaß-Lothringen bejondere Vorichriften erlaffen. grberhättm]
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$ 15. Mit Gefängnis bis zu fechd Monaten oder mit Gelditrafe big AU fünf
zehnhundert Mark wird beftraft: nf

1. wer die ihm nad) $ 7 obliegenden Anzeigen nicht in der gefeten Stiite
hattet ober wer wiffentlich unrichtige oder unvollftändige Angap,mat;

2. wer den Vorfchriften des 8 8 Ab. 1, $ 11 Sag 1 zumiderhandert:
3. wer den auf Grund des 5 14 ergangenen Beftimmungen oder Nor.

Ihriften zumwiderhandelt. “

$ 16. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Der Reichsfanzler beftimmt die Zeit des Außerfrafttreteng.

Befanntmadhung
über Beihaffung von Papierholz für Zeitungsdrudpapier

in Eljah-£othringen.
Som 15. Dezember 1917.

(Auf Grund des $ 14 Abf. 2 der Belanntmacdung über Befhaffung von Bapier-
holz für Beitungsdrudpapier vom 2. November 1917.)

sn Eljaß-Lothringen können die Forfteigentümer des Landes mit mehr als
fünfzig Hektar über vierzig Kahre altem Tannen- und Sichtenholzbeftande big zu
inögejamt 40 vom Hundert der nach $ 2 Abj. 3 der Belannimakhung über Be-
\haffung von Papierholz für Zeitungsdrudpapier vom 2. November 1917 auf
Eljap-Lothringen umgelegten Holzmengen herangezogen werden.

Das Minifterium für Elfaß-Lothringen wird ermächtigt, die erforderlichen
Anordnungen zutreffen; insbejondere farn, wenn ein Forfteigentümer ji) weigert,
die Hiernach auf ihn entfallende Holzmenge zu liefen, beftimmt erden, dak das
Eigentum an geeignetem gejchlagenen Holze durch Anordnung der zuftändigen
Behörde an Die Reichgitelle fir Bapierholz übertragen wird, oder dag geeigrteic
Deftände in feiner Fort auf feine Koften geichlagen werden und das Holz nach dem
Abrahmeort auf feine Koften herangejchafft wird.

Für Diejes aus anderem Forfteigentume gelieferte Papierholz ift dem Eigen-
tümer der Preis zu zahlen, den Eljaß-Lothringen nach $ A der Belanntmachung
vom 2. November 1917 von der Reichzftelle für Papierholz erhält.

Befanntmadhung
über Drudpapier.
om 28. Dezember 1917.

{Auf Grund der Verordnung des Bundestats über Drudpapier vom 18. April 1916.)
$ 1. Zerleger und Druder von Zeitungen, Diudwerken, (Bücher, Sammel:

werke, Einzelwerfe, Jugendichriften ufm.), Mufifalien, Beitegriften und fonftigen
periodijch ericheinenden Drucdichriften dürfen in der Zeit vom 1. Januar 1918 biö
zum 31. März 1918 Diudpapier nur in den Mengen beziehen und verbrauden,
die für jie von der Kriegstwirtichaftsftelle für dag deutfche BZeitungsgemerbe jefl-
gejegt werden. Die gilt auch, joweit e3 fi) um die Erfüllung bereit3 abgefchlofjener

en ngäverträge handelt. Die Feftjegung gejchieht nach folgenden Grund-üben:
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Berfehr mit Drudpapier.

1. Zeitungen, die im Sahre 1915 eine Fläche
1 his 200 Duadraimeter eingenommen hatten, erfahren eine

Sinjchräntung von 11 dom Hundert |
 von 201 bis 250 Quadratmeter eingenommen hatten, erfahren

eine Einichränfung von 13,5 dom Hundert
 von 251 bis 300 Duadratmeter eingenommen hatten, erfahren

eine Einfhränfung von 18 vom Hundert
 von 301 bi5 350 Duadratmeter eingenommen hatten, erfahren

eine Einichränfung von 22,5 vom Hundert
 bon 351 bi8 400 Duadratmeter eingenommen hatten, erfahren

eine Einihränfung von 27 vom Hundert
‚von 401 bi3 500 Duadratmeter eingenommen hatten, erfahren

we

eine Einfchränfung von 30 vom Hundert
von 501 bi3 600 Duadratmeter eingenommen hatten, erfahren
eine Einichränfung von 31 dom Hundert
von 601 bis 700 Duadratmeter eingenommen hatten, erfahren
eine Einfchränfung von 32 vom Hundert

. bon 701 6135 800 Quadratmeter eingenommen hatten, erfahren
eine Einjchränfung von 33 dom Hundert

 ssahre1915berbraucgten

Vv

 furdenDrudderHertungm

 holzhaltigenDrudpapier,errechnetfür
 einenBgeitraumvondreiMonaten.

E
10. von 801 bi3 950 Quadratmeter eingenommen hatten, erfahren [2 &amp;

eine Einfchränfung von 36 vom Hundert -,
11. von 951 bi8 1100 Quadratmeter eingenommen hatten, erfahren 5

eine Einfchränfung von 37 vom Hundert E
12. von 1101 bi3 1250 Quadratmeter eingenommen hatten, erfahren |3 8

eine Einfchränfung von 38 vom Hundert es
13. von 1251 bi8 1400 Dutadratmeter eingenommen hatten, erfahren JE &amp;

eine Einjchränfung von 39 vom Hundert -23
14. von 1401 bi 1600 Duadratmeter eingenommen hatten, erfahren IS &amp;,

eine Einichränkung von 42 vom Hundert 28
15. über 1600 Quadratmeter eingenommen hatten, erfahren eine |85

Einjchränfung von 44,5 vom Hundert |
Die Duadratmeterfläche wird errechnet durd) Feftftellung der Papierfeitengröße

ud der Gefamtzahlder Seiten (Umfang), Die die Zeitung im Jahre 1915 gehabt hat.
Zeitungen, deren Duadratmeterflähe fih im Sahre 1915 gegenüber dem

nahre 1913 verringert hat, erhalten, wenn die Plinderung

Zeitungen, deren Duadratmeterflähhe fich

1. bis zu 300 Quadratmeter beträgt,

2

3.

4.

. bon 301 bi3 450 Duadratmeter be-
4 vom Hundert iiber diejenige Merntge

trägt, 5 vom Hundert
bon 451 bis 500 Quadratmeter be-
trägt, 6 vom Hundert
über 500 Quadratmeter beträgt, 7
bom Hundert

| ;u deren Bezug jie

I

‚ahre 1913 vermehrt hat, erhalten, wenn die Vermehrung
1. bi3 zu 50 Quadratmeter beträgt,

2. bon 51 bis 75 Duadratmeter beträgt,

Hr00

on

. bon 76 bis 100 Quadratmeter be=-

. bon 101 bi 125 Quadratmeter be-

. über 125 Duadratmeter beträgt,

4 vom Hundert

hinaus,

gemäß

Biffer 1 berechtigt find.

im Sabre 1915 gegenüber dent

6 vom Hundert unter derjenigen Menge, zu

trägt, 8 vom Hundert

trägt, 10 vom Hundert berechtigt jind.

12,5 dom Hundert
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Eonjtige wirtjhaftlihe Maßnahmen.

2. Verleger und Driuder folder auf majchinenglattem, holzhaltigen rue
papier gedrudten Zeitungen, deren Ausgaben in einer Woche nicht mehr als fi
Bogen zu je vier Seiten umfaljen, unterliegen, -joweit fie vor dem 20. Suni 191:
erjchienen find, feiner Einfchränlung im Berbraude von Drudpapier der Hannter
Art; jie dürfen jedod) in der Zeit vom 1. Januar 1918 bis zum 31. Yan 1918
nicht mehr majchinenglattes, holzhaltiges Diudpapier beziehen, als derdreifnher
Menge des Verbraudys im Monat Dezember 1917 entjpricht. u

Die Verleger diejer Zeitungen Haben der Kriegswirtichaftöftelle für dag deutfc,
Beitungögewerbe auf ihre Koften ein Pflichteremplar jeder Ausgabe Durch die Bo
regelmäßig beftellgeldftei zu übermweifen. |

Die Beftimmungen nad Ziffer 2 Abf. 1 und 2 finden feine Anwendung auf
Verleger und Druder, in deren Verlag audy Zeitungen erfcheinen, die den Bor.
Ihriften der Ziffer 1 unterliegen. |

3. Zur Herftellung bon Drudwerfen (Bücher, Sammelmwerfe, Einzelwert;
Ssugendiriften ujm.), Muftfalien, Zeitfchriften und fonftigen periodisch ericheinen.
den Drudichriften Dürfen deren Verleger und Druder in der Zeit vom 1. Yanar
1918 bi3 zum 31. März 1918 55 vom Hundert derjenigen Menge Drudpapier he.
ziehen und verbrauden, Die — errechnet auf einen Zeitraum bon drei Monaten
— im Sahre 1916 zu deren Herftellung verwendet worden ift.

4. Bei Seftjegung der Menge nach Ziffer 1 bis 3 werden vorhandene Ye.
ftände angerechnet. .

9..5all3 Verleger und Druder von Drudwerken (Bücher, Sammelmerke
Einzelmwerke, Zugendichriften ufw.),Mufifalien, Zeitfchriften und fonftigen beri-
odijch erjcheinenden Drudichriften das ihnen nad) Ziffer 3 zuftehende Bezugsredht
in der Zeit vom 1. Januar 1918 bis zum 31. März 1918 nicht oder nicht bollitändig
ausnugen, erhöht jich bei Feftjebung eines Bezugrechts für Die Zeit nach dem
1. April 1918 Diefe3 Bezugsrecht um die im erften Vierteljahre 1918 nicht bezogene
Menge. Sie können diefen Anfpruch bis zum 10. April 1918 bei der Kriegswirt-
Ihaftsftelle für dag deutfche Zejtungsgemerbe in Berlin geltend maden.

$ 2. Mit Gefängnis bis zu jechs Monaten oder mit Geltftrafe bis zu zehn-
taujend Mark wird beftraft:

1. werdem $ 1 gumwider Drudpapier der im $ 1 bezeichneten Art in größeren
Mengen bezieht oder verbraucht, al3 für ihn von der Kriegemirticaftg-
ftelle für da3 deutiche Beitungsgewerbe feftgefest mwird,

2. wer Drudpapier der im $ 1 bezeichneten Art ohne Genehmigung der
Kriegämirtihaftzftelle für das deutiche Beitungsgemwerbe verfcuft oder
liefert oder den von der Sriegswirtichaftzftelle für das deutfce

Seilungägeiverbe an die Lieferung gefnüpften Bedingungen zumwider-handelt.
$ 3. Die Beftimmungen treten am 1. Sanuar 1918 in Kraft.

Derordönung, betreffend Anderung der Derorönung
über die Beitellung eines Reihsfommiffars für Über:

gangswirtihaft vom 35. Aluguft 1916.
Bom 22, November 1917.

(Auf Grund de3 $ 3 de3 Gejehes über Die Ermächtigung dc3 Bundesrats zu wirt
Ihaftlihen Maßnahmen ufw. vom, 4. Yuguft 1914.)

Artikel L

sm $ 3 Abf. 2 der Verordnung über die Beftellung eines Reicsfommiflars
für Übergangswirtihaft vom 3. Auguft 1916 werden die Worte „Stanisfekrelüt
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Eicherftellung des Krieg&amp;bedarfs.

; Inmentt, in jeiner Vertretung Der Reichsfommiffar“ erjegt durch Die Worte
neihgfanzlet oder ein von ihm beftellter Vertreter”.
nn Artifel IL

Die Nerordnung tritt mit dem Tage der Berlündung in Kraft.

Befanntmadung
‚ur Abänderung der Beitimmungen vom 28. September
4

916, betreffend den Reihsfommilfar für Übergangs-
wirtichaft.

Bom 26. November 1917.
d von $ 6 der Bundesratverordnung über die Beftellung eines Reid's-
tommiffars für Übergangsmwirtihaft vom 3. Auguft 1916.)

Artikel l
Die Beftimmungen, betreffend den Reichsfommilfar für Übergangemwirtichaft,
28. September 1916 werden mie folgt geändeit:

1. &amp;n den 88 1, 9 und 13 werden die Worte „Staatsjefretär de3 Sinnen”
durch) die Worte „Staatzjefretät des Neichemwirtfdaftsemis" erjegt..

3. Die Beftiimmungen in dem $ 10 Abf. 2 Sag 1, 2 erhalten folgende
Fallung:sen Den Borfiß in den Sibungen führt der Stantzfefretär des Reid‘s-

wirtihaftgamts oder ein von ihm beftellter Vertreter. Der Staats-
jefretär de3 Reichäwirtfchaftgamts fegt die Tagezorönung auf Bor-
ichlag des Reichsfommiffars feit.

Artifel II.

Die Beftimmungen treten mit dem Tage der Verlündung in Kraft.

yuf Grun

com

Siherftellung des Kriegsbedarfs.
Befanntmadhung

zur Änderung der Befanntmachung vom 12. Dezember 1916,
betreffend die Übertragung des Dorjiges in Ausihülien
und Schieösgerichten auf den Dorfjißenden des Reidys=

ichieösgerichts für Kriegsbedarf.
Bom 25. November 1917.

Artikel l.

3u 8 1 der Belanntmachung, betreffend die Übertragung des Voriges in
Ausihüffen und Schiedsgeridhten auf den Vorfitenden des Reichsichtedägericht#
'ür Sriegsbedarf vom 12. Dezember 1916, wird Biffer 13 geftrichen.

. | Artilel IL

Die" Beftimmung tritt mit dem 26. November 1917 in Sraft.
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Berfchröweien.

Befanntmadung,
betreffend Seitjegung des Zujchlags zu den Stiedens.

preijen der zum Kriegsdienjt ausgehobenen Perg,
Bom 2. November 1917.

Auf Grund bes Arkitel 1 Ubf. 4der Verordnung des Bundesrat vom 30%...
1916, betreffend Anderung des $ 25 des Gejeges über Die Kriegsleiftungen an
13. Juni 1873, beftimme ich in Abänderung der Bekanntmachung, betreffen,
SeltjeBung des Zufchlags zu den Triedenspreifen der zum Kriegödienft ausgehohen.,
Pferde vom 16. Dezember 1916: "

Der Zufhlag zu Den griebenspreifen der zum Kriegsdienst aus.-
hobenen Pferde wird mit Geltung vom 15. Oftober 1917 auf 100 Dar
Hundert der Friedenspreije feitgejeßt. \

Verkehrawelen.
Befanntmadung,

betreffend vorübergehende Anderung des 8 12 der Eijen-
bahn-Derfehrsorönung.

um 6. Dezember 1917.
Auf Grund de3 $ 2 Abf. (4) der Eijenbahn-Verkehrsordnung wird $12 Up}. (1)

diefer Ordrtung bis auf weiteres wie folgt, geändert: |
(1) Sind aufden Stationen Tarifauszüge, die die Preije der dort verfäuflichen

Fahrkarten enthalten, nicht außgehängt oder ausgelegt, jo erteilen die Fahrkarten:
ausgabejtellen über die Preife auf Verlangen Auskunft.

Die Anderung tritt am 1. Januar 1918 in Kraft.

Befanntmadhung,
betreffend vorübergehende Anderung der 88 55 und 56

der Eijenbahn-Derfehrsorönung (Sradhtbriefmuiter).
om 27. Dezember 1917.

Auf Grund des $ 2 Ab. (4) der Eifenbahn-Verkehrsordnung werden die
Baragraphen 55 und 56 wie folgt geändert: .

Sm $ 55 Abi. (1) wird am Ende ein Sternen *) und am uße der Sete
folgende Anmerkung gefebt: .

*) Das Trachtbriefmufter wird bi auf weiteres um die Hälfte in der Weite
verkleinert, daß die Rüdjeite mit der rechten Hälfte des jegigen Mufters bedrudt wirt

Sm $ 56 Adf. (5) wird im erften Sage Hinter „benußen” und im Abf. (d) an
Ende ein F) und am Fuße der Eeite folgende Anmerkung gejeßt!

+) Die Beftimmung wegen Benubung der Rüdfeite gilt nicht für dad ver
Heinerte Frachtbriefmufter [Unm. *) zu $ 55 Ab. (1)]. u an

Die Änderungen treten am 10. Januar 1913 in Kraft. Die vorhandenen
Sreachtbriefe Lönnen aufgebraucht werden.
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Finansielle Maßnahmen.
Befanntmadung,

treffend den Gejamtbetrag der Darlehnstajjeniheine.
” Bom 20. November 1917.

Yuf Grund bes $ 18 Abi. 4 ded Darlehnzlajjengefebes vom 4. Auguft 1914
:yp hiermit zur allgemeinen Stenntniß gebradit, daß am 31. Oftober 1917 an
" tehnafaffeniheinen 6 738 500 000 ME.) ausgegeben waren. Hiervon
eben fih 5.606 407 000 ME?) im freien Wertekr

Derorönung,
‚treffend die Zulafjung von Wertpapieren zum Börjen-

handel.
Bom 30. November 1917.

(Huf Grund de $ 44 Abf. 1, 2 deö Börjengejebes vom 8. Mai 1908.)
$ 13 der Belanntmacung, betreffend die Yulaffung von Wertpapieren zum

örfenhandel, bom 4. Suli 1910 erhält folgenden Abjag 4:
\ Die Landesregierung fan die Yulafjungzfielle anmeifen, bei

Anträgen auf Zulajjung von Wertpapieren die Aufnahme von Angaben
inden Profpeft und die Vorlage von Beweisftüden dann nicht zu fordern,
wenn die Geheimhaltung im Sntereffe der Landesperteidigung liegt.

Befanntmadung
iber Änderung der Befanntmadhung, betreffend Derbot
von Mitteilungen über Preife von Wertpapieren ujw.,

vom 25. Sebruar 1915.
Bom 8. November 1917.

Yyi Grund des $ 3 deö Gefehes über die Ermächtigung des Bundezrats zu wirt-
| ichaftlihen Maßnahmen ufw. vom 4. Auguft 1914.)

Artikel IL
Der $ 1 Abf. 1 der Belanntmachung, betreffend Verbot von Mitteilungen

iber Preife von Wertpapieren, vom 25. Februar 1915 erhält folgende Safjung:
Sn öffentlichen Befanntmachungen oder in Mitteilungen, die für einen größeren

kreis von Perfonen beftimmt find, dürfen zahlenmäßige Angaben darüber, welche
Bteife für den Umfa von Wertpapieren in Betracht fommen, insbefondere zahlen-
rüßige Angaben, die al? Anhalt dafür dienen, zu welchen Preifen Wertpapiere
alehter Zeit gehandelt worden find, nicht gemacht werden. Dies gilt aud) für.
jahlenmäßige Angaben über Veränderungen der reife.

Artifel II
Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

') 7024500.000 IM. bezw. 5860 680000 M. (Bel. vom 19. Dez. 1917.)
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Sinanzielle Maßnahnen.Ö

Befanntmadhung, betreffend AusnahmenDON den
Derbote von Mitteilungen über Preife von Wertpapieren ulm

Bom 9. November 1917. ir

Auf Grund des $1Abj. 3, $2der Verordnung, betreffend Verbot von Mitteilu
über Preife von Wertpapieren uw. vom 25. Februar 1915/8. November In

&amp;3 find zuläflig: u
1. Mitteilungen zwilhen im Snland anfäjjigen Berfonen, die Banti,

geihäfte gemwerbsmäßig betreiben, über die für Wertpapiere Para
Handel an einer inländiichen Börfe erzielten Preife; m,

2. Mitteilungen zwiichen Börjenbefudhern, went fie innerhalb der Bärfen.
räume gemacht und die von den BörfenauffichtSbehörden dafiirerlaffene,
Beftimmungen innegehalten werden; r

3. Mitteilungen an PBerjonen, welche auf Grund einer von der zjländige,
Randeszentralbehörde oder der von ihr bezeichneten Gtelle erteilten (
laubni3 iiber Die beim Handel an einer inländiichen Bertpapierhörfe an,
Hich feitgeftellten Preife Kurzliften für die in Ziffer 1 bezeichneten Per.
jonen herauögeben, und die Mitteilung biejer Lijten an diefe Perfonen.

4. Mitteilungen von Perfonen, Die Bankiergefchäfte gewerbemäfig iu.
treiben, an ihre Kunden über Berfaufspreife, die für ausländifche Wey.

te auf Grund der im Ausland notierten Kurje im Inlandzu er-
zielen jind;

5. Belanntmachungen und Mitteilungen über Kurje ausländischer Börfen;
6. Belanntmahungen und Mitteilungen über die Kurfe, zu denen die

Devijenftellen Taufen und verkaufen ($ 7 der Verordnung über den
Bahlungsverfehr mit dem Ausland vom 8. Februar 1917); |

7. Mitteilungen über ausländifche Geldforten und Noten jomie üher
Wechjel, Sched3 und Auszahlungen auf das Ausland zwifchen Rerfonen,
die dad Banfier- oder Geldmwechjlergejchäft gewerbsmäßig betreiben.

Die unter Ziffer 1 bezeichneten Mitteilungen dürfen fich für Wertpapiere,
deren Börfenpreis amtlich feitgeftellt wird, nur auf die amtlich feftgefiellten
Preije erftreden.

Die in diejer Belanntmadjung vorgejehenen Ausnahmen treten an die Stelle
der Ausnahmen, die in den Belanntmachungen, betreffend Verbot von Mit-
teilungen über PBreije von Wertpapieren ufm., vom 25. Yebruar 1915 und 17. Mär;
1915 und betreffend Ausnahmen von dem Verbote von Mitteilungen über Preije
bon Wertpapieren vom 22. Sanuar 1916, 29. Auguft 1916 und 7. Juli 1917 zuge-
lajlen find. Diefe Belanntmacjungen werden aufgehoben.

Beltanntmahung,
betreffend die Prägung von Sünfpfennigftüden aus Eijen.

om 6. Dezember 1917.
Auf Grund des $ 3 des Gejehes über die Ermächtigung des Bundesrats zu witi-

Ihaftlihen Maßnahmen um. vom 4. Yuguft 1914.) .
$ 1. Der Reichskanzler wird ermächtigt, außerhalb der im $ 8 des Nünz-

gejehes vom 1. Juni 1909 für die Prägung von Nidel- und Kupfermünzen be
fimmten Grenze meitere Fünfpfennigflüde aus Eifen big zur Höhe von zehn
Millionen Mark herftellen zu laffen. .

8 2. Auf diefe Prägungen finden die Vorfehriften der Verordnungen IM
26. Auguft 1915 und dom 11. Mai 1916 entjprechende ‚Anwendung.

94



Bölle und Gteuern.

Befanntmadung,
hetrefjend die Prägung von Zehnpfennigjtüden aus Zint.

| Bom 29. November 1917.

a und des $ 3 des Gefehes über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt-
auf or schaftlichen Maßnahmen uf. vom 4. Auguft 1914.) i

s 1. Der Reichskangler wird ermächtigt, außerhalb der im $ 8 be Müng-
ejepe3 vom 1. Juni 1909 für die Ausprägung von Nidel- und Kupfermünzen

beftimmten Grenze zum Erfabe für einzuziehende Zehrtpfennigftüde aus Nidel
weitere gehnpfenmigitüde aus Zink bis zur Höhe von. zehn Millionen Mark her-
jiellen zu faffen.. — |

g 2. Auf die Prägungen finden die Vorjchriften der Belmmimahlung vom
99, März 1917 entjprechende Anwendung.

Befanntmadhung,
hetreffend Ergänzung der Befanntmahung vom 10. Mai
1917 über die gewerbliche Derarbeitung von Reid)s-

münzen ujw.
Bom 20. Dezember 1917,

{Huf Grund deö $ 3 ded Gefebes über Die Crmächtigung des Bundesrats zu mirt-
ichaftlihen Maßnahmen uf. vom 4. Auguft 1914.)

$ 1. Die VBorjchriften des $ 1 der Verordnung über die gewerbliche Ver-
arbeitung von Reichömüngen vom 10. Mai 1917 finden auch auf joldhe Reidhs-
müngzen Anwendung, die nad dem Smkrafttreten jener Verordnung außer Kurs
gejegt worden find oder außer Kurs gefeht werben.

$ 2. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Bälle and Sieuetn.
Befanntmadung,

betreffend Anwendung der Dertragszollfäße.
Bom 13. Dezember 1917.

(Auf Grund des 5 3 des Gefehes, betreffend die Ermächtigung Des Bundesrats zu
tirtfchaftlihen Maßnahmen uf., vom 4. Auguft 1914.)

Der Neichsfanzler wird ermächtigt, für Waren, die au3 alien durch die
Heered- und Marinevertaltung oder durd, gemeinnügige ©efellichaften, die auß-
Katießtich zur Berforgung der deutfchen Bolläwirtichaft während des Kriegesdienen,eingeführt werden, die Anwendung der Vertragszollfäge zu genehmigen.

Diefe Berordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
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Befanntmadung,
betreffend Zollbefreiung von Grabiteinen ufw,

Bom 16. November 1917.

Der Bundesrat hat in der Situng am 11. Oftober 1917 beichlofjen, die Hay
ämter zu ermächtigen, Grabfteine, Otabfreuge, Grabeinfafjungen und ande j
Gegenftände, die für die Grabftätte eines während de3 gegenwärtigen Sirie Ri
im Ausland verftorbenen und dort beerdigten Angehörigen des deutichen Seen.
oder der deutichen Marine oder eines deutichen Beamten verivendet Moorden finh
und aus Anlaß der Verlegung der Grabftätte nach Deutichland eingeführt werde
aus Billigkeitsgründen zollfrei zu laffen. | N

Gejeß
zur finderung des Reichsjtempelgefebes.

om 31. DOftober 1917.

Der Tarifnummer 4b des Reichäftempelgefege3 wird als dritter Abjah die
folgende Beitimmung angefügt:

Der Bundesrat ift ermächtigt, Befteiungen und Ermäßigungen für einzelne
Gattungen von Waren zuzulaffen.

‚Ge \ e b ,
beirejfend Abänderung des Kohlenjteuergefeßes vom

8. April 1917.
Zum 28. Dezember 1917.

Einziger Artikel.
$ 6 Abj. 2 des Kohlenfteuergefeges wird aufgehoben.

Schub der Schuldner und Aedtafhuk.
Befanntmadung,

beireffend die Sriften des Wechjel- und Schedrechts für
Eljah-Lothringen.
Som 20, Dezember 1917.

(Auf Grund des $ 3 de3 Gefches über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt-
Ihaftlihen Maßnahmen ufm. vom 4. Auguft 1914 im Anfchluß an die Belannt-

madung vom 20. September 1917.)
Die Friften für die Vornahme einer Handlung, deren e3 zur Ausübung oder

Erhaltung des Wechjelrecht3 oder des Regrefrecht3 aus dem Scherf bedarf, werden,
jomweit fie nicht am 31. Juli 1914 abgelaufen waren, für die in Elfaß-Lothringen
zahlbaren Wechjel oder Scheds in der Weije verlängert, daß fie mit dem 31. Mai
1918 ablaufen, jofern fich nicht aus anderen Vorfchriften ein fpäterer Ablauf ergibt.

Diefe Vorihrift findet Teine Anwendung auf die Stift, innerhalb deren nad
den gejeglichen Borjchriften der Regreßpflichtige von der Nichtzahlung des Wechlels
oder Scheds zu benachrichtigen ift.
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Berjährungsfriiten ujw.

 ei Wechleln, bei denen die Stift zur Erhebung des Proteites mangels Zahlung.
 u Sr. 1 perlängert ift, verjährt der mechjelmäßige Anjprud) gegen den Alzep-

der, jomweit e3 fi) um eigene Wedjjel handelt, gegen den Ausfteller frü-
onen Zi. Mai 1919,
petend A

Derorönung
öher die Geltendömadung von Ainjprühen von Perfonen,

die im Ausland ihren Wohnjis haben.
Bon 20. Dezember 1917.

aufGrund des $ 3 de3 Gejebes Über Die Ermächtigung des Bundesratz zu wirt»
atuf © Ichaftlihen Maknahmen ufw. vom 4. Auguft 1914.) ;

Die Wirlfamkeit der Delannimachungen über die Geltendmachung bon An-
iprüchen bon Berjonen, die im Ausland ihren Wohnfib Haben, vom 7. Auguft und
»3, Oftober 1914, 21. Sanuar, 22. April, 22. Juli und 21. Oftober 1915, 6. Yanuar,
13. April, 13. Juli und 5. Oftober 1916, 4. Januar, 26. März, 28. Juni und 20. Sep-
iember 1917 wird in Der Weile ausgedehnt, daß an die Stelle des 31. Januar 1918
der 31. Mai 1918 tritt.

Befanntmadung
über die Derjährungsfriften.

Bom 22. November 1917.
Auf Grund des $ 3 des Gefeßes über die Ermächtigung des Bundesrais zu wirt»
. ichaftlihen Maßnahmen ufm. vom 4. Auguft 1914:)

Die Verordnungen über die Verjährungsfriften vom 4. November und vom
9. Dezember 1915 werden im Anjchluß an Die Verordnung vom 26. Oftober 1916
weiter Dahin geändert, daß die Verjährung nicht vor dem Schluffe des Jahres 1918
vollendet wird.

Derorönung
über Lohnpfändung.

Bom 13. Dezember 1917.
Auf Grund des $ 3 de3 Gejees über die Ermächtigung de3 Bundesrat zu mitt-

Ichaftlihen Maßnahmen ufw. vom 4. Auguft 1914.)
 $1. Der Xrbeitö- oder Dienftlohn ($ 1 des Gejege3 vom 21. uni 1869):
it, oweit er die Summe von zweitaufend Mark für das Syahr überfteigt, zu einem
Zehntel des Mehrbetrags der Pfändung nicht unterivorfen. Hat der Schuldner
jeinem Ehegatten oder ehelichen Abfümmlingen, Die Das jechzehnte Lebensjahr
nicht vollendet haben, Unterhalt zu getvähren, jo erhöht jic) Der unpfändbare Teil
deö Mehrbetrags für jeden Diejer Unterhaltsberechtigten um ein weiteres Zehntel,
höchfteng jedoch; auf fünf Zehntel des Mehrbetrags. Die Vorjchrifter des Gejeßes
vom 21. Juni 1869 finden entiprechende Anwendung.

_Someitim Falle des Abf. 1 Gab 1 der unpfändbare Teil des Sohnes den
Betrag bon zweitaufendfünfgundert Mark, im tsalle des Abf. 1 Sa 2 den Betrag
von dreitaufendjechshundert Mark überfteigen würde, unterliegt die Pfändung
feinen Befchränkungen.
he $ 2. ndern fich die Verhältniffe, die nach $ 1 Abf. 1 für die Beftimmung

&amp; unpfändbaren Teiles des Lohnes maßgebend find, jo erweitert oder bejchräntt
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Schug der Schuldner und Rehtsjhub.

fich Die Pfändung nad, Maßgabe der eingetretenen Anderung von dem auf gy,.
Eintritt nächftfolgenden Zeitpunkt ab, an welchem der Lohn fällig win an
Antrag des Gläubiger oder de Schuldners hat die Behörde, welche die ge
dung bewirkt hat, ven Pfändungsbeichluß entiprehend zu berichtigen. Der ar
ichuldner fann, jolange ihm eine Berichtigung nicht zugeltellt ift, nach Mak en
der bisherigen Pfändung mit befreiender Wirkung leiften. geh,

$ 3. Auf die Pfändung des Nuhegeldes der Perjonen, die int einem prika:...
Arbeits oder Dienitverhältniffe beichäftigt gemwejen find, finden die Vorj, En
der 8$ 1, 2 enifprechende Anwendung. a

8 4. Gefegliche Vorjehriften, die über die Pfändung Des Ruhegeldes der im
$ 3 bezeichneten Art abweichende Beftimmungen treffen, bleiben unberünr, |

85. Diefe Verordnung tritt am 20. Dezember 1917 in Kraft. Der Feicz-
fanzler beftimmt, warn und in welchem Umfang fie außer Kraft tritt. ”

Soweit mit dem Inkrafttreten der Verordnung eine Erweiterung des Ye;
Pfändung nicht untermorfenen Teiles des Lohnes oder Nuhegeldes eintritt finden
die, Vorschriften des $ 2 entiprechende Anwendung. Eine vor dem Inkrafttreten
der Verordnung erfolgte Aufrechnung, Abtretung oder Verpfündung verliert ihre
Wirkfamkeit, joweit fie bei Anwendung der Verordnung unwirkem fein wire,

Befanntmadhung,
betreffend Ausdehnung der Derorönung über die
Bewilligung von Zahlungsfriiten an Kriegsteilnehmer
vom 8. Juni 1916 auf Kriegsteilnehmer verbündeter

Staaten.
Bom 8. November 1917.

(Auf Grund des 8 3 des Gefetes über die Ermächtigung Des Bundesrats zu wirt-
ichaftlihen Maßnahmen ufw. vom 4. Auguft 1914.)

8 1. Die Vorschriften der Verordnung über die Betvilligung von Zahlungs:
frilten an, Sriegsteilnehmer vom 8. Juni 1916 finden auf Sriegsteilnehner eins
verbündeten Staates injoweit Anwendung, al3 nad) einer im ReichS-Gejebblat
enthaltenen Befanntmachung des Reichsfanzler3 die Gegenjeitigleit in diejem
Staate verbürgt ift.

8 2. Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Strafi.

Derorönung
über die Wiederherftellung von Lebens- und Kranten-

verjihherungen.
Vom 20. Dezember 1917. |

(Auf Grund des $ 3 de3 Gefeges über die Ermächtigung des Bundesrats zu mul:
ichaftlihen Maßnahmen ujw. vom 4. Yuguft 1914.)

$ 1. Sind die Rechte aus einer mit einem privaten Berficherungsunternehmen
geichloffenen Lebens- oder ‚Krankenverfiherung nad) dem 31. Juli 1914erlojchen
oder gemindert, weil der Verficherungsnehmer feine Verpflichtung zur Bertrage
zahlung oder eine andere vertraggmäßige Obliegenheit infolge des Ferieges nich
tehtzeitig erfüllt hat, fo ift der Verfiherungsnehmer berechtigt, nad; Mahgc“
der nachitehenden Vorjchriften die Wiederherftellung der Rechte aus der Der:



Wiederheritellung von Lebensverficherungen ujm.

Br u verlangen. Die nicht rechtzeitige Erfüllung einer Zahlungspflicht gilt
re Gen Krieg verurfacht, wenn fie auf eine Berjchlechterung der mwirtihaft-

ich en Kage des Verfiherungsnehmers zuridzuführen ift.
“ 9, Die allgemeinen Bejtimmungen über die VBorausfegungen und den

Umfang der Wiederheritellung jtellt der Vorftand des Berficherunggunternehmens
auf; fie bebürfen der Genehmigung der Auffichtsbehörde.

'grerden Die Beftimmungen nicht innerhalb einer von der Auffichtsbehörde
u ftellenden Frift zur Genehmigung eingereicht oder im Yyalle ber Beanjtandung

nicht innerhalb der meitergeitellten Stift jo geändert, daß die Genehmigung
‚teilt werden Tann, jo ijt die Auffichtsbehörde befugt, die Beitimmungen.
‚Hanleben.a chen bei der Auflicht3behörde gegen die Genehmigung der vorgelegten

Yeftiimmungen Bedenten, oder will jie zur Feftfebung jchreiten, fo ift Die Ent-
icheidung unter entjprechender Anwendung der $$ 73 biö 75 und Des $ 84 Ubf. 1
d.3 Gefeges über Die privaten Verjiherungsunternehmungen vom 12. Diai 1901
u treffen.

“ al die Beftimmungen rechtsfräftig genehmigt oder feftgejebt, fo hat das
Iinternegmen died in der für feine Bekanntmachungen vorgejehenen Form zu
 öffentlichen.“ !3. Sie Wiederherjtellung muß bis zum Ablauf von jeh8 Monaten nach der

Aeendigung des Krieges beantragt werben. Der Reichslanzler wird ermächtigt,
den Zeitpunkt, in dem der Krieg al beendet anzujehen ift, näher zu beftimmen.

Wird die Genehmigung oder Feitfegung der allgemeinen Bejtimmungen erit
nach der Beendigung des Krieges befannigemacdht, jo wird die Trijt durd) Die
YAuffichtsbehörde feftgefebt. Sie muß mindeftens jechs Monate von der Befannt-
madung an betragen und ift bei Diejer anzugeben.

Tür Berfiherungsnehmer, die dur Striegäverhältnijie an der Einhaltung
der Frift a worden find, endet Die Frift erft jech&amp; Mionate nach dem Wegfallde Hindernijjes.2. Der Antrag auf Wiederherftellung ift Jchriftlicd unmittelbar an den.
Rorftand des Verficherungsunternehmens zu richten.

Tritt nach der Ablendung des Antrags der Verfiherungsfall ein, jo bleibt
das Necht auf Wiederherftellung unberührt. |

$5. GErfüllt der Verfiherungsnehmer nad der Wiederherftellung feine
Shliegenheiten nicht, jo fan er eine nochmalige Wiederherftellung nur ber-
langen, wenn die allgemeinen Beftimmungen e8 borjehen.

86. Die allgemeinen Beitimmungen haben auch zu regelit:
1. die Wiederherftellung von Verfiherungen, bei denen die Anfprüce des

Verfiherungsnehmers gemäß dem Vertrage durch Sriegsteilnahme,
Eintritt in den Heeresdienit oder ähnlihe Umstände erlojchen vvder.
gemindert find; _

2. die Wiederheritellung von Verfiherungen, welche die Verfiherungs-
nehmer infolge einer durch den Krieg herbeigeführten Verhinderung
oder erheblichen Erfchwerung der Erfüllung ganz oder teilmeife, durch
Kündigung oder auf andere Weile aufgehoben haben;

3. die Rechte und Pflichten folder Verficherungsnehmer, denen der Ber-
jicherer aus Anlaß des Krieges ausdrüdlich oder ftilliehmeigend eine
Stundung vder andere Erleichterungen der Beitragspfliht zu-
geitanden hat.

Auf Verlangen der Aufficht3behörde ift ferner in den allgemeinen Beltim-
Mungen, mit Wirkung auc) für Die laufenden Verträge, vorzuforgen, daß in. Fällen,
in denen eine Obliegenheit. des Verficherungsnehmers infolge des Krieges nicht
rechtzeitig erfüllt wird, künftig ein Erlöfchen oder eine Minderung der Rechte
% Rerfiherungsnehmerz tunlicäft vermieden wird.
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Eduß der Schuldner und Rehisfgjug.

8 7. Kommt zwijchen dem PVerficherer und dem Berliherungsnehmereine
Einigung über die Wiederherftellung der Verficherung nicht zuftande, fo bat bas
Amtögericht, bei dem der Berficherungsnehmer feinen allgemeinen Gerichtsitans
hat, auf Antrag des Berjiherungsnehmers über die Wiederherftellung der Por.
fiherung zu entjcheiden. .

Die Entjheidung, Die ohne vorherige mündliche Verhandlung ergehen fans
erfolgt Durch Bejchluß. Vor der Entjheidung ift der BVerficherer zu Hören.

Die Parteien haben ihre tatjählichen Behauptungen glaubhaft zu Madjen
Gegen den Beichluß findet fofortige Bejchiwerde ftatt.
sit über die Berjicherung bereits ein Rechtäftreit anhängig, jo hat auf Antn

de3 Berjicherungsnehmers das Prozehgeriht in dem Urteil gleichzeitig über die
Wiederheritellung der VBerficherung zu enticheiden. Die Vorjchrift dez Abf. 3
findet entjprechende Anwendung.

$ 8. Die Gerichtd- und Anmwaltsgebühren betragen im Falle des 8 7 Abf. 1
fünf Behnteile des Sabes des $ 8 ded Gerichtöfoftengejeged und des $ 9 der G..
bührenordnung für Rechtsanwälte. Findet eine Bemweisaufnahme ftatt, die nicht
nur in der Vorlegung der in Händen des Beweisführers oder des Gegners h..
findlihen Urkunden befteht, jo erhöht fich die Gerichtögebühr und, wenn der Anwalt
die Partei in dem Beweisaufriahmeberfahren vertreten Hat, auch die Anivalta.
gebühr auf gehn Zehnteile de3 bezeichneten Gates. \

Wird durd Endurteil über die Wiederherftellung entfchieden oder diefe in
einem zur Beilegung eines Rechtäftreits abgejchlojjenen Vergleiche vereinbart, fo
bleiben für die Berechnung der Gerichtö- und Antvaltägebühren die nur auf die
a ellung ji) beziehenden Verhandlungen und Entjcheidungen auferetracht.

5 9. Die Borfehriften diejer Verordnung finden auf ausländische Verfiche-
rungsunternehmungen, die im ynland dag Berficherungsgefchäft durch Vermittler
betreiben, infomweit entjprechende Anwendung, als die Verficherungsperträge duch
Bevollmächtigte im Inland gefehloffen worden find. |

Die allgemeinen Beftimmungen hat der für dag Reich beftellte Hauptbevoll-
mädhtigte einzureichen. Die Anträge auf Wiederheiftellung find an ihn zu richten.

$ 10. Die Vorichriften diefer Verordnung gelten mit Ausnahme des $ 2
Abj. 3 entfprechend auch für Verjicherungen, die bei einer auf Grund landesgejet-
cher Borjerift errichteten öffentlichen Verfiherungsanftalt freitoillig ge-
nommen jind.

$ 11. Dieje Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.

Gejeß 9

über die Wiederherftellung der deutichen Handelsflotte.
Bom 7. November 1917.

$ 1. Der Reichsfanzler wird ermächtigt, zur Wiederherftellung der deuticen
Handelöflotte den Eigentümern deutjcher Kauffahrteifchiffe ($ 1 des Gefebes,
betreffend das Flaggenrecht der Kauffahrteiichiffe, vom 22. Zuni 1899) auf Antrag
Beihilfen zu gewähren .

1. für die Erjagbefchaffung von Schiff und Inventar, wenn. das EHiff
nach dem 31. Juli 1914 durch Maßnahmen augländifcher Regierungen
oder durch Friegerijche Ereigniffe verloren gegangen oder erheblid; be
Ihädigt worden ift; | .

2. zur Dedung der Aufwendungen für Snftandhaltung des Schiffes, I
Hafengelder fowie für Heuer und Unterhalt der Ochiffsbejakung, bie
dadurch notwendig gemorben find, daß das Schiff infolge dez Krieges
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in deutfchen Schubgebieten oder in außerdeutfchen Ländern feitgehalten
oder an der TFortjegung feiner Reife gehindert worden ift.

Eine erhebliche Beihädigung im Sinne de3 Abf. 1 Nr. 1ifl regelmäßig anzu-
‚unen, wenn bie zur Wiederherftellung des Schiffes erforderlichen Koften Die

nee feine Triedendwert3 erreichen. |
BR, 2. Der Reichölanzler wird gleihermaßen ermächtigt, deutichen Sciffs-
pejagungen Det im $1 bj. 1 bezeichneten Schiffe Beihilfen zur Wiederbeihaffung
ihrer in Berluft geratenen Habe zu gewähren.

5 3. Die Beihilfen find auf die Entihäbigungen zur Unrechrung zu bringen,
die dem Schiffgeigentümer und den Gchiffsbejagungen nach dem in Ausficht

‚ommenen Nteedereientfchädigungsgefeg ettwa gewährt werben.
Ginem fpäteren Reichögefeß ift vorzubehalten, ob und in welcher Höhe das

Neid) an den Getwinnen der auf Örund Dieje3 Gejeges wiederhergeitellten Schiffe
zu beteiligen it und ob Hinjichtlich der Verwendung Diefer Schiffe Beichräntungenig jind.noinen Br die Gewährung der Beihilfen gelten die in der Artlage zufammen-
geftellten Grundfäge; die Gewährung erfolgt auf Grund von Vorjchlägen des
gemäß $ 8 gebildeten NReichdaugfchuffee.

Durch die Feftfeung der Beihilfen wird ein Nechtzanfpruch nicht begründet.
$ 5. Anfprüche auf Erfah der in den $$ 1, 2 bezeichneten Schäden, die auf

Grmd eines Verfiherungsverhältnifjes, auf Grund des $ 635 des Handelögefeb-
huchg oder aus einem anderen Rechtsgrund dem Gefchädigten zuftehen, gehen
bis zur Höhe der gewährten Beihilfen auf das Reich über.

Anfprüche auf Entjchädigungen oder Vergütungen, Die für ein bon einem
fremden Staate beichlagnahmtes und zurüdgehaltenes oder angefordertes Schiff
gezahlt werden, gehen injoweit auf das Reich über, ald dem Eigentümer wegen
diefes Schiffes Beihilfen auf Grund des $ 1 gewährt worden find.

86. Hit zur Erjasbeichaffung für ein Schiff eine Beihilfe nach $ 1 Abf. 1
Nr. 1 gewährt worden und wird das Schiff dem Eigentümer wieder zur Ber-
fügung geftellt, jo ift er verpflichtet, Das zurüdgegebene Schiff dem Neiche zu
übereignen. Von der Übereignung farn abgejehen werden, wenn der Eigentümer
fid) verpflichtet, Die ihm fire die Erfabbeichaffung gewährten Beihilfen vom Tage
der Indienfiftellung des zurüdgegebenen Schiffes ab mit fünf vom Hunvert jährlich
ju berzinjen und in angemeljenen Teilbeträgen nach näherer Beftimmung des
Reichöfangler zurüdzuzahlen. |
 .$7 Die Veräußerung eines Schiffes, zu deifen Beichhaffung eine Beihilfe
nad) $ 1 Ubf. 1 Nr. 1 gewährt worden ift, darf an augländiiche Perjonen oder
Sejelfihaften oder an Deutiche, die ihren Wohnfig oder ftändigen Aufenthalt im
Ausland haben, vor Ablauf von zehn Sahren nach der Snfahrtfegung nur mit
Öenehmigung des Reichstanzlers erfolgen. Das gleiche gilt für Miet- und Fracht-
berträge zur Beförderung bon Gütern, die über folhe Schiffe im ganzen oder
emen verhältnismäßigen Teil oder einen beitimimt bezeichneten Raum des Schiffes
zeeidiofen werden, injomweit jie Fahrten zwilchen ausländifchen Häfen betreffen.zer Neichölanzler fann die Genehmigung insbejondere davon abhängig machen,
daß die für das Schiff zur Verfügung geitellten Reichamittel zurüderftattet werden.
 Der im Inland oder im Ausland ein Veräußerungsgefchäft oder einen Miet-
oder Frachtvertrag ohne die nach Abf. 1 erforderliche Genehmigung abichließt,
e mit Gefängnis bi zu drei Sahren und mit Geldftrafe bis zu fünfzigtaufend
ar oder mit einer diefer Strafen beitraft, jofern nicht nach) anderen Strafgejegen

eine höhere Strafe verwirkt ift. Der Verfjuch ift firafbar.
&amp; 3 8. Der Reichdausfchuß ($ 4) befteht auS jieben Mitgliedern und ebenfoviel
„nellperttetern. ‚Von den Mitgliedern und ftellvertretenden Mitgliedern muß je
bei die Befähigung zum NRichteramt oder zum höheren Verwaltungsdienfte

eigen.Auf Vorichlag des Reichskanzler3 ernennt der Bundesrat die Mitglieder

gen
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und Stellvertreter und beitimmt den Vorjibenden und deffen Vertreter, ;
Beichlußfähigfeit ift Die Anmwefenheit von mindeftens fünf Mitgliedernerforder
unter denen }ich mindeiteng ein Mitglied befinden muß, das die Befähigung A )
Richteramt over zum höheren Verwaltungsdienfte bejikt. sm

Die Beichlüfle des Ausichuffes werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. g,;
Stimmtengleichheit entjcheidet die Stimme des Vorfienden. Die Witgliepe,
ftimmen nad) ihrer freien Überzeugung. I

Der Ausfhuß Fanndie Augenjcheinseinnahme befchließen, Beugen und &amp;,
berjtändige, auc, eidlich, vernehmen, eidesfiattlihe Verjiherungen abnehmen.
IHriftlide Outachten erfordern, Ausfhlußfriften für die Anmeldung und die Be:
gründung der Anträge auf Beihilfe beftimmen. Der Ausfchuß Fan mit den Gr-
hebungen ein Mitglied des Auzfchuffes beauftragen. Die Gerichts- und Berival-
tungSbehörden haben innerhalb ihrer Zuftändigfeit dem Exrjuchen des Ausichufieg
oder feines Borfibenden um Nechtshilfe zu entfprechen, foweit nicht bejondere
gejegliche Bejtimmungen entgegenftehen.

Zur Unterftübung des Ausjchuffes kann der Neichskanzler örtlihe Por-
een einrichten, denen Die im Ab. 3 vorgejehenen Befugnifie gleich-alls zulieyen. ’

$ 9. Das Verfahren vor dem Reihsausihuß ift foften- und gebührenfrei,
Die in dem Verfahren entftandenen baren Auslagen können dem Antragfteller
ganz oder teilmeije zur Laft gelegt werden, fomeit fie durch einen von ihm geftellien
unbegründeten Antrag verurfacht worden find. Das gleiche gilt für das Rer.
fahren vor den örtlichen VBorprüfungsitellen.

$ 10. Die bei dem Verfahren beteiligten Perfonen find zur Geheimhaltung
der Verhandlungen und der dabei zu ihrer Kenntnis gelangten Verbältnifje der
Antragfteller verpflichtet. Wer diefer Vorjchrift unbefugt zumiderhandelt, wird
mit Gelditrafe bi3 zu eintaufendfünfhundert Marf oder mit Gefängnis bis zu
drei Monaten beftraft. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag des Berleten et,

$ 11. Der Bundesrat fanr nähere Beftimmungen über das Verfahren vor
dem Reihsausfchuß und fonftige Beitimmungen zur Ausführung diefes Öejebes
ulm inbejondere Schäßungsgrundfäße für Die Bemefjung der Beihilfenaufiteller. |

Soweit der Bundesrat foldhe Beitimmungen nicht erläßt, können fie von
dem NReich3fanzler erlafjen werden.

$ 12. Die zur Ausführung Diefes Gejebes erforderlichen Mittel find jährlich
durch den Neichshaushaltsetat anzuforden. Im Nechnunggjahr 1917 Tönnen
Bis zu Dreihundert Millionen Mark aus dem Yond3 des auferordentlichen Etats
„Aus Anlaß des Krieges” verwendet werden.

Anlage 1.
Grundiägße,

1. Die Beihilfen nach $1Abj. 1 Nr. 1 follen zur Befchaffung von Kauffahrtei-
Ihiffen gemährt werden, von Baffagierichiffen jedoch nur dann, wenn fie zugleid,
in erheblidem Maße für die Güterbeförderung beflimmt find.

Die wegen erheblicher Bejhädigung eines Echiffes gewährten Beihilfen
jind zur Wiederherftellung des bejchädigten Schiffes zu verwenden, e3 fei denn,
daß das Schiff infolge der Befchädigungen reparaturunmürdig geworden ift.

Dem Schiffseigentümer joll die Verteilung des gefamten ihm verloren.
gegangenen Schiffsraums auf einzelne Erjagichiffe tunlichft freigeftellt werben.

Sind vor Berluft des zu erjegenden Schiffes, aber nach dem 31. Yuli 1914,
Neubauten in Auftrag gegeben oder Schiffe fremder Flagge angefauft worden,
jo Zönnen fie al3 Erfagichiffe anerkannt werden.
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9, der Bemefjung der Beihilfe nach $ 1 Abf. 1 Nr. 1 ijt der Wert zugrunde
au Tegent, den das zu erjeßende Schiff nebit Inventur am 25. Suli 1914 Hatte
In ie namwert). |
a rtteigen die Koften für die Beichaffung des zu erfebenden Schiffsraums
nu HBaupreis, der am 25. Suli 1914 dafür zu zahlen gemwefen wäre (fsriedens-
haupreiö), o Zönnen Zujchläge gewährt werben.

„ie Gewährung der Zujhläge ift davon abhängig, daß die Ausführbarkeit
Mirtichaftlichkeit der Erjagbeihaffung, inSbejondere die Vergebung der Bau-und U : 8, .

arbeiten oder der Erwerb des Schiffes zu angemefjenen Preifen, nachgeiiefen find.
sine Gewährung ift ausgejchlojjen in jolhen Fällen, in denen der Erjaßpreis
behufs Erzielung eines hohen Zujchlags oder aus anderen unlauteren Bemweggründen
„ hoch bemejjen morben ift.
"die Zufchläge find verichieden zu bemefjen, je nachdem bie Ablieferung des
Meubaues oder Die Snfahrtiegung des Schiffes unter deutfcher Flagge für die Zeit
“ a) innerhalb des erjten bis vierter Jahres,

b) inrterhalb de3 fünften biß neunten jahres
nad) Sriedenzfähluß fichergeftellt ift. “Die Zulchläge können in den Tällen

u a) auf 50 bis 70 vom Hundert,
zu b) auf 20 bis 55 vom Yundert

ger den Friedenzbaupreis überfteigenden Aufwendungen bemeijen werden.
Bei der Bemeffung der Zufchläge innerhalb der bezeichneten Grenzen jollen

auch die wirtfchaftliche Lage des Reeder, die Größe des Erfaßbaues und die Mehr-
aufwendung für eine bejchleunigte Erjasbeichaffung berüdiichtigt werden.

Für den Bau von bejonder3 gearteten Schiffen Tarn der Neichfanzler in
einzelnen Fällen die Beitgrenzen abweichend feitjegen.

Hat der Eigentümer für den Schaden jhon aus Reichdmitteln, auf Orund
eines Verficherung3verhältniffes, auf Grund des $ 635 des Handelögejegbuchs
oder au3 einem anderen Rechtögrund Erfah erhalten, fo ift diejer. Erfaß bei der
Bemeffung der Beihilfe in Anrechnung zu bringen.

Wird die Ablieferung oder Imfahrtjeßung des Schiffes verzögert, jo Jind
die Zufchläge nad) dem Zeitpunkt der tatfächlichen Ablieferung oder Infahrtjegung
neu zu bemeffen. Überfteigen die auf Grund der früheren Zeftjegung gezahlten
Beträge die dem Needer nad) der neuen Bemefjung zuftehenden Beihilfen, jo
ilNe zuviel gezahlte Betrag nach näherer Beitimmung des NReich3fanzlers zurüd-
zujahlen.

3. Die im $ 1 Ab. 1 Nr. 2 vorgejehenen Beihilfen zu den Aufmendungen
de3 Sciffseigentümers für Heuer und Unterhaltsfoften fönnen nur Hinfichtlich
derjenigen Schiffsbefagungen gewährt werden, die in einem deutfchen Schußgebiet
oder im Ausland entweder an Bord ihrer Schiffe verblieben oder nach Auflöjung
des Heuerbertrags durch den Krieg an der Heimreije behindert worden und unter-
tügungSbebürftig gemorden find. Die Heuer wird bis zu dem Tage vergütet,
andem die Wiederaufnahme der Schiffahrt nach der allgemeinen Lage möglich war.

‚nei Berechnung der Heuer find auch) die Nebenvergütungen in Anrechnung
zu bringen.
 Die Beihilfe nach $ 1 Ab. 1 Nr. 2 foll auch in den Fällen gewährt werden,
in denen das Schiff, für das die Auftwendungen gemacht worden find, jpäter ver-
Ioten gegangen ift.
_ * gür die Zubilligung von Beihilfen im Sinne des $ 2 find die feiten Süße
d8 beigefügten Tarif3 maßgebend.

US Habe im Sinne des $ 2 gilt auch der dem Schiffeführer gehörige verloren

Faagene. an |„weitDie iffzeigentümer den Sciffsbefagungen für den Berluft der
Yabe Entjehädigungen geleiftet haben, können ihnen diefe bis zur Höhe der feften
Süße erftattet werden.
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5. Die Hälfte des Friedenswerts von Schiff und Inventar ($ 1 Abi. y, „
der Betrag der notwendigen Aufwendungen ($ 1 Abj. 1 Nr. 2) und die Veran 4,
für verlorene Habe der Echiffsbejagungen ($ 2) jollen al3bald nach Sefffehun
gezahlt werben. ung

Wird nicht innerhalb von drei Sahren nad) Bahlung der erjten Hälfte we
Friedensmwerts ein zur Feftfegung der Zujchläge führender Vertrag über die N
Ihaffung des zu erfebenben Schiffsraums vorgelegt, jo ift der gewährte Petra,
zurüdzuzahlen. Yür die Erfüllung diefer Verpflichtung ijt Sicherheit zu life
Der Reichölanzler kann auf Antrag die Frift verlängern. N

Die andere Hälfte des Friedenzwert3 joll alsbald nad Feitfegung ver a,
ichläge gezahft werben. DR

Die Zufchläge find im Falle des Ankaufs eines Erfabichiff3 fremder Kgar.
nach deijen Snfraftiegung unter deutfcher Flagge, im Falle des NeubausMk
Berüdfichtigung des Fortichreitens des Baues in Zeilbeträgen nach näherer R..
ftimmung de3 Reich3lanzler3 zu zahlen.

Auf die nach $ 1 Abf. 1 Nr. 2, $ 2 zu gewährenden Beihilfen Fönnen fchon
bor ihrer Feitjegung Vorihüfje bis zu zwei Dritteln der glaubhaft gemachte,
Aufwendungen oder Verlufte betilligt werden.

6. Die Bemeffung und Zahlung der Beihilfe im alle einer erheblichen .-
Ihädigung im Ginne des $.1 Abj. 1 Nr. 1, Ab. 2 erfolgt nach billigem Ermejjen
unter finngemäßer Anwendung der für Schiffäverlufte gegebenen Grundjäge,

7. Hat bei der Entftehung des Schadens ein Berjchulden des Beichädigien
mitgewirkt, fo foll eine Beihilfe nur injomeit gewährt werden, ald der Schaden
unabhängig von diefem Berjchulden eingetreten märe.

8. St die Reife, auf melcher der Schaden entjtanden ift, nad) Kriegsausbrud,
und in deffen Kenntni3 angetreten worden, jo Zönnen Beihilfen auf Grund diefes
Gefetes nur gewährt werden, wenn dad Schiff für die Fahrt auf Grund des Gejekes
über die Kriegsleiftungen vom 13. Juni 18973 (Neich3-Gejesbl. ©. 129) in Anfpruc
genommen war.

9. Der Reichölanzler beftimmt, welcher Zeitpunft al8 Friedenzichluß im Sime
diefes Gejehes zu gelten hat.

Anlage 2.
| Tarif.

&amp;3 werden folgende 5 Klaffen von Schiffen unterjchieden:
Klafje A. Palfagierdampfer in großer Fahrt mit Einrihtungen für

fünfzig oder mehr Kajütspafjagiere und Reich3poftdampfer.
B. Alle anderen Paffagierdampfer in großer Fahrt, alle Linien

fratdampfer in großer Fahrt, mit Ausnahme der in der
Fahrt nach nordamerifaniihen Häfen befchäftigten, außerdem
alle Segelichiffe in großer Faht.

C. Alle anderen Dampfer mit Ausnahme der in den Klajjen &amp;,
B, D und E aufgeführten.

D. Dampfer und Segler in der Nord- und Oftfeefahrt.

E. Sagepper, Seeleichten iomie Dampfer und Segler in Heinerahtt.
‚Dampfer mit Paljagiereinrichtungen, die zur fraglichen Zeit Pafjagiere

beftimmungsgemäß nicht mehr führen, gelten al3 Srachtdampfer. un
 Eine Vergütung für Verluft der Habe Tann nur in derjenigen Klajie ftatt-

finden, zu der da3 Schiff während der Fahrt gehörte, auf der die Habe verloren
gegangen ijt.
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B

Mark
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Mark Mark Mark

—{|_a

5 1. Offizier, leitender Sngenieur, Ober-

eat

I=

—_. H. Unteroffiziere des Deds-,

. Matrofen,

Kapitän ser meneenneeennn nennen

ingenieur, Ürzte, Bahlmeifter und nicht
aderweitig namentlih aufgeführte
Schiffsangeftellte, welche Anfpruc auf
Rerpflegung in der 1. Kajüte Haben .
11. Offiziere, II. Singenieure ae, 09°

“m., IV. Offiziere, Gepädvorfieher,
Telegraphiften, III, IV. Sngenieure,
(sieftrifer, Proviantvermwalter, Kajiit-
oberftewards, Proviantmeifter, I. Ober-
tellner, Oberfüche und nicht namentlich
aufgeführte Schiffsangeftellte, melde
Anfpruc auf Verpflegung in der 2. ta-
jüte oder Offizierd-, ngenieurd- und
Beamtermefje haben .... rer...

5. Zahlmeifteraffiftenten, rgenieurajpi-
vonten und Mafchiniftenafjiitenten,
Oberftemarb3affiftenten, II. Oberfellner,
stapellmeifter, 3. Köche vo ya de Be oe ©

; I. und alleinige Unteroffiziere Dde3
Deds-, Bedienungd- und Gicherheits-
dienste; alleinige Köche, II. Stajüts-
füche und Köche für die dritte Stlafle,
Shorführer ......rseeseeeneeenennn

ihinen-, Bebienungs- und Gicherheits-
Dienstes, Zagermeilter, I. und alleinige
Schiffsaufwärter, Kajüt3aufmärter und
-aufärterinnen, Mufifer fomwie Ma-
trofen und Schmiede (Donkeyleute) auf
Segelichiffen in großer Fahrt

Leichtmatrofen, Gärtner,
Buchhändler, II. bi$ IV. Proviantauf-
jeher, IE und IV. Stajütsköche,
I. Dampfföche, I. Konditoren, Wiener
Bäder, I. Bäder, I. Schlächter, die in
Nr. 7 nicht aufgeführten Aufmärter,
Mlätterinnen, Heizer und alle anderen
nicht aufgeführten Schiffsangeftellten
Ioie Jungen auf Segeljhiffen in gro-
per Saht ver Tee oe

. Zeimmer, die borjtehend nicht aufge-
führten Köche, Konditoren, Bäder und
Schlächter, die Koch3maate, Aufwäfcher,
Tuter, Wafchgehilfen und Zungen ...
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500
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Außerdem können für eigene Gerätjchaften, die zur Ausübung ihres Berufs
erforderlich find, erhalten:
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Schuß der Schuldner und Redtsjhug.

1. Lund alleinige Bimmerleute ....nccnneeneeneeenenen400 Mar
2. IL Bimmerleute „oooocneneeeeeennennnenernennen250’
3. Chorführer und Kapellmeifter für Noten ......222220.. 00
4. Muftker für Inftrumente ........2ccceneneeeenennnenn 150"
5. I. oder alleinige Barbiere -........... rennen eereennn 300°

Zum Verkaufe mitgeführte Sachen werden nicht al3 Habe betrachtet. Fi,
ihren Verluft wird Daher auch nichts erftattet. 3

Sit die Habe teilweife verloren, fo fan die Beihilfe entjprehend im vollen
Sehnteilen der vorjtehenden Säbe gewährt werden. u

Derorönung
über die jtaatlihe Genehmigung zur Errichtung von

Aftiengejellichaften ujw.
Bom 2. November 1917.

(Auf Grund des $ 3 des Gejebes, betreffend die Ermächtigung des Yundesrats
zu wirtichaftlihen Maßnahmen ufw., vom 4. Auryuft 1914.)

$ 1. Eine ftaatlihe Genehmigung ift biß auf weiteres erforderlich:
1. für die Errichtung einer Altiengefellichaft, einer Kommanditgejellficaft

auf Altien oder einer Gejellfchaft mit bejchränkter Haftung, wenn das
Srund- oder Stammfapital mehr als dreihunderttaufend Mark beträgt.
Werden die Aftien für einen höheren al3 ven Nennbetrag ausgegeben,
jo ijt der Betrag, für welden Die Ausgabe flattfindet, maßgebend;

2. für den Beichluß über die Erhöhung des Grundkapital einer Wftien-
gejeliichaft, einer Kommanditgefellihaft auf Aktien oder einer Gejelt-
Ihaft mit bejchränfter Haftung, wenn die Erhöhung allein oder in
Verbindung mit anderen nad) dem Inkrafttreten diefer Verordnung
Dorgenommenen Erhöhungen oder, falls die Gejellichaft erft nad) dem
snerafttreten Ddiefer Verordnung errichtet worden ift, in Verbindung
mit dem urjprünglichen Grund- oder Stammfapital die Summe von
dreihunderttaufendo Mark überfteigt. Sollen die neuen Aftien für einen
höheren alö den Nennbetrag ausgegeben werden, fo ift der Minveft-
betrag, unter dem die Ausgabe nicht erfolgen foll, maßgebend;

3. für den Beihluß über die Ausgabe von Genußfcheinen, welde bei
einer Aftiengefellihaft oder einer Kommanditgejellicaft auf Aftien
einen Anjpruch auf Dividende oder im Falle der Auflöfung der Gefell-
ihaft einen Anfpruch in bezug auf da3 zu verteilende Gefelfichafts-

. bermögen gewähren follen.
5 2. Uber den Antrag auf Genehmigung entjcheidet die Zentralbehörde des

Bundesitaats, in deffen Gebiet die Gejellfchaft ihren Sit hat oder haben joll.
Der Reichdfanzler ann beftimmen, daß die Genehmigung nur im Einvernehmen
mit ihm oder mit einer bon ihm beauftragten Stelle erteilt werden foll..)

Der Anmeldung der Gefellichaft oder der Anmeldung der im $ 1 Nr. 2, 3
bezeichneten Bejchlüffe zur Eintragung in das Handelsregifter ift die Genehmigungs-
urfunde beizufügen. on

3 3. Sit eine Gejellihaft ohne die nad) $ 1 erforderliche Genehmigung in des
Handelsregijter eingetragen, jo fant fie gemäß den Vorfchriften der $$ 142, 143
und bes $ 144 Ab. 3 des Gejehes über die Angelegenheiten der freimilligen Ge

!) Die Genehmigung fol nur im Einvernehmen mit dem Reichsbankdireftorium
von ben Landeszentralbehörden erteilt tverden (Ausführungsbeitimmungen vom 2. No
venber 1917).
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. hiöbarkeit als nichtig gelöfcht werden. Entjprechendes gilt, wenn die Erhöhung
har Grund» oder Stammtfapital&amp; oder ber Beichluß über die Erhöhung des Kapitals
ee über Die Ausgabe von Genußfcheinen ohne die Genehmigung in das Handels- ter eingetragen ill.
a Mangel der Gerrehmigung fan durch nachträgliche Erteilung der ®e-

tuniaunggeheiltwerben.
Ne Diele Verordnung tritt am 5. November 1917 in Kraft. Der Bundes:

‚at beftimmt, wann fie außer Kraft tritt.

Befannimadung,
petreffend die Derlängerung der Prioritätsfrijten in

Dänemarf.
Bom 15. Nodemder 1917.

Auf Grund des $ 1 Abf. 2 der Verordnung des Bundesrats, betreffend Die
Rerlängerung der im Artilel 4 der revidierten PBarifer Übereinkunft zum Schuße
yes gewerblichen Eigentums vom 2. Juni 1911 vorgejehenen Prioritätzfriiten,
vom 7. Mai 1915 und im Anjchluß an die Befanntmadhung vom 22. Mai 1917
wird hierdurch befanntgemadit, daß in Dänemark die Privritätzfriften zugunsten
jer deutfhen Reichsangehörigen weiter bis zum 1. Yult 1918 verlängert find.

Befanntmadhung,
betreffend gewerblihe Schußrehhte von fingehörigen

Portugals.
Bom 28. Dezember 1917.

Im Wege der Vergeltung wird auf Grund des $ 7 Abf. 2 der Verordnung
de3 Yundesrats über gewerblihe Schußrechte feindlicher Staatsangehöriger vom.
1. Juli 1915 und im Anflug an Die Befanntmacdhung, betreffend gewerbliche
Schusredhte von Angehörigen Portugals, vom 23. Suni 1916 folgendes bejtimmt:

Artikel.
Die VBorjchriften des $ 6 Ab. 3, 4 der Verordriung über gewerbliche Schub:

rechte feindliher Staat3angehöriger vom 1. Juli 1915 über Patent- und Ge-
prauchsmufteranmeldungen werden auf die Angehörigen Portugals für anwendbar
erflärt; dabei tritt an die Stelle des 11. März 1915 der 4. September 1917.

Artikel 2.
Diefe Befanntmadung tritt am 8. Januar 1918 in Kraft.

. Betanntmadung

über die Ainwendung der Derorönung, betreffend Deriräge
mit feindlihen Staatsangehörigen, auf Rußland.

Bom 3. November 1917.
„ uf Grund des 8 6 der Verordnung, betreffend Verträge mit feindlichen.
StaatSangehörigen, vom 16. Dezember 1916 werden die Vorjchriften der $$ 1, 2
ver Verordnung auf Rußland und Finnland ausgedehnt.
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Diefe Auzdehnung erftredt fich jedoch nicht auf Verträge mit Natürfice,,
Perjonen, die in Den gegenwärtigen Gebieten de3 Generalgouvernementz M aha
oder de3 £. und I. Milttärgouvernements in Lublin ihren Wohnfih und inDielen
Gebieten oder im Inland ihren gegenwärtigen Aufenthalt haben, fotvie auf Kir
träge mit juriftiihen Perfonen, die in Den gegenwärtigen Gebieten dea General.
gouvernements Warfchau oder de3 T. und F. Militärgoudernementz in Lublin
been Si und in diejen Gebieten oder im Inland ihre gegentvärtige Verwaltungaber.

Befanntmadhung
über die Ainwendung der Derorönung, betreffend Derträge
mit feindlihen Staatsangehörigen, auf die Dereinigten

Staaten von Amerifa.
Som 31. Dezember 1917.

Auf Grund des $ 6 der Verordnung, betreffend Verträge mit feindlichen
Staatsangehörigen, vom 16. Dezember 1916 werden die Vorfchriften der $$ 1,2
ber Verordnung auf die Vereinigten Staaten von Amerika ausgedehnt.

Beftanntmadung
über die Kraftloserflärung von Attien bei der Liquidation

feindlichen Dermögens.
Bom 15. Rovdember 1917.

(Auf Grund des $ 3 des Gefebes fiber die Ermächtigung des YBundesrats Zu Wirt:
Ihaftlihen Maßrrahmen ufw. vom 4. Augufi 1914.)

s 1. Sit auf Grund der Bekanntmachung, betreffend Liquidation Britijcher
Unternehmungen, vom 31. Juli 1916 über eine Aftiengefellichaft oder Kommandit-
gejellihaft auf Aktien, die Snhaberaktien ausgegeben hat, oder über die Beteiligung
an einer jolchen Gejellihaft die Liquidation angeordnet, fo fann der Neichökanzler
bejtimmen, daß nad; Ablauf einer von ihm zu beftimmenden Frift lämtliche In:
haberaftien der Gejellichaft oder ein Zeil von ihnen durch den Liquidator für
fraftlos erklärt werden fünnen und von der Gefellichaft neue Aftienurkumden aus-
geftellt werden.

$ 2. Die für den Gib der Gejellichaft zuftändige Landeszentralbehörde oder
die bon ihr beitimmte Stelle hat Durch öffentliche Belanntmadhung die Snhaber
der Aftien aufzufordern, behufs Wahrung ihrer Rechte vor Ablauf der Frift dieje
Rechte [chriftlich nad) Maßgabe der Vorfchriften des Abf. 2 anzumelden. Te
Gtelle, beider die Anmeldung zu erfolgen hat, ift in der Befanntmachung anzugeben.

Die Anmeldung muß die Angabe enthalten, welchem Staate der mhaber
der Altie angehört und wann der Smhaber die Aftie erworben hat. Hat der ae
haber die Aftie nach dem 31. Juli 1914 ertvorben, fo ift außerdem anzugeben,
mer die Borbejiker der Aftie feit dem 1. Auguft 1914 gewefen find und melden
Gtante fie angehören. Der Zeitpunkt des Erwerbs, die Staatsangehörigfeit des
‚nhabers und im Falle eines nach dem 31. Juli 1914 erfolgten Ertverbes aud)
die Stantsangehörigleit der Vorbefiker find auf Verlangen nachzumeifen. &amp;3 fan
gefordert werden, daß der Nachweis der Staatsangehörigkeit durch öffentliche
Urkunden geführt wird. ur

$ 3. Gehören der Inhaber der Aktie und im Falle eines nach dem 31. Juli
1914 erfolgten Erwerbes die Vorbefiter zu denjenigen Berfonen, auf melde die
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Bergeltunggmaßnahmen.

Rrfäriften über ziwangsweije Verwaltung oder Liquidation fendlidher Unter-
mungen feine Anwendung finden, jo ijt dem Snhaber der Aktie nach ihrer

Kraftiogerflärung gegen Einreichung der alten Aftie bie neue Aktie auszuhändigen.
ber Da3 Vorliegen diefer Vorausjebungen entiheidet Die Landeszentralbehörde
yer bie von ihr beftimmte Stelle. Ob bei Altienrechten, bei denen die Voraus-

Iegungen nicht vorliegen, eine Aushändigung ber neuen Aftienurfunde an ben
Anhaber der alten Aftie ftattzufinden hat, oder wie fonft mit jolhen Aftienrechten
N verfahrert it, enticheidet die Tandeszentralbehörde oder die von ihr beftimmte
rolle nad, Maßgabe der beftehenden Bergeltungsporjähriften und [onftigen gejeb-
ichen Yeftimmungen. | |
"Y Stelle der Ausgabe neuer Aktien fann mit Genehmigung der Landes-

jentrafbehörbe oder der bon ihr beftimmien Stelle eine Abftempelung der alten
yftien erfolgen.in 4. I Vorjehrift des $ 3 Abf. 5 der Verordnung vom 31. Suli 1916 bleibt
mberührt. Die Vorjehrift Des$11 der genannten Verordnung über die Über-
ragung Det Befugnilje des Reichslanzlerz auf einen Reihölommiffar findet aud)
in Anfehung der Befugnis Anwendung, die dem Reichöfanzler durd) die gegen-
wärtige Verordnung zugewwiefen ift.
 35, Diefe Verordnung tritt mit Dem Tage der Berfündung in Kraft. Der
Heichsfanzler beftimmt, warn fie außer Kraft tritt.

Befanntmadung,
betreffend wirtjhaftliche Dergeltungsmaßnahmen gegen

die Dereinigten Staaten von fimerila.
Bom 10. November 1917.

Sm Wege der Vergeltung wird auf Grund des $ 4 Abj. 2 der Verordnung
über die Anmeldung des im Inland befindlichen Vermögen? von Angehörigen
teindliher Staaten vom 7. Dftober 1915 folgendes beftimmt:
 81. Die VBorfchriften der $$ 5 bis 11 und des $ 13 der Verordnung über
die Anmeldung de3 im Inland befindlichen Vermögens von Angehörigen feind-
liher Staaten vom 7. Oftober 1915 finden auf das Vermögen von Angehörigen
ber Vereinigten Staaten von Amerifa Anwendung.

82. Dieje Belanntmachung tritt mit dem Tage der Verkündung, Hinfichtlid)
der Strafbeftimmungen jedod) erft mit dem 20. November 1917 in Kraft.

Beflanntmadung,
betreffend zwangsweije Derwaltung amerifanijcher Unter-

nehmungen. |

Bom 13. Dezember 1917.
. Fm Wege der Vergeltung wird auf Grund des $ I der Verordnung, betreffend

die zmangsweife Verwaltung franzöfiicher Unternehmungen, vom 26. November
1914 folgendes beftimmt: |
 Die Vorschriften der Verorbnung, betreffend die ziwangsweile Verwaltung

ranzöfiicher Unternehmungen, vom 26. November 1914 in der Falfung der Ber-
orönung vom 10. Syebruar 1916 werden auch gegenüber Angehörigen ber Vereinigten

Sonten bon Amerika für anwendbar erklärt. |
Diefe Belanntmachung tritt mit dem Tage ber Verkündung in Kraft.
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Entlaftungder Gerichte,
Gejeß

zur Dereinfachhung der Strafrechtspflege.
Bom 21. Dftober 1917,

| Artikel I.

(Wie in Ergänzungsheft 15, Seite 121 abgedrudt.)

Artikel IL

Die Strafprozeßordnung mird dahin geändert:
1. Al3 $ 197a wird folgende Borichrift eingejtellt:

Coll die Zuftändigfeit des Schöffengericht3 gemäß $ 29 nes Az.
richtöverfaffungsgejeges begründet werben, jo if der Antrag bei Nenn

hen mern Borunterfuchung geführt ift, bei dem Landgerichteinzureichen. u

2. (Wie Artikel II Ziffer 1 im Ergänzungsheft 15, Seite 121 abgedrudk.)

(Wie im Ergänzungsheft 15, Seite 122 abgebiudt.)

Arbeiterfhub, Arhriter- und Angefelltenverfiherung.
Derorönung,

betreffend Kranfenverjicherung und Wochenhilfe während
des Krieges.

om 22, Nodember 1917.
(Auf Grund des $ 3 des Gejebes über die Ermächtigung des Bundesrat zu wirt-

Ihaftlihen Maßnahmen ujw. vom 4. Auguft 1914.)
$ 1. Die im $ 180 Ab. 1 der Reichdverficherungsordnnung für die Tejtjekung

de Grundlohns bejtiimmte obere Grenze des durchichnittlichen Tagesentgelts
wird von fünf auf acht Mark, die im Abf. 2 und 4 dafelbft beftimmte obere Grenze
des Durchichnittlichen Tagesentgelt3 und des wirklichen Arbeitsverdienjtes bon
jech3 auf zehn Mark erhöht. |

$ 4 der Belanntmachung, betreffend Krankfenverfiherung von Arbeitern im
Ausland, vom 14. Dezember 1916 erhält folgende Faflung:- .
 Der Grundlohn beftimmt fi) nach dem wirklihen Wrbeitäverbienitedes

Berficherten bis zehn Mark für den Arbeitstag ($ 180 Abj. 2, 4 der Reichöverjidhe-
zungdordnung:) Ä ar

 82. Or3-, Land-, Betriebs- und Innungstrankenkaffen, bei denen Beiträge
bi3zuvierundeinhalbvomHundertdes Grundlohng zur Dedung der Regelleiftungen
ausreichen, können auf übereinftimmenden Veihluß der Arbeitgeber und Ver-
licherten im Ausfchuß zur Dedung von Mehrleiftungen die Beiträge über bier
undeinhalb vom Hundert bis auf jech&amp; vom Hundert erhöhen. |

... 83 Die Sabung einer Kranfenkaffe fanr mit Zuftimmung des Dberber-
jiherungsamtes bis zu der Höchftgrenze von drei Vierten des Grundlohrs
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Krankens, Unfallverficherung.

1. dad Krantengeld für Verheiratete und Ledige jomwie nach der Zahl der
Kinder und jonjtigen Angehörigen abftufen, die der Verjicherte bisher
von feinem Arbeitsverdienjte ganz oder überwiegend unterhalten hat,

2. für alle oder nur für die niedrigeren Mitgliederklaffen oder Kohnftufen
Zufchläge zum Krankengeld in einem für alle gleich Hohen oder für
die niedrigeren bon ihnen erhöhten Betrage beivilligen,

3. da8 Wochengeld Höher al3 das Krankengeld bemeifen.
g 4. Für unehelihe Kinder ift der Anjpruh auf Wochenhilfe nach, $ 3 der

Sefanntmachung. vom 23. April 1915 auch) dann gegeben, wenn zwar Unter-
frügung auf Grund des $ 2 Ab. Ic des Gefebes vom 4. Auguft 1914 nicht gewährt
wird, aber die Verpflichtung eines Kriegsteilnehmers zur Gewährung de Unter-
halt3 für das Kind feitgeftellt und die Mutter minderbemittelt ift.

55. Diefe Borjhriften treten mit dem Tage der Verfindung in Kraft,

  Befanntmadung
über die Aufitellung der Jahresrechnung der Örts-, Sand,

Betriebs- und Innungsftranfenfajjen.
om 50. November 1917.

(Auf Grund-des $ 3 des Gejebes über Die Ermächtigung des Bundesrats zu mirt-
Ihaftlihen Maßnahmen ujw. vom 4. Auguft 1914.)

$ 1. Drtö-, Land», Betrieb3- und Innungsfranfenfaffen, welche im Einnahme-
und Ansgabebuche ($ 14 der Bekanntmachung über Art und Sorm der Rechnungs-
führung der Ortd-, Land-, Betriebs- und Innungskrankenkaffen vom 9. DOftober
1913 die Einnahmen und Ausgaben nad) den einzelnen Kapiteln und Titeln des
Rechnungsabfchluffes getrennt aufführen und am Kahresichluffe jomwoh! die Reinein-
nahme ald aud) die Reinauzgabe fefiftellen, find von der Aufitellung einer befon-
deren Jahresrechnung ($ 321 Ziffer 7 der NReichöverficherungsordnung) befreit.
An Stelle der Jahresrechnung find die Kajlenbücher vorzulegen.

$ 2. Sind in der Sabung einer Drtd-, Zand-, Betrieb3- oder Innungs-
frankenfafje Beftimmungen über die Aufftellung der Sahresrechnung enthalten,
j fann, jofern die Kafjenbücher entjprechend der Vorjchrift des $ I geführt werden,

ie Vorlegung der Kafjenbücher an die Stelle der bejonderen Yahresrechnung
treten. Einer Saßungsänderung auf Grund Ddiejer -Vorjchrift bedarf e3 nicht.

$ 3. Dieje Vorjchriften treten mit ihrer Verkündung in Kraft. Der Reichz-
fanzler bejtimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Befanntmadung
über die Unfallverfiherung der Betriebsbeamten.

Som 15. November 1917.
Auf Grund de3 83 des Gejetes über die Ermächtigung des Bundesrats zu wirt-

Ihaftlihen Maßnahmen ufw. vom 4. Auguft 1914.)
‚$1. Die Vorftände der Berufsgenoffenfchaften fönnen die Verficherungs-

biliht auf Betriebsbeamte erjtreden, deren ahresarbeitsverdienft den in Der
Rei Sberficherungdordnung oder in der Sabung oder Nebenjatung für Die Grenze

ber Berfiherungspflicht vorgefehenen Betrag überfteigt. (8 548 Nr. 3, $ 925 Nr. 2
der Reichöperfiherunggordnung).,
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Archeiterf ug. Arbeiter und Angeitelltenverficherung.

82. Der Beichluß des Vorftandes ($ 1) bedarf der Genehmigung der Für di,
Genehmigung der Saßung zuftändigen Behörde. Er tritt mit Dem Tage der Ge
nehmigung in Wirkung, jofern fein anderer geitpunkt in ihm beftimmt ist, “

$ 3. Der Befchluß des Vorftandes ift der nächiten Genofjenjhaftverfammitun
zur Buftimmung vorzulegen. Wird die Zuftimmung verjagt, jo tritt er mit Ablaut
des Monat3 außer Kraft; andernfalls tritt er mit dem Ende des Jahres außer Kraf
das auf das Kahr folgt, in welchem der Friede geihtoffen wird. 2.

$ 4. Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verlündung in Fraft.
Der Reichskanzler beftimmt den Zeitpunkt ihres Außerkrafttreteng,

Befanntmadung,
betreffend Anderung der Beitimmung von Ausführungs-
behörden und den Erlaf von Beittimmungen zur Durd-
führung der Unfallverfihherung von Tätigkeiten im vater-

ländifchen Hilfsdienjt im Ausland vom 2, Juni 1917.
Bom 31. Dezember 1917.

Der $1 zu Nummer 1 der Beftimmung von Ausführungsbehörden und den
Erlaß von Beftimmungen aut Durhführung der Unfallverficherung von Tätig-
Ka im vaterländifchen Hilfedienft im Ausland vom 2. Juni 1917 erhält folgende

aljung:
Ausführungsbehörde für die Unfallverficherung von Tätigkeiten im vater-

ländifchen Hilfsdienft im Ausland, die durch Abj. 1 de $ 10 a. a. D. der Unfall-
verficherung unterftellt find, ift 1. für die nicht einer deutjchen Heeregvermaltung
der Neichd-Marineverwaltung oder der Reich3-Pofkr und Telegraphenverwaltung
unterjtehenden Betriebe im Gebiete des Generalgouverements in Belgien und
für die außerhalb des Generalgouvernements gelegenen, zum Gefichäftöbereiche
der Bivilverwaltung beim Generalgouvernement gehörenden Betriebe Die Ab-
teilung für Handel und Gemwerbe beim Generalgoubernement in Belgien.

Befanntmadung, betreffend die Ausführung des
8 155 des Derficherungsgejeßes für fingeitellte.

om 4. Dezember 1917.
Nach $ 155 lebter Sat des Verficherungsgefjeßes für Ungeftellte und in Ub-

änderung der Belanntmadung vom 19. April 1913 (Amtliche Nachrichten der
Reichsverficherungsanftalt für Angeftellte 1913 ©. 110/111) bejtimmt die Neid)s-
verficherungsanftalt folgendes:

I. Die in den Nummern I, II und III enthaltenen Beftimmungen erhalten
folgende Yafjung, und zwar: &gt;

1. Nr. INb5. 2 Sat 1. Jedoch wird bei Teilnahme an den Siäungen eines
mit der Reichöverficherungsanftalt im Gefchäftsverfehre ftehenden Orts-
ausfchuffes, und zwar zugleich al3 PBaufhvergütung für bare Auslagen
der Betrag von 6 M. gezahlt;

2, Nr. II1b. Für Verzehr an jedem Neifetage 8M., bei einer Abwefenheit
bon höchitens fechs Stunden jedoch 4 M.; \

3. Nr. 112. Al Entfchädigung für Zeitverluft oder entgangenen Yrbeitd-
verdienft 6 M. für den Tag, bei einer Abmefenheit von höchftens jed
Stunden jedoch AM. Wenn e3 fich um die Teilnahme an einer Siäung
de3 Ortsausfchuffes handelt, beträgt die Vergütung 6 M.;
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Angeftelltenverficherung

4. Ne. II. Für die Tätigfeit ald Schriftführer eines mit der Neichöver-
fiherungsanftalt im Gejchäftsverfehr jtehenden Drtsausjchujfes werden
im allgemeinen für jedes Bierteljahr 40 M. gezahlt. Die Entjchädigung
beträgt jedoch auf je angefangene zehntaujend Verficherte in Wahl-
bezirten mit mehr ald zehntaufend 50 M. und in Wahlbezirfen mit mehr
als fünfzigtaufend 60 M.

{I. Die vorftehenden Beltlimmungen treten am 1. Sanuar 1918 in Kraft.
it dem Ablaufe de3 Kalenderjahres, das dem Jahre folgt, in dem ber Krieg be-
bet ift, treten Die Beflimmungen unter 1,.2 und 3 außer Kraft.

Direktorium der NReichsverficherungsanftalt für Angeftellte.
Pe

gefanntmadhung, betreffend Entihädigung der
nach 8 215 des Derjicherungsgejeßes für Aingejtellte erteilten
Aufträge der Reihsverfihernugsanftalt und des Renten-

ausichufjes Berlin der Aingejtelltenverficherung.
om 4. Dezember 1917.

Über die Entiehädigung der nach $ 215 de3 Berjicherungsgejebe für Angeftellte
srteilten Aufträge und in Abänderung der Befanntmahung vom 16. Februar 1914
(AmtlicheNachrichtender Reichsverficherungsanftalt 1914 ©. 49) beftimmt Die Reichs-
verfiherungsanftalt folgendes:

I. Die in den Nummern Iund IIenthaltenen Beftimmungen erhalten folgende
Kaffung, und zwar:

1. Nr. 1 Abf. 1 Sab 2. Werden höhere Auslagen nicht nachgemwiefen,
fo wird auf jeden Auftrag, und zwar ald Paufchvergütung für bare Aus-
lagen und für Beitverluft oder entgangenen Arbeitöverdienft, Der Betrag
bon 5 M. gezahlt.

2. Ar. II1b. Für Verzehr an jedem Neifetage 8 M., bei einer Abivefen-
heit von Höchftens jechs Stunden jedoch 4 M.

3. Nr. 112. Als Entfchädigung für Zeitverluft oder entgangenen Arbeits-
verdient 6 M. für den Tag, bei einer Abmefenheit von höchftens jech$
Stunden jedod 4 M.

II. Die vorftehenden Beftimmungen treten am 1. Januar 1918 in Kraft
und mit dem Ablaufe des Kalenderjahres, dad dem Jahre folgt, in dem der Krieg
beendet ift, außer Kraft.

Direktorium der ReichsverficherungsanftaltfürAngeftellte,

Befanntmadhung über die Wahlen nad) dem
Derjiherungsgejeße für Angeitellte.

Dom 11. Dezember ‚1917.
(Auf Grund des $ 3 de Gefeges über die Ermächtigung des Bundesrat3 zu wirt-

Ihaftlihen Maßnahmen ufw. vom 4. Auguft 1914.)
Die Amtödauer der nach dem PVerficherungsgefebe für Angeftellte gewählten

Bertrauensmänner, der Vertreter der verficherten AngeftelltenundihrerArbeit-
geber in. den VBerwaltungsorganen der Reichöverficherungsanftalt und der Beiliger
in den Spruchbehörden der Angeftellienverficherung wird bi8 zum Schluffe des
Kalenderjahts verlängert, da3 dem Jahre folgt, in welchem der Strieg beendet ift.
203 gleiche gilt für ihre Erfaßmänner.
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Atiegmohlfahrispfege.
Derorönung, betreffend die Unterftügung von

Samilien in den Dienjt eingetretener Mannfjchaiten.
 om: 2. November 1917.

(Auf Grund des $ 3 des Gejebes über die Ermächtigung des Bundesrata, Zu Ioirt-
Ihaftlichen Maßnahmen ufw. vom 4. Yuguft 1914.)

Die Lieferungsperbände find verpflichtet, aus ihren Mitteln eine Erhökun
der bis zum 1. Dftober 1917 gezahlten Zamilienunterftüßungen eintreten zu lajjen
die |päteftens vom 1. November 1917 ab zu gewähren und deren Betrag je nad
den örtlichen Verhältniffen zu bemeffen ift. BiS zum Betrage von 5 Mart für
jeden Unterftügten werben die jeit dem 1. November 1917 gewährten Erhöhungen
der Unterftüßungen vom Reiche erjtattet, und zwar zur Hälfte allmonatlic) aur
Hälfte zufammen mit der Erftattung der gejeßlichen Mindeftbeträge,

Beldjlagnahmen, Befiandserhebungen, Hönfipreife uf.
Pr. W. IV. 300/12. 17. ERA.

Befanntmachung, betreffend Bejchlagnahme und Melde-
pjlidt aller Airten von neuen und gebrauchten Segeltuchen,
abgepaßten Segeln einjchl.Lieftauen, Zelten (auch Zirfus-und
Schaubudenzelten), Zeltüberdachungen, Marfijen, Plauen
(au Wagendeden), Theaterfulijfen, Panoramaleinen.

Som 22, Dezember 1917.
sn der Bekanntmachung Nr. W. IV. 300/12. 17. ARU. vom 29. Dezember

1917 ift eine allgemeine Befchlagnahme aller Arten von neuen und gebrauchten
Cegeltuchen, abgepaßten Segeln einfchlieplic) Liefiauen, Zelten, auch Zirkus-
und Schaubudenzelten, Beltüberbadhungen, Markifen, Planen, auc) Wagendeden,
Zheaterfulifjen und PBanoramaleinen angeorbnet. Trog der Befchlagnahme ift
die Weiterverwendung dei Gegenftände für ihren bisherigen Zmed geftattet,
inöbejondere auc) in gewerblichen Betrieben. Die im Haushalt befindlichen und
für ihn befliimmten Gegenftände find von der Beichlagnahme ausgenommen.
Filherei, Schiffahrt und Schuhinduftrie find durch befondere Vorfchriften berüd:
Iihtigt. Monatliche Beftandsmeldungen find vorgefchrieben, und zwar erfimalig
bis zum 10. Januar 1918 nad} dem Stande vom 1. Sanrar 1918.

Ww. I. 1680/10. 17. KRU.

Befanntmadhung, betreffend Deräußerungs-, Der:
arbeitungs= und Bewegungsverbot für Web-, Trifot-, Wirk:

und Stridgarmme (Nahtragsbetanntmachung).!)
M om 1. Sezember 1917.

m $ 4, 2b der Belanntmachung, betreffend Veräußerungd-, Berarbeitungs
und Bemwegungsverbot für Web-, Trifot-, Wirf- und Gtridigarne, vom 31. Ü-

’) Um Mibdeutungen vorzubeugen, twird ausdrüdfich darauf hingewiefen, da die Ber:
fügung W I 1680. 10.17. 8. R. A. vom 1. 12. 1917 fi nur auf mo ITene Garne bezieht.
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Veräußerung von AlisTertilien ufmw.

‚ber 1915 Mr. Ww. 1. 761/12. 15.) ift beftimmt, daß 10 vom Hundert der da-
Fi in Warenhäufern und 30 vom Hundert der damals in fonftigen offenen

engefehäften vorhandenen Stridgarne unter beftimmten Borausjegungen im
inverfauf und an Hansgemwerbebetriebe abgegeben werden dürfen. Diefe

nr Rerfauf freigegebenen Zeilmengen find inzmwilchen durch die Nachtragd-
"ntmachung Nr. W. I. 1464/7. 16. ERU. auf 40 bzw. 50 vom Hundert und
rc die Nachtragsbefanntmachung Nr. W. I. 210/12. 16. KRU. auf 60 vom

unpert — mindejtens aber 25 Kilogramm — erhöht tworben. Sie haben am
"gezember1917 injofern eine neue Erhöhung erfahren, als von da ab 80

om 9gundert aller am 31. Dezember 1915 in Warenhäufern und offenen
ispengefchäften vorhandenen Stridgarne unter den biöherigen Borausjegungen
ibgegebn werden dürfen. Auc) der nach Abzug diefer 80 vom Hundert verblei-
de Reft darf in gleicher Weije abgegeben werden, wenn er nicht mehr als 5 Kilo-
amm beträgt. Der Verkaufspreis darf den vor dem 31. Dezember 1915 von dem-
selben Rerkäufer erzielten Verkaufspreis um höchltens 12 vom Hundert überjteigen.

w. 6. 1841/10. 17. RU.

gefanntmahung, betreffend Deräußerung von
Alt-Textilien (Sumpen und Stoffabfällen).

Som 18. Rodember 1917.

Sn lester Zeit wird in der Brefje vielfach zur Sammlung und Ablieferung
con Alt-Tertilien (Qumpen und Stoffabfällen) aufgefordert, um fie einer Berar-
„tung für Smwede der Verjorgung Bedürftiger mit Unterfleidung oder dergl.
zuführen. &amp;$ wird Daher Darauf Hingemwiejen, daß jämtliche Beftände an Lumpen
nd neuen Stoffabfällen auf Grund der Beftimmungen der Belanntmahung
w IV, 900/4. 16. RU. befdjlagnahmt find und eine Veräußerung art Ber-
axheiter, jelbft wenn Die Verarbeitung für mohltätige Zmede erfolgen foll, verboten
3 Die Wiederverwertung folder Abfälle ift von der Kriegs-Rohjtoff-Abteilung
geregelt.
Nr. Bst. (E) 291/11. 17. ARM.

Beihlagnahme und Beitanöserhebung von Stab-, Sorm=
und Moniereifen, Stab: und Sormitahl, Bledhen und
Röhren aus Eijen und Stahl, Grauguß, Temperguß,

Stahlguß.
om 3. Dezember 1917,

 Tie Belanntmahung Nr. E. 50/8. 17. KAU., betreffend Beichlagnahme und
sttandserhebung von Stab», Som- und Moniereifen, Stab- und Formftahl,
chen und Röhren aus Eifen und Stahl, Grauguß, TZemperguß, Stahlguß, vom
). Oftober 1917, wird dergeftalt ergänzt, daß $ 6 folgende Faffung erhält:

„96. Zagerbuhführung:
Eifenkonftruftionzfirmen, Eifenbeton- und Betonbaufirmen haben ein Lager-

ch zu führen, aus dem die Vorräte und jede Änderung der Vorräte an Stab-,
orm- und Moniereifen, jomwie ihre Verwendung erjihtlich fein müfjen.“

verner erhält der 8 7 der Bekarintmachung folgenden Zufaß:
_ zer Beauftragte des Königlich Preußiihen Krieggminifteriums bei ber
"toll-Beratungs- und Berteilungsftelle für den Mafchinenbau ift befugt,
„aemeine Ausnahmen von den Beitimmungen der Abjäge 1 bis 4 und 6 Diejes
Sragraphen zu bemwilfigen.”
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Beihhlagnahmen, Beitandserhebungen ujm.

Kriegaminifterium, Sriegsamt.
TIgb. Nr. Stab M. 3d. 26158. 12. 17. $.

Befanntmadung,
beirejjend Hotladedienjt der Gleisanjdlußbefiger .,,
Behebung der Knappheit an Derfehrsmitteln und zu

Siherung der Triegswirtichaftlichen Erzeugung, ar
om 6. Dezember 1917.

A. Werkltagsladedienft.

Die Stnappheit an Berfehrämitteln ziingt zur äußerflen Abkürzung t,,
Standzeitender Eifenbahntvagen, denn es fommtallesdaraufan, dievorhand. tn \
Wagen aufs beite auszunugen. Ä

Bei dem allgemeinen Mangel an geeigneten freien Arbeitskräften lägt fich das
Biel am jiherften aufdem Wege der Selbfthilfe durch Heranziehung des e; 2.
nen Arbeiterftammes erreichen. age:

Dringend empfohlen wird die jofortige Einführung eines Notlan edienftes
nad) folgenden Grundfäßen, die fich bereits feit Sahresfrifi bei der Maschinen.
fabrit Budau in Magdeburg beftens bewährt haben: .

1. Zum Rotladedienft verpflichtet ift jeder Arbeiter des Betriebes.
2. Über die Arbeitsfähigleit entjcheidet die Betriebsleitung zufammen mit

dem Xrbeiterausfhuß.
Als arbeitsfähig joll grundjäglich jeder gefunde Arbeiter gelten, da es ich nur

um borübergehende zmweiftündige Ladearbeiten (f. unter d) handelt. Auch der
hochqualifizierte Arbeiter fol nicht ausgenommen fein, denn e3 fommt vor allen:
auf die gleihmäßige Durdführung des Prinzips an. Von der Qerpflic-
fung befreit follen nur folhe Arbeiter fein, die dem Betriebe infolge der Art ihre:
Beihäftigung nicht entzogen werden fünnen, 3. B. DOfenleute.

3. Die Arbeitsfähigen werben in eine nad Fabrifnummern geordnete ij.
eingetragen. pn die Lifte werben auch die Berrhterfe über die geleifteten Notarbeiten
eingetragen.

4. Die in der Lille geführten Perfonen werden im Bedarfsfalle der Reihe nad
zu etwa zmweiltündigem Dienft aufgerufen.

Der Aufruf foll möglichit frühzeitig erfolgen, damit die Beteiligten jid) mt
ihrer Arbeit Darauf einrichten Fönnen. Er gefhieht in der Weife, daß der Hofmeifter
dem Betriebsbüro die Anzahl der benötigten Hilfskräfte meldet. Das Betriebs
büro ftellt die fälligen Nummern feft und läßt fie durch die zuftändigen Meifter
aufrufen. Cine Tafel bei dem Pförtner zeigt außerdem ftändig die zunächft an die
Reihe Eommenden Nummern an. |

5. Die Vergütung im Entladedienft muß für den fonft mit anderer Arbeit
Beichäftigten jo bemeijen fein, daß er mindeftens ebenfoviel verdient, wie bei
feiner gemöhnlihen Bejhäftigung. Zujchläge, die den Arbeiter zu Höchitleiftungen
anjpornen, werden empfohlen.

B. Sonntags» und Feiertagsladedienit.
Die Unterbrechung der Ent- und Beladung der Wagen in den Betrieben

während der Sonn- und Feiertagspaufe bedeutet einen Ausfall von rund 15 Fre
zent an Wagen und eine Anhäufung der Transportarbeiten für die erften Iage
der Woche, Die ben Keim zu periodiichen Untegelmäßigfeiten in ji) trägt.

Deshalb muß nad) obigem Veifpielmit der Ürbeiterichaft auch für den Sonntag:
und Feiertagsladebienft eine Regelung dahin getroffen werden, daß während dr
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Beichlagnahme und Höchjftpreije von Tierhaaren ufmw.

zonntag® und der Feiertage das Ladegejihäft wie an Werktagen
“fi geht.
ar an bebarf es der entiprecdhenden Einteilung des eigentlichen Transport-

aurtonald (Lofomotivführer, NRangierer, Hofmeifter, Erpedienten), Der nötigen
Arbeitzträfte für die Ent- und Beladung felbft und der nötigen Vorarbeiter und
ertmeifter für Die weitere Behandlung der Trandportgüter.

Yuch an den kommenden Weihnahtsfefttagen muß die Trans-
Arbeit ohne Stodung durdhgeführt werden.‚ort?

C. Mitarbeit Dde3 Ausichuffes.
Auf die Mitarbeit des Ausfhufjes wird größter Wert gelegt. Beider Majchinten-

prif Budau haben fi), al3 Der Kotladedienft noch nicht auf jeden arbeitsfähigen
Mann ausgedehnt war, Schwierigfeiten mit Der Arbeiterfchaft ergeben. AS dann
m Benehmen mit dem Arbeiterausfhuß der Grundfag der Gleihmäßigkeit zur
Juchführung gelangte, waren die Schwierigleiten behoben und bie jchnellfte
int: und Beladung der Eifenbahnmwagen gejihert. Jeder Arbeiter fan nad) den
üshren des lebten Winters jelbjt beurteilen, was die Regelmäßigfeit der Heran-

iheffung der Werfitoffe für ihn jelbft bedeutet, und er wirkt daher gern an der ge-
meinfamen Aufgabe mit. Sollten aber irgendwo die Verhandlungen nicht zum
Ziele führen, jo werden Die zuftändigen Kriegsamtftellen vermitteln.

ir. W. I. 1070/10. 17. KRU.

Befanntmadung,
betreffend Beichlagnahme und Hödjtpreije von Tier-
haaren, deren Abgängen und Abfällen, jowie Abfällen
und Abgängen von Wollfellen, Haarfellen und Pelzen

(Nadytragsbefanntmadhung).
Bon 15. Dezember 1917.

Zu der Befanntmahung Nr. W. I. 1772/5. 17. KRA vom 1. Juli 1917, be-
'seffend Beihhlagnahme und Höcjftpreije von Tierhanren, deren Abgängen und
Abfällen jorwie Abfällen und Abgängen von Wollfellen, Haarfellen und Belzer
ind am 15. Dezember 1917 folgende Abänderungen in Kraft getreten:

1. Die Befchlagnahme gemäß $ 1 diefer Belanntmacdung erftredt jich in
Zukunft auch auf tierijhe Borften einfchlieglih Schweineborften.

2. Die nad) $ 4 zulällige Veräußerung der von der Belanntmachung be-
troffenen Gegenftände darf vom 15. Dezember 1917 ab nur noch ar
joe PBerfonen und Firmen erfolgen, die fich lediglich mit dem Fer-
mentieren, Wajchen und Trodnen bejchäftigen; dagegen nicht an foldhe
Perjonen und Firmen, von denen dad Ausfondern und BZurichten
bejorgt wird.

3. Demgemäß erftredt fich die in $ 5 der Belanntmadjung vorgejehene
Berarbeitungserlaubni3 aud) nur auf das Wafchen, Trodnen und Fer-
mentieren der befchlagnahmten Gegenftände; dagegen find Augsfondern
und Yurichten nicht zuläjfig.
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eupagnagmen, Dertandserhebungen. uw:

Kriegaminifterium, Kriegaamt.
Waffen: und Munitions-Beichnffungs-Amt

Chefingenieur
B. Kr. 609. 12. 17.R. II. 4.

Erläuterungen
zur Belanntmadhung, beirefjend Beidhlagnahme von

&lt;ofomobilen.
Bom Dezember 1917.

_, Zaut Belanntmachung Nr. 592. 4. 17. R, II. 4. e bom 20. 6. 17 ift die a,.
ichlagnahme und Beftandserhebung von Lolomobilen erfolgt. Ba

Rad $ 1 find beichlagnahmt: Lolomobilen 1. mit mehr al3 12 qm Heisfläce.
auch) tern Zeijtung Keiner als 20 PS, 2. von 20 PS normal an aufwärts, auch wenn
die Heizflähhe Kleiner al3 12 qm. Die Überhiger-Heizfläche ift in die Gefamt-Hci..
flädhe einzurechnen. nr

Krf Zu $ 3 und 4. Bejißveränderungen find nur nach erfolgter Sreigabe alte.äflig- .:
 Anträge auf Freigabe für Ankauf, Verlauf, Vermietung fowie jede Oris-

beränderung find auf den amtlichen Vordruden bei den zuftändigen tediniidey
Bezirködienitftellen (Tebedienft) einzureichen. Ber

Die Art der geplanten Bejig- und Ortöveränderungen muß aus den Anträge
erjichtlich fein. Durch unvollffändig und unvorjhriftsmäßig ausgefüllte Anträge.
verzögert jich die Freigabe wegen erforderlich merdender Rüdfragen. E

Anträge auf Zumeifung find ebenfall3 an die Tebedienft zu richten. RB
Bu $6. Die in $1 bezeichneten Lolomobilen unterliegen ver Meldepflicht,

auch wenn fie ausbejjerungsbedürftig und nicht betriebsfähig find. n
Händler und Vermieter haben außer ihren Lagerbeftänden aud) die ihnen

gehörigen, nicht in ihrem Gemwahrlam befindlichen Zofsmobilen zu melden.
Zu 8.7. Bon der Meldepflicht ausgenommen find Lofomobilen,

a) die dauernd regelmäßig, d. h. in beftimmien, fich regelmäßig wieder
holenden Beitabichnitten in einem Betriebe find, der unter $ 2 des Ge-
leße3 über den baterländilden Hilfedienft vom 5. Dezember 1916 fällt(3. B. Pumperanlagen, Mühlen),

b) die in rein landwirtichaftlichen Betrieben in Dauernder Benugung find.
Diefe Ausnahme von der Meldepflicht bedeutet aber feine Ausnahme von der

Beichlagnahme, d. H. auch) die nicht meldepflichtigen Zofomobilen dürfen nur mit.
Griaubnis 2 Waffen- und Munitions-Bejhaffungs-Amtes verkauft, vermietetu. dgl. werden. 9

Bon dem Zeitpunkt an, wo die in $ 7 feftgelegten Ausnahmen nicht mehr zu-
treffen, tritt Meldepflicht ein. 9
  Meldepflidhtig dagegen jind die in landwirtihhaftlihen Nebenbetrieben ar-

Kabaifen) ofomobilen (3. B. Brennereien, Schrotmühlen, Zloden- und Stärfe-abrifen).
Zu 88. Die Meldung hat unter Benugung der borgejchriebenen Karten,

die für die verfchiedenen Bauarten nach Rennbucftaben geordnet find, zu erfolgen
für fahrbare, ohne Kondenfation, Kennbuchftabe A

mit B1} "

" ortöfeite, ohne n " C
' n mit n " D 1:

„ fahrb. u. ortöf. Zofomobilfefjel j E En
Die Meldekarten find beim Krieggamt Wumba R. II. de, Berlin W. 15, anzi-

fordern. Den Meldelarten werden Sammelliften beigegeben, die den Karel
entiprechend auszufüllen find. i

!
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Berlzeugmafcdinen. — Elektromotoren.

Nacdyreldungen find bis zum 1. Sanuar 1918 nod) zuläffig. Nach diefem Beit-
punkt wird gegen die Gewahrjamhalter nicht gemeldeter Lofomobilen Strafver-
iofaung eingeleitet. |
a Kriegaminifterien der Königreiche Bayen, Württemberg und Sachen
saben ähnliche VBelanntmadungen erlaffen; die Meldungen erfolgen dort.

Kriegaminiiterium, Kriegsamt.
Hajfen-: und Mumitions-Beihaffungs:Amt

Chefingenienr.
2, Ir. 2823. 11.17. R. 1.2.

Befanntmadung,
betreffend Derjorgung der Jnduftrie mit Werkzeug:

majdinen.
om November 1917.

ber die Verforgung der Induftrie mit Werkzeugmafchinen herifchen noch
Inflarheiten, die durch folgende Ausführungen befeitigt werden jollen:

1. Für gebrauchte Werkzeugmafchinen ift der An- und Berfauf geftattet,
ioweit die Bejchränktungen der Befanntmadhung Nr. 350. 7. 16 B. 5, betreffend die
Kegelung des Handels mit Werkzeugmajchinen beachtet werden. Zuläflig ift:
Serfauf vom Gelbftperwender an den Gelbjtverwender, vom Gelbftverwender an
3on Händler mit Erlaubnisichein des Wumba und vom Händler mit Erlaubnigjchein
au den Selbftveriwender. Hierzu find weder Dringlic;feits-, noch Freigabefceine
rforderlid.| Die Beltandserhebung von Werfzeugmafchinen gemäß Belannimadung
für, 3010. 10. 16. B. 5 vom 21. 11. 16 Stellt feine Befchlagnahme der gemeldeten
Maichinen bar.

2, Für dorhandene, neue Werkfzeugmajchinen gilt das gleiche, jofern
nicht die Materialfreigabe an beftimmte Bedingungen gefnüpft ift. (Zuläffig ift hier
anßerdem der Verlauf vom Erzeuger an den Händler oder Gelbfipeiwender.)

3. Für die Anfertigung neuer Werkzeugmaldinen ift jeit dem 18. 10. 17
ie Zreigabe des notwendigen Materials auf Bezugsicheine erforderlich. Anträge
ind an die Metall-Beratungs- und Berteilungzftelle für den Majchinenbau,
Sharlottenburg, Hardenbergitr. 3, zu richten. Wenn ein folher Antrag dort ab-
gelehnt wird, Tann der amtliche Nachweis in Anjpruch genommen merden.

4. Der amtlihe Nachweis von Werkzeugmaicdhinen geichieht durch die
Zechnifchen Bezirksdienfiftellen (Tebedienft), deren Adreffen bei den zuftändigen
Xtiegsamtftellen oder den Handelsfammen erfragt werden fönnen.

Sriegsminifterium. Srieglamt.
Bajjen: und Munitiond:Beichaffungs:Amt, Chefingenienr.
3. X. 18362/10. 17. R. III. 3.

Befanntmadung,
betreffend Meldepflicht für Eleftromotore.

Bom Ofiober 1917.
Bei den verichiedentlich in leßter Zeit porgenommenen Revifionen hat es Sich

zeigt, Daß vielfach beichlagnahmte und meldepflichtige Elektromotoren beinY
“umba R. III. nicht angemeldet worden find aus Unfenntnis der Befanntmachung
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Beichlagnahmen, Beitandgerhebungen ujw.

Nr. 90%. 3. 17. BR. III. 1. vom 15. 6. 17. Alle Elektromotoren mit einer Leif,
von 2 PS. an aufwärts, welche jich nicht dauernd in Triegemwichtigen Betriebenin
Benubung befinden, find auf amtlihen Meldevordruden beim Wumba R, IT
anzumelden. Bon der Meldepflicht jind ausgenommen die in Yahrjtühlen Auf
zügen) eingebauten &amp;leftromotoren, jofern fich Die Fahrftühle in Vetrieb befinden.
Sowie folde Majchinen, die regelmäßig in einem Betriebe benußt werden der
unter $ 2 des Gejebes über den vaterländiichen Hilfzdienft vom 5. 12, 16 für;
(Betriebe, die für Zivede der Kriegführung oder Bollsverjorgung unmittelbar
oder mittelbar Bedeutung haben).

C3 wird hiermit nochmals Gelegenheit gegeben, etwa verfäumte Meldungen
nachzuholen. Sollten bei den meiterhin porzunehmenden Revifionen roch melde.
pflihtige eleftrifche Mafchinen, deren Anmeldung nicht bewirkt ift, vorgefunden
werden, haben die Meldepflichtigen die gefeblihen Strafen zu gemwärtigen. Etwa
erforderliche Meldelarten find in der benötigten Anzahl und unter Angabe der
Stromart (ob Gleich- oder Wechjelftrom) bei den Zechnijchen Bezirfsdienitfielfen
oder beim Wumba R. III, Berlin W. 15, Surfürftendamm 193/194, mittels
Poitkarte anzufordern. |

L. 115/11. 17. RR. u. L. 115/11. 17. RX, II. Ang.

Beichlagnahme, Behandlung, Derwendung und Melde:
pfliht von rohen Kanin-, Hajen= und Kabenfellen und

aus ihnen hergeitelltem Leder.
Som 24. November 1917.

Bon der Belannimacung, betreffend Beichlagnahme, Behandlung, Ber-
wendung und Meldepflicht von rohenstanin-, Hafen- und Kabenfellen und ausihnen
hergejtelltem Leder vom 1. uni 1917 (Nr. L. 800/4. 17. ERA.) werden Durch) die
Kriegs-Rohftoff- Abteilung Ausnahmen mit Wirkung vom 24. November 1917 ab
zugelajfen. Während biöher der Befiger eines Tiere, jofern er nicht Mitglied
eines Kaninchenjchußvereind war, beichlagnahmte Felle nur an einen Händler
(Sammler) veräußern durfte, ift ihm nunmehr eine Veräußerung aud) an die
Vereinsmeldeftelle eines Kaninchenjchubbereind feines Wohnorted gejtattet.
Ferner ift die Frift von drei Wochen für die Veräußerung eines Tyelles durd)
den Befiber eines Tieres auf jechs Wochen verlängert worden.

Am gleichen Tage ift eine Befanntmachung der Militärbefehlshaber über den
gleichen Bas Aloiln in Straft getreten. Während bisher alle Perjonen, meldeKaninchen, Hafen und Raben gefchlachtet haben, deren Zelle unter bejtimmten
Bedingungen ziwar veräußern durften, aber hierzu nicht gezivungen mwaren, befieht
aunmehr eine Verpflichtung, die Felle binnen je Wochen nad) der Beröffent-
lichung der Belanntmachung bzim. nad) dem Abziehen des Felles an die Vereins-
melbeitelle eines Raninchenichußvereing ihres Wohnortes oder an einen Händler
(Sammler) au verkaufen. |

L. Re. 883/11. 17. ERW.

Befanntmadung,
betreffend Hödjtpreife und Bejchlagnahme von Leder

(Nadhtragsbefanntmadhung).
Bom 1. Dezember 1917.

 Amt 1. Dezember 1917 ift eine Nachtragsbelanntmahung Nr. L. 888/11. Ti.
E.R.U. zu der Bekanntmachung vom 20. Oftober 1917, betreffend Höchfipreilt
und Beihhlagnahme von Leder (Nr. L. 888/7. 17. E.R.A.) in Kraft getreten.
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Baterländiicher Hilfsdienft.

QDurd den Nachtrag ift die Einreihung in die Wertflafjen ($ 3 Ziffer 1) ab-
geändeti. Sortiment Nr. I umfaßt nunmehr nur Leber, Das feine oder ganz un-
erhebliche örtlide Schäden aufmweilt. Bezüglich der Mengenfefiftellung ($ 4) ift
sine Anderung dahin getroffen, daß als gut gettodnetes Leder Das. Yeder anzu-
schen ift, das bei normaler Aufbewahrung nicht3 an Gewicht verliert. AS nicht gut
getrodnel gilt auf jeden Tall Leder, daS auf dem Transport zum Empfänger
erfter Hand mehr als 1,5 vom Hundert an Gemicht verliert.

gr. 1001./11. 17. A. 10.

Befanntmadung,
hetreffend Beidhlagnahme, Bejtandserhebung und Hödjit-

preije für Salzjaure.
Bom 1. Dezember 1917.

Zu der Bekanntmachung Nr. 1/7. 17. A. 10 vom 1. Juli 1917, betreffend
Beihlagnahme, Beftandserhebung und Höcftpreie für Salzjäure ift eine Nad)-
tragäbefanntmachung Nr. 1001/11. 17. A, 10 vom 1. Dezember 1917 exlafjenworden. Durd) biete erhält $ 13 eine nreue Kajjung. ©ie bezwedt den in der
Zmoifchenzeit gejtiegenen Unfojten für Berpadung und Lieferung Rechnung zu
tragen. Ferner find einige ergänzende Beitimmungen, die fich in der ‘Pragis als
wünfchenswert herausgeftellt haben, eingefügt morden. Hierdurd) find Die Bor-
ichriften über Galzjäure mit denen über Schwefelfäure und Dleum in liberein-
ftiimmung gebracht worden.

Daterländifger Hilfsdienfl.
Derorönung

zur Abänderung der Belanntimadung vom 21. Dezember
1916, betreffend Beitimmungen zur Ausführung des

Gejetes über den vaterländifchen Hilfsdienit.
Bom 13. KRodember 1917.

(Huf Grund des $ 19 des Gefehes über den vaterländifchen Hilfsdienft vom 5. De-
zember 1916 mit Zuftimmung des vom NReichdtag gewählten Ausjchuffes.)

Artilel L.

Der $ 6 Abi. 2 der Belanntmachung vom 21. Dezember 1916, betreffend
Beftimmungen zur Ausführung des Gefebes über den vaterländifchen Hilfsdienst
erhält folgende Faffung:

Site erhalten Tagegelder und Erjak der notwendigen Fahrkoften.
Das Tagegeld beträgt bei einer Amtstätigfeit von mindeftens vier
Stunden fünfzehn Mark, bei fürzerer Dauer die Hälfte. Bei Ver-
tretern, die außerhalb des Situngsort3 wohnen, wird die Fahrzeit
als Zeit der Amtstätigfeit angerechnet. An Sahrkoften wird bei Eijen-
bahnfahrten der Betrag für die zweite Wagenflaffe, bei Benußung
von Schiffen der Betrag für die erfte Klafje erftattet.
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Ssaterländiicher Hilfsdienit-

Yrtilel II.

Diefe Verordnung tritt mit dem Tage der Verlündung in Kraft. Somej;
bei der Bemefjung der bi3 zu diefem Zeitpunkt gezahlten Tagegelder anders ye,.
fahren worden ift, behält e3 dabei jen Bemenpen. “

Derorönung,
betreffend weitere Bejtimmungen zur Ausführung des $ 7

des Gejeßes über den vaterländijhen Hilfsdienft,
Som 13. Rodember 1917.

(Auf Grund des $ 19 des Gefebes über den vaterländiihen Hilfsdienst von,
5. Dezember 1916.) |

$ 1. Zum Bmede der Heranziehung zum vaterländifden Hilfsdienft Haben
die Drtsbehörden die nach der Verordnung vom 1. März 1917 aufgeftellte Nad)-
weijung nad) Diaßgabe der folgenden Beitimmungen zu eicänzen und die Gr-
gänzung dem zuftändigen Einberufungsausfchuffe ($ 7 Abf. 2 des Gefekes) bis
zum 20. Dezember 1917 zur Verfügung zu ftellen. Beftehen für den Bezirk einer
DOrtsbehörde mehrere Einberufungsausfchüfje, jo regelt die Kriegsamtftelfe die
Yuftändigfeit. |

$ 2. Auf öffentliche Aufforderung der Ortsbehörde haben jich die nad)-
tehend aufgeführten Perfonen innerhalb der in der Aufforderung beitimmten
Srift bei der darin angegebenen Stelle perjönlich zu melden und die für die Aus-

ae einer Meldefarte nad) anliegendem Mufter erforderlichen Angaben zumaden:

1. alle männlichen Deutjchen, die nad) dem 31. März 1858 geboren find und
das fiebzehnte Lebenzjahr vollendet haben, fomweit fie nicht

a) zum altiven Heere oder zur aftiven Marine gehören oder
b) auf Orund einer Reklamation vom Dienfte im Heere oder in der Marine

zurüdgeftellt find,
2. alle männlihen Ungehörigen der öfterreichiich-ungariihen Monarchie,

die nach dem 31. März 1858 geboren find und das fiebzehnte Lebensjahr vollendet
haben, fomeit jie im Gebiete des Deutichen Reichs ihren Wohnfis oder ihren ge-
Mage Aufenthalt haben und nicht zum aktiven Heere oder zur aktiven Marinegehören.

Die Meldung hat am Wohnort des Meldepflichtigen zu erfolgen.
8 3. Wer fich gemäß $$ 2, 3, 6 Abf. 1 der Verordnung vom 1. März 1917

perjönlich oder Ichriftlich gemeldet hat und dic durch Vorlegung des geftempelten
Abreißitreifens der Meldefarte nackweifen fann, braucht fich nicht neu zu melden;
die Pflichten aus den naditehenden $$ 7, 9 gelten jedody auch) für ihn.

Dagegen gilt die neue Meldepflicht auch für diejenigen, welche nach $ 5 der
Verordnung vom 1. März 1917 von der Meldepflicht befreit waren, jomeit ie
fich nicht gemäß $ 6 Abf. 1 derfelben Verordnung gemeldet haben und dies gemäß
Ubf. 1 nachweisen Tönnen.

$ 4. Bon der perfönlichen Meldung ($ 2) ift befreit, wer fich innerhalb der
in der öffentlihen Aufforderung der Ortsbehörde beftimmten SFrift bei der darn
angegebenen: Stelle fchriftlich unter ordnung@mäßiger Ausfüllung der vorge

et Karte meldet. Für diefe Meldung ift ebenfalls dag anliegende Mufler
maßgebend. mu

Sn der Aufforderung ift befanntzugeben, wo die Meldepflichtigen die Melde:
farten erhalten.
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Baterländifcher Hiljsdienft.

35. on Dev perjönliden Meldung jind ferner die in öffentlidden oder
privaten Anftalten (Straf, Befjerungs-, Heilanftalten ufmw.) mit Einichluß der
gefchloffenen Unterrichtäanftalten (Smternate) untergebrachten Meldepflichtigei
befreit. Für fie hat der Anftaltsleiter oder der von ihm Dazu beftellte Bertreier
yie Meldung fhriftlich nach Maßgabe des $ 4 zu erjtatten. Mit Genehmigung dcs
irieggamts, in Bayern, Sechjen und. Württemberg de3 Kriegaminifieriums,
tännen Diefe Meldungen von einzelnen Anftaltleitern gang oder teilmweife auf
Niften erjlattet werden.
 86. Genügen die Ungaben in der Ichriftlihen Meldung nicht oder beftehen

Hedenfen gegen ihre Richtigfeit, jo hat der Meldepflichtige jie zu ergänzen oder
aufzuflären. Die Ortöbehörde kann ihn zu diefem Bwede borladen und fein Er-
iheinen nad) den landestechtlihen Vorjchrifien erzwingen.

$ 7. Seder Melvepflichtige Hat auf Aufforderung des Borfibenden des Ein-
berufung3ausfchuffes perjönlich zu erjcheinen, auf Fragen des Vorfigenden oder
jeine3 Vertreters Austunft zu erteilen und fi einer Unterfudhung Durch den vom
Vorfigenden beftimmien Arzt zu unterziehen, jofern dies für die Feflflellung der
BAR Eignung des Hilfedienftpflichtigen für eine beftinnmte Arbeit er--torderlidy til. |

 88. Zur meiteren Ergänzung der Nachmweilungen ($ 1) Haben fich ferner
perjönlid) bei dem für ihren Wohn- oder Aufenthaltsort zufländigen Einberufungs-
ausfchuffe zu melden: m

1. alle männlichen Deutjchen, die das jechzigfie Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben und die nach Ablauf der von der Ortäbehörde nah $ 2
beftimmten Meldefrift aus dem Dienfte im Heere oder in der Marine
aus anderen Gründen als infolge einer Refllamation ausjdheiden,

2. alle im NReichögebiete mwohnhaften männlichen Deutichen und Ange-
hörigen der öfterreichiich-ungariihen Monarchie, die nad) Ablauf der
bon der Drtsbehörde nach $ 2 beftimmten Meldeftift das Tiebzehnte
Lebensjahr vollenden, foweit fie nicht zum altiven Heere oder zur aktiver
Marine gehören,

3. alle männlichen Deutjchen und Angehörigen der öfterreichiich-urs-
gariihen Monardhie vom vollendeten jiebzehnten bis zum vollendeten
jechzigjten Lebensjahre, die nad) Ablauf der von der Ortsbehörde nad)
$ 2 beftimmten Meldefrift ihren Wohnfiß oder gewöhnlichen Aufent-
halt in daS Neichögebiet verlegen, fomweit fie nicht zum altiven Heere
oder zur altiven Marine gehören.

Die Meldung hat binnen zwei Wochen zu erfolgen. Dieje Frijt beginnt in
ven Fällen zu 1 mit dem Tage nach der Entlaffung au dem Dienjte im Heere
oder in der Marine, in den Fällen zu Amit dem eriten Tage des adhtzehnten Xeben$-
jahs, in den Tällen zu 3 mit dem Tage nach der Begründung des Wohnfikes
oder des gewöhnlichen Aufenthalt3 im Neichägebiete.

Von der perjönlihen Meldung ifi befreit, wer fi) innerhalb der im Abi. 2
angegebenenrijtbeidem Einberufungsausichuffe jchriftlih unter ordnung®-
I; Ausfüllung der vorgefchriebenen Karte ($ 4 Ab. 1 ©ab 2) meldet; dabei
gut |

 _  Bür die Meldung der in öffentlichen oder privaten Anftalten untergebracdhten
Meldepflichtigen gilt $ 5.
 Das Sriegsamt, in Bayern, Sahfen und Württemberg das Kriegsminifte-

vum, beftimmt näheres über die Befanntmacdhung der Borjchriften diejes Para-
graphen und gibt an, wo die Meldepflichtigen die Meldefarten erhalten.

... 89 Gceidet ein Meldepflichtiger vor Vollendung des fechzigften Lebens-
jahrs aus der Beichäftigung bei feinem bisherigen Arbeitgeber aus oder mwechjelt
er feine Wohnung, fo hat er dies fpäteftens am dritten Darauf folgenden Werktag
dem für feinen Wohnort und, wenn er diefen wechjelt, für feinen bisherigen Wohnort
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zuftändigen Einberufungsausfchuffe mitzuteilen. Dabei ift eine neue Tütigfeit
ein neuer Arbeitgeber, die neue Wohnung jowie eine militärifche Einberufun,
anzugeben. 3

Das Ausiheiden hat auch der bisherige Arbeitgeber }pätejtens am Dritten
darauf folgenden Werktag dem für den bisherigen Wohnort Des Meldepflichtigen
zuftändigen Einberufungsausschuffe mitzuteilen.

Meldepflichtige, die bei einer Neiche-, Staats-, Gemeinde» oder Kirchen-
behörde oder im Hofdienft angeftellt oder bejhäftigt find, haben, jolange fie.das
jehzigite Lebensjahr noc, nicht vollendet haben, die Mitteilungen nad, Abf. 
zu machen, wenn fie ihre Wohnung mechjeln oder wenn fie dauernd oder vorüber.
gehend aus dem Dienfte bei ihrer bisherigen Behörde oder Dienftftelle ausjcheiden
ohne zugleich in den Dienft einer anderen Behörde oder Dienfiftelle einer der
bezeichneten Gruppen einzutreten. Ein folches Ausfcheiden Hat aud) der unmitter.
bare Borgejeßte dem für den bisherigen Wohnort des Meldepflichtigen zuftändigen
Einberufungsausihuß unverzüglid) mitzuteilen. |

Yür die in einer öffentlihen oder privaten Anftalt im Sinne des $ 5 unter-
gebrachten Meldepflichtigen hat der Anftalt3leiter oder jein Vertreter die Mit-
teilungen nach Ab]. 1 zu machen.

$ 10. Der Arbeitgeber, dem ein Hilfsdienftpflichtiger gemäß $ 7 Abi. 3 dcs
Gejeh23 überwiejen wird, hat [päteftens am vritten Werktag nad) dem in der Be-
nadjrichtigung angegebenen Antrittötage dem Ausfchuß, der Die Überweifung
vorgenommen hat, oder der von diefem angegebenen Stelle mitzuteilen, ob der
Hilfadienftpflichtige eingeftellt worden ift und die Arbeit bei ihm aufgenommen hat.

. $1. Wer eine Meldung nad $ 2, $3 Ab}. 2, SA Abi. 1, 35 Ga 2, 88
Ani. 1 biß 4 erjtattet, erhält als Betätigung den ordrungsmäßig ausgefüllten
und geftempelten Abreißftreifen der Meldefarte. Bei Mitteilungen nach den
88 9, 10 ift auf Verlangen eine entjprechende Beftätigung zu erteilen.

$ 12. Seder Urbeitgeber, der in feinen Betriebe Hilfsdienftpflichtige be-
ichäftigt, ift verpflicitet, Die Vorfchriften im $ I Abj. 1, 2, $ 15, $ 16 Abf. 1 durd)
einen leöbaren Aushang an allgemein zugänglicher Stelle in der Betriebäftätte
dauernd befanntzugeben.
 8 13.- Die Vordrude für die Meldefarten ($ 2 Ub}. 1, 85 4, 5, $8 Ab}. 3, 4)
ftellt dag Kriegsamt, in Bay:rn, Sacjjen und Württemberg das Kriegsminifierium,
den Ortsbehörden zur Verfügung.

Die den Drtöbehörden durd; die Aufitellung der neuen Nachweijungen
{88 1 bis 6) nachweislich entftandenen Koften trägt Das Neid. Gie jind bei den
vom Kriegdamt, in Bayern, Sadjjen und Württemberg vom Sriegsminifterium,
zu bezeichnenden Stellen vierteljährlich anzufordern.

g 14. MS Drtsbehörden im Sinne diejfer Verordnung gelten diefelben
Stellen, weldhe die Landeszentralbehörden auf Grund des $ 9 der Verordnung
vom 1. März 1917 dafür beitimmt haben, foweit nicht eine Yandeszentralbehörde
etwas anderes beftimmt.

8 15. Wer die in den $$ 2, 4 bis 6, 8 bis 10 vorgejchriebenen Meldungen
oder Mitteilungen jhulöhaft unterläßt, der Aufforderung des Vorfibendendes
Einberufungsausfähuffes zum perfönlichen Erfcheinen feine Folge leiftet, Die Aus-
funft auf Fragen diejes Vorfihenden oder feines Vertreters vermeigert oder Jid)
der angeordneten ärztlichen Unterfuhung nicht unterzieht, fanrn dur) Bejchluk
des Einberufungsausichuffes mit einer Ordnungsfirafe bis zu einhundert Marl
und, wenn die Geldftrafe nicht beizutreiben ift, mit Haft bis zu Drei Tagen be-
fraft werden.

Auf die Beitreibung und die Bertmendung der Geldfirafe findet $ 12 der Ver-
ordnung vom 21. Dezember 1916 Anwendung.

Gegen die Feftfegung der Strafe findet Bejchwerde an Die beim strieg®
amt errichtete Zentralftelle ftatt; die Befchwerde hat aufichiebende Wirkung.
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Rsaterianoiger Pilfgdtenit.

5 16. Mit Gefängnis bis zu jedhd Monaten oder mit Gelditrafe bis zu zehn-
taujend Marl wird beitraft, wer in einer Meldung, Mitteilung oder Ausfunft-
erteilung nad) den 8$ 2, 4, 6 bis 10 diefer Verordnung oder in einer Mitteilung
nach $ 11 der Verordnung vom 30. Januar 1917 wifjentlich unrichtige oder un-
volftändige Angaben madt.

Die gleihe Strafe trifft den Anftaltäleiter oder feinen Vertreter, der in einem
\ulle des $ 5, des $ 8 Abf. 4 oder des $ I Abf. 4 mifjentlich unrichtige oder unvoll-
ständige Angaben macht, fowie den Meldepflichtigen jelbit, der in einem folchen
xalle dem Anftaltzleiter oder feinem Vertreter gegenüber derartige Angaben
nacht.

$ 17. Mit Oeldftrafe big zu zehntaufend Maf oder mit Haft wird bejtraft,
wer al3 Arbeitgeber unrichtige Angaben, die in einer Meldung, Mitteilung oder
Ausfunfterteilung nad) den 88 2, 4 bis 8, $ I Abf. 1, 4 diefer Verordnung oder
in einer Mitteilung nach $ 11 der Verordnung vom 30. Sanuar 1917 der Ort3-
behörde, dem Cinberufungsausfchuffe, feinem Borfißenden oder dejfen Gtell-
vertreter gemacht werden, einer diejer Stellen oder Perjonen gegenüber durd)
jeine Unterjehrift oder in anderer Weije beftätigt, obmohl er die Unrichtigfeit fennt
oder fennen muß.

$ 18. Die Berordnung tritt mit dem Tage der VBerfündung in Kraft. Mit
dem en Tage tritt die Verordnung vom 1. März 1917 mit Ausnahme des $ 10außer Kraft.

Änorönungen
des Kriegsamis zur Durchführung der Bundestatsver-

orönung vom 15. November 1917.
I.

Erlaß des Kriegsamts.
striegaminifterium, Krieggamt. Nr. 940. 11. 17. ER.

Bom 23. November 1917.

Zur Ausführung der Verordnung des Bundesrat vom 13. November 1917
beitimmt das Kriegsamt gemäß $ 8 Abi. 5 der Verordnung folgendes:

1. Denjernigen PBerfonen, die da3 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
und die nach dem 20. Dezember 1917 au8 dem Dienfte im Heere oder in der Marine
aus anderen Gründen al3 infolge einer Reflamation ausjceiden, ift von dem
Iruppenteil vor ihrer Entlaffung zu eröffnen, daß fie ih) binnen zwei Wochen
nach der Entlafjung bei dem Einberufungs-Ausfchuffe ihres Wohn- oder Auf»
enthaltSortS perjönlich oder jchriftlich unter Benubung der vorgejchriebenen, bei
den Ortsbehörden erhältlichen Meldefarte zur Eintragung in die Nachmweifung
der Hilfsdienftpflichtigen zu melden haben.

2. Syn den nach $ 12 der Belanntmackung vorgefchriebenen Aushang find die
Vorschriften des $ 8 Abf. 1 Nr. 2 fowie Abf. 2 und 3 aufzunehmen?).

3. Die Vorfchriften des $ 8 Abi. 1 Nr. 2 und 3 jowie Abi. 2 bis 4 der Ver-
ordnung find von den Ort3behörden Durch dauernden oder allmonatlich zu wieder-
holenden Anfchlag befanntzugeben?).

1) Mufter des Aushangs nachftehend unter III.
2) Mufter des Anjchlags nachftehend unter IV.
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II.

Ausführungsbejftimmungen
des Kriegsamts zur Befanntmahung des Bundestats

vom 15. Wovember 1917.

Krtegaminifterium, Krieggamt. Nr. 939. 11. 17. EN.
Bom 23. November 1917.

Zur Ausführung der VBelanntmadung des Bundesrats dom 13. November
1917, betreffend weitere Beftimmungen zur Ausführung des $ 7 des Gefehes jipe,

‚ven baterländiichen Hilfsdienft, wird folgendes beftimmt: " |

 gu $1: Beftehen für den Bezirk einer Ortsbehörde mehrere Einberufungs-
Ausichüffe, jo regelt die Kriegsamtftelle (Krieggamtnebenftelle) deren Zuftändigteit
für die Aufbewahrung und Benugung der Nachmeilung in derjelden Weije, tie
dies auf Grund ber Bundezratöperordnung vom 1. März 1917 ($ 1) gefchehen it
Die Kriegamtftellen (Krieggamtnebenftellen) haben Die OrtSbehörden entiprechend
zu berftändigen.

Bu $ 2: Die öffentlihen Aufforderungen der Ortöbehörden werden auf
Srund eines einheitlihen Mufter3 erfolgen. Die Vorjißenden der Einberufungs-
Ausihüffe haben fich mit den Ortsbehörden wegen Durchführung der diefen in
$ 2 auferlegten Aufgaben in Verbindung zu jegen und dafür Sorge zu tragen
daß die Aufforderungen überall rechtzeitig ergehen. Dies gilt namentlich für die
Heineren ländlichen Gemeinden, in denen nad) den gemaditen Erfahrungen die
erjte öffentliche Aufforderung zum Teil verjpätet erlaffen worden ift. Die Kin-
berufungs-Ausfchüffe haben ferner dafür Oorge zu tragen, daß fie die bei den
Ortöbehörden eingegangenen Karten unverzüglich erhalten, um leßtere in die
vorhandene Nachweilung einzuordnen.

Zu $ 4: Die Ort3behörden werden in der Aufforderung befanntgeben,
two die Meldepflichtigen die Meldelarten erhalten. Die Zahl der erforderlichen
Melvdelarten wird den Kriegsamtftellen (Krieggamtnebenitellen) von den Orts-
behörden angegeben werden. Die Strieggamtitellen (Sriegsamtnebenftellen)
haben die ihnen aufgegebene Zahl telegraphiich an das Kriegs-Erfaß- und Arbeits-
Departement zu melden. Die Karten werden den Kriegsamiftellen (Kriegamt-
nebenjtellen) vom Krieggamt zur Berfügung geftellt werden; Ddieje geben fie an
‚vie Einberufung3-Ausfhüffe und diefe wiederum an die ihnen von den Orts-
behörden ihres Bezirk bezeichneten Stellen weiter.

u 85: Die Friegdamtftellen werden ermädtigt, auf Antrag einzelnen
Unftaltsleitern zu geftatten, die ihnen obliegenden Meldungen ganz oder teilweije
auf Liften zu erftatten.

Zu $ 7: Die Verpflichtung, auf Aufforderung des Borjibenden des Ein:
berufungs-Ausichuffes perjönlich zu erjcheinen, auf Fragen des Vorfigenden oder
eines Bertreterd Ausfunft zu erteilen und fich einer Unterjuchung durch den
vom Borfigenden beftimmten Arzt zu unterziehen, trifft auch Diejenigen Perjonen,
die bereit3 nach der Bundesratöverordnung vom 1. März 1917 meldepflichtig
waren und jich damal3 gemeldet haben.

AS Vertreter des VBorfikenden im Sinne ded $ 7 ist nur eine Perjon anzu:
iehen, die vom Borfitenden ausdrüdlich mit der Wahrnehmung der im $ 7 auf-
geführten Rechte betraut ift. ,
 Bei der ärztlichen Unterfuhhung ift mit der möglichften Schonung, namentlid)
gegenüber älteren oder augenscheinlich Eränflichen oder fhmwädlichen Perjonen,
vorzugehen. Namentlich ift dafür zu,forgen, daß die Unterfuhung in angemefien
erwärmten Räumen ftattfindet.
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Saterländiicher Hilfsdienit.

Zu $ 8: Diejenigen Berfonen, Die nad) Ablauf der Meldefrijt aus dem Heere
‚gberaus der Marine ausjheiden, werden bon der Militärbehörde angemwiejenwerden,
sid, binnert zwei Wochen bei dem zuftändigen Einberufungs-Ausfhüß zu melden.
= Gemäß $ 8 Abi. 5 der Verordnung hat dä8 Kriegsamt beftlimmt, daß die
Yeftimmungen bes $ 8 Abi. 1 Nr. 2, Abf. 2, 3 in den einzelnen Gemeinden durd)
yauernden oder allmonatlic, zu wiederholenden Anichlag (vgl. u. ©. 128) zur Kenntnis
ver Bevölferung gebracht werden. Die Kriegsamiitellen Haben die Ausführung
diefer Anordnung zu Überwachen. Die durd den Anjchlag entftehenden Koften
werden von den Srtöbehörden bei den Kriegsamtftellen angefordert werden.

Diejenigen Hilfspienfipflichtigen, Die nach Ablauf der Meldefrift ihren Wohnfik
oder gewöhnlichen Aufenthalt in das Neichögebiet verlegen, werden bei der polizei-
jihen Anmeldung durd) die Ortpolizeibehörde auf ihre Meldepflicht hingemiejen
werden. Das Kriegsamt wird veranlafjen, daß die Meldefarten für die nach $ 8
Meldepflichtigenr dauernd bei den Ortsbehörden vorrätig gehalten werden. Dieje
werden die erforderlichen Mengen bei den Kriegsamtftellen anfordern.

Zu $ 10: Bei der Überweifung eines Hilfsdienftpflichtigen gemäß $ 7 Abf. 3
HDG. hat der Ausichuß dem Arbeitgeber mitzuteilen, an welchem Tage der Über-
wiefene die Arbeit anzutreten hat. Bei der Mitteilung Tann der Arbeitgeber auf-
gefordert werden, aud) einer dom Ausjchuß bezeichneten Hilfsdienftmeldeftelle
innerhalb der Frift des $ 10 Anzeige zu machen, ob der Übermwiefene die Arbeit
aufgenommen hat. . |

Zu $ 11: Erfolgt die Meldung perjönlich beim index unge usichuß,jo hat diefer dem Meldepflichtigen die ausgefüllte und geftempelte Dteldebeftätigung
und außer diejer ein „Merkblatt für Hilfsdienftpflichtige” (vgl. u. ©. 129) auszu-
händigen. Abdrude des Merfblattes werden den Kriegsamiftellen und von diejen
den Einberufunge-Ausichülfen zur Verfügung geftellt werden; fie find auch den
durd) re „inberufungs-Anzjoäile in der gleihen Anzahl wie die Meldefarten‚u überjendernt.
' Srftattet ein Meldepflichtiger oder ein Arbeitgeber dem am
perfönlich oder fchriftlich Mitteilung über einen Stellen- oder Wohnungsmechfel
($ I der Verordnung), jo ift ihm auf Verlangen von dem Cinberufungs-Ausichug
eine Schriftliche Beftätigung zu erteilen. Yormulare für folhe Beftätigungen find
bei den Einberufungs-Ausfhüffen vorrätig zu halten. Sie find nad) folgendem
Mufter anzufertigen:

Beftätigung einer Mitteilung über Stellen- oder Wohnungswechjel.
Name des Hilfsdienftpflihtigen: .............. rien
Name des bisherigen Arbeitgebers: .............. aan
Kame des neuen Arbeitgebers: ........cceneenenennen.
Bisherige Wohnung: ....... Neue Wohnung: .........
Unterschrift: .....2ccrneeneneeneeenernStempel,
Datum, den ».....22ceeeennn191..

Dem Arbeitgeber, der die Mitteilung nach $ 10 erjiattet, ift auf Verlangen
ebenfalls eine fchriftliche -VBeftätigung nach folgendem Mufter zu erteilen:

Beitätigung der Mitteilung des Arbeitsantritts eines
Übermwiejenen.

Name des Hilfsdienftpflihtigen:. »..2..20cneeneeneennnen
Name des Ürbeitgeberz: ............ een Gienipel.
Überwiefen vom Einberufungs-Ausfhuß in........- Eranee
Ürbeitsantritt am ve220-2 een eneeeenenennernennnnennenen
Unterfchrift:.....22eceeeecnnenee nuunnenpenennenne
Datum, Den ...2unneeaeenen 191..



Baterländifcher Hilfsdienft.

Zu $ 12: Ein Mufter des Aushang wird in der Anlage vgl. u.) ke;
gefügt. Die Zahl der erforderlichen Auzhänge wird bon den Ort3behörden A
Kriegsamtftellen mitgeteilt werden und ift bon diejen telegraphifch dem Srie 5
Erjaß- und Arbeit3-Departement zu melden. Die Aushänge werden vom Stine.
amt den Ariegsamtftellen (Kriegsamtnebenftellen) zur Verfügung gefteltt erden.
die fie an die ihnen von den Drtsbehörden ihres Beziris bezeichneten Stelle,
weiterzugeben haben. an

Die durch Die Aufftellung der neuen Nachweifung entftchenden often fins
pon den Ortöbehörden bei den Kriegsamtjtellen anzufordern.

Zu $ 14: Was als Ortöbehörde in Diefem Sinne zu gelten Hat, wird durd
die Landeszentralbehörden beftimmt werden. '

Bu 8 15: Wird dem Vorfigenden eine nach $ 15 der Verordnung firafbare
Verlegung der 88 2, 4 bis 6, 8 biß 10 befannt, jo hat er beim Ausichuß die Be-
ftrafung de3 Schuldigen in Antrag zu bringen. Dieje wird durch Beichluß des
Auzichuffes ausgeiprochen. Die Vollftredung der Strafe ift nicht Sache des Ein-
berufungs-Ausfhuffes; fie bleibt vielmehr den Bivilbehörden überlaffen. Die
Berhängung der Strafe ift vom Borfigenden des Einberufungs-Ausfchuffes der
für den Verurteilten zuftändigen Ortöpolizeibehörde mitzuteilen. Sobald Be-
ichtwerde gegen die Seftjeßung der Strafe eingelegt wird, if Died der für den Ver-
urteilten zuftändigen Ortöpolizeibehörde durch den Einberufungs-Ausichuß oder
Durch Die Zentralftelle fofort anzuzeigen. Die Vollftredung hat bis zur Enticheidung
über die Beichiwerde zu unterbleiben.

Zu 88 16, 17: Die Verhängung der Strafen auf Grund der $$ 16, 17 ift
Sacd)e der ordentlichen Gerichte. Die Einberufungs-Ausjchüfje haben fich lediglic
Darauf zu befchränfen, die ihnen befannt werdenden Berjtöße der zuftändigen
Staatsanwaltichaft mitzuteilen.

Zur Meldefarte: Die Angehörigen der öfterreichifch-ungarifchen Monarchie
haben unter Nr. Aihre Heimatzuftändigfeit und ihre Militärberhältnifje anzugeben.
Diefe Angaben werden eine geeignete Unterlage für die öfterreichifch-ungarifchen
Milttärbehörden bilden, um Wehrpflidhtige, die ihrer militäriichen Pflicht nicht
genügt haben, zu ermitteln. Zu diefem Zmede haben die Einbernfungs-Nusichüfie
den öfterreichiich-ungarifchen Konfularbehörden Einfiht in die Kartenfammlung
zu gewähren und ihnen auf Verlangen zu geftatten, Abjchrift der betreffenden
Karten zu nehmen. |

Die unter Nr. 10 der Karte abzugebende Erklärung über die Durchjchnittliche
Arbeitszeit hat den Zmwed, dem Einberufungs-Ausfhuß zu ermöglichen, Hilfs
dienftpflichtige für einzelne Tage der Woche oder für einzelne Gtunben
am Tage heranzuziehen. &amp;8 werben hier namentlich eilige Arbeiten, tie
Entladungen von Transportgut, Straßenreinigung (Entfernung des Schhnees), in
Betracht fommen.

Die unter Nr. 8 zu machenden Angaben tiber die riegsbejchädigungen jollen
dazu dienen, den Einberufungs-Ausihüfjen die geboterre Schonung Kriegöverlehter
zu ermöglichen. &amp;3 wird in diefer Hinficht auf die Richtlinien des Krieggamts
vom 9. März 1917 Nr. 4 Abf. 2 Rr. 216. 3. 17. E. D. I hingewiejen.

III,

Mujter eines Aushanges!)
nach $ 12 der Bundesratsperordnung vom 13. 11. 1917.

1) Wordrude find bei den Ortöbehörden gegen Zahlung von 10 Pf. für dad Stüd
erhältlih. Die Ausgabeitellen werben befanntgegeben werden.
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IV.

Mujter eines Anidhlags!)
(sg Ab]. 1 Nr. 2und 3 lomie Abf. 2 bi 4 der Bundesratsverordnung vom 13. No-
\ vember 1917).

v

Merfblatt für Hilfsdienftpflichtige. 2)

Ans: und Durdfuhtuerboie.
Befanntmadungen,

betreffend das Derbot der Aus- und Durdfuhr von
Waffen, Rohitoffen ufw.

Bon 22. Kovdember 1917.

Sm Anichluß an die Befannimachung vom 1. Juni 1917, betreffend das Aus-
tuhr- und Durdfuhrverbot für Waren des 19. Abjhnittd Des Zoll-
tarif2. |

I der Befanntmadhung vom 1. Juni 1917 erhält unter Ziffer III der Abfah 24
folgende veränderte Faljung:

24. Rinderjpielzeug, nicht aus Kautichuf oder Regenerat, und Teile dabon
(außer Puppenkleidern); Chriftbaumihmud .. . . aus 946.

om 22. November 1917.

I. &amp;5 wird verboten die Ausfuhr und Durhfuhr folgender
Waren des 9. Abiehnitts de3 Holltarif3 (Befen, Bürjten, Binjel und
Siebiwaren):

Ausfuhrnummern
de3 Statiftilchen

Warenverzeichniljes:
Befen und Bürften, zu deren Herftellung Allanzenfaferftoffe oderRoßhaare veriwendet worden find; Nohrreinigungsbüriten

[211 1 2 aus 596 und
Ä 597.

II. Diefe Belanntmadhung tritt an die Stelle aller jeither auf
Grund der eingang? genannten Kaijerlihen Berordnungen er-
laffenen Befanntmadhungen, infoweit fie Waren des 9. Abjhritts
des Bolltarif3 zum Gegenftande Haben.

III, Die dem Ausfuhrverbote durch die vorjtehenden Beilimmungen unter-
fellten, bisher für die Ausfuhr nicht verbotenen Gegenftände find zur Ausfuhr
eigulaffen, foweit fie fpätefteng am 27. November 1917 zum Verfand aufgegebenind,

2) Die Herftellung des Anfchlags ilt Sache ber Ortsbehörden.
2) Bergl, sben, zu S11.
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Bom 24. November 1917.

(Im Anihluß an die Belanntmacdhung vom 26. März 1917, betreffend das Au:
fuhr- und Durdhfuhrverbot für Waren des 10. Ubfchnitts des Bot.

tarif2.) '

I. Sn der Befanntmachung vom 26. März 1917 erhält unter III Ausnahmen
vom Berbote) der die Waren der Nr. 630b de3 Gtatiftifchen Warenperzeichnifisc
betreffende Abfat folgende Kaffung: | itjles

grobe Holzwaren in Verbindung mit anderen Stoffen, foweit fie
nicht vorjtehend aufgeführt find oder unter andere Nummern
fallen (außer Kochkiiten, Schneefchuhen und fahrbaren Leitern) aus 6301,

II. Die bis fpäteftend am 30. November 1917 zum Verfand aufgegebenen
Kochkiiten find zur Ausfuhr freizulaffen. |

Rom 25. November 1917.
Am Anjchlup an die Belanntmachung vom 2. Februar 1917, betreffend das Aus.
fuhr- und Durdfuhrverbot für Pr des 1. Abjchnittz des Soll:; tarif?.) |

1. syn dei Belanntmacdhung vom 2. Februar 1917 erhält unter Ziffer IT der
Abjag, betreffend Hirjch- und Hundehaare uftv. aus 145b, c de Statiftifchen
Warenverzeichniffes, folgende veränderte Fallung: |

vi Hundehaare und ähnliche grobe Tierhaare (ausgenommen
delhaare, wie Dadh$-, Tee- und Marderhaare jowie Rindpieh-

und Schmweinehaare, auch jogenannte Schuhmaderborften) 145, c.
2. Die dem Ausfuhrverbote Durch die vorftehende Beitimmung unterftellten

bisher zur Ausfuhr nicht verbotenen Waren find zur Ausfuhr freizulaffen, fomeit
jie di5 zum 30. November 1917 zum VBerjfand aufgegeben find.

Bom 26. November 1917.
1. Die Ausfuhr und Durchfuhr aller Waren, welche nicht bereits unter die

für die einzelnen Holltarifabjchnitte ergangenen oder jonfligen noch gültigen
Aus- und Durchfuhrverbote fallen, jowie aller Waren, weiche von diefen Werboten
ausgenommen find, wird verboten, wenn fich diefe Waren nad, Beichaffenheit
und VBerwendungszmwed Tennzeichnen al: . 2

1. Uniformftüde, Heeresausrüftungsftüde und erkennbare Teile davon;
2. Raudfjchub- und Aimungsapparate jeder Art, Kopficzugmasfen und

-helme, NRejpiratoren und dergl. zum Schube gegen Staub, Naud,
Gaje und Säuredämpfe; |

. Schußbrillen jeder Art; . |

. Kriegsfahrzeuge jeder Art fomwie deren Teile und Zubehör;

. Verbanditoffe und andere Verbandmittel, auch Sicherheitsnadeln;

. ärztlihe Inftrumente und Geräte zur Verhütung, Erkennung und Be:
handlung von Menjchen- und Tierkrankheiten jowie zum Gebrauce
bei der Ktrantenpflege und in Laboratorien, aud) Teile und Halbfabritate
older Gegenftände; |

. Stoffe zu bafteriologichen Nährböden;

. Verjuchätiere; M

. hemilche und bakteriologiihe Geräte, auch Teile und Halbfabrifate
bon joldden; nn |

10. Konjervendofen aller Art;
11. Waren, welche Abeft, Glimmer (Mika), Mikanit, Kork, Kautjchuf,

Regenerat enthalten; nn EL
12. Waren jeder Art und in jedem Züftarid der Bearbeitung, zu deren

Herftellung Aluminium, Blei, Zinn, Nidel, Kupfer, Antimon, Zul

SIDcn
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oder ihre Legierungen und Berbindungen untereinander und mit
anderen Stoffen (auch in Altmetall, Abfällen und Nüdftänden) ver-
mendet tmorden jind, in Sendungen mit mehr ald 2 kg der vorfiehend ge-
nannten Metalle oder ihrer Legierungen und Verbindungen.

II. Das Verbot unter I Ziffer 12 findet feine Anwendung auf die Duchfuhr
von Tajchenuhren und Tajchenuhrteilen.

III. Zu jtreihen find in den Belanntmachungen über Aus- und Durchfuhr-
verbote vom 14. Dezember 1916, betreffend Waren des 5. AbfchnittS des Zoll-
tarif3, die Ziffern VIund VII, vom 18. Sanuar 1917, betreffend Waren des 6. Ab-
dinitt3 des Bolltarifs, die Ziffer IV, vom 1. Juni 1917, betreffend Waren des
19. Abfchnitt des Holltarif3, in Ziffer IIIdie Worte von „inden Belanntmachungen”
pi3 „Bejtimmungen”.

IV. Dieje Belanntmahung tritt an die Stelle der früheren auf Grund der
Faiferlichen Verordnungen vom 31. Juli 1914 über Aus- und Durchfuhrverbote
ergangenen Belanntmacdhungen, fofern fie die unter I bezeichneten Waren zum
Gegenftand haben. |

v. Die dem Ausfuhrverbote durch die vorftehenden Beftimmungen unter-
teilten, bisher für die Ausfuhr nicht verbotenen Gegenftände find zur Ausfuhr
freizulaffen, joweit jie biß zum 30.Nobember 1917 zur Beförderung aufgegeben find.

om 27. November 1917.
(Am Anfhluß an die Bekanntmachung vom 30. Juni 1917, betreffend das Verbot
der Ausfuhr und Durhfuhr von Waren der Abjhnitte 17B bis H

de3 Holltarif?.)
1. Abfaß a in Biffer III der Belanntmahung vom 30. Juni 1917 erhält

folgende Faljung: .. u

a) Sendungen von Erzeugnijfen aus Aluminium, Blei, Zinn, Nidel,
Kupfer, Antimon, Zink oder ihren Legierungen und Verbindungen
untereinander und mit anderen Stoffen (auch in Altmetall, Abfällen
und Rüdftänden), jomweit fie ein Semict bon 2 kg nicht überjteigenoder nicht mehr al3 2 kg der genannten Metalle oder ihrer Legierungen
und Berbindungen enthalten; u

2. Abjaß b in Ziffer III der Belanntmadhung vom 30. Juni 1917 fällt fort.
3. Abjat c erhält Die Bezeichnung „b", Abfab d die Bezeichnung „e”, Abfab e

die Bezeichnung „a”. | |

4. Sn Biffer IV ift zu erjeßen: „IITa bi c" durch „IITa und db”, |
5. Die Dem Ausfuhrberbote durch Die oogftehenden Bejtimmungen unterftellten,

bisher für die Ausfuhrnicht verbotenen Gegenjtände find zur Ausfuhr freizulaffen,
joweit fie bi zum 30. November 1917 zur Beförderung aufgegeben find.

Bom 27. Nodember 1917.
(sm Arjichluß an die Befanntmachung vom 4. September 1917 über die Be-
handlung der Umfchließungen, Verpadungsmittel und VBerfehnürnungen bei der

Ausfuhr und Durdhfuhr von Waren.)
1. In der Befanntmachung vom 4. September erhalien die Ziffern IL, III

und V folgende veränderte Faflung:
II. A3 Umjcließungen, Berpadungsmittel oder Verjchnürungen dürfen

mit auß- oder Durdhgeführt werden: |
Strod, Strohjeile, Heu, Moos, Heivefraut, Sägejpäne, Hobelfpäne,

Sägemehl, Holzwolle, foweit fie zur Sicherung der Waren gegen Brud
ujm. notwendig find; Holzfiften, Badfäljer für Trodenmwaren, d. f. roh
— nicht auf Nut oder Feder — gearbeitete Padfäffer aus Weichholz
(Tanne, Fichte, Kiefer); Verichläge, Bretter, Latten aus Holz; Holz-

—n
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jpankörbe; Papierbindfaden; Papier, Bappe und Behälter yaraz
Hohlglaswaren, Büchjfen, Dofen und Tuben aus Schmwarzbled,. «us;
bindfaden jowie Leinen- und Baummollenband, fomweit ihre a
wendung unbedingt notwendig ift (4. B. zum Berjhließen von Säcen.zum Berjchnüren von Poftpafeten ufm.). en,

Dieje Ausnahme gilt nur für Umfchliegungen, Verpadungsmitter UND Nor.
Ihnürungen, die Handelsüblich find und nicht zur Umgehung eines Auzfuhrverp Ina
mit auß- oder durchgeführt werden follen. "ois

III. Die Mitausfuhr folgender Umfhließungen:
a) Umfchließungen aus Baummollen-, Fladie-, Hanf- und Asutegeimehen

jowie Nachahmungen von folhen aus Papierftoff, Teztilofegemweben
und Tertilit; Bi

b) Matten aller Art aus Stroh, Baft, Binfen oder anderen pflanzlichen
Sledtftoffen (außer Gefpinftfafern); |

c) andere Holzfäjjer als die unter II genannten;
d) Stahlflajchen, Slajhen aus FZluß- oder Schweißeifen;
e) eijerne Fäfjer;
f) mit Hopfen gefüllte Bylinder aus Eifenblech nebft den dazu gehörigen

Gummiringen und AYutefäden .
ift gejtattet, wenn zur Sicherftellung ihrer Wiedereinfuhr nach der Entleerung
im Ausland vor der Ausfuhr der-doppelte Betrag ihres Wertes bei einer
Boliftelle hinterlegt wird, fofern nicht in der Bermilfigung auf die Hinterlegung
verzichtet ift; der hinterlegte Betrag ift zu erftatten, wenn nachweislich die gleichen
oder wenigjtens gleichartige Umfchliegungen wieder eingegangen find. Soldye Um-
Ihtiehungen fönnten nur gegen erneute Sicherftellung befüllt wieder ausgeführtwerden.

V. Andere alö die unter II und III genannten Umfchliegungen ufiv. Dürfen
mit ng ober durchgeführt werden, wenn jie in Der Berwilligung ausdrücdlid ge-nannt jinDd.

2. Die dem Auzfuhrverbote durch die vorftehenden Beftimmungen unter-
fteliten, bisher zur Ausfuhr nicht verbotenen Gegenftände find zur Ausfuhr frei-
zulajjen, joweit jie jpäteflend am 3. Dezember 1917 zum Berfand aufgegeben find.

Bom 29, November 1917.
(Im Anichluß an die Bekanntmachungen vom 28. September 1916, 3. November
1916, 12. $ebruar 1917 und 1. August 1917, betreffend das Verbot der Aus-
fuhr und Durdfuhr von Waren de3 Abfchnitts 17A des Zolltarifs

[Sifen und Eifenwaren].)
I. Die bisher ohne befondere Bewilligung zuläffige Aus- und Durchfupr

een Waren ift in Zukunft nur noch mit befonderer Aus- und Durd-
ubhrbemilligung geftattet: Ausfuhrmummen

de3 GStatiftiichen
Warenderzeichniffes

1. Beichläge und Berjchlüffe zu Alben, Etuis, Eta-
lagen und Kartonnagen, roh und bearbeitet ... aus 798d und 799E

2. Schuhhafen, Schuhfchnallen (Ngraffen) und Schuh-
heftel, Splinte ..2.2recenenseeneennnnennnnn aus 825d

3. Taichen- und Kofferbügel aus Eifenbled, au
Zeile von folhen oeesceoeeeenaoesennnnnene . aus 828a

4. xoh gefchlagene, unbearbeitete Mejferllingen un
Scheren und roh elle Gabeln .eeenenn... aus 836a5. Schreibfedern (einjchlieglich der noch nicht völlig
fertig gearbeiteten), auc) mit vergoldeten Spiten aus 840
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Aus- und Durkhfuhrverbote.

II. Die dem Aus- und Durchfuhrberbote durch die vorftehende Beftimmung
unterftellten, bisher für Die Aus- und Durchfuhr nicht verbotenen Waren find zur
Aus und Durchfuhr freizulaffen, joweit fie jpäteflens am 3. Dezember 1917 zum
erfand aufgegeben ind.

 u

om 5. Dezember 1917.
(m Anjhluß an die Belannimahung vom 4. April 1917, betreffend das
Rerbot der Aus- und Durhfuhr von Waren des 13. Abfchnitt3 des

Bolltarif3.)
1. $n Biffer III der Belanntmachung vom 4. April 1917 (dem Berbot unter

giffer I nicht unterfiellte Waren) find zu ftreichen:
| Ausfuhrnummern

des Statistischen
Warenverzeichnijjes

Waren aus Gips (Gipsguß), auch aus einer Mifchung bon Gips
mit Schwefel oder Kreide und Leim oder mit anderen Zufäßen,
auch Sormerarbeiten aus Schwefel (aud) Spencemetall), Riefel-
gur-, Kreidemajje oder Talf:

Bauplatten und -fteine, ungefärbt, au) mit Einlagen .. 700
andere ungefärbte Waren; auch) Gipsformen mit Schwefel-

einfaß ooseneeeseneneeennnsennnnnennennennenKerureree701
2. Die dem Ausfuhrverbote Durch die vorftehende Beftimmung unterftellten,

bisher für Die Ausfuhr nicht verbotenen Gegenftände jimd zur Ausfuhr freizulafjen,ioweit fie bi8 zum 10. Dezember 1917 zum Berfand aufgegeben find.

Som 12. Dezember 1917.
(In Anfchluß an die Belanntmahung vom 4. April 1917, betreffend das Verbot
der Aus- und Durhfuhr von Waren des 14. Abfchnitt3 des Zolltarifs.)

Biffer III der Belannimahung vom 4. April 1917 wird dahin erweitert,
daß fi daS Verbot unter I auch auf folgende Waren nicht erfiredt:

Ausfuhrnummern
des Statiftifchen

Warenverzeichriffes
„Brennhilfsmittel”, d. |. Heine feuerfefte Erzeugnifje aus gebranntern

Zone in der Form von Dreifüßen, Fingerhüten, Najen oder
dergleichen, die in der Porzellan- und Steingutinduftrie beim °
Brennen der Geichirre als Trennungsmittel benußt werden
und das Aneinanderbaden der Gefchirre beim Ylüjfigwerden
der Slafurjhhicht verhindern jollen, aus 725 a.

Bom 22. Dezember 1917.
(Im Anichluß an die Bekanntmachungen vom 1. und 19. Juni 1917, betreffend
d03 Aus- und Durhfuhrverbot für Waren des 19. Abfchnitts des

Bolltarif3.)
1. Unter Biffer III der Befanntmachhung vom 1. Juni 1917 ift die unter

Nr. 23 aufgeführte Ausnahme vom Verbot unter I. „abgepaßte Saiten
aus Seide aus 945" zu Streichen.

2. Abgepaßte Saiten aus ©eide find zur Ausfuhr freigulaffen, foweit fie
bi3 zum 5. Sanuar 1917 zur Beförderung aufgegeben find.
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derfihiedene Mafnahmen.
Gejekß

über die Ergänzung der Beiliter der Gewerbegerichte
der Kaufmannsgeridhte und der Iunungsfhiedsgerichte

während des Krieges.
om 7. Kovenber 1917.

$ 1. Solange die durd, den Bundesrat verlängerte Amtsdauer der Beifige,
der Gewerbegerihte, der Kaufmarnägerichte und der nnungsichiedsgericht,
befteht (Befanntmacdung vom 12. Juli 1917), werden für ausgefchiedene Beifiker
u Jalle des Bedürfnijjes Erjagmänner nad) den Vorichriften diejeg Gefekes he-rufen.

-$2. Die Entjheidung über das Bedürfnis trifft, fomweit nicht $ 3 Au-
wendung findet, nad Anhörung Des PVorfibenden des Gerichts die in den
Fällen deö $ 18 Bucjjiabe a Des Gemwerbegerichtögejeßes zuftündige höhere Rer-
maltungöbehörde.

Someit fie das Bedürfnis bejaht, läßt fie zur Ergänzung Beifiker in der c-
forderlihen Zahl durch die nach $ 18 Buchjtabe a des Gemerbegerichtögefekes und
$ 15 Ubj. 1 des Gejebes, betreffend Kaufmannsgerichte, zur Vornahme der Wahl
berufene Vertretung der Gemeinde oder des weiteren Tommunalverbandes aus
der Zahl der Wählbaren wählen.

Tür diefe Wahlen können die im Bereiche der Gemeinde oder des weiteren
Kommunalverbandez bejtehenden mwirtichaftlihen Organifatiorten der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer, Die an der lebten Wahl beteiligt gemwefen find, Vorschläge
einreihen. Soweit dies innerhalb der von der Landeszentralbehörde gemäß
$ 4 beitimmten rift geichieht, find die Beiliger aus diefen Borjchlägen derart
zu entnehmen, daß die Wählergruppen nach Maßgabe des Ergebniffes der lebten
Wahl wieder berüdjichtigt werden.

Für gemeinfame Gemerbegerichte (8 1 Abf. 3 des Gemerbegerichtägefek:s)
jomie für gemeinfame Kaufmannsgerichte ($ 1 Abi. 3 des Gefehes, betreffend
KRaufmannögerichte) bejtimmt fie zugleich, wieviel Beilier von jeder ber
beteiligten Gemeinden oder jedem der beteiligten weiteren Kommunalverbände zu
wählen Jin.

$ 3. Für die auf Grund des $ 82 des Germwerbegerichtögefeges errichteten
Gemwerbegerichte fomie für die auf Grund der Landesgefege zur Entfcherdung
gewerblicher Gtreitigfeiten beruferen, na) $ 85 Ddeö Gemerbegerichtsgejebes
fortbeftehenden Gemwerbegerichte ernennt die höhere Verwaltungsbehörde nad
Anhörung des Vorfigenden des Gerichts über die Bedürfnisfrage aus der Zahl
der Wählbaren jo viel Beiliger, wie fie für erforderlich Hält, um eine für die im
$ 1 bezeichnete Zeit nicht ausreichende Zahl zu ergänzen. Die Landeszentral-
behörde beftimmt, welche höheren Verwaltungsbehörden hierfür zuftändig jmd.

Das gleiche gilt für das Kaufmanndgericht für die Stadt Hamburg.
Für Imnungsfchiedsgerichte ($ 84 des Gemwerbegerichtägefeges) gilt Abi. 1

Sat 1 mit der Maßgabe, daß an die Stelle der höheren Bermwaltungsbehörde die
Auffichtbehörde der Innung tritt und außer dem Vorfißenden des Gerichts aud)
der Smnungsvorstand über die Bebürfnisfrage zu hören ift. .

8 4. Dienäheren Beitimmungen zur Ausführung der $$ 2, 3erläßt die Lande”
zentralbehörde.

5 5. Das Gefes tritt mit dem Tage der Verfündung in Kraft.
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Preußen.
Minifterialerlaß,

betreffend den Derfehr mit Saatfartoffeln.
Bom 27. Dezember 1917.

ur Behebung mehrfach eniitanderier Zweifel wird darauf Hingemwiefen,
daß der Verkehr mit folhen Gaatfartoffeht, die aus anerfannten Hochzuchten
und den vertraglichen Vermehrungsitellen der Driginalzüchter ftammen, aud)
nach dem 15. November 1917 zuläflig ift.

Minijterialerlaß,
betreffend Regelung des Sleijchverbraudys.

Bom 19. September 1917.
(Nbänderung der Ausführungsanmweifung vom 4. yuli 1917 zur Verordnung über

die Regelung des Fleilchverbrauhs vom 2. Mai 1917.)
Abjag 5 der Ausführungsanmweifung zu $ 9a erhält nadhjtehende

saflung:
„Belchwerden gegen die Entjcheidung des Leiters des Kommunal-

verbande3 find an den Regierungspräfidenten — in den Regierung-
bezirfen Caffel und Wiesbaden an die Bezirköfleifchjtelen — zu richten.
Gegen die Entfcheidung ift die weitere Bejchwerde an die Provinzial-
Hleifchftelle — in den Regierungsbezirken Cafjel und Wiesbaden an den
Regierungspräfidenten — zuläjfig. Die Enticheidung der Provinzial-
jtellen fowie der Negierungdpräfidenten in Lajjel, Wiesbaden und
Sigmaringen ijt endgültig."

Sn Abfah 6 Sat 2 der Ausführungsanmweifung zu $ 9b werden die Worte
„m deren Auftrage” geftrichen.

Dreußgifde Ausführungsanmweifjung
zur Befanntmadjung über die Bewirtihaftung von Mild
und den Derfehr mit Milh vom 3. November 1917 und
zu den hierzu ergangenen Anordnungen der Reidhsitelle

für Speifefette vom 8. November 1917.
Bom 18. November 1917.

 Auf Grund de3 $ 15 der Befanntmahung über die Bemwirtihaftung bon
Wild) und den Verkehr mit Mil) vom 3. November 1917 wird folgende Aus-
lührungsanweifung erlaffen:
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Preußen.

I.

Höhere Verwaltungsbehörbe ift der Regierungapräfident, für die der Stan.
lihen Berteilungsitelle für Groß-Berlin zugemiejenen Kommunalverbände der
Borlißende der Staatliden Verteilungsitelle für Groß-Berlin. a

Kommunalverbände im Sinne der Belanntmahung find die Stadt- uny
andkreife.

Wer als Gemeinde anzufehen ift, beftimment Die Gemeindeverfaffungsgefeg:
und die Kreißordnungen. Die Gut3bezirke werden den Gemeinden gleichgefteil:
Die den Kommunalverbänden und Gemeinden übertragenen Anordnungen fönnen,
durch deren Vorjtände erfolgen.

Berteilungsitelle im Sinne der Bekanntmachung find die auf Grund yea
$ 19 der Belanntmacung über Speijefette vom 20. Juli 1916 eingerichteten
Stellen.

II.

Die den Landeszentralbehörben in den $$ 3 Ab. 3 und 4, 8 Abf. 2, 9 und 13
der Verordnung vom 3. November 1917 und in den Anordnungen der Reichzftelle
für Speifefette vom 8. November 1917 zu $ 10 der Verordnung vom 3. November
1917 vorbehaltenen Befugnifie werden den Oberpräfidenten — für Berlin dem
Vorjigenden der Staatlichen Verteilungzftelle für Groß-Berlin — mit der Map-
gabe übertragen, daß die Oberpräfidenten berechtigt find, ihre Befugniffe mit
Hguftimmung de Preußiichen Staatzfommifjars für Bollzernährung auf die
Negierungspräfidenten zu übertragen.

Ill.

HZuftändig zur Entfcheidung von Beichwerden über Anordnungen der Siom-
munalverbände foiwie der Bezirks- und Propinzialverteilunggitellen ift der Ober-
präjident, über Anoronungen der Fettitelle für Groß-Berlin der Vorfitende der
Staatlichen Verteilungsftelle für Groß-Berlin. Die Oberpräfidenten fünnen die
Entieheidung über Befchtwerden gegen Maßnahmen der Kommunalverbände auf
die Negierungspräfidenten mit Zuftimmung des Preußifhen Staatsfommijjars
für Volfsernährung übertragen. Sie entiheiden al3dann auf weitere Befchwerbe.
Die Entjcheidungen der Oberpräfidenten find endgültig.

Die oberjte Aufficht jteht dem Preußifchen Staatsfommiljar für Xolfs-
ernährung zu.

Minifterialerlaß,
betreffend Bewirtjchaftung der Ölfrüchte.

Rom 30. Dftober 1917.

Abdrud eines ARundfchreibens de3 Staatsjekretärs des Krieggernährungsamts
an die Bundesregierungen bom 19. Oftober 1917, betreffend Verarbeitung von
Olfrüchten, wird im Anschluß an den Runderlaß vom 10. September 1917 mit
dem Erfuchen überfandt, die Stadt- und Landfreije aldbald entjprechend zu ver:
ftändigen und die ordnungsmäßige Durchführung der neuen Anorönungen
überwachen. Anträge der Kommunalverbände nad) Maßgabe der Yeltimmungen
des Stantzfefretärs de3 Krieggernährungsamts find durch Die dortige Hand bei
der Preußiichen Landezfettfielle, Berlin W., Mohrenftraße 58/89, einzureichen.
Die Preußifhe Landesfettitelfe ift angewiejen, die Anträge nad Prüfung un
mittelbar an den Staatsiefretär de3 Kriegsernährungsamt3 weiterzuleiten.
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Nahrungsmittelverforgung.

Alane.
—— » ’ '.

Her Stantzfeltetär des Kriegsernährungsamts.
| Berlin, den 19. Dftober 1917.

Die auf Grund der Zufammenlegung der Olmühlen getroffene, in meinem
Amdfchreiben vom 15. Auguft 1917 erläuterte Neuregelung in der Bewirtjchaftung
ger Olfrüchte Hat in den Kreifen der Landwirte vielfach eine nicht unbedenfliche
mipfiimmung herborgerufen, obwohl die Erzeuger von Olfrüchten durch die Be-
timmungen der Verordnung vom 7. Auguft 1917 in feiner Weife benachteiligt
werden, jondert im Gegenteil Hinfichtlih der Fettverforgung bei einer Ernte
von mehr ala 100 kg Olfrüchte fich erheblich befjer als früher ftehen. &amp;8 mag dies
wohl in der Hauptjache auf Unkenntnis der gefeblichen Beflimmungen beruhen.
icht3deftomeniger habe ich mich entichlofjen, den Wünfchen der Ölfruchterzeuger
entgegenzulommen, joweit Die im Rahmen der im ntereffe einer ordnungs-
mäßigen Bewirtfchaftung der Olfrüchte erlaffenen Beftimmungen und der vom
frieggamt für notwendig befundenen Maßnahmen möglich ift.

Was das mwirtichaftliche Intereffe an der Aufrechterhaltung der Ölmithlen
im allgemeinen angeht, jo möchte ich nicht verfehlen darauf hinzumeifen, daß eine
finanzielle Entihädigung der jtillgelegten Betriebe mit Hilfe von Abgaben, die
ven weiterarbeitenden Betrieben auferlegt werden jollen, von den dafür zu-
tändigen Stelen al3 notwendig anerkannt ift, und demnädft zur Durchführungelangen wird.
’ er eine weitere Verarbeitung von Ölfrüchten zur Gelbftverforgung fommen
tünftig nur noch Die bon der Verwendung von Kohlen unabhängigen Kleinen ÖI-
mühlen mit Wafjerkraft in Stage, wobei möglichft zu berüdjichtigen ift, daß die
Ulmühlen für die Erzeuger jo güintig gelegen jein müffen, daß jich ein Transport
der Olfrüichte mit der Bahn und der damit verbundene Stüdgutverfeht erübrigt.
Ch in einzelnen Landesteilen die vorhandenen Wafjerölmühlen imftande find,
die Anfprüche Der Landwirte auf Rüdlieferung von Olin dem gejeglich feftgefebten
Umfang voll zu befriedigen, dürfte ji) ohne Schtierigfeiten feftfiellen laffen.
zür Bezirke, in Denen Dies einwandfrei nachgewiejen wird, bin ich bereit, auf
Intrag der Landeszentralbehörden oder der bon ihnen beauftragten Gtellen,
Ausnahmen von den Vorjchriften des $ 1 der Verordnung vom 7. Auguft 1917
n ber nachfolgend bezeichneten %orm zu gewähren. |

1. Gegen Verzicht auf den, Olrüclieferungsanfprud, beläßt der Kriegsausfchuß
für pflanzliche und tierifche Ole und Fette dem Erzeuger zur Herftellung bon
Nahrungsmitteln für Die eigene Hauswirtfchaft von den abzuliefernden Ölfrüchten
ei Raps, Rübjen und Mohn das Dreifache, bei Keinfamen, Dotter und
senf das Vierfache und bei Hanfjfamen und Sonnenblumenfernen das
schefache der Gewichtsmenge ÖL, Die nach $ 1 der Verordnung vom 7. Auguft
1917 dem Ablieferer von Olfrüchten zufteht. Betragen die insgefamt abzuliefernden
Olfrüchte nicht mehr als 30 kg, fo find fie dem Erzeuger ganz zu belaffen. Die
Höhe Der darüber hinaus zu belaffenden Ölftuchtmengen ift aus der anliegenden
Tabelle zu erfehen.
2) Nach Ablieferung erhält der Erzeuger vom Kommiffionär des Kriegs-

wöihulfes für pflanzliche und tierische Öle und Sette eine Beicheinigung über
te bon ihm abgelieferten und die ihm belaffenen Öffriichte (Mufter Ar). Auf
ter Nücfeite dDiefes Scheines ift von der Ortsbehörde zu beicheinigen, daß der
Ilieferer der Ölfriichte die fragliche Öffruchtgattung angebaut und geerntet hat,
md daß ihm bisher feine, bzw. außer der bezeichneten feine Erlaubnis zum
&lt;hlagen von Ölfrüchten erteilt worden ift (Mufter B!). Die Erlaubnisfcheine
um Ausfchlagen der den Landwirten belaffenen Ölfrüchte find vom Kommunal-

’) Die Mufter find Hier nicht abgedruckt.
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Preußen.

verbande bzw. der von ihm beauftragten Stelle auszuftellen. Die Ausiteltungd;
Erlaubnizfcheine darf nur gegen Einreichung der Bejcheinigungen nad) Muller 
und B erfolgen. a

b) Befteht feine Ablieferungspflicht, da die geeintete Menge 30 kg oder he;
Leinjamen 530 kg nicht überfteigt, jo bedarf e3 der Einreichung des Muiters 
nicht, Die Ortsbehörde hat in diefem Falle eine Befcheinigung nad, Mufter Baus.
auftellen. Der Kommunalverband hat darauf zu achten, bak insgefamt für nic,
mebr als 30 kg — oder bei Leinfamen — 530 kg — die Schlagerlaubnis erteilt wird

Die Verarbeitung der Olfrucht darf nur in der von dem Kommunalerband:
beftimmten und auf dem Erlaubnisicheine vermerkten Mühle gefchehen. Mufter
eines Erlaubnisjheind, wie diejer zwedmäßig auszugeftalten it, wird beigefügt.

2. Die Ausnahmen nad) Biffer 1 werben nur für diejenigen Bezirke gemätr
für die jie von den Yandeszentralbehörden oder den bon ihnen beauftragten Steffen
beantragt worden find. Den Anträgen der Yandesgentralbehörden ift eine Auf:
jtellung der für die Verarbeitung vorzufchlagenden Wafferöimünlen beizufügen
Hierbei ift von den Randesgentralbehörden zu befcheinigen, daß die borhandenen
Wafjerölmühlen in der Lage find, die den Erzeugern zu belafjenden Öffrüchte a
verarbeiten. Diejen Betrieben merde ich Die nach) 85 der Verordnung vom 7. Auguft
1917 erforderliche Genehmigung zur Herftellung von Ol erteilen. Sch mache dabe;
zur Bedingung, daß Olfrühte nur gegen Abnahme der Erlaubniöfceine und in
Höhe der auf den Scheinen vermerlien Gemwichtemengen- bon den Ölmühlen an-
genommen werden dürfen. Die Olmühlen haben laufend ein Bud) Mahlkud)
zu führen, auß dem folgendes zu erjehen ift:

1. a und durch Vermiegen fejtgeftellte Gemwichtömenge der eingeliefertenaaten,
2. Tag der Einlieferung,
3. Name des Einlieferers,
4. Name de3 Kommunalverbandez, von dem der Erlaubnizfchein aus-

geftellt ift, |
9. Kummer des Crlaubnisfcheing,
6. Menge des jemeil zurücdgelieferten les.

Die Erlaubnizjcheine find von den Mühlen jorgfältig aufzubewahren, um
jederzeit damit Die Angaben des Mahlbuch3 belegen zu Tönnen. Das Ausichlagen
der Olfrüchte darf nur gegen Barentfhädigung erfolgen.

Der Kriegdausihug wird von mir veranlaßt, über die auf Grund von An-
trägen Der Landeszentralbehörden gewährten Ausnahmen feine Organe im Sinne
der Ausführungen zu Ziffer 1 anzumeijen. Dem Kriegsausfchuß fteht Das Recht
zu, jederzeit die Geichäftsführung der Olmühlen nachzuprüfen. Sollten fic) dabei
Unregelmäßigfeiten ergeben, jo behalte ich mir vor, die erteilte Verarbeitungs-
genehmigung wieder zurüdzuziehen. .

3. Bei Gewährung der Ausnahme zu Ziffer 1 und 2 fee ich boraus, daf bie
zuftändigen Kommunalverbände eine ftändige forgfältige Überwachung der-
jenigen Wafjerölmühlen, denen ich auf Grund der Anträge der Landesgentral-
behörden gemäß Ziffer 2 die Genehmigung zur Verarbeitung von Olfrüchten
erteilt Habe, vornehmen. Durch die Einführung der in gleicimäßiger Form von
den Kommunalverbänden auszuftellenden Erlaubnisicheine wird die Stontrolle
ber Olmühlen fich ohne Schwierigkeiten durchführen laffen. | 

sh bitte, Die Kommunalverbände entfpredhend zu berftändigen, damit ji
in Fällen örtlichen Bebürfniffes Anträge im Sinne meiner Ausführungen bei der
Zondeszentralbehörde oder der von ihr beauftragten Stelle einreichen.

Anlage
Zur Herftellung von Nahrungsmitteln für die eigene Hausmwirtjchaft en

auf Grund der vom GStaatsjefretär des Krieggernährungsamts gewährten "us
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Nahrungsmittelverforgung.

‚men von den Vorfchriften Des $ 1 der Verordnung vom 7. August 1917 dem
Frzeuget gegen Verzicht auf den Olrüdlieferungsanfpruch von den abzuliefernden
Stfrüchten folgende Mengen belaffen:

A. Bei Raps, Rübfen und Mohn:

Adzuliefernde Olfrüchte. a Belaffene Ölfeuchtmengen.
Bis zu 30 kg Bis zu 10 kg Bis zu 30 kg Gefamtmenge,

Mehr alß 30 „ bis 100 kg 10 „ 30 „ n
nm 100 nn 00 n 15 n 45 H „

» n.,800. . 100 „ 20. 60 „ r
‚ " 1 000 nn 2 000 Mi 25 n 15 n "

, n 2 000 nn 3 000 rn 30 r Wo rn n
" 3 000 nu 4 000 Zi 35 n 105 rn n

 200 un 5000 „ 40, 120 „ n
" n 5 000 non 6 000 " 45 rt 135 n n

„6000 SO ,„ 150 "

B. Bei Leinjamen, Dotter und Senf:
Bis zu 30 kg Bis zu 7,50 kg Bi8 zu 30 kg Gejamtmenge,

Mehr a8 30 „ bi3 100 kg 750 „ 30 „ n
M 7 100 non 800 " 11,25 n 45 n "
' m 900 n n 1 000 n 15 nr 60 ID nn

» n 100 „ „ 2000 „ 18,75 „ 25 1

n 2 2 000 n " 3 000 n 22,50 nt 90 n n

nt ft 3 000 n tt 4 000 ft 26,25 1; 105 1 n

’ n 4 000 ft n 5 000 rn 30 " 120 1 rn
„ 5000 „ un 6000 „ 33,05 „ 135 „ 1

r n 6 000 n " 7 000 " 37,50 rt 150 n n
 nn 7000 „5 nm 800 „ 41,25 „ 165 „ "

ft tt 8 000 m " 9 000 ft 45 n 180 ft nr

„9000 „ „10000 „ 48,75 „ 195 „ n
dj n 10 000 „ "n 50 " 200 ft n

c. Bei Hanf und Sonnenblumen:
Bis zu 30 kg ‚Bis zu 3,75 kg Bis zu 30 kg Gejamimenge,

Tcht a8 30 „ bis 100 kg 5 1" 30 „ u |
» nn. 10,0. ,00 „ m 45 „ "

" " 500 " nt 1 000 n 10 " 60 n n

n " 1.000 nn 2 000 n 12,5 n 79 n n
» n 200 „ „ 3000 „ 5 „ 0 n

© 3000 „u 4000 „ 15 105 „” u
" n 4 000 nn 5 000 n 20 n 120 n n
» n 500 „ u 6000 „ 22,5 155 „ "

n 1 6 000 no 7 000 " 25 1 150 n "
 7000 „ u 8000 „ 275 u 165 „ "

" n 8 000 nn 9 000 nr 30 n 180 " n

„9000 „ „10000 „ 3235 „ 195 „ n
„  nI0000 „ „11000 „ 35 " 210 „ r

„ „41000 „ „12000 „ 375 „ 225 „ 1"

 „» „412000 „ „13000 „ 40 1 240 „ "
 „" 13000 „ „14000 „ 425 „ 255 „ y
„ „1500 „ „16000 „ 5 „ 25 „ B

"16000 50 300 "



Preußen.

Ausführungsanweijung
zur Bundestatsverorönung vom 5. Mai 1917 Zur Ergänzung
der Befanntmahung über den Derfchr mit Knochen
Knochenerzeugnifjen, insbejondere Knodhenfetten, ung

anderen fetthaltigen Stoffen vom 15. Sebruar 1917.
Bom 25. November 1917,

Die in der Ausführungsanmweifung vom 28. Februar 1917 zur Bundesrats.
berordnung vom 15. Februar 1917 als zuftändige Behörden im Girne des s.
der Verordnung beftimmten Behörden find aud) für die auf Grund des $ 3a der
Bundesrat3verordnung vom 3. Mai 1917 zu treffenden Anordnungen zufländig,
Ortlich zuftändig ift diejenige Behörde, in deren Bezirk fi Die Anftalt oder her
Betrieb befindet.

Ausführungsanmweifjung zur Derorönung des
Bundestats über Zigarettentabat vom 20. Oftober 1917.

Bom 31. Oktober 1917.
(Auf Grund des $ 9 der vorbezeichneten Berordnung.)

1. Buftändige Behörde im Sinne der Berordnung find die Landräte (in
Hohenzollern die Oberamtmänner) und die Polizeivermaltungen der Gtadtkteife.
sm .Landespolizeibezirt Berlin ift der Polizeipräfident in Berlin zuftändig.

Höhere Verwaltungsbehörde ift der Negierungspräfident, für Berlin der
Oberpräfident.
_ 2. Für die Schließung der Betriebe und Gejhäfte ($ 8 der Verordnung)

ijt bon den unter Ziff. 1 Abf. 1 genannten Behörden diejenige zuftändig, in deren
Bezirke fich der Betrieb oder das Gejchäft befindet. Gegen die Verfügung ift
Beichmwerde zuläflig. Sie ift an die nad) Ziff. 1 Abf. 2 zuftändige Behörde binnen
einer Woche von dem Tage der Zuftellung der Verfügung zu richten und hat feine
aufihiebende Wirkung. Die Entfheidung euf die Bejchmerde ift endgültig.

Minifterialerlaß,
betreffend Beicheinigungen über Petroleumlieferungen.

om 20. Kobember 1917.
Am Einvernehmen mit dem Finanzminifter teile ich mit, daß die Beichein-

gungen, die nach Anordnung des NReichsfanzlers (Neichgamt des Anrtern) von den
Gemerbeaufjicht3beamten, Wajjerbauämtern und den Beamten der Berginjpel-
tionen über die Notwendigkeit von Petroleumlieferungen dn Gewerbetreibende
zu erteilen find, dem Stempel der Tarifitelle 77 ded Stempeliteuergejeges vom
26./30. Suni 1909 nicht unterliegen und ftempelftet jind.

Ausfühbrungsanmweijung
zur Befanntmahung vom 1. November 1917, betreffend
Ausführungsbeitimmungen zur Befanntmacdhung über den
Derfehr mit Harzerjaßitoffen vom 1. November 1917.

om 9. November 1917.
Höhere Verwvaltungsbehörden im Sinne der Bekanntmachung find die Re

gierungspräfidenten, für Berlin der Oberpräfident.
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Ausfühbrungsanweijung
r Befanntmadjung des Reichsfanzlers über Manganerze
nd Eijenerze mit niedrigem Phosphorgehalt vom

1. März 1917.
Bom 1. Rodember 1917.

Auf Grund Des 8 4 der vorbezeichneten Belanntmahung wird folgendes
timmt:

Buftändige Behörde im Sinne des $ 4 Abjag 1 ift das Oberbergamt.

Minifterialerlaß,
betreffend den Handel mit Karbid.

om 28. Dezember 1917.
Wie feitgejtellt worden ift, werden von Skleinhändlern, die mit der Verteilung

n Rarbid in Mengen unter 10 kg beauftragt find, den Verbrauchern Preife ab-
nommen, welche die erlaubten wefentlich überjteigen. Bei dem heutigen Grund-
eis für Karbid von 86,50 M. für 100 kg find Kleinhändler berechtigt, einjchließlich
often und Dedung ihres Verdienftes den Verbrauchern für 1 kg Karbid 1,20M.
ne Verpadung in einer Büchfe und 1,70 M. einfchlieglich der Büchfe äußerft zu
rechnen.

Ausfübhbrungsanmweijung
 der Befanntmahung des Reichstommijjars für die
oblenverteilung über die Einjchränfung des Derbrauds

eleftrifcher Arbeit vom 2. November 1917.
Bom 8. Dezember 1917.

A. zu $ 8 Abf. a. ü
1. Kommunalverbände im Sinne der Belanntmahung find vorbehaltlich

r Beitimmungen in Hiffer A 2 diefer Ausführungsanmeifung die Stadt- und
ndfreife, Gemeinden im Sinne der Belanntmahung die kreisangehörigen
tädte mit mehr al 10000 Einwohnern und die Landgemeinden mit mehr
3 10 000 Einwohnern.

Wer al Borjtand des Kiommunalverbandes (der Gemeinde) anzujehen ift,
ftimmen, vorbehaltlich der Borichriften in Biffer A 2diefer Ausführungsanteilung,
? Kreisordnungen und die Gemeindeverfajjungsgefeße.

2. Hinfihtlid) der Stadtfreife Berlin, Charlottenburg, Neukölln, Berlit-
Ötenberg, Berlin-Schöneberg, Berlin-Wilmersdorf und der Landfreije Teltom
d Niederbamim fowie der diefen Landkreifen angehörenden Gemeinden mit
ehr al3 10000 Einwohnern wird folgendes beftimmt:

Kommunalverband (Gemeinde) im Sinne der eingangs erwähnten.
Belanntmahung des Reihöfommilfars für die Kohlenverteilung ift
ber durch) Erlaß vom 21. August 1917 zum Zimede der Regelung der Brenn-
jtoffverforgung befonder3 gebildete Kommunalverband „Kohlenverband
Groß-Berlin”; Vorftand des Kommunalverbandes im Sinne der Ber
lanntmadhung ift der gemäß Ziffer II des bezeichneten Minifterial«-
Erlafjes gebildete „Ausichuß".
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B. zu $ 8 Abf. b.

E38 Tann jich empfehlen, von Der Befugnis des $ 8 b für Gebiete großer Str
berforgungsunternehmen, die über die Grenzen einzelner Gemeinden oder Kom.
munalverbände hinausgehen, Oebraud) zu machen. Etmaige Anträge jinn une
vorzulegen. ins

Jedenfalls eriheint e3 angebracht, für jolhe Gebiete dahin zu wirken, par
die bon den einzelnen Gemeinden oder Kommunalverbänden ergebenden Run
vorjchriften möglichit gleichartig gefaltet werden. 1 utis

C. zu $8 Ubf. c.

Wir behalten ung die Entjcheidung von Fall zu Fall auf befonderen Antrag vor.

Derfügung,
betreffend Sammelheizungs= undWarmwajjerverjorgungs-
anlagen in Mieträumen (mebit Begründung des Entwurfs

der Bundesratsverorönung vom 2. November 1917).
Bom 6. Kovdember 1917.

Der Bundesrat hat unter dem 2. November 1917 eine Verordnung über
Sammelheizungs- und Warmiafjerverforgungsanlagen in Mieträumen erlaffen
die allen Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern die Pflicht auferlegt, Schiebs:
ftellen zu errichten, Denen die Aufgabe obliegt, Streitigkeiten, die fich aus dem infolge
de3. Kohlenmangel3 verringerten Betriebe von Sammelheizungs- und Warm-
wajjerverjorgungsanlagen zmwifchen Vermieter und Mieter ergeben können, aufdem
in $2 der Verordnung näher bezeichneten Wege zu jchlichten und. gegebenenfalls
die Nechtöfolgen feitzuftellen. Obwohl der Vermieter, wenn er durd Anordnungen
der zuftändigen Behörden über die Kohlenverforgung und durch die Maßnahmen
der Kohlenverteilung!) verhindert ift, die bezeichneten Anlagen vertraggmäßig
zu betreiben, fich in einer von ihm nicht zu vertretenden Unmöglichkeit der Leiftung
befindet, fan'doch im Einzelfalle über das Maß, in melchem die Leiftung unmöglic
ift und über die Anfprüche, welche deni Mieter gegenüber der nicht völlig aufgeho-
'benen, fondern nur eingejchräntten Erfüllungsmöglichkeit verblieben find, Streit
entitehen. Die Anordnungen der für die Regelung der Kohlenverjorgung zu-
Ständigen Stellen werden meift auch nicht fo ins Einzelne gehen, daß der Vermieter
vaducd) über die Verwendung des Brennftoffes nach Zeit, Raum, Art und Umfang
der ihm noch möglichen Teilleiftungen bindende Borjchriften erhält. Aus diejen
Gründen jollen die gemeindlichen Schiedgitellen einerjeit3 im Synterejje des Ver-
mieter3, um ihn vor übertriebenen Anjprüchen und vor unbillig wirkenden Nedits-
folgen zu fehüben, anderjeit3 im Snterefje des Mieter3, um feine beftimöglice,
verhältnismäßige Befriedigung fiherzuftellen, die in $ 2 Ziffer 1—3 bezeichnete
Buftändigfeit erhalten. Bei den hiernach zu treffenden Beftimmungen werden
dieje Schiedgftellen zugleich die allgemeinenörtlichen Verhältniffe und die.Berhält-
nifje des Einzelfalles zu berüdfichtigen haben. Diefe Aufgaben der Schiedsjtellen
{ind um fo bedeutfamer und einjchneidender, al3 die von ihnen zmwijchen Vermieter
und Mieter über dad Maß der gegenfeitigen Rechte und Pflichten getrofferte Rege
Yung nicht nir die Parteien, fondern im Streitfalle aud) das Gericht binden fell.

1) Ral. Bel. d. 19. Zuli 1917, Ausführ.-Unw. vo. 21. Auguft 19177 und deren
Ergänzung; ferner Anordnung von 21. Auguft 1917, betr. Kohlenverband „Groß-Perlin”.
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Die Zufammenfegung der Schiedäitelle muß die Gewähr dafür bieten, daß Diefe
Yufgaben mit Berftändnis, Sachlenntnis und Unparteilichfeit ausgeübt werben.
Ste Verordnung hat ihrerjeit3 feine bindenden Borfchriften über die Zujammen-
ickung bet Shiedsitellen erlaffen. Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen
peftimmten Behörden find nach $ 1 Abf. 3 zum Erlaß jolcher Beflimmungen befugt.
Yuf Grund Diefer Vorfchrift Üibertrage ich Diefe Befugnis Hierdurd) dem Regierungs-
päfidenten und für Die Stadt Berlin Dem Oberpräfidenten in Potsdam mit derode, daR zur Beit von dem Erlaß allgemeiner Beftimmungen abzujehen ft
und lediglih im Einzelfalle jorgfältig zu prüfen bleibt, ob die Organifation
nd Die Zufammenjegung der Schiedsltelle eine jahhgemäße Handhabung der
wichtigen Befugnijje Gemähr leiftet. ch fehe meinerjeit3 davon ab, ins Einzelne
gehende Richtlinien Hierfür zu.geben, und bejchränte mich auf den Hinweis, daß
die Enticheidungen der Sciedöftelle fomoHl technifche Sachkunde al3 juriftiiche
rteilöfähigfeit vorauzsfegen. Die nterejjen der Vermieter und der Mieter müljen
bei ihnen in gleicher Weije gut aufgehoben und die Vorausfegungen für Die Befol-
gung der von dem Neichölanzler nach $ 7 erlajjenen Verfahrensporjcgriften gegeben
jein. Sn denjertigen Orten, für Die Mietseinigungsämter oder Hhpothefeneinigungs-
imter errichtet find, Fönnen dieje al3 vorzugsmweife für Die in Rede ftehenden Yuf-
gaben geeignet angefproden werden, morauf die Verorbriung felbit ausdrüdlic)
hindeutet. Daß dieje Einigungsämter nach Der Verordnung vom 15. Dezember
1914 oder nach Der Verordnung vom 26. Suli 1917 bevorrechtet feien, wird nicht
unbedingt verlangt werden müfjen. &amp;3 ift an und für fich durchaus denfbar, Daß ein
Ginigungdamt in einer Gemeinde befteht, das jegensreich wirkt, troßdem es fich
auf feine befonderen Bmangzbefugniffe ftügt und ihm zunäcdft auch Teine vecht-
jegende Tätigkeit zugemwiejen ift. Auch diejes Einigungsamt Tanrt die Aufgaben
erfüllen, die ji) aus der neuen Bundesratsverordnung ergeben. Seine Zujammen-
jegung wird aber einter bejonderen Prüfung unterzogen werden müjjen. Ander-
jeit3 werden jedenfall Diejenigen Einigungzäntter, denen die weitgehenden Be-
fugniffe au der Bundesratsverordnung vom 26. Suli 1917 verliehen worden find,
regelmäßig ohne meitered als geeigrtet befunden werden fünnen, aud) in den
Heizungd- und Warmimafjerverjorgungsfragen jchlihtend und regelnd einzu-
reifert.’ Sie Gemeinden mit mehr al3 20000 Einwohnern find verpflichtet, Tolche

Schiedsftellen zu errichten. Maßgebend ift die Bollszählung vom 1. Dezember 1910.
Die Befugnis, gemäß $1Abf. 1 Sab 2Adie Errichtung von Schiedäftellen in Fleineren
Gemeinden anzuordnen und die Gemeindebehörden Dazu anzuhalten, übertrage
id) Hierdurch) auf die Regierungspräfidenten. Was die fachliche Tätigkeit der
Schiedsftellen anbetrifft, jo wird e3 für fie von Wert fein, Die Begründung fennen
zu lenen, welcdhe der Bundesrat feiner Verordnung beigegeben hat. Bieje Be-
gründung ift in der erften Beilage de3 Deutichen Neichganzeigerd Nr. 264 vom
6. November 1917 abgedrudt, fie wird auch in dem Ende November erjcheinenden
Minifterialblatt der inneren Berwaltung Aufnahme finden. Hier jei nur nod)
darauf Hingetwiejen, Daß nad) $ 2 Abf. 2 der Verordnung die Schiedäftellen nicht
nur zur Regelung des Einzelfalles gemäß den Beitimmungen von Abf. 1 berufen
Ind, fondern daß fie für Fälle, in denen die gleichen Vorausjegungen gegeben
iind, 3. B. für Gemeindeteile oder für Gruppen von Mietwohnungen ja unter
Umständen felbft fiir den ganzen Umfang der Gemeinde allgemeine Anordnungen,
inäbefondere nach) $ 2 Abi. 1 Ziffer 1 und 2, treffen können. Wenngleich Icyon
nach $ 6 die Möglichkeit zur Zufammenfafjung von Einzelftreitfällen gegeben ift,
wird die gebotene Entlaftung der Schiedzitellen vielfach nur auf dem Wege des
Grlafjes folcher allgemeinen Anordnungen herbeigeführt werden fönnen.

Bi3 zum 15. Dezember 1917 erbitte ich Bericht darüber, wie jich die Einrichtung
der Schiedsftellen im dortigen Bezirk vollzogen hat und obbefondere Erfahrungen
damit gemacht find. nn
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Nulane,

Begründung des Entwurfs der Bundesrats-Berordnung über Sammelheizungs.
und Warmiwaljerverjorgungdanlagen in Mieträumen vom 2. November 1917.

Die Einihränfungen in der Lieferung von Brennftoffen machen e8 den Nor.
mietern bon Räumen mit Sammelheizung3- und Warmiafferberforgungsanfagen
unmöglicd), die ihnen obliegenden Leiflungen an Heizung der Mieträume umd Riefe-
zung von marmem Wafjer im vollen vertraglien Umfang zu erfüllen. Da die
Einfhränkung der Lieferungen und der VBerwendungSmöglichkeit durch die reichs.
gejeglich für zuftändig erflätten Behörden, den Neichsfommiffar für Kohlenver-
teilung oder die von ihm ermädjtigten örtlichen Dienfiftellen (Verordnung über
Elektrizität und Gas jowie Dampf, Drudluft, Heiz und Leitungswaffer vom
21. Juni und vom 3. Oftober‘1917), angeordnet ijt, beruht die Nichterfüllung der
bezeichneten Bertragspflichten auf einer vom Schuldner, dem Vermieter, nicht
zu vertretenden Unmöglichkeit. Mit diefer grundjäßlichen Anerkennung fteht in-
dejjen roch nicht fet, welche befiimmten Leiftungen im Einzelfalle dem Vermieter
unmöglid) find und worauf der Mieter bei der nicht völlig aufgehobenen, fondern
nur eingejchränften Erfüllungsmöglichleit weiter Anfpruch hat. Sr diefer Hinficht
haben bisher nur einige der von dem Reichsfommiljar für Kohlenverteilung er-
mädjtigten Stellen die Vorjchrift erlafjen, daß Wohnräume nicht auf mehr als
18°C erwärmt merden dürfen. Weitere Anordnungen find, entiprechend den
vom Reichölommifjar herausgegebenen Richtlinien, von den örtlichen Aohlen-
verteilungsftellen zu erwarten. Aber auch dann bleiben dem einzelnen Vermieter
für Die Verwendung der ihm zum Berbraudhe freigegebenen Mengen Brennftoff
noch Die verichiedeniten Möglichkeiten nach Zeit, Raum, Art und Umfang der da-
mit erfüllbaren Teilleiftungen. Die Verteilung der verfügbaren Mengen zur beit-
möglihen verhältnismäßigen Befriedigung aller feiner Mieter und aller ihrer
einzelnen Anjprüde ift zunächlt Cache deS leiftungspflichtigen Vermieterd. Seine
Würdigung der Berhältniffe ijt jedoch nicht endgültig maßgebend. Mag er die Zer-
teilung der ihm zugemejjenen Vorräte auch den Erfordernifjen von Treu und
Slauben und den Rüdfichten auf die Berfehrzfitte, jo wie er fie auffaffen zu können
glaubt, nach beftem Ermejjen angepaßt haben, fo jichert ihn dies richt vor der Ge-
fahr, daß jein Mieter und Gläubiger eine andere Auffaffung geltend macht und fie
ud im Rechtäweg durchjet. Diele Ungemißheit jchädigt den Vermieter und häufigaud) feine anderen Mieter, fie belaftet die Gerichte durch Vermehrung der Klagen
und Anträge auf einjtmeilige Verfügung mit allen ihren Nebenwirkungen, und jie
gefährdet nicht zulegt zum Nachteil der Allgemeinheit die wirtichaftliche Ver-
wendung der vorhandenen Heizmittel. Der vorliegende Entwurf hat den Bivcd,
diefen mirtfchaftlihen Schädigungen nad Möglichkeit vorzubeugen. Er jchlägt
vor, Daß, fomweit fich die Beteiligten nicht in Güte. einigen, eine unparteiifche und
Jahfundig beratene Stelle daS Maß der gegenjeitigen Rechte und Pflichten der
Bermieter und Mieter, wie fie unter der Einwirkung der behördlichen Befchrän-
tungen zu geftalten find, feftjeßen, und daß diefe Feftjegung die Parteien und im
Streitfall das Gericht binden foll.

Die Errichtung der Schiedgftellen, die zur Schlichtung der Heizungd- und
Warmiwvalferfragen berufen jind, ift ven Gemeinden übertragen. Gemeinden mit
mehr al3 20 000 Einwohnern find zur Errichtung der Stellen verpflichtet, fleinere
Gemeinden find dazu berechtigt; foweit ein Bedürfnis befteht, kann die Landes-
zentralbehörde oder die von ihr beflimmte Behörde aud) in fleineren Gemeinden
die Errichtung von Schiedzftellen anordnen. Mit den Befugnifjen einer Schied3-
ftelle tönnen aud) bereit8 borhandene kommunale Stellen betraut werden; al
[olche kommen namentlid Einigungsämter und örtliche KRohlenverteilungsftellen
in Betracht. Das Nähere über die BejeBung der Schiedgftellen zu bejtimmen,
liegt in exfter Linie den Gemeinden ob. Dabei ift darauf Bedacht zu nehmen,
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Sonitige Verforgung des Wirtfchaftälebens.

aß die Zufammenfeßung eine fachgemäße gejhäftliche Behandlung und eine gleic)-
artige Berüdfichtigung aller mwideritreitenden nterefjen verbürgt. Sm Bedar f£-
fall Tann Die Yandesgentralbehörbe oder die von ihr beitimmte Behörde Die Bu-
jammenjeBung der Schienäftelle vorjchreiben. Die Errihtung der Schiedgftelle
oder die Übertragung ihrer Befugniffe auf eine andere Gtelle ift von der Gemeinde-
behörde in ortsüblicher Weife befanntzumadjen ($ 1).

Die Streitigkeiten, in deren Entjcheidung die Schiedöftelle befugt ift, find von.
preierlei Art:

Durch) die Anordnungen der Behörde ift Teftgelegt, wieviel Kohlen oder Kofs
der Hausbeliter während des Winters verbrauchen darf; möglicherweife wird durch
vie Kohlenverteilungsitellen jchon genauer bejtimmt, wie Dieje freigegebene Menge
auf einzelne Abjchnitte der falten ahreszeit zu verteilen ift, oder eine andere
beitimmte Berhaltungsporschr.fi gegeben. Soweit dies nicht gejhieht, Farn nad)
$ 2 Nr. 1 die Sciedöftelle meiter regelnd eingreifen. Sie Ffann beifpielämeije
beftiimmen, wieviel von Dem zugeteilten Brennftoff in einem Monat oder in jedem
einzelnen Monat des Winters, wieviel in der Woche oder an einem Tage verbraucht
merden darf, wie biele und unter Umftänden auch welche Räume einer Mieimoh-
nung geheizt werden dürfen und welche nicht, ob einzelne Räume ftändig oder nur
an gewilfen Tagen oder zu bejtimmten Stunden erwärmt fein müfjen, wie hoch
die Erwärmung in den verichiedenen Räumen fein muß oder darf, wieviel von dem
Heizborrat für die Verjorgung mit warmem Wafjer zu verwenden und wie deijen
Lieferung zu verteilen ft, u. dgl. mehr. Selbftverjiändlich ift, daß die Schieditelle
fic, bei ihren Beftimmungen innerhalb der Grenzen der behördlichen Anorönungen
halten muß. Anderfeits bilden diefe Anordnungen die Grundlage für ihre Ent-
Icheidungen. Nicht was der Vermieter an greifbaren Vorräten tatjächlich zur Hand
hat, ift Gegenjtand der von der Schietäitelle vorzunehmenden Unterverteilung,
\ondern wa3 dem Vermieter zu verbrauchen geftattet und mag er mithin an ber-
traglichen Pflichten zu erfüllen Durch das Eingreifen der Obrigkeit nicht gehindert ift.

Hinter der vollen Bertragspflicht werden die von der Behörde und der Schied3-
ttelle fejtgefegten Leiftungen zurüdbleiben. DerMieterhat deshalb fraft Gejeßes einen
Anipruch auf Kürzung des Mietzinjes, mag man ihn auf $ 537 oder auf $ 323 des
Bürgerl. Gefehh, jtügen. Syn beiden Fällen wäre der Mietzins in entjprechender
Anwendung des $ 472 in dem Berhältnis herabzufegen, in dem der Wert der Miet-
räume mit vem Anfpruch auf vertraggmäßige Heizung und Warmwafjerverforgung
zur Beit des Vertragsichlufjes (d. h. der legten Yeitfegung des Mietzinjes) zu dem
Werte bei Einjchränkung der Nebenleiftungen geitanden haben würde. Dieje
Berechnungsart, über deren praltiihe Anwendung bereit3 meit augeinander-
gehende Uußerungen in der Öffentlichkeit laut getvorden find, birgt eine Fülle von
Schwierigkeiten, die zu langwierigen Streitigkeiten und zu erheblichen. Berjchie-
denheiten und Unbilligfeiten in der Handhabung führen können. Auch) hier joll daher
($2 Nr. 2) die Schiedsitelle daS Maß beftimmen, in dem der Mieter jeinen Minde-
rungsanspruc, geltend machen fann, wenn der Bermieter feine Pflichten in dem
durch Behörde und Sciedsftelle begrenzten Umfang orönungemäßig erfüllt.
Entfprechendes gilt, jofern für die Heizung und Warmwafferberforgung neben dem
Mietzind eine bejondere Vergütung ausbedungen worden ift, für ven Anfpruch auf
Minderung diefer Vergütung. Unter befonderen Umftänden wird die Enticheidung
auch dahin gehen Tünnen, daß der Anjpruch auf Herabfegung des Mietzinjes nicht
geltend zu machen fei.

Endlich foll (8 2 Nr. 3) die Schhiedäftelle enticheiden, ob die durd) die Beitum-
Hände verurjachte Herabfegung der Mietleiftungen nach Lage des Einzelfalles
wichtig genug ift, um dem Mieter die Ausübung des Rechts zur friftlofen Kündigung
nicht zu verjchränfen, oder ob ihm ohne Unbilligfeit zugemutet werden Tann, den
Mietvertrag mit den von feinem der Beteiligten zu vertretenden Leiftungsbeichrän.
fungen meiter auszuhalten.
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Preußen.

Zur Anrufung der Schiedsitelle ift jeder Vertragsteil berechtigt. Die Ent.
Icheidung ergeht dann für den einzelnen Fall. Daneben fan e3 angezeigt fein
daß die Schiedäftelle über Fragen von grundfäglicher Bedeutung, 3. B. über die
Verteilung der Brennitoffeauf beftimmte Zeiträume oder über Die Grenzen dezMinderungsrechts, allgemeine Anorönungen erläßt. Der $ 2 Abj. 2 jieht in diejer
Hinficht die nötige Ermächtigung vor. Das Recht, die Entiheidung im einzelnen
Falle anzurufen, wird den Beteiligten durch eine allgemeine Anordnung nicht
genommen. .

Die Schiedäftelle trifft ihre Entjdheidung unter freier Berüdlichtigung aller
Umftände nach billigem Ermefjen. Yon erheblicher Bedeutung ijt Dabei der Einfluf,
den die Übernahme der Heizungspflicht auf Die Bemeffung des Mietzinfes gehabt
hat. Außerdem find in Betracht zu ziehen beifpielöweije die Größe und der Preis
der Wohnung, Die Zahl und die Vermmendung der Räume, die Zahl, der Beruf
und die Gefundheitsperhältnifje der Benußer, ferner die Lage und die Bejchaffenheit
des Haufes; in befonderen Fällen fönnen aud) die Vermögens- und Einfommens-
verhältnijje der Beteiligten herangezogen werden. Die Entjheidungen der Schiedg-
ftelle find unanfechtbar ($ 3 Abj. 1). Treten in den der Entiheidung zugrunde
liegenden tatjählihen Berhältnijjen Änderungen ein, indbefondere durch neue
Anordnungen der zuftändigen Behörde, fei es, daß jie meitere Mengen von Heiz-
ftoffen zur Verwendung freigibt oder weitere Einjchränfungen anorönet, feier fie
anderer Art, jo können die Beteiligten die Entjcheidung der Schiedgftelle von neuem
anrufen ($ 3 Abi. 2).

Die Beftimmungen der Schiedäftelle, mögen Sie für den einzelnen Fall oder als
allgemeine Unorönungen ergehen, gelten al3 vereinbarte Bejtimmungen des Miet-
bertrags ($ 4 Sab 1). Sie binden alfo die Barteien twie der Vertrag felbit, defjen
Bereinbarungen, foweit fie durch die Entjcheidung nicht berührt werden, unver-
ändert weiter in Kraft bleiben. Ebenjo bilden fie die Grundlage für Die gericht-
lihen Entiheidungen (Urteile und einftweilige Verfügungen), Die über die von
Beftimmungen der Schiedäftelle betroffenen Anjprühe ergehen. Weitergehende
Anfprüche des Mieter3 aus Anlaß der von Der Behörde angeordneten oder von der
Shiedsitelle beftimmten Bejchränfungen der Bertragspflichten find ausgejchloffen
(84 ©0652). Dies gilt vor allem von weitergehenden Erfüllungs- und von Schadens-
erjat- und Minderungsanjprüchen des Mieters, aber auch von jeinem außerordent-
lichen Kündigungsrechte. Auch wenn der Mieter behauptet, daß Die angeoröneten
Einfchränfungen der Heizung mit einer erheblichen Gefährdung der Gejundheit
verbunden feien, fann das Kündigungsrecht aus $ 544 des Bürgerlichen Gejeb-
buch3 von der Schiedgftelle nad) $ 2 Nr. 3 ausgefchloffen werden. Dagegen bleiben
alle Ansprüche unberührt, Die der Mieter daraus herleiten fann, daß der Vermieter
auch die herabgefegten Vertragspflichten nicht erfüllt. AS Beltandteile des Miet-
vertrags können die Beftimmungen der Schiedgitelle, nachdem jie ergangen jind,
wie jede andere Vertragäbeftimmung von den Parteien durd) Übereinlommen
abgeändert werden. Im poraus getroffene Vereinbarungen, daß eine Entijeidung
der Schiedzftelle für die Parteien nicht oder nur befchränft verbindlich fein joll,
ift dagegen durch die Borfcehrift des $ 8 ausgefchlojjen.

Durch die Möglichkeit, die Schiedaftelle anzurufen, find die Parteien nicht ge-
hindert, fi mit ihren Anfprüchen fofort an das Gericht zu wenden. Da indejjen
die Beftimmungen der Schiedäitelle erft die endgültigen Unterlagen für die Ent-
Scheidung deö Gerichts fchaffen, fieht der 8 5, um mwiderfprechende Entjheidungen
zu verhüten, vor, daß auf Antrag einer Partei-die gerichtliche Verhandlung auszu-
jegen ift, bis die Schiedaftelle entjchieden hat. Ein ohne vorherige Arrufung
der Schiedaftelle ergangenes Urteil oder eine gerichtliche einjtmeilige Verfügung
fann aud) nad) Eintritt der Rechtskraft, wie durd) Varteivereinbarung, 10 auc)
ducch die Beftimmung der Schiedsftelle geändert werden.



Eonftige Verjorgung ded Wirtfchaftsleben?.

Die $3 6 und 7 enthalten Berfahrensporfchriften. Mehrere Anträge, welche
Mieträume dezjelben Haufe, alfo die Benukung derfelben Heizungs- oder Wajler-
verforgungsanlage und die Verwendung besfelben Heizporrat3 betreffen, können
‚u gemeinfamer Verhandlung und Entjcheidung verbunden werden ($ 6). Das
Verfahren ift gebührenfrei; die Schiedsftelle entfcheidet, mer die baren Auslagen
ve3 Verfahrens zu tragen hat. Im übrigen ift die Regelung des Verfahrens Dem
Neichöfanzler Übertragen.

Die Anwendung de3 Entwurfs fan durch Vereinbarung der Parteien nicht
ausgejchloffen werden ($ 8). Uber die materiellrechtlihe Tragweite der Vorfchrift
ft bereit3 ge}prochen; aucd) eine Abrede, daß die Parteien auf die Anrufung der
Sciedsftelle verzichten, ift unwirkjam.

Die Verordnung joll mit ihrer Verkündung in Kraft treten ($ 9 Ab). 1). Yu
viefem Beitpunft wird die teilmweije Nichterfüllung der Vertragspflichten der Ver-
mieter in zahlreichen zällen bereits vorliegen. Der $ 9 Ubf. 2 ordnet Deshalb an,
daß die Schiedäitelle die im $ 2 vorgejehenen Beftimmungen mit rüdmwirkender
fraft vom 1. Oftober 1917 an treffen kann; fie fann aljo die vom Vermieter nad)
einem Ermejjen vorgenommenen Xeiftungseinichränlungen als berechtigt aner-
fennen und die entjprechenden Yolgerungen daraus ziehen; damit treten dann aud)
hinfichtlich der vor dem \infrafttreten der Verordnung entfiandenen Anjprüche
die Wirkungen des $ A Gab 2 ein, jomweit defjen Vorausfeßung, nämlich die Ver-
tagserfüllung des Vermieter3 in dem behörblich zugelafjenen und gebilligten
IImfang, gegeben ift. Der $ I Xbf. 3 enthält eine Übergangsvorjchrift für die beim
Inkrafttreten der Verordnung bereit3 recht3hängigen Fälle.

Minifterialerlaß,
betreffend Errichtung von Attiengefellichaften und Ausgabe

von Dorzugsaftien ujw.
Bom 12. November 1917.

Durch die Bundesratsperordnung vom 8. März 1917 ift die Ausgabe von
Teilfcehuldverjchreibungen, auch mern fie nicht auf den Inhaber lauten, bon der
denehmigung der Kandeszentralbehörde abhängig gemacht und die Genehmigungs-
pflicht auf Die Ausgabe von Borzugsaktien mit nach oben feft begrenzter Dividende
mögedehnt worden. Die Bundesratsverordnung dom 2. November 1917 Hat
ferner für die Errichtung einer Altiengejellichaft, Kommanditgejellichaft auf Aftien
nd Gefellichaft mit bejchränfter Haftung jowie für die Erhöhung des Grund-
apital$ diefer Gejellichaften und die Ausgabe von Genußicheinen in bejtimmten
drenzen die ftaatliche Genehmigung für erforderlich erflärt. Sch beabfichtige,
te amtlichen Handelövertretungen, die bereits nach meinem Erlaß vom 26. Januar
1917 — IIa 48 — die Notwendigkeit von KRapitalerhöhungen der Aftiengejfell-
haften zu prüfen hatten und auch über Anträge auf ftaatlihe Genehmigung zur
Ausgabe von Teilfchuldverfchreibungen und Vorzugsaftien gehört worden Jind,
tegelmäßig bei der Prüfung der nach den angegebenen Bundesratsvernrdnungen
neiner Entjcheidung unterliegenden Anträge zu beteiligen. Über die Gefichtg-
tunfte, welche dabei zu beobachten fein werden, wird den Handelövertretungen
vemmächft weitere Mitteilung zugehen. &amp;3 wird Aufgabe der Handelöpertretungen
ein, auf Grund der Kenntnis, welche fie von den Verhältnijjen der Unternehmungen
'hted Bezirks befiben, zu prüfen, inwieweit die Abfichten der Beteiligten mit dem
öffentlichen Syntereffe einer pfleglichen Behandlung des Kapitalmarlis während
5 Krieges und der Übergangsmwirtichaft zu vereinigen find. Außer den Handels-
Dertretungen werde ich die Anträge auch einem von mir berufenen Beirat zur
Begutachtung zugehen lafien, deffen befondere Aufgabe e3 fein wird, beider Prüfung
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Preußen.

ber finanziellen Verhältnijfe der Gejellihaften mitzuwirlen und dabei für pie
Wahrung einheitlicher Gefidhtspunfte zu forgen. “

Die fürmliden Genehmigungen Tönnen erjt nach der Beihlußfaffung ver
zuftändigen Gejellihaftsorgane erteilt werben. Sch bin jedoch bereit, auch Wäne
deren Ausführung erft in beftimmte Ausjiht genommen ift, zu prüfen und der
Beteiligten mitzuteilen, ob auf die Genehmigung gerechnet werden kann. Die
Anträge und die zur Prüfung erforderlichen Unterlagen find mir in doppelte,
Ausfertigung vorzulegen. zür bereit3 bejtehende Gejellichaften find die Sabungen
und die Gejhäftsberichte mit den Bilanzen der legten 3 Gefchäftsjahre, wenn die
legte Bilanz länger al3 3 Monate zurüdliegt oder jeit dem Bilanzabichluß erhebtiche
Ünderungen in der Lage der Unternehmungen eingetreten jind, Nohbilanzen
oder Aufitellungen, die einen ausreihenden Überblid über die gegenwärtige
finanzielle Lage des Unternehmens gewähren, beizufügen. Soweit eine Prüfung
der Berhältnijje der Gejellichaften für die Entfcheidungen erforderlich ift, wird von
mir je ein Stüd der Anträge Dem Beirat und der zufländigen Handelövertretung,
die Ihre Rüdäukerungen nah) Möglichkeit zu bejchleunigen haben, sugefertiatwerden.

—

Som 24, November 1917.

Db die in der Belanntmachung über die ftaatlihe Genehmigung zur E:-
rihtung von Mltiengejellichaften ujfm. vom 2. November 1917 vorgefehene Ge-
nehmigung erforderlich if, wenn Die Erridhtung der Gejellihaft oder die Kapital-
erhöhung bereit3 vor dem “ynkrafttreten der Verordnung bejchloffen worden ift,
während die Eintragung in das Handelöregifter noch ausfteht, fonn nach dem
Wortlaut der Verordnung zweifelhaft fein. Für die firengere Auslegung fpricht,
daß eine Altiengefellichaft oder Gejellichaft mit bejchräntter Haftung al3 folde
vor der Eintragung nicht bejteht und aud) der Beichluß über die Erhöhung des
Rapitals erjt mit ver Eintragung wirffam wird ($ 200, $ 277 Abf. 3 des Handels-
gejegbuchs, $ 54 Abf. 3 des Gefebes, betreffend die ©. m. b. 9.). Zu der Frage
in berneinendem Sinne Stellung zu nehmen, muß ich Bedenken tragen, da die
maßgebende Enticheidung den Gerichten zufteht, deren Stellungnahme von bier
aus nicht vorgegriffen werden Fann.

Da auch durch die Eintragung der Mangel der Genehmigung nicht geheilt
werden würde, empfehle ich zur Vermeidung von Weiterungen, Die Genehmigung,
nacdzufuchen.

Derfügung,
betreffend Erhöhung der Samilienunterftügungen.

Som 3. Nodember 1917.

Die. weitere Teuerung aller notwendigen Bedarfögegenfiände und Lebens-
mittel, fotie die al3 undermeidliche Folge des Winters bevorftehende Erhöhung
der Ausgaben in den Haushaltungen haben e3 erforderlich erachten lajfen, ein-
gehend zu prüfen, ob und in welder Weije den Familien der Kriegsteilnehmer
erhöhte Zuwendungen vom 1. November 1917 ab zu machen fein werden. Ufw.

Unter Abftandnahme von einer Erhöhung der Mindeftfäge Hat daher ber
Bundesrat, um einmal eine den tatjächlichen. Verhältniffen entjprechende an-
gemeffene Erhöhung aller bisher gewährten Unterflüßungen ficherzufiellen und
andererjeit3 die Lieferungsverbände nicht zu erheblich zu belaften, folgende Ber-
ordnung erlaffen:
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Kriegswonifanrrzpnege.

Die Lieferungsperbände find verpflichtet, aus ihren Mitteln eine Er-
höhung Der bis zum 1. Dftober 1917 gezahlten Kamilienunterftügungen
eintreten zu lafjen, die jpätefiens vom 1. November 1917 zu gewähren
und deren Betrag je nach den örtlichen VBerhältnijfen zu bemejjen ift.
Bis zum Betrage von 5M. für jeden Unterftühten werden die feit dem
1. November 1917 gewährten Erhöhungen der Unterjtügungen vom
Neid, erftattet, und zwar zur Hälfte allmonatlich, zur Hälfte zufammen
mit der Erjtatiung der gejeglichen Mindeftbeträge.

Hiernacd hat in allen Lieferungsverbänden, auch folchen, die bisher feinerlei
Zujfülle zu ven Mindefifägen gewährt haben, und für alle Unterftükungsbe-
vechtigten vom 1. November 1917 ab unbedingt eine Erhöhung der bisher ge-
zahlten Unterjtügungen einzutreten. Über die Höhe, in mwelder die Zufchüffe zu
gewähren jind, werden die Lieferungsperbände, und zivar fofort, Beichluß zu falfer
haben. Eine eingehende Prüfung der örtlihen Verhältniffe wird ihnen hierbei
zur Pflicht zu machen fein. Wenn bei Bewilligung weiterer Unterjtügungen aud)
nicht unnötig über da3 erforderliche Maß hinauszugehen fein wird, jo mird anderer-
jeit3 doc) unbedingt für ausreichende Zujchüfle gejorgt und jede Engherzigfeit
bermieden werden müjjen. Dabei bleibt den Lieferungsverbänden.unbenommen,
bei Feitfegung der Zufchüffe verichiedene Gefichtspunfte, 3. B. die Zahl der Finder,
Arbeit3möglichkeit ufm. zu berüdjichtigen und dementjprechend auch verjchieden-
artige Zulagen für beftimmte Slaffen zu bemilligen. Sie würden alfo 3. B. in der
Lage jein, für alleinjtehende Frauen andere Beträge feitzufegen, wie für Frauen
mit Kindern und andererfeitö wiederum bei diejer verjichiedene Zujchüffe je nach
der Flinderzahl zu gewähren.

Sollten Lieferungsverbände bereits erhöhte Cäbe über die vor dem 1. Dftober
1917 gezahlten FZamilienunterftüßungen hinaus gewährt haben, fo bedarf es aus-
nahmömweije einer weiteren Erhöhung nicht. Dieje Lieferungsperbände find aber
ebenfall3 berechtigt, die Exftattung der von ihnen bejchlojjenen Unterftügungen
im Rahmen der getroffenen Beltimmungen vom Reich zu fordern, jedoch wie die
anderen Lieferungsverbände erit vom 1. November 1917 ab.

Ausdrüdlid wird bemerkt, daß e3 den Lieferungsverbänden nicht gejtattet
ift, die beichloffenen Unterftüßungen ettva auf die jchon bisher gemährten Beträge
anzurechnen, auch nicht auf die bisherigen Zujatunterftüßungen. Die Erhöhungen
müfjen vielmehr den Familien der Siriegsteilnehmer jpätejtens vom 1. November
1917 ab tatfächlich in vollem Umfange über die bisher gewährten Unterjtüßungen
hinaus zugute fommen. Ujm.

Sm übrigen ift eine Erftattungspflicht des Reichs für die jebt zu befchließenden
oder etiwa bereit3 vom 1. Oktober 1917 ab bejchloffenen Erhöhungen der Unter-
ftüßungen vorgefehen. Diefe follen bis zum Betrage von 5 M. für jeden Unter-
tüßten den Lieferungsverbänden vom Reiche vergütet werden, und zwar zur Hälfte
allmonatlih, zur Hälfte mit der Erftattung der gefeglihen Mindejtbeträge. Be-
Ichließt 3. B. ein Lieferungsverband einen Zujhuß von 5 M. für jeden Unter-
ftüßten, jo erhält er alfo von diefem allmonatlich 2,50 M. vom Reiche zurüd, die
anderen 2,50 M. jpäterhin mit der Erjtattung der gejeglihen Mindeftbeträge.
Erfolgt 3. B. eine Erhöhung um IM., jo würden 1,50 M. allmonatlich, die weiteren
1,50 M. gegebenenfalls fpäter bei Rüdzahlung der Mindeftbeträge vom Reiche
zu bergüten fein. Will der Lieferungsverband 3. B. den Ehefrauen 10 M. geben,
jo erhält er 2,50 M. allmonatlich eritattet, 2,50 M. zufammen mit den Mindeft-
lägen, mährend er 5 M. jelbft tragen muß, zu denen er Zufchülje aus dem Srieg$-
mohlfahrtsfonds erhält. Zur Erftattung durd) das Reich Tönnen nur die den einzelnen
Unterftübten tatfächlich ausgezahlten Beträge gelangen. Die Lieferungsverbände
dürfen alfo nicht etiva dem Reich einen höheren Betrag a3 5 M. für einen Unter-
Nüsten in Rechnung ftellen, weil einem anderen Unterftüßten ein ent|prechender.
Betrag unter 5 M. gewährt wird.
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Die Verpflichtung der Lieferungsverbände, die Samilien der Kriegsteilnehnger
bis zur Erreichung der Bedürftigfeit zu unterjtüßen, bleibt im übrigen jelbftver-
Händlich beitehen.

Da die Auszahlung der erhöhten Unterflüßungen mit Rüdficht auf die vor:
gerüdte Zeit nicht mit der erften Halbmonatsrate für den November erfolgen
tan, jo wird der erhöhte Betrag am 15. November 1917 oder fpäteftens am 1. &amp;..
gember 1917, berechnet vom 1. November 1917 ab, mit zur Auszahlung zufommicenhaben.

Derfügung,
betreffend Samilienunterftügungen für Triegsgetraute

Ehefrauen ufw.
Som 8. Dezember 1917.

sa Snterefje eines einheitlichen Verfahrens bei der Gewährung von Kriege-
familienunterftüßungen!) wird folgendes bejtimmt:

1. Kriegögetraute Ehefrauen, die unmittelbar nach der Ehefhliegung unter-
Müsungsbedürftig werden und einen Anfprucd auf Zamilienunterftügung geltend
maden können, jind in Zukunft von demjenigen Lieferungsverbande zu unter:
Nat I dem die Ehefrau vor der Eheichließung ihren gewöhnlichen Aufenthattehabt hat.
s Da die Lieferungsberbände bisher verjchieden verfahren haben und eine Nad--
prüfung aller bereit3 geregelten Fälle behufs etwaiger andermweiter Erledigung nidit
angezeigt erjcheint, werden nach diefer ZYuftänvdigfettsbeftiimmung nur neue Fälle
zu behandeln jein, dagegen behält e3 in allen älteren Fällen bei der einmal getroffe:
nen Regelung fein Bewenden. |

sit die Unterftügungsbedürftigfeit Triegsgetrauter Ehefrauen erft geraume
Zeit nad) der Eheichließung eingetreten, fo richtet fich die Zuftändigfeit der Lie-
ferungsverbände nach den: derzeitigen gewöhnlichen Aufenthaltsort der Frauen.

2. Borehelihen Kindern oder Kindein erjter Ehe, die von Friensgetrauten
Ehefrauen mit in die Ehe gebracht werden, wird in Gemeinfcaft mit der Mutter
zamilienunterftügung zu gewähren jein, auch wenn der Ehemann für diefe Kinder
biöher nicht geforgt hat. In diefen Fällen Tann ohne bejondere Fefiftellung an-
genommen werden, daß der Ehemann in Zukunft für fie jorgen will und daß das
Unterftüßungsbedürfnig mit der Ehefchließung und erft nach feinem Dienfteintritt
hervorgetreten ift.

Haben die Kinder indefjen Schon vorher Familienunterfiügung erhalten oöcr
die rechtliche Stellung eheliher Kinder nicht erlangt, fo ift eine Familieneinheit
nicht anzunehmen, vielmehr ift der bisher verpflichtete Lieferungsverband aud)
fernerhin für die Zahlung der Samilienunterftüßung an fie zuftändig, felbft wenn
die Finder jich nunmehr im Haushalt der Mutter befinden.

Wegen der unehelichen Kinder, Die durch [pätere Heirat der Mutter mit dem
Vater die rechtliche Stellung ehelicher Kinder erlangen, vermweife ich auf Abfat 8
meines Runderlajjes vom 28. $anuar 1917?) — Vb. 40 —.

2) 4, Auguft 1914.
2) Nicht veröffentlicht. Abi. 8 Iautet: \

„Erlangen uneheliche Kinder durch fpätere Heirat der Diutter mit dem Vater
die rechtliche Stellung chelicher Rinder und muß aemäß $ 4 ded Yanilien-
unterftügungsgefeges für .die Mutter ein anderer Lieferungsverband, al&amp; der
zur Unterftügung der Kinder bisher verpflichtete, eintreten, fo geht aud die
Untertügungspflicht gegenüber den Kindern nad) dem Grundfage der Familien-
'einheit zu gleicher Zeit auf diejen Lieferungsverband über.”
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negeivonlfaygrspfiege,

3. Die Yamilienunterflügung ift für die im Ehebruc) erzeugten Kinder big zu
ihrer Unehelichfeitserflärung feitens des Gerichts, oder, falls eine joldhe während
des Krieges nicht erfolgt und feine Waifenrente gewährt wird, bi zu dem Zeit-
punkte mweiterzuzahlen, an dem die Formation, welcher der Vermißte oder ver-

Ing hemann angehört hat, auf den Friedenzfuß zurüdgeführt oder auf-elöft wird.
’ 4. Uneheliche Kinder, deren Bedürftigkeit nad) Lage der Berhältniffe anzu-
etennen ift, Haben aud) dann Anfprud) auf Zamilienunterftügung, wenn ihr zum
Kriegsdienft eingezogener Erzeuger, deifen Berpflichtung zur Gewährung des
Unterhalts fejtgeftellt war, durch eine gemäß $ 1714 BGB. abgefchloffene Ver-
einbarung dem Slinde gegenüber von feiner Unterhaltpflicht infolge Zahlung
einer Abfindung befreit worden ift und deren Zinfen zur Befeitigung der Bedürf-
tigfeit nicht ausreichen. Der Verbrauch des Kapitals fan nichtgejorbert werden.5. Der Tod eines mit Sinpalidentente aus dem Heereödienit entlaffenen Krieg3=
teilnehmers, deffen Hinterbliebene demnäcdft die Hinterbliebenenbezüge erhalten,
läßt den Anfpruch auf Fortzahlung der Familienunterftügung nach dem Gejebe
bom 30. September 1915 nicht von neuem auf die Dauer von drei Monaten nad)
dem Gterbetage eniftehen. Die Zahlung der Familienunterftügung ift vielmehr
nad) ellen! der erjten drei Monate, für welche die Snvalidenrente zuftändig ift,einzultellen.

6. Bei „bedingten” Renten hat die Ziffer 5 Abf. 3 des Runderlafjes des Reich3-
tanzlers (Reich3amt des Innern) vom 21. Juni 1917 — I. A. 8911 — (}. meinen
Erlaß vom 30. uni 1917 — V b. 1534 —) feine Apmwendung zu finden, da fie nad)
$ 25 des Mannjchaftsverforgungsgefebes in Ermangelung jedes Nentenanfpruches
nur im alle dringender Bedürftigfeit vorübergehend gewährt werden. Die
Familienunterftügung ift alfo nicht noch drei Monate meiter zu zahlen.

7. Die hier eingehenden Beichwerden in YFamilienunterftüßungsangelegen-
heiter werben, jomeit eine Berichterftattung erfordert wird, in Zulunft den Lie-
ferungöverbänden von hier aus unmittelbar. überfandt werden. Bei der weiteren
Bcarbeitung ift der Umfchlagbogen zu benußen. Diefer ift nebjt dem ausgefüllten
jeder Sache beigefügten Fragebogen durch die Herren Negierungsprälidenten
bzw. den Herrn Oberpräfidenten in Potsdam an mich einzureichen. Sollte der
Plas auf dem Umfchlagbogen nicht ausreichen, fo ift mit entjpredhendem Hinweis
ein bejonderer Zettel beizufügen. Bejondere Ausführungen find indeffen nur
dann erforderlich, wenn hierzu neben der Beantwortung der Fragen des Frage-
bogens ein befonderer Anlaß vorliegt.

Derfügungen,
betreffend Wohnungsmangel nad) dem Kriege.

om 6. Oktober 1917.
Nad) dem Ergebnis der ftatiftiihen Ermittlungen und den Sefiftellungen,

welche in einzelnen größeren Stadigemeinden und Snduftriegegenden getroffen
ind, fann die Befürchtung eines bedenklihen Mangels an mittleren, bejonders
aber Heinen Wohnungen bei Friedenzichluß nicht mehr von der Hand gewiesen
werden. Wenn auch die Militärbehörden zugefagt haben, bei der Geflaltung und
dem Fortfchreiten der Entlaffunaen diejer Befürchiung Rechnung zu tragen, fo
daß im allgemeinen mit einer Nüdfehr der zur Entlaffung Gelangenden an ihren
Wohnort vor der Mobilmacjung gerechnet werden darf, fo erfcheint Doch unab-
Dängig von ettvaigen Vermgltungs- und gefeßgeberiichen Maßnahmen mit weiteren
Bielen die fofortige Snangriffnafme von Borkehrungen erforderlich, die geeignet
jind, einem Wohnungsmangel und feinen ncchteiligen Folgen für Die aug der:
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preupen.

Kriege Heimfehrenden nahbrüdlichit zu begeanen, um den Eintritt von Zuftänden
zu verhindern, wie fie jich nad) dem Kriege 1870/71 in einzelnen größeren Städten

ezeigt haben. Die Statiftif des Kaiferlich Statifiiihen Amtes ergibt, daß der
Mangel an den vornehmlich in Betracht Tommenden Kleinwohnungen örtlic) jehr
berjchieden ift, daß induftriell und nach der Bevölferungsdichtigfeit gleic;geartete
Gebiete eine auffallende Verjhievenheit in dem Umfang der leerftehenden Roi.
nungen aufweilen. 63 folgt hieraus, daß neben den allgemeinen Urfachen der
geringen Bautätigleit in den legten Jahren bor dem Striege und des zur’Zeit
beftehenden Bauftoff- und Bauarbeitermangel3 noch andere, in dei örtlichen Ner-
hältniffen begründete Tatfadhen den Wohnungsmangel bewirken müffen. Cs
folgt hieraus aber weiter, daß unmittelbare, auf Bekämpfung diejes Mangels
ebzielende Eingriffe der Zentral- und Provinzialbehörden allein untunlich find
daß vielmehr auf eine intenjive Mitarbeit der örtlihen Kommunalbehörden gerechner
werden muß, zumal diefelbem vermöge ihrer eingehenden Kenntniffe der Ber:
hältniffe ihres Verwaltungsbezirl3 am beften zur Ergreifung der notwendigen
Abmehrmaßnahmen befähigt jind-und es fi auch in erfter Reihe um eine Ge-
meindeangelegenheit handelt.

Beitimmte Vorfchriften, in welcher Richtung diefe Maßnahmen fich zu be-
wegen haben würden, lafjen fich wegen der Berjhiedenheit der Bedürfnifje und
der zur Berfügung ftehenden Unterfunftsmöglichkeiten nicht geben; nur allgemeine
Richtlinien fönnen gezogen werden. E8 wird zunächlt darauf ankommen, feitzu-
ftellen, mit melhem Raumbedirfnis in dem Gemeindebezirk nad Tsriedenzichluf
gerechnet werden muß, um die aus dem Felde Heimfehrenden, und zwar die Rer-
heirateten mie die LZedigen, aufnehmen zu fünnen. Zu diefem Zmwed bedarf es
neben der eftjtellung der leerftehenden Wohnungen der Erörterung, wieviel
Haushaltungsporftände fih im Felde befinden, ob ihre Yamilien die Wohnungaufrechterhalten oben wieviel Striegsheiraten gefchlofjen find, wieviel gleichzeitig
einen Hausitand in eigener Wohnung gegründet haben, mit wieviel Neugründungen
von Haushaltungen alsbald nad Krieasichluß zu rechnen tft, wieviel Ledige aus
dem Felde erwartet werden müffen, inwieweit diefe Unterkunft in beftehenden
Haushalten finden werden oder auf andermweite Unterkunft rechnen müfjen. Zu
berüdfichtigen wird ferner der fehr erhebliche Abgang jomohl der Berheirateten
alö aud) der Ledigen dur) Tod im Kriege fein. Endlich muß die örtliche Lage der
Smouftrie vor dem Sriege, ihre Geftaltung während des Krieges und ihr mutmaß-
liher Abbau und Ausbau unmittelbar nad) Dem Kriege in Beziehung auf die Ab-
oder Zunahme der arbeitenden Bevölkerung in Rechnung geftellt werden. Um
diefe eitftellungen oder Schäungen vorzunehmen, wird e3 Zeit und Arbeit
beanfpruchender Erhebungen nicht bedürfen, da die Kommunen im mejentlichen
bereit3 aus Veranlaffung der Durchführung der Vollsernährung fi) im Befis
der Zahlen befinden.

Ergibt fich aus diefen Erörterungen, daß die vorhandenen Leerwohnungen
für den Bedarf an Kleinmohnungen nicht ausreichen, jo wird das Augenmerk n
efter Linie auf die Zerlegung größerer Wohnungen zu richten fein. Beiber großen
Bahlleerftehender größerer und großer Wohnungen wird angefichts Der Steigerung
der Rente dur Bermietung ala Kleinwohnungen eine geeignete Verhandlung
mit den Hauzbefigern troß der befürchteten ftärferen Abnugung des Haufes wohl
um Biele führen. Sollte zur Befeitigung eines Notftandes vorübergehend ge-
egentlich die fonft unzuläffige Einrichtung von Dach- und Kellermohnungen zu-

gelaffen werben, fo ift unbedingt Darauf zu halten, daß mit der Behebung Des
Notjtandesrauc die Dac- und Kellerwohnungen wieder befeitigt werden. Di3
meiteren wären öffentlihe Gebäude — Schulen — für die Aufnahme von Sa
milien fowie Zurnhallen und Lagerräume für die Aufnahme von Ledigen auszu°
wählen und ihre etwa notwendige Einridhtung foweit möglich) borzubereiten,
euch die Befchaffung von Baraden wäre ficherzuftellen. Hierbei fei bemerkt, daß
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aterländider Hilfsdiennt.

auf eine Bereitftellung von Baraden und Gefangenlagern durch) die Nilitärber-
waltung nicht gerechnet werden kann, da diejelben aud) nad) dem Friedensichluß
zunächft noch militärischen Bmeden dienen müfjen. Die Gemeinden werden aber
vor allem fich angelegen fein laffen müfjfen, einem jofortigen Einjeßen der Bau-
tätigfeit nach Sriedenzihluß durch Fertigftellung beabjichtigter Bebauungspläne
und Durchführung der Verfahren nod) während des Krieges die Wege zu ebnen.
Die Gemeinden müffen ferner zwedmäßig die für die Durchführung Der oben er-
wähnten baulihen Maßnahmen als aud für die Bautätigkeit in der erjten Zeit
erforderlichen Bauftoffe überfchläglich zu ermitteln juchen und mit den Striegsamt3-
tellen wegen Zumweijung diefer Bauftoffe nad) Kriegsende fich jchon jeßt ins Be-
nehmen fegen. Schließlich wird rechtzeitig ein genauer Wohnungsnahmweis ein-
zurichten fein, der fpätejtenz bei Rücehr der erjien Krieger in Birkjamfeit treten,
mit An- und Abmeldezivang vefehen jein und jo fiet3 einen Überblid über die
Zahl der Wohnungen jeder Art geftatten müßte, geeignetenfalls auch mehrere
berachbarte Gemeinden umfafjen könnte.

Eure Tit. erfuchen wir, hiernad) umgehend die Stadt- und Landgemeinden
nit entfprechender Weifung zu verfehen und ihnen die fofortige Jrangriffnahme
porbeugender Maßnahmen im Sinne vorfiehender Ausführungen gegen eine nad)
riedenzfchluß drohende Wohnungsnot zur ernften Pflicht zu maden, fi) aud)
von Rommunalauffichts wegen von dem Fortichreiten diefer Maßnahmen zu
überzeugen. Dabei ift jedoch darauf Bedacht zu nehmen, daß die Nachprüfung
der gememdlichen Anordnungen nicht zu einer VBelaflung der Kommunen mit
Berichten und zeitraubenden Zufammenitellungen führt. E3 darf erwartet werden,
daß die Gemeinden fid) diefer Aufgabe mit befonderem Eifer und bejonderer
Gewilfenhaftigfeit unterziehen werden, da e3 fich neben dem allgemeinen und
fozialen vornehmlich auch um ein fommunales Jnterefje handelt.

Beftiimmmungen
zur Ausführung, des S 11 des Gejeßes über den vater:

landifchen Hilfsdienit.
Bom 31. Dezember 1917.

$ 1. Someit nad) $ 11 des Gejebes ftändige Arbeiterausichüjfe oder Ange-
telltenausfhüffe zu errichten find, hat der Betrieböunternehmer das hierzu Er-
forderliche zu veranlaffen; insbefondere hat er die Wahlen zu den Ausihüflen nad)
den Beflimmungen der Wahlordnung ($ 5) herbeizuführen.

$ 2. Bei Seftftellung der nach $ 11 Abj. 1 oder Abf. 3 des Gejebes für Die
Errichtung des Ausfchuffes notwendigen Mindeftzah! find alle Arbeiter oder Ange-
tellten ohne Rüdjicht auf Gefchlecht, Alter oder Staat3angehörigfeit mitzuzählen.

$ 3. Die Ausfchülfe find von dem Betriebsunternehmer entweder für den ge-
famten Betrieb oder für Die einzelnen Betrieb3abteilungen zu errichten. Sedenfalls

en Arbeiter und Angeftellten des Betrieb durd) einen Ausihuß ver-iteten fein.
Für die im Handelöregifter eingetragenen Yiveigniederlajjungen find Aus-

jchüffe zu errichten, fofern in ihnen Arbeiter oder Angeftellte in der nach $ 11 Abj. 1
oder Abf. 3 des Gefebes flir die Errihtung der Ausihüfje notwendigen Mindejt-
zahl befchäftigt werden.
 Für Betriebe, in denen mehr ald fünftaufend Arbeiter befhäftigt jind, Tan
der Regierungspräfident (im Landespolizeibezirt Berlin der Bolizeipräjident)
oder das Oberbergamt anordnen, daß Arbeiterausichüffe oder Artgeftelltenausfchüfje
für beftimmte Betrieb3abteilungen zu errichten find.
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Rreußen.

$ 4. Die Ausihüffe beftehen bei einer Anzahl bis zu sweibundentfünfz;
Arbeitern oder zweihundertfünfzig Angeftellten aus mindeftens 5 Mitgliedern
Sür je fünfzig weitere Arbeiter oder Angeftellte biß zur Behl ten fünfhunder;
erhöht fich die Zahl der Mitglieder der Ausfchüffe um mindefiens eins, Bei mer
als fünfhundert Arbeitern oder Angeftellten müfjen die Ausfchüffe aus mindeftens
zehn Mitgliedern bejtehen. m übrigen bejtimmt der Betriebäunternelmerdie
Zahl der Ausichußmitglieder.

Außer den Mitgliedern find Erfagmänner in der doppelten Zahl der Mir
glieder zu wählen. Für die Erfaßmänner gelten die nadhftehenden Veltlimmungen
für die Mitglieder entipreipend.$5. Für die Wahlen ift die Wahlordnung vom 22. Januar 1917 nebfi den Gr-
läuterungen dazu vom 2. und 15. März 1917 mit der Maßgabe beftimmend

1. bab bie 88 1 bis 3 der Wahlordnung vom 22. Sanuar 1917 aufgehoben
werden,

2. daß deren $ 24 Abf. 1 folgenden Wortlaut erhält:
Die Gültigfeit der Wahlen fann während der Dauer des Aushangs

h 23) angefochten werden. Anfechtungen find bei dem MahlleiterBahlooritand) oder bei dem Gemwerbeinfpeftor oder Bergrevierbeamien
anzubringen. Das weitere Verfahren ift in den Beftimmungen vom
3l. Dezember 1917 geregelt.

3. daß in deren $ 27 die Worte wegfallen:
, inöbefondere wegen Berluftes der Wählbarfeit.

. Dahlberechtigt find die volljährigen Arbeiter oder Angeftellten des Betriehz
oder der Betriebsabteilung ohne Unterfchied de3 Gefchlechts, foweit fie fich im
Befite Der bürgerlichen Ehrentechte befinden und die deutfche Keichgangehörigfeit
bejigen oder Angehörige der öfterreichifch-ungarihen Monarchie find, für welche
die Verordnung des Bundesrais vom 4. April 1917 gilt.

„jeder Wähler hat eine Stimme.
Wählbar jind die Wahlberechtigten, die am Wahltag mindeflens einen Monat

dem Betrieb angehören.
$ 6. Der Betrieb3unternehmer hat die Ausfchußmitglieder jräteftenz eine

Woche nach ihrer Wahl zur Wahl eines Obmanng, eins Bertreters de3 Obmanns
und eines Ochriftführers zujammenzuberufen. Diejfe Wahlen erfolgen in ge-
geimet Wahl mit einfacher Stimmenmehiheit; bei Stimmengleichheit entfcheidet05 X09.

Der Obmann hat den Verkehr mit dent BetriebSunternehmer zu vermitteln
un den Ausfchuß im Verfehre mit der Schlichtungsftelle ($ 13 des Gefeges) zu ver-
teten.

$ 7. Der Betrieböunternehmer hat die Zujammenfegung des Ausichujics
unter Bezeichnung des Obmanns, des Vertreter De Obmann und des
Schriftführer durch einen dauernd lesbaren Anjchlag an geeigneter, allen Be-
teiligten zugänglicher Stelle im Betriebe befanntzumaden.

$ 8. Bor jeder Sigung eines Ausichuffes muß von dem Betriebsunteinelmer
oder Dem bon ihm beftellten Vertreter auf Grund der von ibm vorgeschlagenen Be-
ratungsgegenftände und der von den Ausfhußmitgliedein eingereichten Anträge
eine Tagesordnung entworfen und feitgejeßt werden.

Befteht zmwifchen dem Betriebzuntenebmer oder feinem Vertreter und dem
Ausihup Meinungsverfchiedenheit darüber, ob ein Beratungegegenftand zu den
DObliegenheiten des Ausfchuffes nach $ 12 Abj. 1 de3 Gejeges gehört und deshalb
auf die Tagesordnung gefebt werden muß, jo entfcheidet auf Anrufer im $IAD]. 2
des Gefebes bezeichnete, für den Betrieb zuftändige Echlichtungeausieuß.

$ 9. Der Betrieböunternehmer oder der bon il;m beitellte Vertreter Lat dent
Ausfhuß zu berufen und feine Verhandlungen zu leiten. Er Tann fid) an den
Srörterungen beteiligen; an den Abftimmungen nimmt er nicht teil.
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Vaterländiicher Hilfsdient.

Befteht im Ausfhuß der Wunfch, einzelne Gegenfiände der Tagesordnung
zunächt in Abmwefenheit des Betriebsunternehmers oder jeine3 Vertreters zu be-
Iprechen, jo Tann der Obmann den Ausfchuß dazu einladen. Collen jolde Be-
Iprechungen während Der Arbeitszeit jtattfinden, jo ift der Zeitpunkt Dafür mit
dem Betrieböunternehner oder feinem Vertreter zu vereinbaren. Bei den Bor-
befprechungen leitet der Obmann oder fein Vertreter die Verhandlungen; einen
Beichluß — abgefehen von dem Beihluß, gemäß $ 13 Ab. 1 des Gefebes die Schlid)-
tungaftelle anzurufen, — kann der Ausjchuß nur in einer Sigung faljen, die den
Borichriften des Abi. 1 entjpricht.

$ 10. Der Verhandlunggleiter hat die Pflicht, für eine fachliche Erledigung.
der Tagesordnung zu forgen.

$ 11. Ein gültiger Beichluß des „uaitufes fan nur gefaßt werden, wenn.alle Mitglieder und nötigenfalls die erforderlichen Stellvertreter unter Mitteilung
der Beratungsgegenftände geladen und mindefteng halb jo viel von ihnen erjhienen
find, wie die Zahl der Ausichußmitglieder beträgt.

Die Beichlüffe werden durch Stimmenmehrheit der erjchienenen Mitglieder
und Stellvertreter gefaßt; bei Stimmengleichheit gilt der Antrag al3 abgelehnt.

$ 12. Über jede Beratung des Ausfchuffes ift eine Niederjchrift aufzunehmen,
die von dem Berhandlungdleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ilt.

Die Niederfehriften werden verlefen und gelten al3 genehmigt, wenn fein
Wideriprucd) erhoben mird.

$ 13. Die Ausihußmitglieder und ihre Stellvertreter verwalten ihr Amt
unentgeltlich al3 Ehrenamt. Der Betrieböunternehmer ift nicht berechtigt, ihnen
wegen der infolge ihrer Zugehörigkeit zum Ausfchuß verfäumten Arbeitszeit
Zohrrabzüge zu maden.

Die durch die Gefhäftsführung de8 Auzichuffes entjtehenden Koften trägt
ber Betrieböunternehmer. |

"814.DieMitgliedichaft im Ausichuß erlifcht durch Niederlegung oder dur)
Ausicheiden aus der Beichäftigung im Betrieb oder in der Betrieb3abteilung,
für die ein bejonderer Ausfchuß errichtet ift.

$ 15. Scheidet ein Ausihußmitglied aus, jo tritt ein Erjagmann nad) den.
Beftimmungen der Wahlordnung ein. Diez gilt auch für das Eintreten der Erjad-
männer al3 Stellvertreter für zeitweilig verhinderte Mitglieder.

$ 16. Sobald die Gejfamtzahl der heranziehbaren Ausjhupmitglieder und
Erfagmänner unter die vorichriftamäßige Hahl der Ausfchußmitglieder ($ 4 Ab}. 1}
finft, ift zu einer Neuwahl des ganzen Auzfchuffes und der Erfagmänner zu jchreiten.

$ 17. Someit nicht gemäß $ 4 Abf. 2 des Gejehes die Zuftändigfeit des Dort
bezeichneten Ausjchuffes begründet ift, entjcheidet bei Streitigkeiten über Die
gejegliche Notwendigkeit der Errichtung eine Arbeiteraugfchuffes oder Angeftellten-
ausichuffes, über die Wahlberechtigung oder die Wählbarfeit eines Arbeiters
oder Angeftellten, über die Einrichtung, Zuftändigfeit und Geichäftsführung
eines Ausfchuffes und über alle Streitigkeiten, die fi) aus den Wahlen zu Den Aus-
ihüffen ergeben, der Gemwerbeinfpeftor oder Bergrevierbeamte. Gegen dejjen
Enticheidung ift binnen einem Monat nad) ihrer Zuftellung die Bejchwerde an den
Regierungspräfidenten (im Landezpolizeibeäirt Berlin an den Polizeipräjidenten)
oder das DOberbergamt zuläflig.

Diefe entfcheiden endgültig.
 818 Rommt ein Betrieböunternehmer jeiner Pflicht zur Errichtung der

Ausichüffe nicht nach, jo hat der Regierungspräfident (im Landespolizeibezirt
Berlin der Bolizeipräfident) oder das Dberbergamt, abgejehen bon der Befugnis
zur Verhängung von Zmangsftrafen gemäß $ 132 Abi. 1 Nr. 2d des Landes-
derwaltungsgejeßes und gemäß $ 190 Abf. 6 des Allgemeinen Berggejebes jelbit
das Erforderliche, insbefondere zur Herbeiführung der Wahlen oder zur Bildung
von Ausjchüffen für beflimmte Betriebdabteilungen, anzuordnen. Dabei Tönnen
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Preußen.

die in der Wahlordnung dem Betriebsunternehmer zugeteilicn Vefugnijje den
Semwerbeinpeltor oder Bergrevierbeamten übertragen werden. |

$ 19. Soweit die bisher auf Orund des $ 11 Abf. 2 Gab 3 des Gefehsz g,.
lajjenen Bejtimmungen von den vorftehenden Beftimmungen abweichen, werden
jie hiermit aufgehoben.

$ 20. Auf AUrbeiterausichüffe, Die [yon am 6. Dezember 1916 auf Grund bes
5 134h der Gemwerbeordnung oder auf Grund des Allgemeinen Berggefekes hr.
Handen, finden die vorftehenden Vorfchriften feine Anwendung. Fhre Mitgliepe,
Jind bei Ergänzungsmahlen nach den Bestimmungen für diefe uaihüife, richt nachx 11 de3 Gefeßes über den vaterländifchen Hilfsdienft zu beftellen. 2.

Ausführungsbejtimmungen
zu dem Gejeb über die Ergänzung der Beifiter der
Gewerbegerichte, der Kaufmannsgericdhte u. der Innungs-
Schieösgerichte während desKrieges vom 7. November 1917.

Som 30. Dezember 1917.
Auf Grund des $ 4 des vorbezeicineten Gejeges wird folgendes beftimmt:
1. Höhere Berwaltungsbehörden im Sinne des Gefebes find die Negierungs-

präfidenten, für Berlin der Oberpräfident in Potsdam, für die auf Grund des $%
de3 Gewmerbegerichtögejebes errichteten emerbegerichte die DOberbergämter.

2. Dejaht Die höhere Verwaltungsbehörde das Bebürfnis zur Berufung
von Erjagmännern für ausgejchiedene Beiliker, fo ftellt fie unter Beachtung der
Beftimmungen im $ 13 Wbf. 1 des Gemwerbegerichtögefebes und des $ 12 Ahf.1
des Gejeges, betreffend die Kaufmannsgerichte, zugleich feft, für welche Beifiker
eine Erjagtwahl ftattzufinden hat, ordnet die Vornahme der Wahl durch den Ma-
giftrat bzw. den Streisausichuß, in deijen Bezirk das Gericht feinen Gib hat, an
und gibt dem Borjigenden deö Gerichts von der getroffenen Anordnung Kenntnis.
‚sn Städten, in denen fein Magiftrat befteht, hat die Wahl durch die Gemeinde-
vertretung (Stadtverordntetenverfammlung uf.) zu erfolgen.

Bei gemeinjamen Gemwerbe- oder Kaufmannsgerichten ($ 2 Abf. 4 des Gefekes)
hat die Wahl durch Die Magiftrate, Gemeindevertretungen oder Kreisausichüfie
derjenigen Gemeinden oder Kreife zu gejchehen, welche da3 gemeinfchaftliche &amp;e-
richt errichtet haben, nachdem zupor Die höhere Verwaltungsbehörde bejtimmt
hat, wieviele Der zu wählenden Beifiber, getrennt nach Arbeitgebern und Wrbeit-
nehmern, bon jeder der beteiligten Gemeinden oder jedem der beteiligten reife
zu wählen jind.

3. Der Magijtrat (Bürgermeifter) oder der Vorfitende des Kreisauzichufjes
erläßt alsbald nach Anordnung der Wahl durch ortzübliche Belanntmahung an
die beftehenden wirtjchaftlichen DOrganifationen der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer, die an der legten Wahl beteiligt gemwefen find, die Aufforderung, ihm inner-
Halb zweier Wochen fopiel Vorfchläge einzureichen, wie Stellen zu bejegen jind.Erfolgt die Aufforderung duch Veröffentlichung in einer Zeitung, fo gilt für Die
Berechnung der Frift der Tag, an dem das Blatt erfchienen ift, und, wenn mehrere
Blätter benußt werden oder die Veröffentlichung mehrmals gejchieht, Der Zag,
en dem zulebt die Beröffentlichung erfolgt ift. _

Bei gemeinfamen Getwverbegerihten und gemeinfamen Kaufmannzgeridten
Hat die Veröffentlichung durch jeden der beteiligten Gemeindeborftände oder Sreis-
enajhälle zu erfolgen. u4. Die Wahl it fogleich nad) Ablauf der zweitwöchigen Frift (Ziffer 3) in Die
Wege zu leiten. Das Ergebnis der Wahlen ift befanntzumadjen.
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Schiedsgerichte ujw.

5. Züir Berggemwerbegerichte ($ 82 des Gemerbegericdhiögejegez), Königlide
Gewerbegerichte in der Rheinprovinz ($ 85 a. a. D.) und Snnungsichiedsgerichte
($ 84a. a. DO.) findet die Berufung von Erfaßmännern für ausgefchiedene Beiliker
ftatt, ohne daß hierbei die an den legten Wahlen beteiligt gewefenen wirtihaftlichen
Organifationen eine Mitwirkung, wie fie in Nr. 3 geregelt ift, beanspruchen Tünnen..
m diejen Fällen bleibt e3 aljo dem Ermejjen der höheren Bermaltungsbehörde
oder Smnungsauffichtsbehörde überlaffen, ob und inwieweit fie bei der Ernennung

er Srfesmännern Borichläge folder mirtfhaftlihen Drganifationen berüd-ihtigen mill.

| Derordönung

über die Derlängerung der Amtsdauer der Kandels=
fammermitglieder.

Bom 8. Dftober 1917.
$ 1. Die Handelsfammern können durch Beichluß beflimmen, Daß auf Die

im $16 des Gefetes über die Handelsfammern vom 24. Februar 1870 / 19. Auguft
1897 (Gejebfamml. ©. 134/343) feitgefete Amt3dauer ihrer Mitglieder das Ka=
lenderjaht 1917 nicht anzurechnen ilt.

$ 2. Diefe Verordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.
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Sachregiiter.
Metien, Straftloserflärung von —bei der

Liquidation feindlihen Vermögens (B.
v. 15. Nov.) 108.

Altiengejellichaften, Staatlihe Geneh-
migung zur Errichtung von — (B. v.
2.Nov.) 106. — Erridtung von —

und Ausgabe von Vorzugsaktien ufm.
(Pr. Min.-Erl. v. 12. u. 24. Nov.) 147,
148,

Althändler, Beichlagnahme von ge-
brauchten Kleidungs- und Wäfcheftüden
bei — (B. v. 29. Dez.) 56.

Amerila, Vereinigte Staaten von —,
Anwendung der 3., betr. Verträge mit
feindlihen Staatzangehörigen auf —
(8. v. 31. Dez.) 108. — Beägl. betr.
Anmeldung des im Snland befind-
lihen Vermögens von Angehörigen
feindliher Staaten (B. v. 10. Nov.)
109. — Ziwangsmweife Verwaltung ame-
rifanifher Unternehmungen (B. vo.
13. Dez.) 109.

Ammoniaf |. u. Düngemittel.
Angejtelltenausfchüiie |. u. AUrbeiter-

ausjchüfje.
Angeitelltenberjicherung, Erhöhung der |

' Beftandgerhebung j.u. Beichlagnahme.Gebühren für die Teilnahme an den
Sißungen des Ortsausfchuffes ufm.
(8. v. 4. Dez.) 112. — Entichädigung
der na) $ 215 Des Gejeßes erteilten
Aufträge der Reichsverficherungsanftalt
und des Rentenausjchufjes Berlinder —
(B. v. 4. Dez.) 113. — Wahlen und
Amtsdauer der Bertrauensmänner uf.
der — (B. op. 11. Dez.) 113.

Anjprüche von PBerjonen, Geltendmachung
bon —, die im Ausland ihren Wohnfit
haben (B. v. 20. Dez.) 97.

Arbeiter: und Angeitellten-Ausichüsje,
Errihtung von — im vaterländifchen
Hilfsdienft (Pr. Ausf.-Beft. v. 31. Dez.)

. 153.

Arbeits= und Dienjtlohn, Ertveiterung des
der Pfändung nicht unterworfenen
Zeile des — (B. v. 13. Dez.) 97,

Üsalfalien, Abjab und Berivendung von
— (8. vo. 18. Dez.) 62,

Ausdrnid von Getreide und Hüljen-
früdhten (8. v. 24. Nov.) 5.

Aus: und Ducchjuhrverbote (B. v. 22. bis
29. Nov., 5.—22, Dez.) 129—133.

Ausland, Geltendmahung von Anfprü-
hen von Berjonen, die im — ihren
Wohnjis Haben (B. v. 20. Dez.) 97.

DR eerenweine j. a. Obitweine,
Beihlagnahme vun gebrauchten Slei-

dungs- und Wälcheltüden bei XAlt-
händlern (8. v. 29. Dez.) 56. — von
Segeltuchhen, Zelten, Markfifen ujm,-
(B. dv. 22. Dez.) 114. — non Gtabz-,
Form-- und Moniereifen ujmw. (8. v.
5. Dez.) 115. — von Tierhaaren uf.
(8. v. 15. Dez.) 117. — von Lofomo-
bilen (B. vo. Dez.) 118. — von rohen
Kanin-, Hafen- und Rabenfellen (8. v.
24. Nov.) 120. — von Leder (B. v.
1. Dez.) 120. — von Galzfäure (B. v,
1. Dez.) 121.

Beitandsanmeldung von Süden (Nusf.-
Belt. v. 20. Dez.) 58.

Betriebsbeamte, Unfallverjiherung der —
(8. v. 15. Nov.) 111.

Bezugsicheine, Erteilung von — bei Ab-
gabe gebrauchter Kleidung und Wäjche,
Schuhiwaren und Uniformen (B. v.
1. Dez.) 53.

Bierbrauereien, Malzkfontingente der —
(2. dv. 20. Nov.) 18. — (Ausf.-Belt.
vb. 19. Dez.) 20. — Umrechnungsver-
hältnis von Malz und Getreide, Be-
tandsaufnahme(Anordn. vd. 13.Dez.) 18.
j. a. u. Brauereien.

Bleche aus Eijen f. u. Eifen.
Boriten j. u. Tierhaare,
Bottiche S. u. Fäfier.
Branntweindrennereien, Wirtichaftliche

Betriebsverhäftniffe der — (B. v.
25. Oft.) 47.
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Sadjregiiter.

Brauereibetriebe, Zujammenlegung von
— (8. v. 2. Nov.) 8. — Verfahren vor
den über die Zufammenlegung der —
eingefegten Schiedsgerihten (B. v.
3. Nov.) 10. — Ausführungs-Beftint-
mungen dazu (B. d. 3. Nov.) 11.

Brifetts . u. Kohlen.
Buchenland, Bermendung von — zu

Tabaferzeugung (B. v. 6. Dez.) 50.

Gumaronharz, Verkehr mit —, Wb-
änderung (B. v. 22. Nov.) 65. —
(Ausf.-Beit. v. 22. Nov.) 66.

Dänemark, Verlängerung der Prioritäts-
friften in — (8. v. 15. Nov.) 107.

Barlehnstajjenidheine, Gelamtbetrag der
— (8. o. 20. Nov. u. 19, Dez.) 9.

Dienitlogn |. u. Arbeitz- un. ©.

Dörrgemäfe, „biab, Preije für — (B. op. |-27.22. Nov.)
Börrodft, Abjagverbot von — (B. v.

20.Rov.) 23.
Drudpapier für Zeitungen, Drudmerfe

ujw., zu beziehende Mengen (B. v.
28, Dez.) 88.
j. a. u. Beitungsdrudpapier.

Drndpapierpreile (B. v. 29. Oft.) 83.
Düngemittel, Abänderung der Preije für

fünftlihe — (8. v. 19. u. 28. Dez.) 3, 4.'
Duchfjuhr von Zigarettentabat (B. v.

6. Nov, u. B. dv. 15. Nov.) 47, 48.
Burhhfuhrverbote j. u. Aus- u. D.-

Verbote,
Surchichnitishrand der Brennereien im

Betriebsjahr 1917/18 (8. v. 25. Oft.) 47.

Eyejrauen \. u. Sriegsgetraute &amp;,
Eindberufungsausfehuh für den vater-

länbilen Hilfedienit (B. v. 23. Nov.)1
Eifen, Beihlagnahme uf. von Gtab-,

Fgorm- und Monier — uf., Lagers |.
budführung (8. v. 5. Dez.) 115.

Eifenbahnvderfehrgordnung, PBorüber-
gehende Änderung der — (B.v. 6. u.
27. Dez.) 92.

Eilenerze mit niedrigem Phosphorgehalt
(Br. Ausf.-Anmw. vo. 1. Nov.) 141.

Eleftriiche Arbeit, Einjchräntung de3
Berbrauhs — (B. v. 2, Nov.) 70. —
(Pr. Ausf.-Anmw. dv. 8. Dez.) 141.

Eleltromotore, Meldepfliht für — (B.
v. DE.) 119,

Eljak-Lothringen, Frilten des Wechjel-
und Shedreht3 in — (8. v. 20. Dez.)

Enteignung von beichlagnahfmten Fäffern
„jw, (8. v. 9, Nov.) 81.

Erjaßjohlen-Gefjellichaft, Berechtigung
zur Gebührener&amp;ebung (8. v. 7. Ron.)
60. Verbot des Bertrieb3 von
Sohlenjchonern und Sohlenbewehrumn:
gen durch die — (B. dv. 22. Dez.) 61,

Erporteure, Aufhebung der Auznalme-
bemilligungen für — von Web-, Rirt-
und Stridmaren (8. v. 22. Dez.) 50,

—

SSahrkarten, Auskunft über Preife der —
für die Eifenbahn (B. v. 6. Dez.) 92

Familienunterftügung in den Dienft ein-
getretener Mannichaften, Verpflichtung
der Lieferungsverbände zur Erhöhung
der — (B. v. 2. Non.) 114. — Er-
höhung der — (Pr. Verf. dv. 3. Nov.)
148, — für friegzgetraute Ehefrauen
ulm. (Br. Verf. v. 8. Dez.) 150.

Färjer, Kübel ufmw., Enteignung ven —
(8. v. 9. Nov.) 81.

Felle, Abgänge von —, Beichlagnahme
und Höchftpreife von — (B. dv. 15. Dez.)
117. — Beichhlagnahme, Behandlung,
Berwendung und Meldepfliht von
rohen Kanitn-, Hajen- und Saben —
(B. dv. 24. Rov.) 120.

Fette. u. Speifefette, Anochenfette,
Fiiche, Abjah von — im Reg.-Bez. Danzig

(8. v. 29. Nov.) 40.
Sleiichlarte |. u. Reichsfleiichfarte,
Sleifhverbraud, Regelung des —, Be

Ihmerden gegen die Enticheidung des
Kommunalverbandes (Pr. Min.-Erl.
v. 19. Sept.) 135. |

Sormeifen und -ftahl |. u. Eifen.
Srachtdriefmufter, Verkleinerung des —

(8. dv. 27. Dez.) 92.
Sracdhtvergütung für Thomasphosphat-

meh! (8. v. 10. Dez.) 4.
Sünfpfennigftüde, Prägung von — aus

Eilen (B. v. 6. Dez.) 9.
Suttermittel, Abänderung der B. über

zuderhaltige — (3. v. 15. Nov.) 44. —
Anordnungen zu ber ®. über zuders
haltige — (8. v. 21. Nov.) 45.

Sutterreifig Sf. u. Zaubhen.

Gasanftatten, Sicherftellung bes Be-
triebez der — (B. v. 2. Nov.) 69.

Gebühren, Erhebung von — der Erjab-
fohlen-@efellichaft (8. v. 7. Nov.) 60.

Gehalt |. u. Arbeitslohn. .
Gemeinden f. u. Rommunalverbände.
SGemäfe |. u. Dörrgemüfe.
Serite, die den Gelbftverforgern zu be-

laffende — (®. v. 13. Nov.) 43. —
Höcftpreife für — (8. v. 24. Nov.) 43.

Sefellichaften m. 5. S., Staatlihe Ge
nehmigung zur Errichtung von — (®.
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2. 2. Row.) 106. — (Br. Min.-Erlafje
v. 12. u. 24. Nov.) 147, 148.

Getreide, Ausprufh und Snaniprud-
nahme von — (®. v. 24. Nov.) 5.

Gewerbegerichte, Ergänzung der Beiliber
der — während des ffrieges (©. d.
7. Nov.) 134. — (Br. Ausf.-Belt. v.
30. Dez.) 156.

Gewürze, Anwendung der Beitimmungen
über Kennzeichnung von Waren auf —
(8. dv. 5. Dez.) 3.

Sleißanichiugbejiger, Notladedientt Der
— zur Behebung der SFnappheit an
Berfehrsmitteln ujm. (8. dv. 6. Dez.)
116.

Stabiteine, Zollbefreiung von — (B. dv.
16. Nov.) 96.

Sranguf I. u. Eijen.
Srofeijeninduftrie, Betrieb der Anlagen

der — (B. dv. 1. Dez.) 81.

Hafer, der den Gelbitveriorgern zur
Fütterung zu belaffender — (8. vd.
13. Nov.) 43. — Höcdjitpreife für —
(B. v. 24. Nov.) 43.

Hafernährmittel, Höchjftpreije für — (8.
v. 6. Nov.) 22,

Handelsflnite, Wiederheritellung der Deuf-
ichen — (®. 0.7. Nov.) 100. — Grund»
läge für die Gemährung der Beihilfen
(daf. Anl. 1) 102. — Tarif (da). Anl. 2)
104.

Handelsfammermitglieder,  Verlänge-
rung der Amtzbauer der — (Pr. ®
v. 8. Dft.) 157.

Harzerjagftoffe, Berker mit — (8. d.
1. Rov.) 63. — (Ausf.-Beft. v. 1. Nov.)
63. — (Br. Ausf.-Antv. vd. 9. Nov.) 140.

Hajenfelle |. u. Felle.
Höchftpreife für Tünftlihe Düngemittel,

Abänderung (8. v. 19. u. 28. Dez.)
3, 4. — für Thomasphosphatmehl (R.
p. 10. Dez.) 4. — für Getreide, Budh-
mweizen, Hirfe, Hüljenfrüchte, Ermäßi-
gung (®. v. 24. Nov.) 5. — für Hafer-
nährmittel und Teigmaren (B. d.
6. Nov.) 22. — für Obit- und Rha-
barbermweine (8. dv. 10. Dez.) 24. —
für Saat» und Gtedzwiebeln (8. v.
15. Nov.) 26. — für Dörrgemüfe (B.
v. 22. Nov.) 27. — für Kunithonig
(8.0.7. Dez.) 28. — für Kaffeeerjab-
mittel (8. v. 16. Nov.) 30. — für
Schladtichmeine (B. v. 23. Nov.) 32.
— für Mil (B. vo. 3. Nov. $ 8) 36. —
für Knochenfett ujm. (B. v. 14. Dez.)
41. — für Hafer und Gerite (3. v.
24, Nov.) 43. — für Zuderjchnikel,
Melafje ujmw. (8. v. 15. Nov. $ 6) 45.
— für Sohlenichoner und Sohlenbe- I

wehrungen (B. dv. 22, Dez.) 61. —
für Zündmwaren (B. v. 29. Dez.) 67.
— für Zement (8. v. 20. Dez.) SI. —
Drudpapierpreife (B. v. 29. Oft.) 83.
— von Tierhaaren und Abgängen von
Bellen (8. v. 15. Dez.) 117. — für
Leder (B.v. 1. Dez.) 120. — für Salz-
fäure (8. v. 1. Dez.) 121.

Hopfen, Verwendung von — zur Her-

Keltung von Rauchtabat (B.v.29, Nov.)
Hürfenfrüchte, Ausdrufch und Snanjprud-

nahme von — (B. dv. 24. Nov.) 5.

SSunungsichiedsgerichte, Ergänzung ber
Beifiger der — mährend de3 Krieges
(8.2.7. Rov.) 134. — (Pr. Ausf.-Beit.
v. 30, Dez.) 156.

| Raifeeerfagmittel, Verkehr mit —

Höchitpreife (VB. dv. 16. Nov.) 30.
Keli f. u. Düngemittel,
Kaninfelle |. u. Felle.
Karbid, Handel mit — (Pr. Min.-Erl. v.

38. Dez.) 141.
Sabenfelle |. u. Felle,
Kanffahrteifchiffe |. u. Handelsflotte.
Sanfmannsgerichte, Ergänzung der Bei-

liter dev — (©. v. 7. Kon.) 134. —
(Br. Ausf.-Beit. v. 30. Dez.) 156.

Kennzeichnung, Außere — von Waren,
Anwendung der Beitimmungen auf
Gemürze (B. v. 5. Dez.) 3.

Kleidung, gebrauchte, Bezugsicheine bei
Abgabe — (B. vo. 1. Dez.) 53. — Be-
ichlagnahme der gebraudten — bei
Althändlern uf. (B. vn. 29. Dez.) 56.

Kleie aus Getreide, Ausführungsbeitim-
mungen zu der ®. über — (B. dv.
1. Rov.) 7.

Knochen, Knochenerzeugnijje ufrm., Ber-
fehr mit —, Ünderung (8. dv. 14. Dez.)
41. — (Ausf.-Beit. dazu) 42, — Bus
ftändige Behörden (Pr. Ausf.-Anm. d.
25. Nov.) 140.

Kohle, KRofs und Briketts, Meldepflicht für
gewerbliche Berbraucder von — (B. v.
20. Dez.) 74.

Kohlenitenergejeß, Abänderung des —
betr. Beiteuerung der Hausbrandfohlen
(&amp;. vd. 28. Dez.) 96.

KRots T. u. Kohle.
Kommanditgejellichaften a.W., Staatliche

Genehmigung zur Erridtung von —
(B. dv. 2. Nov.) 106. — (Pr. Min.-
Erlajfe v. 12. u. 24. Nov.) 147, 148.

Sommunalderbände, Regelung des Ber-
fehr3 mit Milch (Anordn. v. 8. Nov.
3.4 ff.) 33. — (3. vo. 3. Nov.) 36. —
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Beihwerden gegen den Leiter de3 —
. bei Regelung des leifchverbrauches

(Br. Min.-Erl. v. 19. Sept.) 135. —
Cinichränfung des Verbraudh elef-
triicher Arbeit (Br. Ausf.-Anw. v.
8. Dez.) 141.

Srantentajjen, Aufltellung der Sahre3-
rechnung der Drit3-, Land», Betriebö-
u. Snnungstranfentafjen (B.0.30.Nov.)

111l.
Srantenverfiherung und Wochenhilfe

während de3 Krieges, Erhöhung des
burchfchnittlichen Tagesentgelt3 (B. v.
22. Rov.) 110.

Seantenverjicherungen |. u. Lebens-
u. 8r.-®%.

Sriegdgetrante Ehefrauen, Yamilien-
unterftüßungen für — (Pr. ‚Verf. v.
8. Dez.) 150.

Kriegsteilnehmer, Ausdehnung der %.
über Bewilligung von Zahlungzfriften
an — auf folche verbündeter Staaten
(B. v. 8. Nov.) 98.

Kübel j. u. Fäfler-
Kunfthonig, Verkehr mit —,

(B. v..7. Dez.) 28.
Sunitipeifefett j. u. Margarine.

PBreife

8 ouphen, Gewinnung von —- und
Yutterreifig (B. v. 27. Dez.) 46.

Zebeng: und SKrantenverjicherungen,
Wiederherftellung in der infolge Des
Krieges erlojhenen — (B. v. 20. Dez.)

Zeder, Höchjitpreie und Beichlagnahme
(Nachtrags-B. vo. 1. Dez.) 120.

Liquidation, KraftlosertlärungvonAktien
bei der — feindlihen Vermögens (B.
v. 15. Nov.) 108.

Zohnpfändung, Erweiterung Dez der
Pfändung nicht untermorfenen Teiles
de Lohnes oder NRuhegeldes (B. d.
13, Dez.) 97.

&lt;otomobile, Beihlagnahme von — (Er-
Häuterungen vom Dez.) 118.

Zumpen und Stofjahfälle, Veräußerung
von — (8. v. 18. Nov.) 115.

Wealztontingente der Bierbranereien und
Malzhandel (8. v. 20. Nov.) 18. —
(Ausf.-B. v. 19. Dez.) 20. — Um-
rechnungsverhältnis von Malz und Ge-
treide (Unordn. v. 13. Nov.) 18,

Manganerze, Verkehr mit — (Pr, Ausf.-
Anm, v. 1, Nov.) 14].

Margarine, Herftellung von — und
Kunftipeifefett (B. v. 22. Dez.) 40. —
(Ausf.-Beit. v. 22. Dez.) 40.

Markifen S. u, Segeltude.
Melajie . u, Schnikel.

Meldepflicht für gewerbliche Verbraucer
von Kohle, Rofs und Brifettz (8, v.
20. Dez.) 74. — für Segeltuche, Zelte
Markijen u. dergl. (B. v. 22. Dez.) 114.
— für Eleftromotore (B. vd. Oft.) 119.
— für rohe Kanin-, Hajen- und Kaben-
felle (8. v. 24. Nov.) 120. -

Meldung zum vaterländiihen Hilfsdienjt
(®. v. 13. Nov.) 122,

Mieträume, Schiedgitellen für Sammel-
heizung3- und Warmmafjerverjorgungs-
anlagen in — (®B. dv. 2. Wov.) 68. —
Berfahren por den Schiedsitellen (An-
ordnung dv. 2. Nov.) 79. — (Pr. Verf.
v. 6. Nov.) 142,

Milch, Bemwirtichaftung der — und Verfenr
mit — (Anordn. vo. 8. Nov.) 32. -—- (8%.
v. 3. Nov.) 36. — (Pr. Ausf.-Mw, vo.
18. Nov.) 135.

Moniereiien |. . Eijen.

Veotiadedienit der Gleisanfchlußbeliger
zur Behebung der Sinappheit an Ber-
tehrsmitteln ufro. (B. v. 6. Dez.) 116.

Dptwein, Handel mit — und Rhabarber-
wein (8. v. 10. Dez.) 24. — Hödjt-
preife für — (daf. $ 1) 24.

Sffrüchte, Bemwirtichaftung der — (El.
d. Rrieggernährungsamts v. 19. Oft.)
137, — Berarbeitung von — zur Selbit-

verforgung (daj.) 137. — BDlrüdliefe-
rungsanipruch (daj. 1) 137.

Vanpramaleinen . u. Segeltude.
Bapierholz, VBeihaffung von — für

Beitungsdrudpapier (8. dv. 2. Nov.) 85.
— Desgl. in Eljaß-Lothringen (B. v.
13. Dez.) 88.

Batent= njw. Rechte |. u. Shußredte.
Belze, Abgänge von — j. u. Tierhaare.
Betroleumlieferungen, Beiceinigungen

über — (Rt. Min.-Erl. v. 20.Nop.) 14V.
Biändung f. u. Lohnpfändung.
Bierde, Feitjiegung des Bufchlages zu den

Friedenspreifen der zum Kriegsdienite
ausgehobenen — (B. d. 2. Nov.) 9.

Bhosphorfünre .u.Thomasphozphat-
mehl.

Blanen j. u. Segeltudhe.
Bortugal, Gemwerblihe Schußrechte von

Angehörigen — (B. vd. 28. Dez.) 107.
Bottajche, Abjak und Verwendung von —

(B. v. 18. Dez.) 62.
‚Breije f. u. Höchjitpreije.
Brengiihe Ausführungsbeitimmungen

ufjtv. 135 ff.
 Brioritätsfriften, Verlängerung der — in

Dänemark (8. v. 15. Nov.) 107.
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Weihsamt des snnern, Verteilung Der
Geichäfte auf das — und das Reichs-
mirtthaftsamt (8. v. 31. Dft.) 1.

Neihsaunzjchng für die Wiederherftellung
der deutichen SHandelzflotte (&amp;. v.
T. Nov. $ 8) 101.

KReichsfleiichlarte, Ausgeftaltung der —
(8. v. 29. Kop.) 31.

Reihsmünzen, Anwendung der Bor-
ihriften über die gemerblihe Ber-
arbeitung der — auf außer Kurs ge-
jebte — (8. dv. 20. Dez.) 95.

Reihs-Sadftelle, Ausf.-Beft. VI, u. VII
der — (®. v. 20. Dez.) 58,59.

Neicheichiedsgericht Tür SKriegsbedarf,
Wegfall des Borliges im Ausihuß für
Gumaronharz (B. v. 25. Nov.) 91.

KReichäftempelgejeg, Anderung des —
(8. v. ‚31. Dft.) 96.

Reihswirtichaftgamt |. u. KReihsamt
Des Innern,

Rhabarberwein |. u. Obfimein.
Röhren aus Eifen [. u. Eijen.
Nohtabak f. u. Tabak.
Niuhegeld, Erweiterung des der Pfändung

nicht untertoorfenen Teiles des — (8.
v. 13. Dez.) 97.

NAufland, Anwendung der ®., betr. Ber-
träge mit feindlichen Staatsangehörigen
auf — (B. v. 3. Nov.) 107.

Snattartoffel, Berfehr mit — (Pr. Min.-
Exl. v. 27. Dez.) 135.

Saat: und Sterzwiebeln, Verkehr mit —
zu Saatzweden und deren Höcdhjitpreije
(B. v. 15. Nov.) 26.

Süde, Vergütung für — für Düngemittel
(8. v. 19. Dez.) 4. — für Thomas-
phosphatmehl (B. v. 10. Dez.) 5. —
für Seite (Ausf.-Beft. v. 1. Nov. $ 4)
8. — für anderhaltige Futtermittel
(Unordn. v. 21. Nov. $ 2) 46. — Ün-
derung der B. über — (®. v. 20. Dez.)
57. — Uusf.-Beit. VIu. VII der Reichg-
Sadftelle, Beitandsanmeldung, ‘Ber
darfsanmeldung, Verbrauchzregelung.
Überlaffung von mit Waren gefüllter —,
Zulaffung von Sadieihanftalten( B. v.
30. Dez.) 58, 59.

Sadleihanftalten, Zulaffung von Firmen
als —, Mietpreife (Ausf.-Beit. v.
20, Dez.) 59.

Salzjänre, Beichlagnahme, Höchitpreife
ujw. für — (8. vo. 1. Dez.) 121.

Sämereien, Abjab und Berwendung bon
— (8. v. 19, Nov.) 3.

Sammelheizungsanlagen, Schiedsitellen
für — in Mieträumen (®.9.2.Nov.) 68.
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— Berfahren vor den — (Anordn, v.
3, Nov.) 79. — (Br. Verf. vd. 6. Nov.)
142, .

Saneritoff, Berfehr mit verdichtelem —
(B. v. 6. Non.) 80.

Schekredht. u. Wechjel- u. Schedredt.
Schiedsgerichte, Verfahren vor den über

die Bujammenlegung von VBrauerei=
betrieben eingefetten — (B. dv. 3. Nov.)
10

Schiedsjtellen für Sammelheizungs- und
Warmmafferverforgungs - Anlagen in
Mieträumen (2. v. 2. Nov.) 68. —
Verfahren vor den — (Unordn. d.
2, Rov.) 79.

Schiffe |. u. Handelzflotte.
Schlachtichweine, Preife von — (%. dv.

23. Nov.) 32.
Schnigel, Übernahmepreife für Zuder-

Schnigel ufw. (8. v. 15. Nov. $ 6) 45.
Schöffengericht, Erweiterung der Yu-

itändigfeit des — zur Vereinfachung der
Strafrehtspflege (B. v. 21. Oft.) 110.

Schuhhandel, Aufhören der Beltands-
meldungen, Abfchyluß der Lagerbücher
(B. v. 22. Dez.) 62. |

Schuhtwaren, Bezugsjcheine bei Abgabe
von gebrauchten — (8. v. 1. Dez.) 53.

Schugreihte, gewerbliche,vonAngehörigen
Bortugals (B. dv. 28. Dez.) 107.

Schweine . u. Schlahtjihhmeine.
Schweineborften |. u. Tierhaare.
Segeliudhe u. dergl., Beichlagnahme und

Meldepflihtoon — (B.v. 22. Dez.) 114.
Selbjtveriorger, die den Unternehmern

landwirtfchaftliher Betriebe zur Er-
nährung der — und zur Fütterung zu
belaffenden Früchte (3. v. 13. Nov.) 43.

Soda, Abfag und Verwendung bon —
(8. v. 18. Dez.) 62.

Sohlenfchoner und -bemehrungen, Ber-
trieböverbot, Preije (B. v. 22. Dez.) 61.

Speifefette, die auf den Kopf der Be-
pölferung entfallende Verbraudsnienge
an — (Anordn, v. 15. Dez.) 35.

Stabeijen und -itahl S. u. Eijen.
Stahl u. Stahlguß j. u. Eijen.
Stoffabfälle j. u. Lumpen.
Strafrechtspflege, Vereinfachung der —

(&amp;. ». 21. Dt.) 110.
Stridgarne, Erhöhte Abgabe von — n

Warenhäufern und Ladengejchäften (8.
v. 1. Dez.) 114. .

Superphosphat,Breifefür—,Abänderung
(8. v. 19. u. 28. Dez.) 3, #-

Rabat, Anwendung der ®. über Roh —
auf ungegorenen, unverfteuerten Roh-
tabat (8. vo. 22. Nov.) 49, — Über-
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tragung von Bedarfsanteilen (B. nv.
27. Dez.) 49. — Verwendung von
Hopfen zur Heritellung von Raucdhtabat
(8. v. 29. Nov.) 49. — Desgl. von
Buchenlaub und Zichorienblättern (B.
v. 6. Dez.) 50.

Tagegelder für die Wertreter der Arbeit-
geber und Arbeiter im vaterländifchen
Hilfsdienft (B. v. 13. Nov.) 121.

Zeigwaren, Höchitpreiie für — (B. dv.
6. Kov.) 22.

Temderguß ij. u. Eifen.
Tertilien (Uli-), Veräußerung von —

(8. v. 18. Nov.) 115.
Theaterkulifien f. u. Segeltucdhe.
Thomasphosphatmehl, Preije und Liefe-

tungsbedingungen für— (8.0.10. Dez.)4.
Tierhaare und deren Abgänge, Befchlag-

nehme und Höchftpreije (B. v. 15. Dez.)

Üoergangswirtichaft, Beitellung eines
Reihsfommilfars für — (3. vo. 22. u.
B. dv. 26. Roo.) 90, 91.

Unfallberjicherung der Betriebsbeamten
(8. v. 15. Nov.) 111. — Durchführung
der — von Tätigkeiten im vaterlän-
difhen Hilfsdienst im Ausland (B. v.
31. Dez.) 112.

Uniformen, Bezugsicheine bei Abgabe von
gebrauchten — (B. v. 1. Dez.) 53.

Unternehmungen, Bivangsmeije Ber-
waltung amerifaniihder — (B. ©
13. Dez.) 109.

Voterländiicher Hilfsdienst, Durd;-
führung der Unfallverficherung von
Tätigfeiten im — im Ausland (B. v.
31. Dez.) 112. — Tagegelder für die
Vertreter der Arbeitgeber und Arbeiter
(8. v. 13. Nov.) 121. — Pflicht der
Anmeldung zum — (8. v.13. Nov.) 122.
— Mitteilung des Arbeitgebers über Ein-
ttellung des Hilfsdienftpflichtigen (daf.
s$ 10—12) 124. — Bordrude für die
Meldefarten (daf. $ 13) 124. — Ott?
behörden im Sinne der 8. (daf. $ 14)
124. — Strafen (baf. $$ 15ff.) 124. —
Hilfsdienitpfliht der aus Heer oder
Marine ausjheidenden PBerjonen (An-
ordn.d.23. Nov.) 125. — Einberufungs-
ausihuß für den — (Wusf.-Beit. v.
23. Nov.) 126. — Erridhtung bon Ars-
beiterausfchüflen ujm. (Br. Beit. v.
31. Dez.) 153.

Berbandftoffe, Verfehr mit — aus Web-;,:
Virt- und Stridwaren (B. dv. 1. Dez.)
50, 52. — (8. v. 15. Dez.) 52.

Vereinigte Staaten don Amerika j. u.
Amerika.

Berjährungsfriften, Verlängerung der —
(8. v. 22. Nov.) 97.

Berfehrsmittel, Ntotfadedienjt der Gleis-
anichlußbefiberzur Behebung derfinapp-
heit an — (B. n. 6. Dez.) 116,

Bermögen, Aunicldung des im Snland
befindlichen — von Angehörigen feind-
licher Staaten, Ausdehnung der ®. auf
Amerifa (B. dv. 10. Nov.) 109.

Verträge mit feindlichen Staatsangehö-
tigen, Anwendung der B. betr. — auf
Rußland (B. v. 3. Nov.) 107. — Deagl.
auf die Vereinigten Staaten von Ame-
tifa (B. dv. 31. Dez.) 108.

VBertragszollfüäbe, Anwendung der — auf
Waren aus Stalten zur Berforgung der
deutihen Bolfswirtichaft ufiv. (B. v.
13. Dez.) 95.

Borzugsaktien, Ausgabe ven — (Br.
Min.-Erxl. v. 12. Nov.) 147.

Viagenderen j. u. Segeltude.
Wahlen der Vertrauensmünner uf. der

Ungeitelltenverfiherung (B. dv. 11. Dez.)
113.

Warmwafjerderjorg.-Anlagen, Gchieds-
ftellen für — in Mieträumen (8. v.
2. Nov.) 68. — Perfahren vor den
Shiedöftellen (Anordn. v. 2. Nov.) 79.
— (Pr. Verf. v. 6. Nov.) 142,

Wäjche, Bezugsicheine bei Abgabe von
gebraudhter — (B. dv. 1. Dez.) 53. —
Beichlagnahme von gebrauchter — bei
Althändlern ujw. (B. v. 29. Dez.) 56,

Web-, Birk: und Stridivaren, Aufhebung
ber Ausnahmebemilligungen für Er-
porteure (B. dv. 22. Dez.) 50. — Berfehr
mit Berbanditoffen aus — (B. v.
1. u. 15. Dez.) 50, 52. — Ünderung der
Ausnahmebemilligung für Lieferungen
an Kleinhändler und Verarbeiter von —
(8. v. 1. Dez.) 52.

Wechlel: und Schedrecht, Frilten des —
in Elfaß-Lothringen (B. v. 20. Dez.) 96.

Werlzeugmajchinen, VBerjorgung der Sn-
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Wertpapiere, Zulajjung von — zum
Börfenhandel, Fortlajjung von Angaben
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Verbot von Mitteilungen über Preije
bon — (B.0.8.Nov.)93. — Ausnahmen

davon (B. v. 8. Nov.) 94.
Wiederherjtellung der Deutfchen Handels-

flotte (©. v. 7. Nov.) 100.
Bochenhilfei.u. Kranftenverjiherung.
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Verf. v. 6 SOft.) 151.
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Zapiungsfriiten, Ausdehnung der 2.
über Benmilligung von — an flriegd-
teilnehmer auf jolde verbündeter
Staaten (B. v. 8. Nov.) 98.

Zehnpfennigftüde, Prägung von — aus
Bint (B. v. 29. Nov.) 95.

Beitungsdrudpapier, Beichaffung von
Papierholz für — (B. v. 2, Nov.) 85. —
Desgl. in Eljaß-Lothringen (B. d.
13. Dez.) 88,

Zelte, Zeltüberdachungen f. u. Segel-
tuche.

gJement, Höchitpreije für —(B.v. 20. Dez.)
Zentralheizung f. u. Sammelheizung.
Zichorienblätter, Verwendung von —

zur Herftellung von Tabaferzeugnijjen
(B. v. 6. Dez.) 50.

Zigarettentabaf, Durhfuhr von — (2. vd.
6. Rod.) 47. — (B. v. 15. Nov.) 48. —
Hödhjftmenge des zu verarbeitenden —
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Zujammenlegungstommijjar für die Zu-
fammenlegung von Brauereibetrieben
(Auzf.-Beit. v. 3. Nov.) 11,

Zwiebel ij, u. Saatzwiebel.
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